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Vorwort 

Der Boden zählt zu den essentiellen Lebensgrundlagen. Gerade für ein 
sehr kleines und daher mit besonderer Flächenknappheit konfrontiertes 
Land muss es deshalb von vitalem Interesse sein, sich über den Umgang 
mit der überaus begrenzt verfügbaren Ressource "Grund und Boden" 
möglichst genau und umfassend Rechenschaft zu geben. 

Wiewohl also im Fürstentum Liechtenstein schon lange ein entspre
chender Informationsbedarf gegeben war, fehlte hier aus verschiedenen 
Gründen bislang eine wissenschaftlich-systematische Analyse der Bo
denfrage und des Grund Verkehrs. Dieser Umstand war wohl mit dafür 
ausschlaggebend, dass das Liechtenstein-Institut in Bendern die gegen
ständliche Forschungsarbeit angeregt und ermöglicht hat. 

Dementsprechend ist das vorliegende Buch von der Intention getra
gen, mit seiner sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Analyse des 
Immobilienmarktes den Boden betreffende Erkenntnisdefizite abzu
bauen. In diesem Sinne trachtet das Werk auch danach, Entscheidungs
grundlagen für eine gedeihliche Weiterentwicklung der Bodenpolitik in 
Liechtenstein an die Hand zu geben. 

Da der Bodenmarkt einen äusserst vielschichtigen Erkenntnisgegen
stand darstellt, war die Untersuchung auf externe Informationen und 
auf das Entgegenkommen zahlreicher Personen und Stellen angewiesen. 
Für die durchwegs freundliche Aufnahme und für das hilfsbereite Ent
gegenkommen sei allen gedankt, die mit Rat und Tat zur Seite gestanden 
sind. Dieser Dank gilt vor allem den Ortsvorstehern sowie den zahlrei
chen Auskunftspersonen in den Gemeindeverwaltungen, den diversen 
Regierungsstellen, den Bediensteten des Landesarchivs und allen kon
taktierten Experten. Spezieller Dank gebührt gleichermassen dem 
Osterreichischen Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen For
schung für die grosszügige finanzielle Unterstützung des Projektes so
wie dem Liechtenstein-Institut für die Arbeitsmöglichkeiten. 



Gebührenden Dank will ich ferner abstatten Herrn Univ. Prof. Dr. 
Kurt W. Rothschild für seine konstruktiven Anregungen, meinen Kolle
gen am Institut sowie den beiden Geschäftsführerinnen Frau Rita Kie-
ber und Frau lic. iur. Eva Hasenbach für die freundschaftliche Arbeits
atmosphäre und für die fruchtbaren und anregenden Diskussionen und 
Frau Rosa Biedermann für die Eingabe der Tabellen. Ferner möchte ich 
mich bei der Liechtensteinischen Akademischen Gesellschaft für die 
Übernahme der Verlagsarbeiten und bei Herrn Sigi Scherrer für die 
technische Betreuung vielmals bedanken. 

Wien, im Herbst 1995 
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Teil A: Einführung 

I. Einleitung 

Boden bildet eine essentielle Grundlage menschlichen Daseins; ohne ihn 
gäbe es keine Nahrungsmittelerzeugung, keine Wohn- und Unter
kunftsmöglichkeiten, keine Basis für Betriebsstätten, keine Areale für 
Verkehrs-, Erholungs- und sonstige Nutzungszwecke, schlichtweg kei
nen Standort, wo sich Leben entfalten kann und auf dem sich eine Exi
stenz für den Menschen begründen lässt. Weil aber alle in mehrfacher 
Hinsicht auf diese Ressource angewiesen bzw. auf vielfältige Art von ihr 
abhängig sind, gehört der "ordnungsgemässe" Gebrauch dieses knap
pen, nicht vermehrbaren Gutes für viele Gesellschaften zu deren exi
stentiellen und stets aktuellen Grundproblemen. Dabei erweist sich die 
Regelung der Verfügungsgewalt über Grund und Boden als zentraler 
Angelpunkt, mit weitreichenden Konsequenzen für sämtliche Bereiche 
von Produktion, Güterverteilung und Verbrauch. Den Konditionen, 
wer, wie mit Grundstücken schalten und walten darf, haftet deshalb eine 
eminent politische Dimension an. Diese Vorgaben - genauso wie der 
faktisch gepflegte Umgang mit Grund und Boden - beeinflussen nicht 
nur das Aussehen des Landes, die wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Entwicklung seiner Bevölkerung sowie das soziale Gleichgewicht nach
haltig, sondern sie wiederspiegeln immer auch die Machtverhältnisse in
nerhalb der Sozietät. 

Die vorgenannten Umstände machen sowohl die Bodenordnung als 
auch die Übertragung von Verfügungsrechten an Grundstücken einer
seits zum beliebten Gegenstand tagespolitischer Diskussionen bzw. bis
weilen zum brisanten Anlassfall recht heftiger Dispute und andererseits 
auch zum interessanten Objekt sozial- und wirtschaftswissenschaft
licher Forschungen. Allerdings befasste sich die jüngere ökonomische 
Literatur - wenn man sie etwas generalisiert betrachtet - eine Zeit lang 
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bloss eher sporadisch mit wirtschaftlichen Aspekten des Bodens. Ein In
diz für die Verschiebung des Stellenwertes, den bodenbezogene Fragen 
im allgemeinen bei Wirtschafswissenschaftern geniessen, ist beispiels
weise darin zu erblicken, dass die ökonomische Theorie, die ursprüng
lich den Boden als einen von drei eigenständigen, "klassischen" Produk
tionsfaktoren unterschieden hatte, heutzutage dazu neigt, nur mehr zwi
schen Arbeit und Kapital zu differenzieren und unter letzterem auch 
den Boden zu subsumieren. 

Dass in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften zwischenzeitlich 
eine gewisse Abkehr vom Boden eintrat, dürfte mehrere Gründe haben. 
- Einmal entspricht.eine solche Verschiebung des Erkenntnisinteresses 

der globalen Wirtschaftsentwicklung, wonach bereits mit der Indu
strialisierung und noch mehr im Zuge der Tertiärisierung1 eine immer 
ausgeprägtere relative Bedeutungszunahme von solchen Sektoren 
Platz griff, die weitgehend bodenunabhängig produzieren. Dagegen 
kommt - wenigstens für die Industrieländer gesprochen - dem einst 
in allen Volkswirtschaften eindeutig dominanten, unmittelbar mit 
Grund und Boden arbeitenden Agrarsektor nur mehr ein marginales 
oder zumindest ein laufend schwindendes Gewicht zu. 

- Zum anderen stellen selbst in marktwirtschaftlich organisierten Sy
stemen ökonomische Facetten des Bodens und insbesondere der 
Handel mit Grundstücken einen sehr speziellen Untersuchungs
gegenstand dar, der zahlreichen Eigengesetzlichkeiten gehorcht. Die 
wirtschaftswissenschaftliche Beschäftigung mit derartigen Spezifika 
verspricht deshalb - zumindest vordergründig - wenig Erkenntnisge
winn von globaler Gültigkeit, insbesondere wenn mit der For
schungsarbeit die Weiterentwicklung einer allgemeinen Wirtschafts
theorie beabsichtigt ist. 

- Schliesslich dürfte noch als Ursache für ein bislang etwas stagnieren
des Interesse der Wirtschaftswissenschafter am Boden vor allem ein 
eklatanter Mangel an tauglichem und aussagekräftigem Datenmaterial 
ausschlaggebend sein. Angesichts des Datendefizits bleibt zwar Raum 
für theoretische Studien; eine Uberprüfung ihrer Ergebnisse scheitert 
aber zu allermeist am Fehlen einschlägiger statistischer Unterlagen. 

1 Mit dem Schlagwort "Tertiärisierung" sei das überproportionale Wachstum der Dienst
leistungsbranchen bezeichnet. 
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Dieses Manko nimmt also - wenigstens bisher - weitgehend die Mög
lichkeit zu empirisch fundierten Analysen. 

Was Wunder, wenn unter diesen Voraussetzungen auch der Bodenmarkt 
in Liechtenstein bis dato noch keine systematische, wissenschaftliche 
Aufarbeitung erfahren hat? 

Freilich scheint trotz der geschilderten Widrigkeiten die eher stief
mütterliche Behandlung von Grund und Boden nicht unbedingt sach
lich gerechtfertigt. 
- Gerade wegen seiner fundamentalen Bedeutung und in Anbetracht 

seiner unabänderlichen Knappheit infolge absoluter Limitierung ver
langt schon die Obsorge um die nachhaltige Entwicklung des Allge
meinwohles nach einer kontinuierlichen Beschäftigung mit dieser 
Materie. Zumal ja einerseits Boden - im Gegensatz zu vielen anderen 
Wirtschaftsgütern - nur höchst bedingt substituierbar ist und er sich 
ausgerechnet für die Befriedigung elementarer menschlicher Grund
bedürfnisse, wie für die Herstellung von Lebensmitteln und für die 
Schaffung von Wohnraum, in äusserst beschränktem Masse als durch 
andere Faktoren ersetzbar erweist. 

- Ferner ist andererseits auch nicht zu übersehen, dass das Medium Bo
den tragende Funktionen im Ökosystem wahrzunehmen hat, indem 
er etwa die Rolle eines Wasserspeichers übernimmt, diverse Filter-
und Pufferwirkungen entfaltet, das Substrat für Pflanzen abgibt und 
indem er beträchtliche Teile der Mikro- und Makroflora bzw. -fauna 
beherbergt; wobei jedoch die Erfüllung dieser seiner Aufgaben zu
sehends als gefährdet empfunden wird. 

Die unter anderem an diesen Tatsachen anknüpfende und von den Wirt
schaftswissenschaften etwa in der Ressourcen- und Umweltökonomie 
aufgegriffene Ökologiediskussion bringt neuerdings den Boden auch 
unter Ökonomen als eine "autonome Grösse" wieder ins Gespräch.2 

Hinzu kommt noch, dass diverse globale politische Entwicklungen der 
jüngeren und jüngsten Vergangenheit in verschiedenen europäischen 
Ländern sowohl die praktisch-politische als auch die wissenschaftlich
theoretische Auseinandersetzung mit Fragen der Bodenordnung und 

2 Ein gleichsam "neophysiokratisches" Plädoyer für eine ideengeschichtliche Kehrtwen
dung, welche dem Boden und der Natur als "eigentlichen Produktivkräften" wieder 
entsprechendes wirtschaftswissenschaftliches Augenmerk verliehen wissen will, findet 
sich in neuerer Zeit beispielsweise bei Immler, Welche Wirtschaft, 1992. 
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des Bodenmarktes aktualisieren. Dabei sind mehrere Erscheinungen zu 
nennen, die einer sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Beschäfti
gung mit dem Grundverkehr erneuten Auftrieb verleihen.3 

- Zunächst induzieren Bemühungen um die europäische Integration 
vor allem in einigen westeuropäischen Staaten ein gesteigertes diesbe
zügliches Interesse. Manche Länder, wie die Schweiz, das Fürstentum 
Liechtenstein oder Österreich, wenden dem Grundverkehr unter an
derem deshalb vermehrtes Augenmerk zu, weil sie damit rechnen, 
dass die im Rahmen der Schaffung des Europäischen Wirtschaftsrau
mes zu gewährenden Grundfreiheiten nicht ohne Folgen für das Ge
schehen am Bodenmarkt bleiben dürften.4 

- In Osteuropa sind es dagegen die fundamentalen Umbrüche im poli
tischen und wirtschaftlichen System, wie insbesondere die Reprivati-
sierung des Kollektiveigentums respektive die Rückführung von 
Grund und Boden ins Individualeigentum, die überhaupt erst einen 
Bodenmarkt Zustandekommen und damit ein neues Erkenntnisobjekt 
ökonomischer Untersuchungen entstehen lassen. Andererseits bedin-

3 Dass zumindest in den zu Liechtenstein benachbarten Staaten tatsächlich eine Wieder
aufnahme der ökonomischen Auseinandersetzung mit dem Boden stattgefunden hat, 
lässt sich inzwischen anhand des Auflebens der einschlägigen Publikationstätigkeit be
legen. 
In der Eidgenossenschaft hat vor allem der Schweizerische Nationalfonds nachhaltige 
Impulse zur Belebung einschlägiger Untersuchungsaktivitäten gesetzt, indem er 1983 
ein eigenes Nationales Forschungsprogramm "Nutzung des Bodens in der Schweiz" 
initiiert hat. Im Rahmen dieser Initiative wurden indessen mehrere Projekte mit sozial-
und wirtschaftswissenschaftlichen Bezügen abgeschlossen bzw. veröffentlicht, so etwa: 
Hübschle et al.: Die Rolle der Promotore, 1988 
Meier und Furrer: Der Einfluss der Besteuerung, 1988. 
Farago und Schneidegger: Bodenpreise in den Bauzonen, 1988. 
Baumann: Bodenpreise in den Landwirtschaftszonen, 1989. 
Popp et al.: Der Bodenmarkt in der Landwirtschaftszone, 1989. 
Ruh et al.: Ethik und Boden, 1990. 
Schäfer et al.: Die Rolle der öffentlichen Hand, 1990. 
Favarger und Lopreno: Conception d'une statistique, 1990. 
Hübschle: Sozialversicherungssparen, 1990. 
Eine zusammenfassende Darstellung erfahren die zum Schwerpunktthema erarbeiteten 
Resultate in dem Band von Häberli et al.: Kulturboden, 1991. 
Obwohl Osterreich im Gegensatz zum Schweizer Vorbild bislang keine derartige kon
zertierte Aktion gestartet hat, um den Boden stärker in den Blickpunkt des wirtschafts
wissenschaftlichen Interesses zu rücken, sind mittlerweile auch dort - wenngleich nicht 
so zahlreich - einschlägige Beiträge erschienen; so vor allem ein Ubersichtswerk von 
Binder et al.: Bodenordnung, 1990. 

4 Eine eindrückliche Artikulation der vor allem in den Alpenländern gehegten Befürch
tungen findet sich im Beitrag von Guggenberger: Baulandgrundverkehr, 1992. 
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gen die von der Ostöffnung ausgehenden Migrationsphänomene zu
mindest längerfristig aller Wahrscheinlichkeit nach auch Konsequen
zen beim Grundverkehr in anderen Staaten.5 

- Abgesehen vom allenfalls zu registrierenden Zuwanderungsdruck ge
ben ferner immer schärfer zu Tage tretende raumordnerische Pro
bleme, wie die Baulandhortung und die daran gekoppelte mangelnde 
Verfügbarkeit von Baugrundstücken respektive die daraus resultie
rende Zersiedelung, Anstoss, Forschungen über den Bodenmarkt 
weiterzuführen.6 

- Schliesslich wecken die vermehrt vertretenen Anliegen des quantita
tiven Bodenschutzes7 Bedarf nach Untersuchungsergebnissen über 
den Grundverkehr. 

Der Anlässe gäbe es somit wohl genug, derentwegen momentan eine ge
wisse Renaissance der sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Be
schäftigung mit der Thematik rund um Grund und Boden angesagt ist. 
Das vorliegende Werk möchte zu besagter Wiederbelebung beitragen 
und am Beispiel Liechtensteins eine empirische Studie liefern. Dass für 
die Exemplifizierung die Wahl auf das Fürstentum Liechtenstein gefal
len ist, erklärt sich zum einen daraus, dass in einem Kleinstaat auch bei 
komplexen Materien eher ein Uberblick zu gewinnen sein müsste, und 

5 Auf die Probleme infolge wanderungsbedingter Verschärfung der Konkurrenz um 
Wohnraum verweist unter anderem die aktuelle Migrationsforschung; so beispielsweise 
Winkler: Spannungsfelder des Zusammenlebens, 1992, 67ff. 

6 Derartige, aus dem Fachbereich der Raumordnung stammende Anregungen, die ökono
mische Auseinandersetzung mit dem Grundverkehr zu intensivieren, um Grundlagen 
für rationales siedlungsplanerisches Handeln zu erhalten, werden immer wieder geäus
sert. Relativ ausführlich kommt dieses Anliegen beispielsweise zur Sprache in: Oster
reichische Raumordnungskonferenz - OROK (Hrsg.): Siedlungsdruck, 1992, 267ff. 

7 Der quantitative Bodenschutz trachtet danach, eine seit geraumem zu beobachtende, 
mit dem leicht missverständlichen Schlagwort "Bodenverbrauch" bezeichnete Entwick
lung einzudämmen. Die Ausdrucksweise führt ein wenig in die Irre, weil Boden prinzi
piell nicht vergänglich und konsumierbar ist, wie das bei anderen Artikeln des täglichen 
Lebens sowie bei Dienstleistungen zutrifft, sondern weil der feste Teil der Erdober
fläche im Grunde genommen - mit wenigen von Naturkatastrophen verursachten Aus
nahmen - immerwährenden Bestand hat. "Bodenverbrauch" ist also vielmehr in über
tragenem Sinne zu verstehen und dadurch zu charakterisieren, dass immer grössere 
Areale vom Menschen in einer wenig naturverträglichen Art und Weise genutzt, damit 
um ihre biologischen Potentiale gebracht und letztlich ökologisch so sehr entwertet 
werden, dass man sie als "verbraucht" anspricht. Vor allem während der letzten Jahr
zehnte fanden stete Ausweitungen jener Flächeninanspruchnahmen für Bau-, Verkehrs
und sonstige Zwecke statt, die mit einer weitgehend irreversiblen "Versiegelung" der 
Erdoberfläche gekoppelt sind. Eben diese mehr oder minder unkontrollierte Expansion 
einzubremsen stellt das Kernziel des quantitativen Bodenschutzes dar. 
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zum anderen damit, dass man sich hierorts noch nie umfassend Rechen
schaft über den Umgang mit dem Boden gegeben hat; was insoferne ver
wundert, als Fragen, die Bodeneigentum und Grundbesitz betreffen, 
offenbar weite Kreise der Bevölkerung emotionalisieren, und was auch 
insoferne in Erstaunen setzt, als insbesondere Fragen des Grundstücks
marktes indirekt jedes Mitglied einer Gesellschaft treffen, weil dort zu
mindest mittelbar die Entscheidungen über die Zuweisung des indivi
duellen Lebensraumes fallen. 
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II. Ziele, Methoden und Aufbau der Arbeit 

Vor dem Hintergrund der bislang ausgebliebenen wirtschaftswissen
schaftlich-systematischen Erforschung der Grundstückstransaktionen 
im Fürstentum Liechtenstein setzt sich die gegenständliche Studie ein 
relativ simpel anmutendes Hauptziel, dessen Verfolgung allerdings trotz 
oder sogar wegen seiner Einfachheit - so paradox es klingen mag - be
sonders schwer fallen dürfte. Die Abhandlung begreift es nämlich als ihr 
primäres Anliegen, die Vorgänge am Bodenmarkt Liechtensteins so weit 
als möglich transparent zu machen, was angesichts der (nicht nur) hier
zulande in Wirtschaftsdingen generell gepflogenen Diskretion kein allzu 
leichtes Unterfangen darstellt. In erster Linie geht es also darum, die Di
mensionen des Marktvolumens auszuloten, wobei sowohl das Angebot, 
als auch die Nachfrage und die Umsätze - jeweils an der Zahl der be
troffenen Grundstücke, am Flächenausmass und an den als Gegenlei
stung vereinbarten Geldbeträgen gemessen - interessieren. Zu diesem 
Behufe werden einerseits die eher spärlichen sekundärstatistischen Ma
terialien, die Rückschlüsse auf Immobilientransaktionen zulassen, auf
zubereiten und auszuwerten, sowie andererseits als Ergänzung eigen
ständige Primärerhebungen zu pflegen sein. 

Vordringlich bei der Beschaffung von empirischen Grundlagen anzu
setzen, wird nicht zuletzt vom bisher erreichten Problembewusstsein in 
Liechtenstein nahegelegt. Wenn die Bodenfrage zur Diskussion steht, 
zeigt sich nämlich immer wieder, dass über die tatsächlichen Zustände 
und über die reale Entwicklung nur wenig verlässliches Material greifbar 
ist. Viele Debattenbeiträge dürften deshalb von subjektiven Eindrücken 
und Vermutungen gefärbt sein; ja man könnte sogar soweit gehen und 
feststellen, dass wegen unzureichender Erfassung der Fakten notgedrun
gen mit mehr oder minder kühnen Behauptungen operiert werden muss. 
Derartige Verhältnisse bieten keine günstigen Voraussetzungen, um 
einen möglichst rationellen Umgang mit dem Boden zu fördern; zumal 
bei einem Thema, das von Haus aus in gewisser Weise die individuelle 
Gefühlswelt jedes einzelnen anspricht, ohnedies stets die Gefahr be
steht, dass jede Auseinandersetzung rasch zu einem Glaubenskrieg aus
artet, was rationales Abwägen nur erschwert. Das Fehlen von Basis
informationen über den Bodenmarkt leistet somit indirekt bei der Be-
fassung mit Grundverkehrsangelegenheiten einem Abgleiten ins 
Unsachliche Vorschub. Beispielsweise erlaubt der derzeitige Wissens
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stand keine befriedigenden Antworten auf - für die Landes- und Gesell
schafsentwicklung zentrale - Fragen, wieweit etwa das allenthalben be
hauptete und beklagte mangelnde Funktionieren des Bodenmarktes 
wirklich zutrifft, oder ob die von manchen vermutete Konzentration des 
Grundbesitzes in den Händen einiger weniger, wirtschaftlich besonders 
potenter Eigentümer tatsächlich stattfindet.1 

Mit einem betont angewandten Ansatz möchten die folgenden Erör
terungen hinsichtlich des offenkundigen Defizits an hieb- und stichfe
sten Informationen Abhilfe schaffen und im übrigen einen Kontrapunkt 
zu den ansonsten im grossen und ganzen eher theorielastigen, fachein
schlägigen Veröffentlichungen setzen. Denn in der ökonomischen Lite
ratur existiert zwar - trotz der zwischenzeitlich offenbar etwas erlahm
ten Begeisterung für grundverkehrsbezogene Fragestellungen - eine 
erkleckliche Zahl insbesondere von älteren Arbeiten, die sich auf theore
tischer Basis mit Immobilienmärkten auseinandersetzen; entsprechende 
empirische Untersuchungen fehlen jedoch weitgehend bzw. beschrän
ken sich auf äusserst punktuelle Recherchen. Daneben gibt es vor allem 
für diverse Bewertungsanlässe (etwa hypothekarische Belehnung, Fest
legung von Grundstücksablösen oder Ermittlung von Enteignungsent
schädigungen) meist als Schätzanleitungen gedachte, pragmatisch-prak
tisch gehaltene Werke über Grundstückstaxationen.2 Cum grano salis 
argumentieren aber bodenbezogene Publikationen mit ökonomischer 
Ausrichtung auf einer eher allgemeineren Ebene. 

1 So wurden Klagen über Friktionen im Grundverkehr und über Bodenhortung mehrfach 
im Landtag geäussert; eine Übersicht über derartige, einschlägige Vorstösse enthält der 
"Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein zur 
Abänderung des Grundverkehrsgesetzes" Nr. 17/1990, vom 27. März 1990. Aber auch 
liechtensteinische Medien haben diese Fragen immer wieder aufgegriffen; so beispiels
weise die Zeitschrift "Maulwurf" mit einer eigenen Artikelserie in den Nummern 
5/1986, S. 5-6; 6/1986, S. 1-2; 7/1987, S. 4-5 sowie 14/1989, S. 8 u. 16. 

2 Zu den Standardwerken der Liegenschaftstaxation gehört etwa die Lose-Blatt-Samm-
lung von Gerardy und Möckel (Hrsg.): Praxis der Grundstücksbewertung, laufende 
Jahre. 
Darüber hinaus existieren zahlreiche, meist pragmatisch gehaltene Werke, welche auf 
bestimmte Spezialanwendungen zugeschnitten sind. Dazu gehören etwa die Bücher von 
Ponnert: Kreditwirtschaftliche Wertermittlungen, 1986; bzw. von Schütz: Kennziffern
modell, 1991. 
Aktuelle Handbücher, die als Schätzanleitungen konzipiert sind, liegen beispielsweise 
auch vor von Naegeli und Hungerbühler: Handbuch des Liegenschaftenschätzers, 1988; 
respektive von Simon et al: Grundstückswertermittlung, 1993. 
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Beabsichtigt ist deshalb im folgenden ein Gegenstück, eine empirisch 
orientierte Beschreibung des liechtensteinischen Bodenmarktes und sei
nes Umfeldes, der gleichwohl einer theoretisch fundierten, sozial- und 
wirtschaftswissenschaftlichen Analyse unterzogen werden soll. Dabei 
wird dem Kontext spezifischer gesellschaftlicher Voraussetzungen und 
den Besonderheiten im Rechtssystem dieses Kleinstaates gebührend 
Rechnung zu tragen sein. Um diese Spezifika herausarbeiten zu können, 
verzichten die Ausführungen bewusst darauf, eines von den ansonsten 
unter Ökonomen recht beliebten mathematisierten Modellen zu kon
struieren. Die Arbeit will sich vielmehr um einen interdisziplinären An
satz bemühen, der neben wirtschaftlichen Kennzahlen und rein quanti
tativen Beziehungen auch qualitative Interdependenzen würdigt und der 
beispielsweise auch juristischen, wirtschafts- und gesellschaftspoliti
schen, demographischen oder soziologischen Komponenten Platz ein
räumt. Schliesslich möchten ja die Darlegungen - wo es das Datenmate
rial erlaubt - nicht bei der reinen Deskription und Dokumentation ste
hen bleiben; sondern darüber hinaus trachten sie, Erklärungen für die 
momentane Situation am Bodenmarkt und für die dort zu beobachten
den Phänomene zu liefern. Die Resultate der Untersuchung könnten 
Entscheidungsgrundlagen für die Weiterentwicklung der Bodenordnung 
und der Bodenpolitik - etwa im Hinblick auf die Anforderungen der 
europäischen Integration3 - abgeben. 

Gleichzeitig sollten mit dieser Studie auch neue Erkenntnisse von all
gemeiner Relevanz gewonnen werden, die über den speziellen Fall des 
liechtensteinischen Grundverkehrs hinaus geltende Aussagen zulassen. 
Ihre Ableitung erfolgt durch Beleuchtung bisher weniger beachteter Ge
sichtspunkte des Bodenmarktes. Entsprechende Überlegungen betreffen 
vor allem das sozial-ökonomische Vorfeld der eigentlichen Vertragsab
schlüsse und versuchen dieses zu ergründen. Für eine Analyse dieser 

3 Wiewohl die Ergebnisse der Forschungen allenfalls als Argumentationshilfe zur 
Klärung künftiger bodenpolitischer Standpunkte nutzbringend sein könnten, ist im 
weiteren aus mehreren Gründen kein eigener Abschnitt zu finden, der sich separat mit 
den Konsequenzen der europäischen Integrationspolitik für den Grundverkehr be
schäftigt. Zum einen erübrigen sich diesbezügliche Erwägungen, die der juristischen Di
mension des Problems gelten, da es bereits Arbeiten gibt, die zur Frage Stellung neh
men, welche Rechtsänderungen an der liechtensteinischen Bodenordnung infolge Teil
habe am europäischen Integrationsprozess notwendig wären. 
vgl. Baudenbacher: Welche Anforderungen, 1991; sowie Wille: EWR-konforme Ausge
staltung, 1992. 
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Aspekte erscheinen die Verhältnisse im Fürstentum Liechtenstein prä
destiniert, weil ob der Kleinheit des Landes sowohl mit verschärften 
Knappheiten wie auch mit leichter überschaubaren Sozialstrukturen zu 
rechnen ist. 

Bei all diesen hehren Absichten gilt es aber, vor zu hoch gesteckten 
Erwartungen zu warnen, denn es dürfte prinzipiell keiner Arbeit gelin
gen, die "volle" Wahrheit über den Bodenmarkt herauszufinden. Stösst 
doch das Fact-finding vor allem dort an Grenzen, wo Umgehungshand
lungen sowohl Grundstückskäufer als auch -Verkäufer zur Verschleie
rung motivieren, oder wo Geschäfte abgewickelt werden, die sich am 
Rande respektive jenseits der Legalität befinden und die eben deswegen 
für Behörden wie für die Wissenschaft verdeckt bleiben sollen. Das Be-
wusstsein, a priori nur begrenzt gültige Aussagen liefern zu können, än
dert freilich nichts am Grundsatzziel, die Geschäfte am - von der For
schung bislang vernachlässigten - liechtensteinischen Bodenmarkt mit 
wissenschaftlichen Methoden dokumentieren und erklären zu wollen. 

Diese Intentionen implizieren die Anwendung eines systematisch 
ausgewählten methodischen Rüstzeuges. Dementsprechend sollen die 
der Bearbeitung zugrunde gelegten theoretischen Reflexionen auf einer 
Auswertung und Interpretation von Rechtsquellen, Entscheidungs
sammlungen, Landtagsprotokollen und von Unterlagen grundverkehrs-
relevanter Gremien ebenso wie auf einer Aufarbeitung von sonstigen 
einschlägigen Literaturstellen fussen. Anschliessend werden gestützt auf 
mikro- und makroökonomische Überlegungen und unter Rückgriff auf 
die Grundrententheorie Hypothesen über Interdependenzen zwischen 
konkret gültigen juristischen Normen, politischen sowie gesellschaft-

Zum anderen lässt sich über die vermutlichen ökonomischen Folgewirkungen zur Zeit 
nur wenig substantiell gesichertes feststellen. Insoferne ist Zurückhaltung angesagt, weil 
die Dinge noch zu sehr im Flusse sind und weil gegenwärtig noch im unklaren bleibt, 
wie sich auf politischer Ebene die supranationalen- Zusammenschlüsse weiterent
wickeln. Diesfalls wäre man primär auf spekulative Elemente angewiesen. Wo diese aber 
in den Vordergrund treten, müssen sich die Aussagen der Wissenschaftlichkeit begeben 
und den Charakter mehr oder minder gewagter Prognosen annehmen. Deren Zuverläs
sigkeit hätte beim herrschenden Wissensstand nicht zuletzt unter dem Umstand zu lei
den, dass diverse massgebliche Eckpunkte des Integrationsgeschehens noch keineswegs 
mit befriedigender Klarheit abgesteckt sind. So fehlt beispielsweise definitive Gewiss
heit, wieweit aus den multilateralen, vornehmlich die Wirtschaftsbeziehungen regelnden 
Vereinbarungen eine politische Gemeinschaft mit weitreichenden Kompetenzen er
wachsen wird bzw. wer sich letztlich aller, in welcher Form, bis zu welchem Grad und 
mit welcher Geschwindigkeit am Integrationsprozess beteiligt. 
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liehen Rahmensetzungen und Entwicklungen auf dem Grundstücks
markt abgeleitet. Um die vermuteten Zusammenhänge zu überprüfen, 
erfolgen neben einer Sichtung der diversen Aufzeichnungen über den 
Grundverkehr (insbesondere der Protokolle der Gemeindegrundver-
kehrskommissionen bzw. der Grundbuchsakten) und deren statistischer 
Erhebung bzw. Auswertung persönliche Gespräche. Dabei werden 
schwerpunktmässig mündliche, nicht standardisierte Expertenbefragun
gen herangezogen, die eine Abrundung durch einzelne Interviews bei 
Anbietern und Nachfragern am Grundstücksmarkt erfahren. Die ergän
zende Abstützung auf die Interviewtechnik empfiehlt sich insbesondere 
dann, wenn diverse massgebliche Informationen nirgends statistisch 
oder sonst wie schriftlich dokumentiert sind, was besonders in einem 
kleinen Land mit einer vergleichsweise einfachen Verwaltung, wie in 
Liechtenstein, relativ häufig vorkommt. 

Um schliesslich die aufgeworfenen Probleme unter anderem durch 
Anwendung der genannten Methoden in einen sinnvollen Zusammen
klang bringen sowie auf zweckmässige Weise beantworten zu können, 
bedarf die Abfolge der einzelnen Untersuchungsschritte und somit der 
Aufbau der Arbeit einer logisch begründeten Strukturierung. 

Als Ausgangspunkt der Analysen fungiert der Versuch einer Begriffs-
klärung, was unter "Bodenmarkt" zu verstehen sei. Daran knüpft eine 
Themeneingrenzung, welche unter anderem aus sachlicher, örtlicher und 
zeitlicher Sicht den Bodenmarkt als zentralen Gegenstand der weiteren 
Ausführungen absteckt. Im Zuge der Grundlegungen braucht es 
schliesslich ferner zumindest eine kursorische wirtschaftstheoretische 
Fundierung, welche über die prinzipiellen Funktionsmechanismen des 
Bodenmarktes orientiert; denn erst daraus lassen sich über die Vorgänge 
am Bodenmarkt Hypothesen ableiten, die im späteren Verlauf der Ar
beit weiter zu verdichten, zu falsifizieren oder - soweit es die Datenlage 
zulässt - empirisch zu testen sein werden. 

Diesen eher abstrakten einleitenden Erwägungen folgt eine auf das 
Erfassen des konkreten Umfeldes abzielende Darstellung der im Für
stentum Liechtenstein obwaltenden Rahmenbedingungen, der hier gül
tigen marktordnenden Regulative, der gesetzlichen Vorgaben für 
Grundstückstransaktionen und der bodenpolitischen Ziele. Sodann geht 
es um eine Sondierung der Quantifizierungsmöglichkeiten zur Gewin
nung von Eckdaten über den liechtensteinischen Grundverkehr. Die Re
sultate der Recherchen und Erhebungen fliessen in eine quantitative 
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Deskription des Bodenmarktes ein, wobei nicht nur die Grundstücks
umsätze global erfasst, sondern auch das gesamte Geschäftsgeschehen in 
Teilmärkte aufgegliedert wird. Abschliessend soll ein analytischer Teil 
die für die Vorgänge am liechtensteinischen Realitätenmarkt relevanten 
Einflussgrössen herausarbeiten, wobei den Determinanten von Angebot 
und Nachfrage wie auch den Modalitäten des Zusammenfindens von 
Geschäftspartnern besonderes Augenmerk gilt. All diese Befunde die
nen letztlich dazu, einige Perspektiven über die Weiterentwicklung des 
Bodenmarktes sowie des grundverkehrs- und raumordnungsrechtlichen 
Lenkungsinstrumentariums im Fürstentum Liechtenstein zu umreissen. 
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Teil B: Allgemeine theoretische Grundlagen 
zur Analyse des Bodenmarktes 

I. Themeneingrenzung und Begriffsklärung 

1. Grundlagen zur Eingrenzung des Bodenmarktes 

Die Gewinnung von den liechtensteinischen Grundverkehr betreffen
den Ein- und Ausblicken setzt eine möglichst exakte Identifikation des 
Gegenstandes der Betrachtungen voraus, denn eine zielgerichtete Ana
lyse erfordert vorab eine Präzisierung der zu untersuchenden Zielgrös-
sen. Das heisst, es ist eingangs klarzulegen, was überhaupt unter "Bo
denmarkt" zu verstehen sei. 

Auf den ersten Blick mag ja der für die Themenstellung zentrale Aus
druck "Bodenmarkt" durchaus den Eindruck erwecken, klar verständ
lich und eindeutig zu sein. Diese Empfindung erweist sich aber als nur 
vordergründig zutreffend. Denn das Wort "Bodenmarkt" vermittelt 
eigentlich nur eine sehr diffuse Vorstellung. Ohne nähere Erläuterungen 
lässt ein solcher Sprachgebrauch weitgehend offen, welche Arten von 
Transaktionen inbegriffen und welche ausgeklammert sein sollen. Ver
mutlich gerade deshalb taucht auch der Ausdruck "Bodenmarkt" be
zeichnenderweise in keinem deutschsprachigen Land als eingeführter 
Terminus der Rechtsordnung auf. Im juristischen Kontext ist dagegen 
viel eher von "Grund(stücks)verkehr" oder von "Grunderwerb" re
spektive vom "Liegenschaftskauf" bzw. "-verkauf" sowie allenfalls vom 
"Immobilienhandel" die Rede. 

Wie eben angedeutet, bleibt es im Detail einigermassen unklar, welche 
Nutzungs- und Verfügungsrechte zur Disposition stehen bzw. auf wel
che Weise und unter welchem Rechtstitel die Abwicklungen erfolgen 
müssen, damit ein Geschäftsfall als zum Bodenmarkt gehörig eingestuft 
wird. Eine Abhilfe schaffende Präzisierung lässt sich allerdings nicht aus 
dem Stand entwickeln, sondern verlangt ein mehrstufiges Vorgehen. 
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Dabei ergibt sich für die definitorischen Erörterungen beinahe zwangs
weise eine klare juristische Schlagseite, da über den Bodenmarkt ja aus
schliesslich diverse Rechte, die Grundstücke betreffen, zum Transfer 
gelangen. 

Anders als auf herkömmlichen Warenmärkten, wo im Zuge der Ge
schäftsabwicklung die körperliche Übertragung der gehandelten Güter 
entweder tatsächlich von statten geht, oder - wenn eine solche gegen
ständliche Übergabe oder Übereignung unterbleibt - wenigstens theore
tisch möglich wäre, können die Liegenschaften nie selbst physisch "ver
schoben" werden; sind sie doch als abgegrenzte Teile der Erdoberfläche 
grundsätzlich immobil. Bei sogenannten "Grundstückstransaktionen" 
spielt sich also das Geschäftsgeschehen vorwiegend im - wenn man so 
sagen will - "immateriellen" Bereich ab. Das heisst aber nichts anderes, 
als dass den eigentlichen Handelsgegenstand jedenfalls nur die über 
Grundstücke ausübbaren Sachwaltungsbefugnisse unterschiedlichen 
Umfanges bilden, nicht aber die Grundstücke selbst.1 

Dennoch ist für die Gewinnung von Grundlagen zur Eingrenzung 
des Bodenmarktes bei der Definition des Grundstückes anzusetzen. 
Selbst wenn nämlich die Grundstücke nicht unmittelbar jenen Gegen
stand darstellen, der zur Transaktion ansteht, so sind sie doch der sub
stantielle Aufhänger, an den die Bodenmarktgeschäfte anknüpfen. Wie 
die vorherigen Feststellungen andeuten, griffe es allerdings zu kurz, sich 
nur mit dem Grundstücksbegriff auseinanderzusetzen. Denn wiewohl 
ansonsten eine hinreichende Objektbeschreibung in der Regel genügt, 
um einen Markt sachlich einzugrenzen, liegen die Umstände im Falle 
des Bodenmarktes diffiziler, weil - wie zuvor eben betont - die das 
eigentliche Handelsobjekt darstellende Verfügungsmacht über Grund
stücke verschiedenartig ausgestaltet sein kann. 

1 Als Indiz dafür, dass im Falle des Bodens ganz besondere Umstände vorliegen, darf man 
wohl die Tatsache werten, dass die Rechtsordnungen der meisten Staaten dem Grund 
und Boden eine exzeptionelle Sonderbehandlung angedeihen lassen, die etwa darin zum 
Ausdruck kommt, dass im sachenrechtlichen Bereich die Bestimmungen über das 
Eigentum in der Regel zweigeteilt sind, nämlich in solche, die das Fahrniseigentum 
(bzw. die Fahrhabe) und in solche die das Grundeigentum betreffen. (Eine solche Tren
nung nimmt z.B. sowohl das schweizerische Zivilgesetzbuch als auch das österreichi
sche Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch vor). 
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2. Definition "Grundstück" 

Den bisherigen Überlegungen gemäss setzt also das etappenweise Pro-
zedere zur Klarstellung dessen, was für die weitere Arbeit unter "Bo
denmarkt" zu verstehen sei, zunächst bei einer Diskussion des Begriffes 
"Grundstück" an, der dabei nicht nur als vermeintlich klarer Ausdruck 
des allgemeinen Sprachgebrauches, sondern vorwiegend als Rechtster
minus in der liechtensteinischen Gesetzgebung zu beleuchten sein wird. 

a) Der umgangssprachliche Grundstücksbegriff 

Eine erste gedankliche Konfrontation mit dem Substantiv "Grund
stück" mag vielleicht den Eindruck erwecken, dass die Umgangssprache 
an dieses Vokabel verhältnismässig konkrete Vorstellungen und relativ 
eindeutige Assoziationen knüpft, sodass es zunächst evident erscheint, 
was das Wort meint. In diesem Sinne könnte man den vorläufigen 
Schluss ziehen, dass es zur Bezeichnung eines "in sich begrenzten 
Grundbesitzes"2 verwendet wird. Diese Begriffsumschreibung bleibt -
abgesehen davon, dass sie leicht tautologische Züge enthält, weil sie das 
im Definiendum enthaltene Gliedwort "Grund-" auch im Definiens 
wiederholt - allerdings insoferne ungenau, als darunter genausogut eine 
Kleingartenparzelle wie ein arrondierter Grossgrundbesitz fallen würde; 
gerade dieser wiederum besteht der allgemeinen Auffassung zufolge 
meistens aus einer Mehrzahl von Grundstücken. 

Diese Reflexionen offenbaren bereits: "Wie viele andere Worte, die 
man täglich verwendet, ist auch der Begriff des Grundstückes nicht so 
eindeutig, wie man es sich gemeinhin vorstellt und wie es auch wün
schenswert wäre."3 Schon allein der Blick in einige Enzyklopädien und 
Konversationslexika macht deutlich, dass diverse inhaltliche Schattie
rungen und Nuancierungen durchaus verbreitet sind. Während etwa 
einmal das Grundstück als "ein katastermässig vermessener, räumlich 
abgegrenzter (bebauter oder unbebauter) Teil der Erdoberfläche, der im 
Bestandsverzeichnis eines Grundbuchsblatts als Grundstück geführt 

2 vgl. Grosses deutsches Wörterbuch, 1980, S. 396 
5 Bub und Schmid: Grundstücke erwerben, 1990, S. 1. 
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wird"4 gilt, ist andernorts beispielsweise die Erklärung zu lesen, das 
Grundstück sei ein "abgegrenzter Teil der Erdoberfläche (Liegenschaft), 
aber auch die ins Grundbuch aufgenommenen selbständigen und dau
ernden Rechte (z.B. Baurechtsdienstbarkeit), die Bergwerke und die 
Miteigentumsanteile, insbesondere das Stockwerkeigentum."5 

Zwar mag sich als landläufige Gemeinsamkeit der umgangssprach
lichen Bedeutung die Idee herauskristallisieren, dass es sich bei Grund
stücken jedenfalls um einen "räumlich klar begrenzten Ausschnitt der 
Erdoberfläche"6 handle; mit dieser Auffassung gewinnt man jedoch kei
neswegs die für wissenschaftliche Untersuchungen erforderliche und 
anzustrebende begriffliche Präzision. Als räumlich exakt begrenzte Aus
schnitte der Erdoberfläche wären indes nämlich auch ganze Staatsge
bilde und ihre administrativen Untergliederungen (z.B. Gemeinden) zu 
bezeichnen, sodass eben - genauer besehen - eine derartige an die All
tagsdiktion angelehnte Definition als unscharf und - im Hinblick dar
auf, dass die begriffliche Festlegung die Basis für eine Forschungsarbeit 
abgeben sollte - als unzureichend zu empfinden ist. 

Im übrigen sollte die beim Gemeingebrauch zu konstatierende rela
tive Verwaschenheit der Sprache nicht weiter verwundern; denn 
schliesslich bedienen sich sogar in den Wissenschaften verschiedene Dis
ziplinen parallel nebeneinander des Terminus "Grundstück", welcher 
dann in unterschiedlichem Zusammenhang verwendet und zum Teil mit 
jeweils voneinander abweichenden respektive nur partiell überlappen
den Inhalten besetzt wird. Um das Spektrum und die Variationsbreite 
der diesbezüglichen Standpunkte vor Augen zu führen, möge eine kleine 
Auswahl von Exempeln die angetönten Divergenzen erhellen. 

Beispielsweise begreift jener Zweig der Raumforschung, der sich mit 
der Flächennutzungsstruktur auseinandersetzt, das "Grundstück" im 
Sinne einer einheitlichen Nutzungsparzelle als elementaren Baustein 
arealhafter Beanspruchungsmuster, das heisst, als kleinste räumliche Be-
zugsgrösse für Angaben über die Verwendung des Bodens.7 Die Sied
lungsgeographie hingegen orientiert sich eher am formalen Aussehen, an 
der räumlichen Gestalt und der Lage einzelner Besitzstücke zueinander, 

4 Brockhaus, 1989, Band 9, S. 230. 
5 Schweizer Lexikon, 1992, Band 3, S. 248. 
6 vgl. beispielsweise Hohberg: Grundstück, 1970, Sp. 1103 oder auch Anonym: Grund

stück, 1966, Sp. 669 respektive bei Anonym: Grundstücke, Immobilien, 1975, Sp. 1893. 
7 vgl. etwa Spitzer: Regionale Landwirtschaft, 1975, S. 73ff. 
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um auf das so verstandene "Grundstück" als strukturkonstituierende 
Einheit etwa bei der Flurtypisierung zurückzukommen.8 Die Geodäten 
wiederum sehen im "Grundstück" primär ihr Vermessungsobjekt, das 
als Katasterparzelle in amtlichen Kartenwerken Aufnahme findet. Die 
Ökonomen rekurrieren demgegenüber auf einen Grundstücksbegriff, 
der jene Bodenfläche meint, die eine wirtschaftlich zusammengehörige 
Einheit bildet. Und in ähnlicher Weise stellt schliesslich das Fiskalwesen 
auf den Aspekt einer ökonomischen Grösse ab, wenn es das "Grund
stück" als Einzelbestandteil des Grundvermögens auffasst, welches in 
den Steuersystemen vieler Länder einen beliebten Besteuerungsgegen
stand darstellt. 

Bereits die andeutungsweise Konfrontation mit der herrschenden 
Pluralität der Anschauungen zeigt, dass beinahe jede dieser Meinungen 
irgendwie unter die vom allgemeinen Sprachgebrauch geprägte Defini
tion passt, wonach das Grundstück ein "durch eine geschlossene Grenz
linie festgelegter Teil der Erdoberfläche" sei. Eben dieses breite Zutref
fen der begrifflichen Umschreibung für eine beachtliche Vielfalt an im 
Detail divergierenden Auffassungen ist gleichzeitig jedoch auch Sym
ptom für die zuvor bereits beklagte unzulängliche Trennschärfe alltags
sprachlicher Wortverwendung. Freilich unterstreicht besagte Beobach
tung somit abermals die Conclusio, dass die definitorischen Leistungen 
der Umgangssprache "weder hinreichend noch notwendig sind, um ein 
Grundstück im Sinne der Rechtssprache ... zu bestimmen".9 

b) Der rechtliche Grundstücksbegriff 

Um trotz der für den umgangsprachlichen Grundstücksbegriff festge
stellten Mehrdeutigkeit bei der Eingrenzung dessen, was als "Boden
markt" aufzufassen sei, einen Schritt vorwärts zu kommen, ist nun also 
das "Grundstück" als Element der juristischen Fachterminologie zu 
erörtern. Denn die Auseinandersetzung mit jenen Definitionen, die der 
Gesetzgeber formuliert hat, sollte eigentlich ein deutlich höheres Mass 
an Klarheit versprechen, zumal der allgemeinverbindliche Charakter 

8 vgl. Lienau und Uhlig: Materialien, 1978, S. 17. 
9 Quack: Grundstück, 1987, S. 296. 
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derartiger legislativer Festlegungen und die Wahrung der Rechtssicher
heit eine weitestmögliche Exaktheit verlangen. 

In der liechtensteinischen Rechtsordnung unternimmt es das aus dem 
Jahre 1922 stammende und anno 1923 in Kraft getretene Gesetz, mit 
dem das Sachenrecht kodifiziert wurde, näher zu bestimmen, was als 
Grundstück zu gelten habe. Die diesbezügliche Textpassage (Art. 34 
LGB1. Nr. 4/1923) hält zunächst fest, dass die Grundstücke den Gegen
stand des Grundeigentums bilden und sie definiert in ihrer ursprüng
lichen Form weiter: "Grundstücke im Sinne dieses Gesetzes sind: 
1. die Liegenschaften, 
2. die in das Grundbuch aufgenommenen selbständigen und dauernden 

Rechte, 
3. die Bergwerke." 

In der heute gültigen Fassung kommen noch "4. die Miteigentumsan
teile an Grundstücken" hinzu; letztere wurden jedoch erst später (mit 
LGB1. Nr. 25/1965) in die Auflistung dessen, was alles als Grundstück 
anzusehen sei, aufgenommen. Diese nachträgliche Ergänzung trägt al
lerdings ein wenig die Züge einer Definition, die sich - mit Verlaub 
gesagt - in den Schwanz beisst, weil die nähere Spezifizierung des zur 
Erklärung anstehenden Begriffes wenigstens teilweise auf eben densel
ben zurückgreift. Ein solcher Schwachpunkt signalisiert einen gewissen 
Bedarf nach weiterer Auseinandersetzung mit den einschlägigen gesetz
lichen Bestimmungen bzw. nach deren Interpretation. 

Für die authentische Auslegung der betreffenden liechtensteinischen 
Gesetzesstellen liegt nur äusserst spärlich kommentierendes Material, 
das aus dem Lande selbst stammt, vor. Man darf in diesem Falle aber 
wohl getrost die schweizerische Literatur zu Rate ziehen, sind doch die 
in Rede stehenden gesetzlichen Formulierungen in beiden Staaten 
ident.10 Diese Wortgleichheit verwundert deshalb nicht, weil das Für
stentum Liechtenstein seinerzeit praktisch das gesamte Sachenrecht von 
der Eidgenossenschaft rezipiert sowie die meisten dortigen zwi
schenzeitlichen Änderungen autonom nachvollzogen hat." Solche 
Übernahme fremden Rechts stellt im übrigen für Liechtenstein nichts 

10 Der Text des Artikel 34 liechtensteinisches Sachenrecht deckt sich völlig mit Artikel 655 
des schweizerischen Zivilgesetzbuches. 

" vgl. dazu etwa den Hinweis über die Rezeption des Sachenrechtes bei Wille: Rechts
politischer Hintergrund, 1981, S. 103. 
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aussergewöhnliches dar und ist in erster Linie strukturell bedingt. "Im 
Kleinst-Staat sind die verfügbaren Kräfte, die bei der Schaffung von 
Rechtsvorschriften eingesetzt werden können, naturgemäss gering. So 
ist es ganz natürlich, dass sich der Gesetzgeber (oder die mit dem Geset
zesprojekt befassten Beamten) an ausländischen Gesetzestexten orien
tieren. Oft erfordert schon die nötige Anpassungsarbeit einen an die 
Kapazitätsgrenzen der Verwaltung gehenden Einsatz."12 

Angesichts derartiger Rahmenbedingungen fehlt vor allem die Kraft, 
umfassende Regelwerke völlig eigenständig zu konzipieren, weswegen 
der liechtensteinische Gesetzgeber die grossen Kodifikationen, wie etwa 
das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, ursprünglich vorwiegend von 
Osterreich übernommen hat und später auch auf schweizerische Vorbil
der zurückgriff, wie er das eben beispielsweise beim Sachenrecht getan 
hat.13 Dabei hat er aber nicht sämtliche Bestimmungen unverändert rezi
piert, sondern in manchen Details Modifikationen vorgenommen.14 

12 Ritter: Gesetzgebungsverfahren, 1991, S. 73. 
13 Die einstige Präferenz für österreichische Vorbilder ist historisch zu erklären. Für 

Liechtenstein war ein mit Osterreich gemeinsames Recht vorteilhaft, solange das Für
stentum durch den Zollvertrag von 1852 mit der Donaumonarchie ein einheitliches 
Zollgebiet bildete. Als Liechtenstein auf die im Zusammenhang mit dem Zerfall des 
Habsburgerreiches entstandenen wirtschaftlichen Turbulenzen reagierend seine wirt
schaftliche Orientierung zu ändern und stärkere Verbindungen zur Schweiz anzuknüp
fen begann, erwies sich eine Annäherung an das Schweizer Recht aus Gründen des 
Wirtschaftsverkehrs als zweckmässig, (vgl. dazu beispielsweise die Ausführungen von 
Kleinwächter: Die neueste Rechtsentwicklung, 1923, S. 356ff.) 
Im übrigen lassen sich für den Umstand, dass das Fürstentum - trotz der engen ökono
mischen Verflechtungen mit seinem heutigen Zollvertragspartner - seine Angleichung 
an das Schweizer Recht vermutlich sehr bewusst nicht zur Gänze vollzieht, einige plau
sible Gründe ausmachen. Einmal signalisiert der juristische Selbstgestaltungswille den 
eigenstaatlichen Souveränitätsanspruch. Mit anderen Worten: Indem man darauf achtet, 
sich weiterhin hinsichtlich des geltenden Normengefüges vom - in Relation zur wirt
schaftlichen Potenz gesehen - weitaus übermächtigen Gegenüber wenigstens in man
chen Punkten abzuheben, dokumentiert man Autonomie. Des weiteren setzen generell 
viele Kleinststaaten - und so eben auch Liechtenstein - Regelungs- und Rechtsdifferen
zen mit Bedacht als Standortfaktor ein, der das wirtschaftliche Überleben erleichtern 
soll. Ausserdem verhindert das partielle Festhalten an früher anderstwoher übernom
menen Quellen einen Bruch mit der eigenen Rechtstradition. Und schliesslich wider
spiegelt die im liechtensteinischen Recht zu Tage tretende Mischung den der geographi
schen Lage entsprechenden intermediären Status des Fürstentums zwischen der Eidge
nossenschaft und Österreich. 

14 Eine ausführlichere Darstellung, welche den Rezeptionsverlauf charakterisiert und wel
che die Probleme der Rechtsnachbildung nach österreichischem bzw. Schweizer Muster 
unter anderem an sachenrechtlichen Beispielen demonstriert, findet sich bei Gschnitzer: 
Lebensrecht und Rechtsleben, 1963, S. 32ff. 
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Wenn auch dadurch nicht mehr in allen Punkten Rechtsgleichheit mit 
dem Original hergestellt wird, so ist doch die im konkreten Falle inter
essierende Grundstücksdefinition von solchen Abweichungen nicht be
troffen. Und insoferne scheint es sachlich durchaus gerechtfertigt, wenn 
sich schon die Legislative an ein fremdes Muster angelehnt hat, auch für 
die Deutung beim ausländlischen Schrifttum Anleihe zu nehmen. 

Wie die Rechtsliteratur ausführt, ist der Grundstücksbegriff nach 
schweizerischem (und damit auch liechtensteinischem) Recht identisch 
mit demjenigen, welcher alle Objekte umschreibt, die in das Grundbuch 
aufgenommen und in diesem durch ein eigenes Blatt individualisiert 
werden können;15 was auch erklärt, wieso unter dem Terminus einerseits 
Liegenschaften und andererseits intabulierbare selbständige und dau
ernde Rechte etc. subsumiert werden. (Zur letztgenannten Kategorie der 
"selbständigen und dauernden Rechte" gehören vor allem Baurechte 
und Quellenrechte16 aber auch "andere Dienstbarkeiten", sofern sie 
nicht mit Grundstücken oder bestimmten Personen verbunden, sondern 
für sich allein übertragbar sind.17 Der Grundstücksbegriff ist somit we
sentlich durch die grundbuchtechnische Behandlung der verkehrsfähi
gen Objekte auf dem Gebiet des Immobiliarsachenrechts geprägt.18 

Dieser Umstand führt zum einen - wie Kommentare anmerken - zu 
leicht sophistisch bzw. gekünstelt anmutenden Differenzierungen. 
"La terminologie choisie par le Code civil (immeuble = Grundstück, 
bien-fonds = Liegenschaft) est un peu artificielle, mais doit etre accepte, 
meme si l'usage courant en differe."19 

Zum anderen ergeben sich unliebsame Vermengungen. Denn eine sol
che Vorgangsweise, die Liegenschaften sowie bestimmte Rechte (welche 
- da ihnen Sachqualität fehlt - entgegen dem Gesetzeswortlaut nicht 
Grundstücke im eigentlichen Sinne sind20 unter einem gemeinsamen be
grifflichen Dach zusammenfasst, ein derartiges Vorgehen also wirft 
Dinge von wirtschaftlich höchst unterschiedlicher Qualität undifferen-

15 vgl. Rey: Grundlagen des Sachenrechts - Band I, 1991, S. 226. 
16 vgl. Marxer, Goop und Kieber: Gesellschaften und Steuern in Liechtenstein, 1991, S. 27. 
17 vgl. Tuor und Schnyder: Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 1986, S. 594. 
18 vgl. Meier-Hayoz: Berner Kommentar - Band IV, 1974. 
19 Dürr: Propriete fonciere, 1987, S. 38. 
20 vgl. Rey: Grundlagen des Sachenrechts, 1991, S. 227. 

vgl. aber auch Steinauer: Les droits reels, 1994. 
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ziert in einen Topf. Deswegen erweist sich ein dergestalt definierter 
Grundstücksbegriff für ökonomische Analysen lediglich als sehr be
dingt brauchbar. Wenn nämlich Bergwerke, Quellen- oder Baurechte 
mit Liegenschaften gleichgesetzt sind, dann mag das zwar aus verwal
tungstechnischer Sicht durchaus verständlich und für die Führung eines 
Grundbuches zweckmässig sein, vom ökonomischen Standpunkt erfolgt 
dann aber eine sachlich nicht rechtfertigbare Vergröberung und Nivel
lierung, weil miteinander nicht ohne weiteres Vergleichbares über einen 
Einheitsleisten geschlagen wird. 

Die Hereinnahme der "selbständigen und dauernden Rechte" in den 
Grundstücksbegriff bedingt freilich nicht nur dessen Fragwürdigkeit als 
Basis ökonomischer Untersuchungen, sondern begründet auch auf 
rechtlicher Ebene einen gewissen Unschärfebereich, da besagte Rechte 
nirgendwo vollständig aufgezählt sind.21 Diese offene Formulierung 
liefert letztlich die Erklärung, wieso man streng genommen die Aus
führungen des Gesetzestextes zum Grundstücksbegriff nicht als wirk
lich abgeschlossene, trennscharfe Definition betrachten kann. Die 
allenthalben gehegte Erwartung, dass die Legaldefinition im Hinblick 
auf Eindeutigkeit und Klarheit mehr zu leisten im Stande sei als um
gangsprachliche Begriffsbestimmungen, erfüllt sich mithin wenn über
haupt, so bestenfalls teilweise. 

Dabei kann sich der liechtensteinische Gesetzgeber - genauso wie der 
schweizerische - noch zugute halten, dass er in der von ihm geschaffe
nen und aktuell in Geltung befindlichen Rechtsordnung bloss einen ein
zigen Grundstücksbegriff verankert hat, auf den auch alle anderen bo
denbezogenen Bestimmungen, sei es im Steuer- oder Bau-, sei es im Ver-
messungs- oder Grundverkehrsrecht, immer wieder zurückkommen. 
Das konsequente Durchhalten einer für sämtliche Eventualitäten ein
heitlich gefassten "Grundstücksdefinition" stellt freilich keineswegs et
was selbstverständliches dar. In diesem Punkt unterscheiden sich näm
lich das Fürstentum und die Eidgenossenschaft mit ihrer definitorischen 
Lösung ganz grundsätzlich von jenem Weg, den die anderen deutsch
sprachigen Länder gegangen sind. Die Situation in Deutschland und in 
Osterreich ist demgegenüber nämlich dadurch gekennzeichnet, dass in 
deren Rechtsgebäude jeweils mehrere - inhaltlich durchaus nicht kon

21 Darauf, dass eine taxative Auflistung der "selbständigen und dauernden ins Grundbuch 
aufgenommenen Rechte" fehlt, verweisen beispielsweise explizit Schönenberger und 
Gauch: Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 1992, S. 173. 
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gruente - Umschreibungen des Grundstücksbegriffes parallel nebenein
ander existieren.22 

Mit dieser von ihnen gepflegten Mehrgleisigkeit versuchen die beiden 
Staaten mutmasslich, auf ihre Weise dem offenbar stets existenten, prin
zipiellen Dilemma zu entrinnen, wonach beim Grundstücksbegriff im
mer zwei Grundpositionen, nämlich jene des "Grundbuchsgrund
stückes" und jene des "Wirtschaftsgrundstückes", in gewisser Weise an
tithetisch hervortreten.23 Das heisst, auf der einen Seite steht eine betont 
formale Anschauung, die hauptsächlich eine umkehrbar eindeutige la-
gemässige Zuordnung einzelner abgegrenzter Teile der Erdoberfläche 
im Auge hat. Auf der anderen Seite ist man mit einer Auffassung kon
frontiert, die sich vornehmlich an Teilen der Erdoberfläche als Einheiten 
im wirtschaftlichen Geschehen interessiert zeigt, ohne besondere Rück
sicht auf deren räumlichen Bezug. 

Zur Auflösung jener Polarität setzen Deutschland und Österreich 
also auf eine Strategie der simultanen Definitionspluralität, indem sie für 
mehrere - voneinander relativ unabhängige - Teilgebiete der Rechtsord
nung jeweils eigene terminologische Erläuterungen zum Ausdruck 
"Grundstück" festschreiben. Sie können damit besser der Tatsache 
Rechnung tragen, dass jedes der Segmente der Rechtsordnung eine an
dere Zielsetzung verfolgt. Mit anderen Worten: Eine solche Taktik eröff
net die Chance, eine optimale Abstimmung der zentralen Begriffsbe
stimmungen mit den spezifischen Gesetzesabsichten herbeizuführen. 

Demgegenüber sind Liechtenstein und die Schweiz einen grundsätz
lich anderen Kompromiss zum Abbau des Spannungsfeldes eingegan
gen, das aus den verschiedenen dem Grundstücksbegriff anscheinend 
per se innewohnenden Facetten resultiert. Diese beiden Staaten wahren, 
was die Grundstücksdefinition betrifft, innerhalb ihrer Rechtsordung 
ziemlich strikt die logische Konsistenz, indem sie - wie zuvor schon be
tont - alle grundstücksrelevanten Bestimmungen auf den selben Bezugs
punkt focussieren. Selbiger muss, um auch nur annähernd die sachnot

22 Eine auf deutsche Verhältnisse abgestimmte Zusammenschau über den in der Rechts
ordnung herrschenden Definitionspluralismus bei der Festlegung, was ein Grundstück 
sei, enthält das Taschenbuch von Bub und Schmid: Grundstücke erwerben, 1990. 
Die erkleckliche Bandbreite der diesbezüglich vom österreichischen Gesetzgeber ausge
schöpften Definitionsmöglichkeiten wird ausführlich vorgestellt und diskutiert bei 
Wytrzens: Grundverkehrsinformationssysteme, 1989, S. 13ff. 

23 vgl. Weimar und Weimar-Gläser: Das Grundstück im Rechtsleben, München, 1970, 
S. 13. 
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wendige Universalität erreichen zu können, deshalb quasi wie ein "All-
rounder" konstruiert sein. Gerade diese Anforderung zwingt aber zu 
allgemeinerer, offenerer, zweckunabhängigerer und daher im Endeffekt 
schwammigerer Formulierung. Das heisst, im Falle der unifizierten De
finition tritt als Handikap deren grössere Verwaschenheit in Erschei
nung. Die vom liechtensteinischen bzw. schweizerischen Sachenrecht 
vorgenommene Umschreibung des "Grundstückes" erweist sich des
halb auch noch nicht als völlig hinreichend, um eine befriedigende Basis 
für die sachliche Eingrenzung des Bodenmarktes abzugeben. 

c) Der Liegenschaftsbegriff als ökonomisch relevante Kategorie 

Um das Fundament für die Themenpräzisierung weiter zu festigen, sei 
die bereits kurz angesprochene, von manchen vielleicht als etwas haar
spalterisch empfundene, aber unter anderem auch vom Gesetzgeber 
selbst versuchte Trennung zwischen "Grundstück" auf der einen und 
"Liegenschaft" auf der anderen Seite aufgenommen. Im liechtensteini
schen bzw. schweizerischen Rechtsgebäude fungiert der Ausdruck "Lie
genschaft" nämlich - wie aus der bereits präsentierten sachenrechtlichen 
Grundstücksdefinition zu erschliessen ist - als Unterkategorie des 
Grundstücksbegriffes und findet offensichtlich als Bezeichnung "des 
Grundstückes im engeren Sinne"24 Verwendung. Das heisst, augen
scheinlich dient er als Sammelterminus für körperliche, unbewegliche 
Einzelsachen. Damit bleibt er auf stofflich fassbare Substanz beschränkt, 
während der Grundstücksbegriff zusätzlich abstrakte Kategorien, wie 
"selbständige und dauernde Rechte", mit einschliesst und durch dieses 
sein weiteres Ausgreifen eine Überordnung erfährt.25 Freilich äussert 
sich das Gesetz zum Begriffsinhalt des Wortes "Liegenschaft" nicht ex
plizit, so dass der Auslegung mehr der Charakter einer logisch dedu
zierten Vermutung innewohnt, denn der einer authentischen oder gar 
definitiven Lesart des Gesetzgebers. 

24 Meier-Hayoz: Das Sachenrecht - Band IV, 1 965, S. 15. 
25 Die im Helvetischen etablierte begriffliche Hierarchie, die den Terminus "Grundstück" 

jenem der "Liegenschaft" überordnet, steht übrigens im Gegensatz zum Usus in der 
österreichischen Rechtsordnung. Obgleich "Liegenschaft" dort ebenso fallweise in Ge
setzestexten - zumeist als volles Synonym für "Grundstück" - aufscheint, und eine aus
drückliche Definition gleichfalls fehlt, manifestiert sich bisweilen der Eindruck, nach 
österreichischem Verständnis sei der Liegenschaftsbegriff etwas umfassender zu verste-
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Eine zunächst auf juristischer Ebene angesiedelte und an der herr
schenden Lehre orientierte Präzisierung der Vorstellungen lässt erken
nen, dass sich für den schweizerischen Raum folgende Auffassung 
durchgesetzt hat: "Unter Liegenschaften sind demnach räumlich abge
grenzte Teile der Erdoberfläche zu verstehen (d.h. Erdausschnitte, die 
zwar mit dem Erdkörper fest zusammenhängen, die für den Sachbegriff 
erforderliche Selbständigkeit aber dadurch erlangen, dass jeder einzelne 
Teil durch eine in sich zurücklaufende geometrische Linie gegen die ihn 
umgebenden Teile der Oberfläche abgegrenzt wird)."26 

Untermauerung findet diese Ansicht im übrigen auch bei der schwei
zerischen Grundbuchsverordnung, wo als Liegenschaft derjenige abge
grenzte Teil der Bodenfläche gilt, der als in sich geschlossenes Ganzes 
den Gegenstand dinglicher Rechte bildet. Obgleich das liechtensteini
sche Recht eine solche explizite Definition der "Liegenschaft", wie sie 
die eidgenössische Grundbuchsverordnung vornimmt, nicht kennt,27 

dürften einer unveränderten Begriffsübernahme keine wesentlichen 
Hemmnisse entgegenstehen, zumal ja - wie zuvor bereits ausgeführt -
die sonstigen bodenbezogenen sachenrechtlichen Bestimmungen in bei
den Staaten weitgehend parallel verlaufen. 

Jener Transferschritt, der den schweizerischen Rechtsterminus auf 
das Fürstentum Liechtenstein überführt, stellt freilich aus ökonomischer 
Sicht noch keinen befriedigenden Schlusspunkt dar. Denn um ein ad
äquates Rüstzeug für wirtschafts-, sozial- oder politikwissenschaftliche 
Analysen abzugeben ist die juridische Umschreibung der "Liegen
schaft" als Bodenfläche mit genügend bestimmten Grenzen in einer wei
teren Stufe so gut wie möglich in das Sprachgebäude besagter Diszipli-

hen, so dass es dann angelegen erscheint, ihn gegenüber dem "Grundstück" als Oberbe
griff zu interpretieren. Sofern nämlich doch ein Bemühen um begriffliche Differenzie
rung zum Tragen kommt, tendiert die juristische Praxis in Osterreich beim "Grund
stück" zu einer Auslegung, die nur einen genau bezeichneten Teil der Erdoberfläche 
umfasst, ohne damit verbundenes Zubehör (etwa Bäume oder Zäune) respektive ohne 
auf ihm errichtete Gebäude, wohingegen der Liegenschaftsbegriff dies dann mitinklu-
diert. "Liegenschaft" steht hier also für die Summe von Grundstück und darauf befind
lichen unbeweglichen Sachen; der dazu in Gegensatz gebrachte Grundstücksbegriff 
wiederum verkörpert eine vollkommen "leere" Fläche. Gleichwohl bleibt einzuräumen, 
dass im österreichischen Recht die angedeuteten inhaltlichen Relationen infolge gewis
ser Inkonsequenzen nicht stets gelten. So erfährt etwa im Liegenschaftsteilungsgesetz 
der Liegenschaftsbegriff eine Einengung, die eine Reduktion des Begriffsinhaltes auf 
eine rein vermessungstechnische Einheit bewirkt. 

26 Meier-Hayoz: Das Sachenrecht - Band IV, 1965, S. 15f. 
27 Auf dieses Defizit verweist ausdrücklich Frommelt: Das Grundbuch des Fürstentums 

Liechtenstein, 1974, S. 161. 

35 



nen zu übertragen. Dabei wird der Versuch, den Ausdruck "Liegen
schaft" als im ökonomischen Bereich beheimatete Kategorie zu konkre
tisieren, vor allem die jeder Begriffsbildung abzuverlangende Typisie-
rungsleistung im Auge zu behalten haben; das heisst, es geht um eine 
tunlichst trennscharfe Separierung einer ganz bestimmten Gattung von 
Gegenständen des Wirtschaftslebens. In diesem Sinne lässt sich die von 
Juristen geprägte Formel auf eine spezifische Klasse von Wirtschafts
objekten, nämlich auf individuell bestimmte, unbewegliche Güter als 
solche, die an sich immobil sind, ummünzen. Daraus mag eine - in erster 
Annäherung etwas eingeschränkte - Sicht resultieren, welche unter 
"Liegenschaften" die kleinsten in sich geschlossenen und durch entspre
chende Grenzziehung gebildeten Einzelteile der Erdoberfläche als sol
che versteht, ohne dort allenfalls errichtete Gebäude und Baulichkeiten 
sowie ohne sonstige unter Umständen vorhandene, fix verbundene 
Gegenstände und Einrichtungen. 

Nach Bedarf und Zweckmässigkeit steht jedoch die Möglichkeit of
fen, in zweiter Approximation allenthalben eine Erweiterung vorzuneh
men, welche neben dem blanken Erdboden zusätzlich alles, was mit ihm 
unverrückbar in Verbindung steht, auch noch mit einbezieht. Diese 
umfassende Anschauung lässt sich sprachlich durch entsprechende er
gänzende Spezifikationen signalisieren, wovon im folgenden erforder
lichenfalls Gebrauch gemacht sei. 

Ansonsten gedenkt sich die Arbeit auf die eingeengte Version des Lie
genschaftsbegriffes zu stützen und dafür auch das Wort "Grundstück" 
als volles Synonym zu verwenden. In Einzelfällen notwendige Abwei
chungen von dieser Gepflogenheit (insbesondere sofern Bedeutungs-
nuancierungen hervorragendes Gewicht zukommt) werden dann als 
solche separat gekennzeichnet. 

3. Rechte an Grundstücken als Handelsobjekte 

Um bei der inhaltlichen Bestimmung dessen, was als zum Bodenmarkt 
gehörig gelten soll, weiter zu kommen, genügt es nicht, sich bloss über 
den materiellen Bezugspunkt der Geschäfte zu verständigen. Wie schon 
einleitend festgehalten betreffen nämlich Transaktionen am Bodenmarkt 
genau genommen primär Rechte an Grundstücken bzw. deren Über
gang von einem Rechtssubjekt auf ein anderes. Deswegen braucht es 
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ebenso Klarheit über die eigentlichen Handelsobjekte; mit anderen 
Worten geht es also in einer zweiten Phase der sachlichen Eingrenzun
gen darum, aus einem prinzipiellen Überblick über die verschiedenen 
Arten von an einem Grundstück erwerbbaren Rechten jene dingfest zu 
machen, deren Übertragungen späterhin dem Bodenmarkt zuzurechnen 
seien. Handumkehr hätte sich daraus auch eine deutliche Abtrennung 
ausgeklammert bleibender Rechte zu ergeben. 

Prinzipiell lassen sich an Liegenschaften ausschliesslich sogenannte 
"dingliche Rechte" (die manchmal auch als "subjektive Sachenrechte" 
bezeichnet werden) begründen; deren wesentliche Inhalte betreffen ver
schiedene Varianten der Verfügungsmacht einer Person über eine Sache. 
Dabei ist zu beachten, dass vom Grundsätzlichen her nur eine "ge
schlossene Zahl" an Ausprägungsformen solcher dinglicher Rechte exi
stiert. Dieser "numerus clausus" entbehrt nicht einer gewissen funktio
nellen Notwendigkeit, muss doch auch für einen Aussenstehenden zu
mindest in Umrissen deutlich sein, welche Form der "Herrschaft" über 
eine Sache in Rede steht und wieweit sie reicht. Dieser Gedanke der 
Rechtssicherheit und Klarheit der allgemeinwirksamen Vermögenszu
teilung hat zur Folge, dass die Art der Sachenrechte durch das Gesetz 
genau vorgeschrieben wird und dass man es den Parteien nicht über
lassen kann, Sachenrechte beliebig zu gestalten oder neu zu bilden. Die 
Beteiligten stehen demnach unter "Typenzwang"; das heisst, sie sind 
gehalten, nur aus den vorhandenen Erscheinungsformen zu wählen.28 

a) Eigentumsrecht 

Reiht man die dinglichen Rechte nach dem Umfang der an sie jeweilen 
geknüpften, ihrem Inhaber zustehenden Befugnisse, so ist an erster 
Stelle das Eigentumsrecht zu nennen. Es gehört zu den Vollrechten29 

und stellt das weitreichendste Herrschaftsrecht über eine Sache dar.30 

28 vgl. Koziol und Welser: Grundriss des bürgerlichen Rechtes - Band II, 1979, S. 27. 
29 vg'- Quack: Dingliche Rechte, 1987, S. 890. 
30 In allgemeiner Form lässt sich 'Eigentum' demgemäss definieren als "einen Anspruch 

auf die ausschliessliche Verfügung über eine Sache, der durch die geltende Rechtsord
nung anerkannt und gewährleistet ist, aber auch begrenzt wird." 
Bodmer: Die biopsychischen Grundlagen des Eigentums, 1981, S. 2. 
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Seine hervorragende Bedeutung ist unter anderem dadurch dokumen
tiert, dass es Garantien im Verfassungsrange geniesst. Selbige ergeben 
sich sowohl aus den Festlegungen des Artikel 28 der liechtensteinischen 
Verfassung, wonach jeder Landesangehörige das Recht hat, Vermögen 
jeder Art zu erwerben, als auch aus der Formulierung in Artikel 34, 
demzufolge die Unverletzlichkeit des Privateigentums gewährleistet 
ist.31 

Obschon das Eigentum die ausgedehnteste, sogar verfassungsrecht
lich abgesicherte Verfügungsbefugnis verkörpert,32 räumt es gleichwohl 
niemals eine völlig unumschränkte Sachherrschaft ein. Die gewährte 
Dispositionsfreiheit steht indessen unter dem Vorbehalt gesetzlicher Li
mitierungen,33 um zu verhindern, dass die Ausnützung der Verfügungs
macht des Eigentümers andere Personen oder Güter schädigt. Dem-

31 Damit wird - ähnlich wie in der Schweiz - doppelter Schutz gewährleistet, nämlich ein
mal für den Bestand des Vermögens (Bestandes- und Vermögensgarantie) und das an
dere Mal für die Aufrechterhaltung als fundamentale Einrichtung der Rechtsordnung 
(Institutsgarantie). 
vgl. dazu Vallender: Wirtschaftsfreiheit und begrenzte Staatsverantwortung, 1991, S. 73f. 

32 Der grundsätzliche Verfassungsschutz, den das Prinzip des frei verfügbaren privaten 
Bodeneigentums in den allermeisten Industrieländern der westlichen Hemisphäre ge
niesst, wird argumentativ nicht nur seitens der Juristen als Notwendigkeit zur Wahrung 
der Grundrechte angesehen, sondern ebenso seitens der Ökonomen begründet und 
von ihnen als Bedingung für das Funktionieren eines marktwirtschaftlichen Systems be
griffen. 
"Das Prinzip [frei verfügbaren privaten Bodeneigentums, d.Verf.] wird von der ökono
mischen Theorie damit gerechtfertigt, dass der Eigentümer in der Gewinnerwartung 
den Anreiz zur optimalen Bodennutzung erhält. Die freie Übertragbarkeit des Grund
eigentums gewährleistet durch den Marktmechanismus, dass der Boden jeweils dem 
Rechtsträger zugeführt wird, welcher die produktivste Bodennutzung betreibt. Der Bo
den wandert aufgrund des Marktmechanismus 'zum besten Wirt'." Ökonomische 
Theorie und Wirklichkeit stimmen in diesem Punkt jedoch häufig nicht überein. 
Grundstückseigentümer kümmern sich nicht stets um die optimale Bodenausnutzung. 
So wird für die Uberbauung geeigneter, erschlossener Boden immer wieder "gehortet" 
und - selbst wenn er zentral gelegen ist - nicht überbaut, etwa weil der Besitzer dazu 
wirtschaftlich nicht in der Lage oder weil er einfach nicht willens ist, Investitionen zur 
Verbesserung der Bodennutzung vorzunehmen. Die aus individueller Sicht wirtschaft
lich ertragreichste Bodennutzung kann sich ausserdem schädlich für Nachbarn, Dritte 
oder die gesamte Umwelt erweisen. Unter anderem deshalb sind öffentliche Kontrolle 
der Bodennutzung und des Grundverkehrs als allgemeines Korrektiv von den meisten 
Staaten installiert worden. 
vgl. von Hoffmann: Das Recht des Grundstückskaufs, 1982, S. 54. 

33 Allerdings hat die Legislative nicht völlig freie Hand, eigentumseinengende Gesetze zu 
erlassen, sondern sie ist - wie unter anderem aus der Rechtsprechung des Staatsge
richtshofes hervorgeht - zur Beachtung einer "Schranken-Schranke" verhalten, wo
durch die Grundrechtsgarantie an freiheitsakzentuierenden Konturen gewinnt. 
vgl. Höfling: Die Gewährleistung der Handels- und Gewerbefreiheit, 1992, S. 86. 
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gemäss ist auch eine Verabsolutierung der verfassungsmässigen Eigen
tumsgarantie nach herrschender Rechtsprechung und Lehre nicht recht
fertigbar,34 sondern vielmehr ist anzuerkennen, dass es nicht als Verfas
sungsbruch zu werten ist, "wenn das öffentliche Recht dem Eigentum 
zum Wohle der Allgemeinheit Beschränkungen auferlegt, vorausgesetzt, 
dass sie auf einem Gesetz oder einer gültigen Verordnung beruhen, die 
zum Wohl der Allgemeinheit erlassen wurden."35 

Wegen dieser zwar grundsätzlich akzeptierten, im Detail aber stets et
was schwammigen Restriktionen und Abwägungsnotwendigkeiten36 er
scheint es schier unmöglich, positiv aufzulisten, wieweit das Eigentum 
im Einzelnen genau reicht.37 Vielleicht darf deshalb auch der Umstand 
als symptomatisch gewertet werden, dass das Eigentum "im Sachenrecht 
nicht definiert, sondern nur umschrieben wird,"38 indem es heisst: "Wer 
Eigentümer einer Sache ist, kann in den Schranken der Rechtsordnung 
über sie nach seinem Belieben verfügen" (Art. 20 Abs. 1 Sachenrecht). 

Die in allen europäischen Staaten durch Verweis auf Schranken der 
Rechtsordnung ähnlich verankerte Relativierung bedeutet überdies, dass 
der Inhalt des Eigentumsbegriffes nie losgelöst vom übrigen Normenge-

34 Wieweit solche Verfassungsgarantien im Einzelfall reichen und wo die Grenzen des Ei
gentums als Vollrechtsposition bzw. als privatnützige Sachherrschaft zu ziehen sind, 
lässt sich nicht ohne weiteres beantworten, zumal ja i m modernen Staat eines der we
sentlichsten Probleme der Bodenordnung in einem fundamentalen Widerspruch auf 
konstitutioneller Ebene besteht: Einerseits stellt das zeitgenössische Gemeinwesen mit
teleuropäischer Prägung de constitutione lata einen freiheitlich-demokratischen Rechts
staat dar und andererseits will es - nach dem durchwegs herrschenden Staatsaufgaben
verständnis - sozialer Umweltgestaltungsstaat sein. "Einerseits schützt er nach dem 
(neuerdings wieder stärker ins Bewußtsein getretenen) liberalen Prinzip die Rechtsposi
tion des Einzelnen, andererseits sucht er einen Ausgleich eben jener Individualinteres
sen und eine Verwirklichung wichtiger Gemeinwohlvorstellungen (insbesondere 
Daseinsvorsorge, Wohnversorgung, Umweltschutz)." Damit entsteht schon auf Verfas
sungsniveau die Notwendigkeit, Abwägungen vorzunehmen. 
Schaffen Verfassungsprobleme der Bodenordnung, 1992, S. 607. 
De facto hat deshalb das Verfassungsgericht das Verhältnis der Eigentumsbeschränkun
gen zur Eigentumsgarantie zu bestimmen, 
vgl. Huber: Offentlichrechtliche Gewährleistung, 1960, S. 59. 

35 Stotter: Die Verfassung des Fürstentums Liechtenstein, 1986, S. 68. 
36 vgl. dazu Berchtold: Eigentumsbeschränkungen, 1983, S. 123-125. 
37 Auf die Schwierigkeiten, den 'positiven Eigentumskern' abschliessend in Worte zu fas

sen, verweist etwa auch folgende Äusserung: "Die Anzahl der Möglichkeiten, die mit 
dem . . . hohen Abstraktionsgrad des Eigentums zusammenhängen, macht es unmög
lich, diese positive Rechtsmacht umfassend und detailliert zu beschreiben." 
Hummer und Schweitzer: Raumordnung und Bodenrecht, 1992, S. 9. 

38 Capaul und Dubs: Einführung in das liechtensteinische Recht, 1992, S. 168. 
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füge einer konkreten Gesellschaft zu bestimmen ist, dass er daher auch 
jeweils eine für den betreffenden Rechts- und Geltungsraum spezifische 
Ausgestaltung erfährt und dass er damit infolge von Gesetzesänderun
gen auch einem zeitlichen Wandel unterliegt.39 Dass sich die inhaltliche 
Füllung des Eigentums in gewisser Weise als flexibel herausstellt, resul
tiert im übrigen wohl daraus, dass es im Grunde ein ganzes Bündel von 
Einzelrechten umfasst; als deren wesentlichste wären zu nennen: das 
Recht der physischen Innehabung und Kontrolle einer Sache, jenes zum 
Gebrauch sowie das zur Verfügung über die Sache, aber auch das Recht 
der Einkommenserzielung mit oder aus ihr, das der Konsumption und 
Zerstörung, der Veränderung und Modifikation respektive der Veräus-
serung bzw. des Vermächtnisses etc.40 So betrachtet entspricht es einer 
zwar gängigen, aber im Endeffekt doch nur etwas verkürzten Darstel
lung, wenn als "Eigentum" jenes Recht an einer Sache apostrophiert 
wird, das die rechtliche und wirtschaftliche Verfügungsmacht gewährt 
sowie die Abwehr fremder Eingriffe bzw. die Verfolgung unberechtigter 
Dritter erlaubt.41 

Gerade im Falle des Bodeneigentums hängen an der Ausübung ein
zelner oder aller aufgezählten Teilrechte besondere Verpflichtungen. 
Dieses Faktum wird unter anderem durch das Schlagwort von der "So
zialpflichtigkeit des Grundeigentums" zum Ausdruck gebracht. So hat 
denn beispielsweise auch der Deutsche Bundesverfassungsgerichtshof 
die Sonderstellung des Liegenschaftseigentums im Eigentumsrecht deut
lich gemacht: "Die Tatsache, dass der Grund und Boden unvermehrbar 
und unentbehrlich ist, verbietet es, seine Nutzung dem unübersehbaren 
Spiel der freien Kräfte und dem Belieben des einzelnen vollständig zu 
überlassen. Eine gerechte Rechts- und Gesellschaftsordnung dient viel
mehr dazu, die Interessen der Allgemeinheit beim Boden in weit stärke
rem Masse zur Geltung zu bringen, als bei anderen Vermögensgütern. 
Der Grund und Boden ... kann im Rechtsverkehr nicht wie eine mobile 

39 Ein typisches - in vielen Staaten anzutreffendes - Beispiel für im Laufe der Zeit immer 
wieder umgestaltete Umfeldnormen, denen bei der Ausgestaltung des konkreten, indi
viduellen Eigentumsrechtes an Grund und Boden massgebliche Bedeutung zukommen 
kann, liefert die - gerade ob ihrer fallweise eigentumsbeschneidenden Effekte meist 
heiss diskutierte - Denkmalschutzgesetzgebung. Zu deren Wirkung auf das Eigentums
recht vgl. etwa Gyr: Materielle Enteignung, 1994. 

40 vgl. Brocker: Arbeit und Eigentum, 1992, S. 395f. 
41 vgl. Lutz: System der Eigentumsübertragungen, 1968, S. 5. 
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Ware behandelt werden."42 Angesichts des Sonderstatus sind gerade bei 
Liegenschaften verschiedene Formen des Eigentums besonders ausdiffe
renziert. 

b) Formen des Eigentums 

Die Unterscheidung diverser Formen des Eigentums besitzt für öko
nomische Analysen allgemein und für Untersuchungen des Grundver
kehrs im speziellen insofern Bedeutung, als jede Spielart für den Rechts
träger in gewisser Weise mit einem anderen Mass an Entscheidungs
und Verfügungsautonomie verbunden ist, was wohl den jeweiligen 
wirtschaftlichen Wen beeinflusst. Dabei liegt die Annahme nahe, dass 
generell die unterschiedlichen Ausprägungsvarianten umso mehr Wert
schätzung gemessen, je weniger Rücksichtnahmen sie dem jeweiligen 
Rechtsinhaber abverlangen. 
- Graduell gesehen die grösste Unabhängigkeit steht beim Allein-(=In-

dividual)eigentum zu erwarten. Dabei ist nämlich eine einzige natür
liche oder juristische Person allein Eigentümerin. Das bedeutet, dass 
ihr die Verfügungsberechtigung zur ungeteilten Hand vollumfänglich 
zufällt. 

- Im Gegensatz dazu steht bei den verschiedenen Typen des gemein
schaftlichen Eigentums das Eigentumsrecht an einer Sache einer 
Mehrzahl von Personen zu. Das bedingt allerdings für den einzelnen 
daran Beteiligten automatisch gewisse Einschnitte gegenüber der Po
sition des Alleineigentümers. 
- Dabei ist - relativ betrachtet - der individuell verbleibende Bewe

gungsspielraum beim Miteigentum noch verhältnismässig gross. 
Das Wesen des Miteigentums besteht darin, "dass mehrere Perso
nen eine Sache nach Bruchteilen zu Eigentum besitzen."43 Es gilt 
freilich festzuhalten, dass dabei nicht die Sache selbst, sondern nur 
das Recht geteilt wird.44 

42 zitiert nach: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien: Forderungen zur Boden
politik, 1992, S. 64. 

43 Kxummenacher: Grundeigentum, 1964, S. 38. 
44 vgl. Schwimann: Praxiskommentar, 1989, S. 239f. 
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Durch die quotenmässige Ausscheidung von - oftmals als ideell 
bezeichneten - Anteilen entstehen selbständige, freie Vermögens
objekte.45 "Die Miteigentümer sind dann zwar durch ihr gemein
schaftliches Eigentum verbunden und zur Veräusserung oder Be
lastung der ganzen Sache bedarf es der Zustimmung aller Beteilig
ten, daneben kann aber jeder Miteigentümer über seinen Anteil (als 
Teil eines Rechtes) frei verfügen, ihn also veräussern oder ver
pfänden."46'47 

- Als Sonderform setzt auf das Miteigentum das sowohl von der 
Schweiz erst nachträglich als auch von Liechtenstein mit zusätz
licher zeitlicher Verzögerung in das Sachenrecht eingeführte 
Stockwerkeigentum auf. Hiebei steht das ganze zu Stockwerk
eigentum aufgeteilte Grundstück samt Haus und allen seinen 
Bestandteilen im Miteigentum aller Beteiligten. Das Stockwerk
eigentum unterscheidet sich aber vom gewöhnlichen Miteigentum 
dadurch, dass mit dem Miteigentumsanteil ein Sonderrecht zur 
ausschliesslichen Benutzung, Verwaltung und baulichen Ausge
staltung gewisser Gebäudeteile subjektiv-dinglich und daher 
grundsätzlich untrennbar verbunden ist.48 Es stellt somit ein Ge
meinschaftsverhältnis dar, in welchem dem einzelnen Beteiligten 
die grösstmögliche Selbständigkeit zukommt.49 

- Das andere Extrem mit massivster Bindung der Teilhaber ist in 
Gestalt des Gesamteigentums verwirklicht. Dabei handelt es sich 
um eine Rechtskonstruktion, die zur Voraussetzung hat, dass zwei 
oder mehrere Personen entweder durch Gesetz oder Vertrag zu 
einer Gemeinschaft verbunden sind.50 Im Unterschied zum Mit
eigentum kann aber beim Gesamteigentum der einzelne nicht sepa
rat über einen seiner Berechtigung entsprechenden Bruchteil der 
Sache verfügen; dazu sind nur sämtliche Beteiligte zusammen und 

45 vgl. Marxer, Goop und Kieber: Gesellschaften und Steuern, 1991, S. 26. 
46 vgl. Capaul und Dubs: Einführung in das liechtensteinische Recht, 1992, S. 183f. 
47 Die Verfügungsfähigkeit der Miteigentümer unterliegt im Falle von Grundstücken spe

ziellen zusätzlichen Restriktionen. Artikel 64 Sachenrecht räumt nämlich jedem Mit
eigentümer ein gesetzliches Vorkaufsrecht ein gegenüber jedem Nichtmiteigentümer, 
der einen Anteil erwerben will. Diese Bestimmung intendiert offensichtlich das Fern
halten nicht genehmer Dritter von der Gemeinschaft. 
vgl. Frick: Sachenrecht, 1982, S. 30. 

48 vgl. Meier-Hayoz und Rey: Sachenrecht - Band IV, 1 988, S. 14f. 
49 Liver: Das Miteigentum als Grundlage, 1963, S. 150. 
50 vgl. Krummenacher: Grundeigentum, 1964, S. 42. 
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zwar selbst oder mit Hilfe eines gemeinsamen Vertreters berufen. 
Mit anderen Worten: Dadurch, dass die Verfügungsgewalt 'zur ge
samten Hand', also durch gemeinschaftliches und einstimmiges 
Mitwirken aller, auszuüben ist, erfährt hier die Individualsphäre 
des einzelnen innerhalb des Spektrums der Eigentumsformen die 
tiefgreifendste Reduktion. 

c) Beschränkte dingliche Rechte 

Steigt man im Rahmen der mehrfach gestuften Sachherrschaft vom Ei
gentum ausgehend einen Schritt herunter, so gelangt man zu den be
schränkten dinglichen Rechten, die wie ihr Name schon sagt, einen 
deutlich geringeren Grad an Ermächtigungen für den Rechtsinhaber 
bringen.51 Unter diesem Oberbegriff sind vor allem verschiedene Nut-
zungs-, Verwertungs- und Erwerbsrechte subsumiert, die dem Träger 
eines solchen Rechtes nur einen bestimmten Teil der Herrschaft über 
eine Sache zugestehen und die notwendigerweise gleichzeitig die Herr
schaftsbefugnisse des Eigentümers einengen.52 In diese Kategorie fallen 
insbesondere: 
- die Dienstbarkeiten (auch Servitute genannt, die mit Eintrag ins 

Grundbuch errichtet werden und die ein Grundstück mit Gebrauchs
oder Nutzungsrechten belasten, das heisst, die eine Duldung oder 
Unterlassung, wie z.B. Gewährung eines Wegerechtes, eines Wohn
rechtes etc. vorsehen); 

- die Grundlasten (welche dem jeweiligen Grundeigentümer eine Lei
stungspflicht auferlegen, ihn also zu einem Geben oder Handeln ver
pflichten, etwa zum Unterhalt eines Weges oder zur Zahlung einer 
Rente etc.); 

51 Im übrigen wohnt der Apostrophierung als "beschränkte" Rechte eine gewisse Doppel
deutigkeit inne. Denn "den beschränkten dinglichen Rechten inhärent ist die Kollision 
mit anderen Rechten an der belasteten Liegenschaft. Dem Wesen des beschränkten ding
lichen Rechtes entspricht, dass es im Rahmen der Befugnisse des beschränkt Berechtig
ten die Befugnisse des Eigentümers verdrängt oder einschränkt. Dieser muss die dem be
schränkt Berechtigten überlassene Befugnis auf seiner Liegenschaft dulden und hat ent
sprechend dem Inhalt des beschränkten Rechtes eigene Vorkehrungen zu unterlassen." 
Simonius und Sutten Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, 1990, S. 33. 

52 vgl. dazu Rey: Die Grundlagen des Sachenrechts, 1991, S. 135. 
In gleichem Sinne auch Stürner: Dienstbarkeit heute, 1994, S. 265f. 
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- die Grundpfandrechte (welche der Absicherung von Forderungen 
dienen und welche dem Gläubiger die Möglichkeit eröffnen, sich im 
Falle der Uneinbringlichkeit aus dem Verwertungserlös schadlos zu 
halten) und 

- die Vorkaufsrechte (welche das Recht begründen, anstatt eines Drit
ten in einen Vertrag einzusteigen). 

Da solche beschränkte dingliche Rechte nur eng limitierte Disposi
tionsfreiräume eröffnen, zählt die Wirtschaftswissenschaft ihren Trans
fers in der Regel nicht zum Bodenmarkt, sondern fasst ihn als separat zu 
behandelndes Geschäftsfeld auf; deswegen verzichtet die Abhandlung 
auch auf deren eingehendere Erläuterung. 

d) Besitz 

Als eigenständige für das mögliche Rechtsverhältnis von Personen zu 
Liegenschaften massgebliche Kategorie ist schliesslich noch auf den Be
sitz einzugehen, der von den vorgenannten dinglichen Rechten und vor 
allem vom Eigentum streng zu unterscheiden ist. Dabei lässt sich der 
Besitz - ähnlich wie das Eigentum - nicht so ohne weiteres in eine feste 
Definition fassen.53 Dementsprechend begnügt sich auch das Gesetz 
wiederum mit einer Umschreibung, wonach als "Besitzer" gilt, "wer die 
tatsächliche Gewalt über eine Sache hat", wie es in Art. 498 des liech
tensteinischen Sachenrechts heisst. Aus dieser Formulierung ist - durch 
Abrücken von der dem Gesetzestext inhärenten personifizierten Sicht
weise - abzuleiten, dass der Besitz primär die faktische Innehabung 
einer Sache im Auge hat, wobei dem Sachbesitz bei Grunddienstbarkei
ten und Grundlasten die tatsächliche Ausübung des Rechtes gleichge
setzt wird. Mit anderen Worten: Besitz ist in erster Linie nicht ein 
eigentliches Recht, sondern ein äusserlich wahrnehmbarer Sachverhalt. 

Um dem im Detail einigermassen komplexen Phänomen des Besitzes 
besser gerecht zu werden, differenziert die Legislative, indem sie ausein
anderhält zwischen 
- selbständigem Besitz (der vorliegt, wenn jemand eine Sache als Eigen

tümer besitzt) und 

53 vgl. Homberger: Das Sachenrecht, 1938, S. 4. 
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- unselbständigem Besitz (von dem in allen anderen Fällen gesprochen 
wird). 

Da das Besitzrecht - insbesondere das unselbständige - für sich allein 
genommen in erster Linie Schutz vor Fremdeinwirkung unberechtigter 
Dritter und gegenüber verbotener Eigenmacht bietet, ansonsten aber im 
Vergleich etwa zum Eigentum doch qualitativ einigermassen anders ge
artet ist, erscheint es aus sachlichen Gründen angelegen, Geschäfte, wo 
nur der - womöglich befristete - Besitzübergang den Gegenstand bildet, 
aus dem Kreis der zum Bodenmarkt im engeren Sinne gehörigen Trans
aktionen auszuklammern. 

4. Formen der Übertragung von Rechten an Grundstücken 

Die Beschäftigung mit dem Liegenschaftsbegriff sowie die Befassung 
mit den an Grundstücken erwerbbaren Rechten reicht zur beabsichtig
ten sachlichen Eingrenzung des Bodenmarktes noch keineswegs aus; 
denn die für eine ökonomische Analyse eigentlich interessierende Kate
gorie der "Rechtsgeschäfte mit Grundstücken" ist nicht nur wegen der 
eben vor Augen geführten verschiedenen Ausprägungsformen jener 
dinglichen Rechte, welche den Inhalt solcher Geschäfte bilden können, 
diversifiziert und darob erläuterungsbedürftig, sondern sie ist auch des
halb so vielgestaltig und damit noch weiterer Abklärung erheischig, 
weil für die "Geschäfte", mit denen sich über solche Rechte verfügen 
lässt, ebenfalls ein beachtlicher Variantenreichtum existiert. Da also die 
zuvor vorgestellten, an Grundstücken begründbaren dinglichen Rechte 
auf verschiedenerlei Weise übertragen werden können, und da keines
wegs sämtliche derartigen Dispositionen den von den Wirtschaftswis
senschaften implizierten Vorstellungen einer Markttransaktion entspre
chen, erscheint es schliesslich in einem eigenen Schritt noch erforder
lich, jene Formen der Übertragung von Rechten an Grundstücken 
möglichst genau zu identifizieren, die als Bodenmarktgeschäfte anzu
sehen sind. 

Die dafür erforderliche Schematisierung der Rechtsgeschäfte ist aller
dings ungleich schwieriger zu leisten, als die zuvor besprochene Klassi
fikation der an Grundstücken erwerbbaren dinglichen Rechte. Während 
nämlich der Gesetzgeber letztere im Sachenrecht taxativ enumeriert, 
und alle an diesen Katalog verpflichtend bindet, gesteht er für Rechts
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geschäfte einen weitreichenden Gestaltungsfreiraum zu.54 Hier sind nur 
die Grundlagen - noch dazu mit zahlreichen "nachgiebigen" Elementen 
- normiert, wobei der grösste Teil des liechtensteinischen Vertragsrechts 
und der prinzipiellen Regelungen über privatrechtliche Geschäfte im 
von Österreich übernommenen Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch 
(ABGB) geregelt ist.55 Ausserdem ist zu bedenken, dass eine für eine 
Marktanalyse taugliche Typologie der Rechtsübertragungen zwar einer
seits schwerpunktmässig um juristische Gesichtspunkte besorgt zu sein 
hat, dass sie aber andererseits darüber hinaus weitere - insbesondere 
soziale - Facetten nicht gänzlich ausser Acht lassen darf, denn aus so-
zioökonomischer Sicht macht es doch beispielsweise einen durchaus 
beachtlichen Unterschied, ob Immobilientransaktionen innerhalb der 
engeren Verwandtschaft ablaufen oder zwischen einander persönlich 
nicht näher stehenden Vertragspartnern abgewickelt werden. 

Geht man nun trotz der absehbaren Komplexität des Vorhabens 
daran, in der oben skizzierten Art einen Raster zu entwerfen, so bietet 
sich als erstes Differenzierungskriterium die massgebliche Rechtsebene 
an. Eine willentliche Änderung und damit eine Übertragung der beste
henden Rechte an Grundstücken kann nämlich prinzipiell ihren Aus
gangspunkt entweder im hoheitlichen Walten der Gebietskörperschaf
ten haben oder genauso im privatrechtlichen Bereich angesiedelt sein. 

Im Falle hoheitlicher Regelungen resultiert eine Umgestaltung der 
Rechtsverhältnisse an Grundstücken aus Akten, welche die öffentliche 
Hand "in Vollziehung der Gesetze" als Behörde setzt. So können etwa 
die sich auf ein Grundstück beziehenden Eigentumsrechte im Zuge von 
Abtretungs- respektive Enteignungsverfahren oder im Verlaufe von 
Landumlegungen eine Neuordnung erfahren.56 Derartige Vorgänge fal

54 Der Freiraum bei der Ausgestaltung von Rechtsgeschäften findet freilich auch seine 
Grenzen, jedoch nur insoweit, als man sich im Rahmen der Möglichkeit und Erlaubtheit 
zu bewegen hat. Das heisst vor allem, dass Verträge nicht gegen ein gesetzliches Verbot 
oder gegen die guten Sitten Verstössen dürfen. Geschäfte, die gesetzlichen Vorschriften 
zuwider laufen, können nichtig und somit ungültig sein, was beispielsweise für Grund
stücksverkäufe, die das Grundverkehrsgesetz missachten, zutrifft. 

55 vgl. Gubser und Wächter: Vertragsrecht, 1992, S. 7 . 
56 Für das hoheitliche Agieren der öffentlichen Hand zur Änderung bestehender Rechts

verhältnisse an Grund und Boden existiert im Fürstentum Liechtenstein eine Reihe von 
Verfahrensnormen, welche unter anderem in folgenden Gesetzen festgeschrieben sind: 
Das Gesetz über das Verfahren in Expropriationsfällen (LGBl.Nr. 4/1887 geändert und 
ergänzt durch LGBl.Nr. 16/1959) reglementiert die zwangsweise Entziehung des Ei
gentums sowie die dafür zu leistenden Entschädigungen. 
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len für gewöhnlich nicht unter die landläufige Auffassung vom Markt
geschehen. Bei Enteignungen - etwa zur Flächenaufbringung für im öf
fentlichen Interesse gelegene Projekte - oder bei Landumlegungen agiert 
der Staat nämlich mit einseitiger und noch dazu mit Zwangswirkungen 
ausgestatteter Durchsetzungsmacht. Eben diese Erzwingbarkeit wider
spricht dem Wesen von Markttransaktionen schon deshalb diametral, 
weil sich letztere idealiter aus dem freien Spiel der Kräfte von Angebot 
und Nachfrage ergeben. In diesem Zusammenhang ist allerdings darauf 
zu verweisen, dass keineswegs alle Aktivitäten der öffentlichen Hand, 
die auf einen Wandel der Rechtsverhältnisse an Grundstücken abzielen, 
der Hoheitsverwaltung entspringen und somit für eine Marktuntersu
chung nur von peripherem Interesse wären; denn die Gebietskörper
schaften sind durchaus auch in der Lage, im Rahmen der sogenannten 
Privatwirtschaftsverwaltung nach den Normen des Privatrechtes 
Rechtsgeschäfte über Grundstücke abzuschliessen. 

Im privatrechtlichen Bereich bezeichnet man als Rechtsgeschäft all
gemein "jenen Tatbestand, der eine oder mehrere Willenserklärungen 
enthält und von der Rechtsordnung als Grund für den Eintritt der als 
gewollt bezeichneten Rechtswirkungen anerkannt wird."57 Für derar
tige Willenserklärungen wird - wie zuvor bereits angedeutet - dem 
Einzelnen "Privatautonomie" zugestanden, das heisst, jeder darf frei 
nach eigenem Gutdünken und Belieben Verträge gestalten. A conto 
dieser Gestaltungsfreiheit ist es bei den verschiedenen Arten von 
Rechtsgeschäften, anders als bei den "dinglichen Sachenrechten" von 
Haus aus schlichtweg unmöglich, eine dem Vollständigkeitsanspruch 
genügende Typenliste zu erstellen, zumal ja der Phantasie und der 
Innovationsgabe für die Kreation neuer juristischer Konstruktionen 
a priori keine Grenzen gesetzt sind. Mit anderen Worten: Weil bei den 

Daneben finden Massnahmen der Landumlegung und damit die behördlich veranlasste 
Eigentumsneuordnung ihre Rechtsbasis etwa im Gesetz über die Baulandumlegung 
(LGBl.Nr. 61/1991) respektive im Gesetz über den Bau von Hochleistungsstrassen und 
Hauptverkehrsstrassen (LGBl.Nr. 39/1969) und in der dazu ergangenen Verordnung 
über das Landumlegungsverfahren für den Bau von Hauptverkehrsstrassen (LGB1. Nr. 
61/1977) bzw. im Gesetz über Bodenverbesserungen (LGB1. Nr. 20/1982, abgeändert 
durch LGB1. Nr. 48/1990) sowie im Gesetz, womit Übergangs-Bestimmungen betref
fend die in eine Güterzusammenlegung und Neuvermessung einbezogenen Grund
stücke und über die Pfandrechte und Nutzniessungen an solchen geschaffen werden 
(LGBl.Nr. 19/1944). 

57 Koziol und Welser: Grundriss des bürgerlichen Rechtes, 1979, S. 72. 
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Rechtsgeschäften der Grundsatz der Typenfreiheit herrscht und da je
derzeit neue Formen rechtlich relevanter Willenserklärungen erdacht 
werden können, muss sich die nachfolgend beabsichtigte Systematisie
rung auf die normalerweise im Immobilienhandel gebräuchlichsten 
Vertragsfiguren konzentrieren und gewisse Abstraktionen vornehmen. 
Dafür werden einigermassen universelle Kriterien benötigt, die einen 
in die Lage versetzen sollen, jede Art von denkbaren Rechtsgeschäften 
zu beurteilen sowie jeweils einem bestimmten Geschäfts-Grundtypus 
zuzuweisen. 

Genauso, wie aber der Formenreichtum bei den Rechtsgeschäften 
prinzipiell schrankenlos ist, ist auch der Vielfalt denkmöglicher Beurtei
lungskriterien von vorneherein keine Grenze gesetzt, fehlt doch in der 
Rechtsordnung selbst ein allgemeinverbindlicher Kriterienkatalog, mit 
dessen Hilfe sich die vielgestaltigen Rechtsgeschäfte zu wenigen Grund
formen zusammenfassen Hessen. Vor dem Hintergrund der theoretisch 
unbegrenzten Variabilität, was die Kriterien selbst und erst recht was de
ren denkbare Kombinationen angeht, wird man freilich eine Vielzahl 
von parallel nebeneinander bestehenden Schematisierungsmöglichkeiten 
erwarten müssen.58 Sie auch nur überblicksmässig darstellen zu wollen, 
bedürfte einer weitergehenden rechtstheoretischen Auseinandersetzung, 
was angesichts des eigentlichen Untersuchungszieles deplaciert er
scheint. Deswegen wird im weiteren lediglich eine sehr begrenzte Zahl 
ausgewählter Typisierungskriterien vorgestellt, die schliesslich miteinan
der verknüpft ein beispielhaftes Typisierungs- und damit auch Abgren
zungsschema ergeben sollen. 

Eine erste Eingrenzung innerhalb der privatrechtlichen Rechtsge
schäfte verspricht die Klassifizierung nach dem "Wirkungszeitpunkt", 
derzufolge zwischen Rechtsgeschäften von Todes wegen und solchen 
unter Lebenden zu differenzieren ist.59 Diese Gruppierung macht auch 
im Hinblick auf ökonomische Fragestellungen insoferne einen Sinn, als 

58 So existieren beispielsweise Einteilungen, die sich streng nach formalen Gesichtspunk
ten richten. Dabei kommen primär Kriterien zum Zug, wie sie bei der Grundbuch-
führung für die Intabulation von Handänderungen Bedeutung haben. Ein derartiges, 
auf den schweizerischen Rechtsraum abgestimmtes Konzept entwirft etwa die Arbeit 
von Lutz: System der Eigentumsübertragung, 1968. 

59 Die Unterscheidung zwischen Geschäften von Todes wegen und solchen unter Leben
den ist im übrigen eine auch in den Rechtswissenschaften durchaus etablierte; vgl. dazu 
beispielsweise 
Riemer: Systematische Übersicht, 1994, S. 124-125. 
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dem Eintritt von Einantwortungsmöglichkeiten stets ein aleatorisches 
Element innewohnt, das sich einem rationalen Wirtschaftskalkül ent
zieht. Besagter Umstand liefert auch die Begründung dafür, dass sämt
liche durch Erbfall veranlassten Rechtsübertragungen von der weiteren 
Untersuchung ausgeklammert bleiben. 

Ein weiteres Kriterium zur Einteilung der Rechtsgeschäfte, von dem 
man annehmen darf, dass es für die wirtschaftswissenschaftliche Analyse 
des Grundverkehrs bedeutsam ist, und das auch die Literatur über das 
bürgerliche Recht häufig zur Typisierung verwendet, ist jenes der Ent
geltlichkeit. Die meisten Autoren unterscheiden nämlich zwischen ent
geltlichen und unentgeltlichen (sowie fallweise auch gemischten) 
Rechtsgeschäften, je nach dem, ob eine Leistung durch eine Gegenlei
stung vollständig (respektive teilweise) vergolten wird oder nicht.60 Für 
ökonomische Aussagen ist eine solche Splittung, die bei Rechtsgeschäf
ten unterscheidet, ob sie eine Gegenleistungspflicht begründen oder 
nicht, von nicht zu unterschätzender Bedeutsamkeit. Insbesondere, 
wenn man Aussagen über das Bodenpreisgefüge abzuleiten gedenkt, 
scheint eine solche Trennung unerlässlich. Eine undifferenzierte Ver
mengung entgdtlicher und unentgeltlicher Rechtsgeschäfte würde näm
lich nicht nur etwa bei Durchschnittspreisbildungen zu grossen Verzer
rungen führen, sondern zudem nicht mit den allgemeinen Grundvorstel
lungen vom Markt vereinbar sein. 

An den Begriff des Marktes ist ja die Auffassung eng gekoppelt, dass 
hier ein dem ökonomischen Kalkül unterliegender Leistungsaustausch 
stattfindet. Diesen Umstand bringen diverse allgemeine Marktdefinitio
nen expressis verbis zum Ausdruck, etwa wenn sie Markt explizieren 
"als die Gesamtheit der Austauschbeziehungen zwischen anbietenden 
und nachfragenden Wirtschaftseinheiten, die hinsichtlich ihrer Ver
kaufs* bzw. Einkaufsmöglichkeiten in einem so engen Verhältnis gegen
seitiger Abhängigkeit stehen, dass das Zustandekommen der Preis- und 
Mengenentscheidungen jeder Wirtschaftseinheit nur aus dem Zusam
menhang der Tauschgruppe erklärt werden kann"61 oder wenn sie in 
knapperer Form Markt umschreiben als Gänze aller ökonomischen 
Transaktionen zwischen Anbietern und Nachfragern eines Gutes oder 

60 vgl. beispielsweise Wolff: Grundriss, 1948, S. 84. oder auch Gschnitzer: Allgemeiner 
Teil des bürgerlichen Rechts, 1966, S. 142. 

61 Willeke: Marktformen, 1961, S. 136. 
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einer Gruppe von Gütern.62 Aus diesen grundsätzlichen Feststellungen 
ist nun aber im Umkehrschluss auch abzuleiten, dass überall dort, wo 
bei einer Rechtsübertragung die Gegenleistung - und damit das dem 
Marktgeschehen wesenseigene Tauschelement - wegfällt, nicht von 
Marktgeschäften im herkömmlichen Sinne die Rede sein kann. 

In die Kategorie derartiger gegenleistungsloser Rechtsgeschäfte unter 
Lebenden fallen hauptsächlich Schenkungen. Für deren Zustandekom
men zeichnen in aller Regel besondere - vom Wechselspiel zwischen 
Angebot und Nachfrage weitgehend unabhängige - Konstellationen 
verantwortlich, denn normalerweise sind bei solchen Formen des 
Rechtsüberganges persönliche Naheverhältnisse, aussergewöhnliche 
ideelle Bindungen (welche beispielsweise bei Zuwendungen an Kirchen 
bzw. an caritative Organisationen respektive an Umweltverbände etc. 
zum Tragen kommen mögen) oder sonstige spezielle Umstände im 
Spiel. Weil solche für wirtschaftliche Prozesse atypische Imponderabi
lien dazu angetan sind, die Aussagekraft der Erkenntnisse über den Bo
denmarkt zu beeinträchtigen und zu falschen Schlüssen verleiten könn
ten, blenden die späteren Analysen Rechtsgeschäfte ohne Gegenleistung 
bewusst aus. 

Das angesprochene Kriterium der Entgeltlichkeit teilt die Rechtsge
schäfte aber nicht nur danach ein, ob überhaupt eine Gegenleistung ver
einbart ist, sondern berührt freilich auch die Frage nach der Art der Ge
genleistung. Diesbezüglich scheidet das im Fürstentum Liechtenstein 
gültige Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch klar zwischen Tauschverträ
gen (§§ 1045 ff.) und Kaufverträgen (§§ 1053 ff.). Während beim Kauf 
eine Sache um eine bestimmte Summe Geldes einem anderen überlassen 
wird, ist der Tausch dadurch charakterisiert, dass die Überlassung einer 
Sache gegen eine andere Sache erfolgt und dass somit diesfalls Geld kei
nen Vertragsgegenstand darstellt. Als im eigentlichen, strengen Wort
sinne "entgeltlich" sind deshalb lediglich die Kaufverträge anzusehen. 
Auf deren Erfassung wird sich die Studie in erster Linie zu konzentrie
ren haben, zumal eine Aufarbeitung von Tauschgeschäften einer ökono
mischen - unter anderem auf Preisinformationen abzielenden - Betrach
tung sehr viel schwerer bis gar nicht zugänglich erscheint. In diesem 
Zusammenhang bestehen nämlich vor allem Bewertungshindernisse: 
Unter Umständen sehr subjektiv geschätzte Sachleistungen müssten 

62 vgl. Wimmer: Stichwort Marktwirtschaft, 1992, S. 14. 
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nachträglich monetär quantifiziert werden, wofür es oft an objektiven 
Referenzmassstäben ermangelt.63 

Die bisher präsentierten, eher formalen und primär an juridischen 
Sachverhalten orientierten Stufen zur Typisierung der Rechtsgeschäfte 
reichen jedoch allein nicht aus, um ein Schema zu erstellen, das für eine 
wirtschaftswissenschaftliche Untersuchung des Bodenmarktes taugt. 
Vielmehr sind aus ökonomischer Sicht noch weitere Merkmale heranzu
ziehen, um Transaktionen als marktmässig oder nicht qualifizieren zu 
können. 

Diese Notwendigkeit, zusätzliche Kriterien zu berücksichtigen leitet 
sich aus den Grundannahmen der Wirtschaftstheorie über das Funktio
nieren von und über Gesetzmässigkeiten auf Märkten ab. Von der Warte 
der Ökonomie müssen nämlich idealtypischerweise folgende Bedingun
gen erfüllt sein, damit ein Markt als "vollkommen" bezeichnet werden 
kann: 
- "Sachliche Gleichartigkeit der Güter (Homogenität und Fungibilität); 
- Nichtvorhandensein persönlicher Präferenzen von Käufern für be

stimmte Verkäufer et vice versa; 
- Nichtvorhandensein räumlicher Differenzierungen zwischen den ein

zelnen Anbietern bzw. Nachfragern; 
- Nichtvorhandensein zeitlicher Differenzierungen zwischen den ein

zelnen Anbietern bzw. Nachfragern; 
- Vollständige Markttransparenz."64 

63 Die Privatautonomie bedingt allerdings ferner, dass die beschriebenen Vertragstypen 
nicht immer in "Reinkultur" auftreten. So kann es beispielsweise vorkommen, dass sich 
zwei Grundeigentümer einigen, die ihnen gehörenden Parzellen zu tauschen bei gleich
zeitiger Zahlung eines Geldbetrages, welcher eine von den Vertragsparteien als solche 
empfundene Wertdifferenz ausgleichen soll. In derartigen Fällen, wo sowohl Kompo
nenten des Tausches als auch des Kaufes miteinander vermischt sind, entstehen Zuord
nungsprobleme, die nur durch Abwägung - je nachdem welche Charakterzüge domi
nieren - zu lösen sind. 
Diesen Weg hat im übrigen auch der Fürstliche Oberste Gerichtshof bei einem sachlich 
im Detail zwar anders gearteten, von der grundsätzlichen Problematik aber ähnlichen 
Fall vorgezeichnet, indem er sinngemäss festgestellt hat: Gemischte Verträge, die aus 
Elementen der Entgeltlichkeit und der Unentgeltlichkeit zusammengesetzt sind, sind 
zwar als Innominatkontrakte insgesamt den entgeltlichen Verträgen zuzuordnen, für sie 
gilt aber nicht der Grundsatz, dass beim Fehlen einer ausdrücklichen Entgeltlichkeits-
bestimmung die Entgeltlichkeit im Zweifel auch für den ungeregelt gebliebenen Bereich 
Platz zu greifen hat. 
vgl. LES, 1992, S. 139. 

M Ott: Marktformen, 1980, S. 105. 
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Dem Modellkonzept zufolge sorgt auf den Märkten ein frei fluktuieren
der Preis für den Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage; was in 
"optimaler" Weise eben dann geschieht, wenn der betrachtete Markt die 
gerade aufgezählten, von der Theorie geforderten Charakteristika "voll
kommenen Wettbewerbs" aufweist. Aber sogar unter diesen Gegeben
heiten sind Fälle bekannt (externe Effekte, Kollektivgüter etc.), in denen 
der Preismechanismus nicht in idealtypischer Weise funktioniert, also 
"versagt".65 

Weil in der wirtschaftlichen Realität praktisch nie alle Kriterien "voll
kommener Märkte" erfüllt sind, unterscheiden sich die Ergebnisse, die 
ein unbeeinflusster Markt erbringt, von den auf Grundlage des neoklas
sischen Idealtypus abgeleiteten Resultaten. - Eine Feststellung, die in 
ganz besonderem Masse für die Verhältnisse am Bodenmarkt gilt. 

Einerseits scheint das Zutreffen mancher der angeführten Vorausset
zungen beim Bodenmarkt a priori ausgeschlossen. So verleiht etwa vor 
allem das Faktum, dass Grundstücke hinsichtlich ihrer räumlichen Lage 
streng genommen per se niemals gleichwertig sein können, weil jedes 
seine eigenen, ganz spezifischen und unvertauschbaren Koordinaten auf 
der Erdoberfläche einnimmt, jedem Stückchen Land einen gewissen 
Unikatscharakter. Die Tatsache der örtlichen Unverrückbarkeit ver
schafft also jeder Parzelle eine bestimmte Einmaligkeit, welche in der 
Folge dazu führt, dass die Unterstellung von Homogenität und Fungi-
bilität am Bodenmarkt aus prinzipiellen Gründen mehr oder minder 
Fiktion bleiben muss. 

Eine wesentliche Abweichung zwischen Realform und Idealtypus 
von Märkten ergibt sich ferner bezüglich des Informationsstandes der 
Marktteilnehmer, also der Markttransparenz. In der wirtschaftlichen 
Praxis ist unvollkommene Information der Standardfall, weil es tech
nisch unmöglich oder mit zu hohen Kosten behaftet wäre, alle denkba
ren Optionen rational aufzubereiten.66 

Andererseits zeichnet sich - auf den Grundstückshandel bezogen -
bei mancher Ausgangshypothese, die der Idee vom vollkommenen 
Markt innewohnt, keine derartig grundsätzliche Unerreichbarkeit ab. 
Beispielsweise ist am Immobiliensektor vorderhand kein Grund ersicht
lich, der die Existenz wechselseitiger Bevorzugungen einzelner Markt

65 vgl. Rothschild: Kritik marktwirtschaftlicher Ordnungen, 1980, S. 18ff. 
66 vgl. Hofreither: Zur Ordnung österreichischer Agrarmärkte, 1994, S. 142. 
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teilnehmer zwingend machen würde. Im Gegenteil: Bei der zur sach
lichen Eingrenzung des Marktes heranzuziehenden Typisierung der 
Rechtsgeschäfte lässt sich etwa der Einfluss persönlicher Präferenzen 
zwischen Marktpartnern weitgehend zurückdrängen, indem man ein
fach Transaktionen unberücksichtigt lässt, bei denen das Vorliegen spe
zieller Naheverhältnisse unter den Beteiligten offensichtlich zu vermu
ten ist. In diesem Zusammenhang bietet sich insbesondere das allfällige 
Vorhandensein verwandtschaftlicher Bindungen zwischen den Vertrags
partnern als entscheidendes soziales Kriterium an, mit dessen Hilfe ein 
Gutteil jener vom persönlichen Beziehungsgeflecht herrührenden Fak
toren einigermassen gezielt auszusondern wäre, die bei ündifferenzierter 
Einbeziehung höchstwahrscheinlich entstellende Wirkungen auf Aussa
gen über das Bodenmarktgeschehen induzierten. 

Demgemäss ist eine Unterscheidung zu treffen zwischen Rechtsge
schäften unter Nichtverwandten und solchen unter Verwandten, wobei 
letztere nicht dem eigentlichen Marktgeschehen zuzurechnen wären. Da 
aber bekanntlich die Blutsbanden unterschiedlich eng sein können und 
da vor allem mit zunehmender Entfernung der Verwandtschaft die ver
zerrenden Einflüsse solcher Beziehungen beim Zustandekommen von 
Immobiliengeschäften schwinden dürften, scheint es sinnvoll, die Aus
scheidung nur bis zu einem gewissen Verwandtschaftsgrad vorzuneh
men. Wiewohl die verwandtschaftliche Nähe aufgrund des Stammbau
mes in der Realität nicht unbedingt einen stets zutreffenden Massstab 
für familiären Zusammenhalt abgibt, verlangt es das jeder klaren Syste
matik zugrundeliegende Gebot der Stringenz, eine formal eindeutige 
Trennlinie zu ziehen, selbst wenn sie im konkreten Einzelfall vielleicht 
willkürlich anmutet. Für eine solche formalisierte Grenzziehung bei der 
Herausfilterung von "Verwandtengeschäften" bieten sich im übrigen 
einschlägige Bestimmungen im liechtensteinischen Grundverkehrsrecht 
als Anhaltspunkte geradezu an: Dort wird Verwandtschaft als massgeb
lich angesehen, soferne es sich um Ehegatten oder um Blutsverwandte in 
auf- bzw. absteigender Linie oder bis zum dritten Grad der Seitenlinie 
handelt. Weil sich die Arbeit im folgenden dieser Umschreibung an-
schliesst, betrachtet die Untersuchung jene Geschäfte, die Grundstücks
transaktionen innerhalb dieser Personengruppe betreffen, als nicht zum 
"Bodenmarkt im herkömmlichen Sinne" gehörig. 

Abschliessend gilt es nun, die zunächst weitgehend isoliert voneinan
der dargestellten Klassifizierungsansätze zu einem umfassenden Schema 
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zu synthetisieren. Wie sich anhand der angeführten Kriterien - durch 
gegenseitiges Überlagern und durch Verschneiden mit der zuvor erör
terten Typologie der an Grundstücken erwerbbaren Rechte - eine Syste
matik für Rechtsgeschäfte mit Grundstücken aufbauen lässt, führt 
Abbildung 1 vor Augen. 

Abbildung 1: Systematik der Rechtsgeschäfte mit Grundstücken 
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Um der besseren Übersichtlichkeit Willen ist allerdings in der Gra
phik der höchst komplexe Raster, welcher sich aus der Verquickung der 
verschiedenen Einteilungsmerkmale aufgrund der Kombinatorik theo
retisch ergäbe, nicht voll ausdifferenziert, sondern dort werden jeweilen 
lediglich einzelne Äste mit ihren detaillierten Verzweigungen weiterver
folgt. Und zwar greift die Auffächerung nur an denjenigen Stellen Platz, 
wo verfeinerte Distinktionen einen substantiellen Beitrag zur Identifika
tion des eigentlichen Bodenmarktes versprechen. Gabelungen, von de
nen zwar die Aufsplitterung rein schematisch weiterliefe, wo aber von 
Haus aus feststeht, dass auch sämtliche Untergliederungen als Teilberei
che des Bodenmarktes nicht in Frage kommen, werden dagegen im 
Schaubild nicht näher fortgesetzt. Dafür ist der schematische Aufriss -
um die inhaltliche Orientierung zu erleichtern - an besonders markan
ten Punkten ergänzt durch die beispielshafte Nennung der gängigsten 
Bezeichnungen entsprechender Rechtsgeschäfte. Die gewählten, jeweils 
in Klammer angeführten Begriffe signalisieren dabei für die jeweilige 
Klassifikation zwar repräsentative aber beileibe nicht die einzigen dort 
zuordenbaren Geschäftsformen. 

5. Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes 

a) Sachliche Eingrenzung des Bodenmarktes 

Die relativ ausführliche Auseinandersetzung mit verschiedenen Facetten 
des rechtlichen Umgangs mit Grund und Boden ist - wie zuvor schon 
mehrfach erwähnt - nicht als sophistischer Selbstzweck zu begreifen, 
sondern soll als Grundlage für die sachliche Eingrenzung des Boden
marktes dienen. 

Im Hinblick auf diese Absicht sei nun anhand des in Abbildung 1 
skizzierten Schemas und gleichsam als conclusio der voranstehenden 
Ausführungen der zentrale Erkenntnisgegenstand der weiteren Analy
sen folgendermassen umschrieben: 

Für die gegenständliche Studie fungieren als Kernobjekte der Be
trachtungen sämtliche privatrechtlichen Kontrakte unter Lebenden, 
durch die das ungeteilte Eigentumsrecht an - als "Grundstücke im enge
ren Sinn" bzw. als "Liegenschaften" bezeichneten - durch entspre
chende Grenzziehung gebildeten, in sich geschlossenen Teilen der Erd
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oberfläche gegen eine bestimmte Summe Geldes von nicht miteinander 
verwandten Vertragsparteien erworben bzw. veräussert wird. 

Mit anderen Worten, die Untersuchung nimmt eine Focussierung auf 
solche Kaufverträge vor, durch die das Alleineigentum an Grundstücken 
übertragen wird und bei denen die Kontraktparteien zueinander in kei
nem unmittelbaren (das heisst im Sinne des Grundverkehrsrechtes mass
geblichen) Verwandtschaftsverhältnis stehen. 

Von den näheren Analysen ausgeklammert bleiben somit unter ande
rem Verwandten- und Tauschgeschäfte, Schenkungen sowie Handände
rungen von Todes wegen aber auch per hoheitlichem Akt vollzogene 
Grunderwerbe durch Gebietskörperschaften. 

Wiewohl also im weiteren nicht schlichtweg jede Transaktion und 
auch nicht jeder Eigentümerwechsel als Marktgeschäft angesprochen 
wird und wiewohl eine Konzentration in der eben geschilderten Weise 
auf ganz bestimmte Typen von Rechtsgeschäften stattfindet, fallen all 
die anderen Formen der Rechtsübertragung, die zu Handänderungen im 
Grundbuch führen, nicht gänzlich durch den Rost, sondern werden -
wo es notwendig ist (etwa um die Relationen innerhalb des gesamten 
Grundverkehrs zu verdeutlichen) - mitberücksichtigt. 

b) Zeitliche Eingrenzung des Bodenmarktes 

Wenn man sich mit einem Markt befasst, dann ist der Kreis der in die 
Betrachtungen einzubeziehenden Wirtschaftsaktivitäten zuvörderst -
wie eben geschehen - von der Sache her zu definieren. Besagte, aus
schliesslich an Sachumständen anknüpfende Festlegung stellt dabei eine 
notwendige, aber noch keine hinreichende Bedingung für eine möglichst 
eindeutige Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes dar. Wirt
schaftliche Phänomene generell und Märkte im besonderen sind nämlich 
stets in einem engen Zusammenhang mit zeitlicher Dynamik zu sehen. 
Das bedeutet, dass für die Identifikation der Erkenntnisobjekte einer 
ökonomischen Untersuchung nicht bloss die Art und die Ausgestaltung 
von Wirtschaftsaktivitäten relevant sind, sondern dass ebenso der Zeit
punkt massgeblich ist, wann derartige Aktivitäten zur Entfaltung kamen 
bzw. kommen. In der Konsequenz erscheint es deshalb gleichfalls un-
erlässlich, die sacheinschlägigen Vorgänge nach temporalen Gesichts
punkten zu qualifizieren. 
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Zu diesem Behufe ist eine Periode festzulegen, auf welche sich die Er
hebungen bzw. die auf letzteren fussenden Aussagen konzentrieren. Da
bei ist eine derartige Zeiteinschränkung nicht als reiner Willkürakt, son
dern als eine auf sachlichen Erwägungen aufbauende Entscheidung zu 
begreifen. 

Dementsprechend haben die Überlegungen, wo zeitliche Schnitte ge
setzt werden sollen, verschiedene Gesichtspunkte einzubeziehen. Denn 
grundsätzlich wird das Abstecken des Analysezeitrahmens im Wege der 
Kompromissfindung zwischen gegenläufigen Kräften zu erfolgen ha
ben. Während nämlich gewisse Teilaspekte die Wahl eines möglichst lan
gen Zeithorizonts nahelegen, sprechen andere wiederum für dessen 
knappe Bemessung. 

Zunächst wäre für eine Ausdehnung der Untersuchungsperiode unter 
anderem der Umstand ins Treffen zu führen, dass sich wohl nur so län
gerfristige Entwicklungszyklen beobachten und von blossen Zufalls
schwankungen trennen lassen. Darüber hinaus bietet erst ein mehrjähri
ger Stützzeitraum eine gewisse Gewähr, dem Risiko eines durch einma
lige, aussergewöhriliche Ereignisse völlig verzerrten Bildes angemessen 
begegnen zu können. Ausserdem werden atypische Sonderfälle umso 
eher als solche zu erkennen und bei der Interpretation von Erhebungs
resultaten entsprechend zu würdigen sein, je weiter die Recherchen zeit
lich ausgreifen. 

Schliesslich steigt mit dem Umfang des betrachteten Zeitabschnittes 
auch die Wahrscheinlichkeit, eine für repräsentative Aussagen notwen
dige Zahl von Geschäftsfällen zusammenzubekommen. - Ein Argu
ment, das in dem Masse an Bedeutung gewinnt, in dem sich die räum
liche Erstreckung des Untersuchungsgebietes verengt. 

Den eben angeführten, einer Prolongation das Wort redenden Be
weggründen stehen allerdings nun Triebfedern gegenüber, die in genau 
gegenteiliger Richtung wirken, die also eine stärkere Beschränkung auf 
einen möglichst kurzen Analysezeitraum angeraten erscheinen lassen. In 
diesem Zusammenhang gebührt dem Erkenntniszweck entsprechende 
Aufmerksamkeit. Denn wenn sich dieser nicht im rein deskriptiven, hi
storischen Interesse erschöpft, dann ist beispielsweise der Bedarf der 
Politik nach für sie handlungsrelevanten Forschungsresultaten einzukal
kulieren. Die öffentlichen Entscheidungsträger haben ja i n erster Linie 
die gegenwärtigen bzw. künftig sich abzeichnenden Entwicklungen zu 
beeinflussen und zu gestalten und benötigen dazu aktuelle Grundlagen. 
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Je länger aber eine Analyse in die Vergangenheit zurückschaut, desto 
grösseres Gewicht bekommen ältere Daten und unter Umständen be
reits überholte Einflussfaktoren. Um nicht Gefahr zu laufen, längst 
Hinfälliges und Unaktuelles in Entscheidungsgrundlagen einzubezie-
hen, empfiehlt sich deshalb auch ein Bescheiden mit einer knapperen 
Zeitspanne. 

Eher auf solch zeitliche Raffung bedacht zu sein, wird ferner vor 
allem durch das arbeitsökonomische Kalkül nahegelegt. Um einigermas-
sen vertretbare Kosten-Nutzen-Relationen zu wahren, dürfte eine ge
wisse Selbstbeschränkung zweckmässig sein. Denn je mehr eine Studie 
den Betrachtungszeitraum ausdehnt, desto umfänglichere Daten hat sie 
zu erfassen und zu verarbeiten, desto mehr ältere Informationen werden 
einbezogen und desto aufwendiger gestalten sich die Erhebungen, wobei 
gleichzeitig höchstwahrscheinlich der Grenznutzen für den aktuellen 
Erkenntnisgewinn sukzessive abnimmt. 

Im Lichte all dieser - teilweise recht diametralen - Argumente hat 
nun auch die vorliegende Arbeit konkrete zeitliche Zäsuren festzulegen. 
Sie wird sich dabei - angesichts des komplexen Gefüges von Einfluss
faktoren sowie angesichts der darob durch theoretische Erwägungen 
nur begrenzt optimierbaren Periodisierung - einer ziemlich pragmati
schen Vorgehensweise zu befleissigen haben. 

Was die effektive Festlegung des Untersuchungszeitraumes für die 
gegenständliche Analyse des liechtensteinischen Bodenmarktes betrifft, 
so steht diese denn auch unter gewissen Sachzwängen, die sich aus der 
zum Teil mangelhaften Informationsqualität ergeben. 

Da - wie später noch im Detail zu erläutern sein wird - praktisch 
keine offiziellen Daten über den hiesigen Bodenmarkt verfügbar sind 
und infolgedessen relativ aufwendige Primärerhebungen für den nötigen 
Informationsinput zu sorgen haben, war die Untersuchungsperiode für 
quantitative Aussagen mit den fünf Jahren von 1989 bis 1993 relativ 
kurz zu bemessen. 

Was qualitative Aussagen - etwa über die einschlägige Rechtsent
wicklung - anlangt, so lässt sich eine etwas längere Zeitspanne (welche 
ungefähr die letzten beiden Jahrzehnte umfasst, fallweise aber auch noch 
weiter reicht) abdecken. Die Ausdehnung des Zeithorizonts zur Unter
suchung der lediglich qualitativ erfassbaren Belange der Bodenordnung 
erfolgte wiederum in Anpassung an den Umfang des zugänglichen, aus
wertbaren Materials. 
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c) Örtliche Eingrenzung des Bodenmarktes 

Die Entscheidung, welche Geschäftsvorgänge die Marktstudie einzube-
ziehen und welche sie ausser Acht zu lassen hat, richtet sich freilich 
nicht allein nach den geschilderten zeitlichen Kriterien bzw. nach den 
davor erörterten Sachmerkmalen, sondern es ist zumindest noch eine 
dritte Komponente zu berücksichtigen; wohnt doch dem Marktbegriff 
stets auch eine räumliche Dimension inne. Deswegen ist als letzter 
Schritt für eine hinreichende Eingrenzung der Erkenntnisobjekte auf 
den Raumbezug der einschlägigen Geschäftsgeschehnisse zu rekurrie
ren. Das heisst, bei der Abgrenzung des Marktes ist nicht nur massgeb
lich, welche Geschäfte abgewickelt und wann sie abgeschlossen werden, 
sondern auch wo sie stattfinden. 

Diese regionale Fixierung bereitet im gegenständlichen Fall insoferne 
kaum Schwierigkeiten, als sie von der Themenstellung der Untersu
chung bereits weitestgehend vorgegeben ist. Da für das Fürstentum 
Liechtenstein gültige Aussagen angestrebt werden, fungiert das gesamte 
Territorium dieses Kleinstaates als lokaler Bezugsrahmen. Einer weite
ren Abklärung erheischig sind somit allenfalls die Modalitäten, nach de
nen der Raumbezug hergestellt wird, was auf die Frage nach dem anzu
wendenden Erhebungs- bzw. Verortungsprinzip hinausläuft. 

Prinzipiell existieren ja verschiedene Varianten einer lokalen Zurech
nung.67 

Einmal könnte man nach dem sogenannten "Wirtschaftsprinzip" vor
gehen und als liechtensteinische Marktgeschäfte alle Kaufabschlüsse an
sehen, die entweder im Fürstentum Liechtenstein getätigt wurden oder 
an denen in Liechtenstein Wohnhafte beteiligt waren, unabhängig davon, 
in welchem Staat die vertragsgegenständlichen Liegenschaften tatsächlich 
liegen. Anknüpfungspunkt sind diesfalls also die im Wirtschaftsprozess 
agierenden Personen bzw. der Ort, wo sie ihren Sitz haben. 

Die Alternative dazu setzt nicht bei den Wirtschaftssubjekten, son
dern bei den zur Disposition stehenden Liegenschaften an. Man spricht 
dann vom "Territorialprinzip". Die folgenden Darlegungen schliessen 
sich letzterem - bisweilen auch als "Belegenheitsprinzip" tituliertem -
Procedere an. 

67 vgl. Boustedt: Regionalstatistik, 1975, S. 92f. 
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Mit anderen Worten: Die späteren Ausführungen konzentrieren sich 
auf all jene Transaktionen, welche Grundstücke betreffen, die auf liech
tensteinischem Hoheitsgebiet liegen. Damit wird - im Unterschied zu 
einer Abgrenzung nach dem Wirtschaftsprinzip - jener Immobilienhan
del ausdrücklich nicht einbezogen, an dem zwar Personen mit Wohnsitz 
in Liechtenstein beteiligt sind, wo sich aber die veräusserten oder er
worbenen Flächen im Ausland befinden. 

In diesem Zusammenhang war für die getroffene Methodenwahl vor 
allem zweierlei ausschlaggebend: Abgesehen von den zu erwartenden 
ausserordentlichen zusätzlichen technischen Schwierigkeiten bei einer 
an den Wirtschaftssubjekten anknüpfenden Erhebung, Hesse sich bei ei
ner Orientierung an den nach ihrem Wohnsitz kategorisierten Vertrags
parteien kaum die erforderliche sachliche Konsistenz und Vergleichbar
keit herstellen, weil dann unter Umständen (speziell wenn Parzellen im 
Ausland betroffen sind) Transaktionen aus höchst unterschiedlichen 
Rechtssphären undifferenziert vermengt zu werden drohen. Operiert 
man dagegen nach dem Territorialprinzip, ist bei einem flächenmässig so 
relativ kleinen Staatsgebilde wie Liechtenstein die Überschaubarkeit 
eher zu wahren und es ist sichergestellt, dass sich die Analysen stets in
nerhalb des Geltungsbereiches eines in sich weitgehend einheitlichen 
Rechtsrahmens bewegen. 

60 



II. Theorieaspekte und grundsätzliche Funktionsmechanis
men des Bodenmarktes 

Ein tragfähiger Unterbau für eine wirtschaftswissenschaftliche Ausein
andersetzung mit dem liechtensteinischen Grundstückshandel verlangt 
nebst definitorischer Vorkehrungen zumindest auch nach einem mini
malen wirtschaftstheoretischen Fundament. Diese Forderung nach ge
nerellen Grundlagen gilt uneingeschränkt selbst bei Arbeiten, die einen 
dezidiert empirischTangewandten Schwerpunkt zu setzen gedenken - ja 
sie trifft hier vielleicht sogar in ganz besonderem Masse zu. Sollen es die 
bereits dargelegten begrifflichen Bemerkungen erlauben, die als zum 
Bodenmarkt gehörigen Geschäftsvorgänge auf abstrakter Ebene in den 
verschiedenen Dimensionen (sachlich, räumlich respektive zeitlich) ein
zugrenzen, so stellt, die Entwicklung theoretischer Vorstellungen über 
das Funktionieren des Bodenmarktes eine für das Design von Erhebun
gen und für die Anlage der empirischen Analysen höchst bedeutsame 
Voraussetzung dar. 

Einer ansonsten als Alternative verbleibenden konzeptlosen Informa
tionssammlung, die einfach ins Blitzblaue hinein irgendwelche Daten 
zusammenträgt, dürfte nämlich kaum jemals der Erfolg verwertbarer 
Resultate und stichhaltiger Deutungen beschieden sein. Vielmehr bedarf 
es im Minimum modellhafter Vermutungen darüber, welche Einfluss-
grössen das Geschehen am Bodenmarkt prägen und welche gegenseiti
gen Wechselwirkungen zwischen den als massgeblich erachteten Fakto
ren anzunehmen sind, allein schon um eine speditive Auswahl der in den 
Datenkranz der Untersuchung aufzunehmenden Messgrössen und der 
bei der Analyse zu beachtenden Zusammenhänge treffen zu können. Als 
angenehmer Nebeneffekt eines umfassenden theoretischen Fundaments 
könnte sich eine Spezifikation des unter den derzeitigen Gegebenheiten 
nicht abdeckbaren Informationsbedarfes einstellen. Das heisst, die Mo
dellüberlegungen sollten ausserdem im Stande sein, Hinweise zu liefern, 
wo die empirische Untersuchung unter den gegebenen Umständen 
lückenhaft bleiben muss und wo etwa die momentan verfügbaren Stati
stiken noch welche Defizite aufweisen. 

Ein theoretisches Grundgerüst, das den eben skizzierten Anforderun
gen gerecht zu werden vermag und das man zur Entwicklung von Ar
beitshypothesen benötigt, lässt sich dabei am zweckmässigsten wohl in 
Anlehnung an die schon existierende einschlägige Fachliteratur erstellen. 
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1. Grundrententheorie als Ausgangspunkt 
für Modellüberlegungen 

Den klassischen Ausgangspunkt der allermeisten wirtschaftswissen
schaftlichen Annäherungen an den Boden stellt die Grundrententheorie 
dar, welche nachfolgend nur in ihren Kernpunkten und nur soweit das 
für das Verständnis unerlässlich scheint, skizziert sei.1 

Die Grundrententheorie bildet einen Bestandteil der faktoriellen Ein
kommensverteilungstheorie; sie stellt herkömmlicherweise einen Ansatz 
zur Erläuterung der Faktorpreisbildung bei Grund und Boden dar. Das 
heisst, von ihrer ursprünglichen Zielstellung her beabsichtigt sie, Auf-
schluss über das Zustandekommen der Bodenpreise, der Pachtpreise 
und der Mietpreise zu geben. Darüber hinaus besitzt die Grundrenten
theorie ebenfalls eine distributionstheoretische Dimension. Soll sie doch 
unter anderem Antwort auf die verteilungstheoretische Frage geben, 
welcher Anteil aus dem Einkommen, das durch einen Produktionspro-
zess erwirtschaftet werden kann, dem Einsatz des Produktionsfaktors 
Grund und Boden zuzurechnen ist. 

a) Begriff und Ermittlungsweise der Grundrente 

Dementsprechend wird "Grundrente" in der allgemeinsten Form defi
niert als "Einkommen aus der Nutzung für nicht-produzierbare Res
sourcen."2 Wie ja ü berhaupt mit dem terminus technicus "Rente in der 
Volkswirtschaftslehre zunächst einmal das Einkommen aus Boden und 
dann verallgemeinernd jedes Einkommen, das lediglich auf der Knapp
heit eines Faktors beruht, bezeichnet wird."3 Oder anders gesagt: Mit 
Grundrente wird jene Gütermenge (bzw. jener Geldbetrag) bezeichnet, 
die (bzw. der) für die Nutzung von Grund und Boden für einen be
stimmten Zeitraum geleistet wird.4 

Vom Begriff der Grundrente ist der Preis des Grund und Bodens 
streng zu unterscheiden, der beim Kauf/Verkauf von Grundstücken ge

1 vgl. zum folgenden auch Wytrzens: Agrarplanung, 1994, S. 295ff. 
2 Ströbele: Grundrente, 1987, S. 763. 
3 Franke: MikroÖkonomik, 1983, S. 228. 
4 Müller: Grundrente, 1986, S. 1126. 
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zahlt wird. Wirtschaftlich besteht zwischen Grundrente und Kaufpreis 
aber ein enger Zusammenhang. Der Preis bestimmt sich, soweit allein 
wirtschaftliche Überlegungen beim Aushandeln bestimmend sind, nach 
der Summe der künftigen, mit Hilfe des Kapitalzinssatzes auf die Ge
genwart abgezinsten Grundrenten.5 Die Bestimmung der Grundrente 
kann auf zweierlei Weise erfolgen: 
- Im ersten Falle wird sie als Residuum ermittelt, das verbleibt, wenn 

man vom Ertrag eines Grundstückes die mit seiner Bewirtschaftung 
zusammenhängenden Kosten, einschliesslich der bewerteten Eigen
leistungen abzieht. Das heisst, man erklärt die Entgelte für Arbeit 
(Lohn) und Kapital (Zins) preistheoretisch und leitet dann die 
Grundrente als Restgrösse ab. In allgemeinster Form gesprochen 
errechnet sich also die Grundrente nach dieser Methode aus dem 
Summenprodukt der Ertrags- oder Output-Mengen mal Preis je 
Outputeinheit (Rohertrag) minus dem Summenprodukt der Produk
tionsmittel- oder Input-Mengen mal Preis je Inputeinheit: Eine Vor
gehensweise, die allen klassischen Rententheorien gemein ist.6 

- Der zweite Berechnungsmodus geht davon aus, dass die Grundrente 
als Preis der reinen Bodennutzung zu interpretieren sei, der aus An
gebot und Nachfrage nach Bodennutzung resultiert. Die konkrete 
Grundrentenhöhe anzugeben, stösst hiebei insoferne auf Hinder
nisse, als der Markt der Bodennutzung ein besonders unvollkomme
ner ist. "Qualität, Lage, Zuschnitt der Grundstücke sowie persön
liche Bindungen zwischen Verpächter und Pächter usw. zwingen oft 
zu erheblichen Modifikationen bei der Analyse der Preisbildung."7 

Die diversen grundrententheoretischen Ansätze unterscheiden sich von
einander aber nicht nur nach der Art, wie sie berechnet werden, sondern 
auch nach der Weise, wie die Resultate zum Ausdruck gebracht werden. 
Dementsprechend sind zwei Darstellungsformen auseinanderzuhalten: 
- Absolute Grundrente: In diesem Fall definiert man Grundrente als 

Preis der reinen Bodennutzung, der in voller Höhe angegeben wird. 
Sie ergibt sich somit etwa als marktmässiger Miet- bzw. Pachtpreis für 
unbebauten Boden. 

5 -ebd., S. 1127. 
6 Henze: Produktionsmittel, 1987. 
7 Müller: Grundrente, 1986, S. 1127. 
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- Differentialrente: Diesfalls wird beim Vergleich mehrerer Böden mit
einander nur der jeweilige Unterschied zwischen den Grundrenten 
angegeben. 

Manchmal freilich stösst man in der Literatur auf eine leicht abwei
chende Diktion. Bisweilen wird nämlich nur die Rente auf dem schlech
testen (oder besten) Areal als absolute Rente beschrieben und die wei
tere Darstellung erfolgt dann mit Hilfe der Differentialrente, die der ab
soluten Rente auf dem schlechtesten (bzw. besten) Areal hinzugefügt 
(bzw. abgezogen) wird. Prinzipiell andere Ergebnisse folgen hieraus 
nicht. 

b) Determinanten der Grundrente 

Die Kenntnis der Berechnungsweisen, wie sich die Grundrente formal 
ermitteln lässt, liefert für sich allein genommen allerdings noch keine für 
den Modellaufbau und die Hypothesenfindung befriedigenden Einsich
ten. Für eine tiefergreifende Erläuterung des Grundverkehrs und der 
Vorgänge am Bodenmarkt erscheint es deshalb hilfreich, sich mit den 
Determinanten der Grundrente auseinanderzusetzen. Zu diesem Behufe 
sei in einem kurzen Abriss auf ideengeschichtliche Aspekte eingegangen, 
die bei der Entwicklung der Grundrententheorie massgeblich waren.8 

Schon die ersten nationalökonomischen Lehren, die Anspruch auf 
eine umfassende theoretische Analyse des Wirtschaftsprozesses erheben 
konnten, haben auf die Erkenntnis von der Mitwirkung des Bodens und 
der Natur am Produktionsprozess aufgebaut. Diese Position wurde ins
besondere von der Physiokratie, als deren herausragendster Vertreter 
Fran^ois Quesnay gilt, herausgearbeitet.9 "Gemäss der von ihnen vertre
tenen 'naiven Produktionstheorie' ist die Grundrente als ein Geschenk 
der Natur zu betrachten, weil der Boden einen höheren Ertrag bringt, 
als an Aufwand für Produktionsmittel und Arbeitskräfte nötig ist."10 

8 Eine Darstellung der Ideengeschichte und des historischen Verlaufes der Bodenpreis-
und Grundrentendiskussion gibt Ziercke: Faktorpreisbildung III: Rente, Bodenpreis, 
1980. 
Zusätzliche umfassende Hinweise vor allem auf ältere Literatur finden sich darüber hin
aus etwa bei Mantau: Bestimmungsgründe, 1980, S. 68ff. 

' Binswanger: Natur und Wirtschaft, 1979, S. 157. 
10 Popp und Schwarzenbach: Der Bodenmarkt, 1989, S. 35. 
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Eine ähnliche Auffassung kommt in der berühmten Formel des engli
schen Merkantilisten William Petty: "Labour is the Father and active 
Principle of Wealth as Lands are the Mother"11 zum Ausdruck. Petty 
zufolge ergibt sich die absolute Grundrente real als Überschuss des Ern
teertrages über dessen Reproduktionskosten (Saatgut, Existenzsiche
rung). Die Differentialrente begründet er als Fruchtbarkeits- (unter
schiedliche Bodenqualität) oder als Lagerente (unterschiedliche Lage zu 
den Märkten). "Im Ansatz findet sich bei Petty bereits der Zusammen
hang von Grundrente und Bodenpreis, nämlich der Bodenpreis als kapi
talisierte Grundrente."12 

In ähnlicher Weise sieht Adam Smith die Grundrente als Werk der 
Natur, welches übrigbleibt, wenn man alles abzieht oder ausgleicht, was 
man als Leistung des Menschen betrachten kann.13 "Seine Grundrenten
theorie ist insoferne widersprüchlich, als er die Grundrente einmal als 
Bestimmungsgrund der Bodenproduktepreise bezeichnet und ein ande
res Mal behauptet, ihre Höhe sei von den Preisen der Bodenprodukte 
abhängig."14 

David Ricardo führte die Idee der Differentialrente weiter und defi
nierte sie als Ertragsdifferenz, die sich aus dem Einsatz zweier gleicher 
Mengen an Arbeit und Kapital auf gleichen Bodenflächen ergibt. Auf 
ihn gehen ferner folgende Beobachtungen zurück: 
- im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung wird bei zunehmender Be

völkerung immer schlechterer Boden für die Nahrungsproduktion 
eingesetzt; 

- der zuletzt zur Bewirtschaftung herangezogene Boden ist als 
Grenz(ertrags)boden zu bezeichnen. Auf diesem Boden fällt der ge
samte Ertrag nur den Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital zu und 
die Grundrente beträgt null; 

- gelten die Gesetze von Angebot und Nachfrage und ist Boden knapp, 
existiert eine originäre Grundrente; 

- für die städtische Flächennutzung gilt, dass mit steigenden Markt
preisen für Wohnungen, Gewerberäume etc. schlechtere Böden (z.B. 
schlechtere Lagen) in die Bauproduktion einbezogen werden. Die 

11 Petty: Treaties of Taxes, 1899. 
12 Popp und Schwarzenbach: Der Bodenmarkt, 1989, S. 35f. 
13 vgl. Immler: Natur in der ökonomischen Theorie, 1985, S. 137. 
14 Rieder und Huber: Landwirtschaftlicher Bodenmarkt, 1992, S. 18. 
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Höhe der Renten steigt tendenziell. Nutzniesser dieser Entwicklung 
sind die Grundeigentümer.15 

Die Feststellungen Ricardos erlauben ausserdem, eine "Preis-Wirkungs
kette" abzuleiten: Ihr zufolge ist die Rente die Wirkung und nicht die 
Ursache eines hohen Preises.16 Mit anderen Worten: Der Preis eines Bo
denproduktes ist nicht deshalb hoch, weil eine Grundrente bezahlt wird, 
sondern die Grundrente wird bezahlt, weil der Preis der Bodenprodukte 
hoch ist. Aus dieser Aussage folgt ferner, dass die Grundrente mit wirt-
schafts- und einkommenspolitischen Massnahmen in Zusammenhang 
steht, weil letztere zum Teil bewusst auf das Güterpreisgefüge Einfluss 
nehmen.17 

Im Laufe der Zeit wurde die klassische Grundrententheorie um einige 
Facetten bereichert. So hat H.C. Carey auf den Einfluss des technischen 
Fortschritts hingewiesen.18 Marshall hat das Zeitmoment in seine Analy
sen um die Fragen der Grundrententheorie einbezogen. Er ist zu dem 
Schluss gelangt, dass der Bodenpreis aus der Kapitalisierung der zukünf
tig erwarteten Nettoerträge resultiert. Schliesslich hat Johann Heinrich 
von Thünen die Lagerente in den Mittelpunkt seiner Überlegungen ge
stellt. Er postulierte in seinem Werk "Der isolierte Staat in Beziehung 
auf Landwirtschaft und Nationalökonomie", dass die Landrente - wie er 
die Grundrente bezeichnete - durch die Distanz zum städtischen Ab
satzmarkt bzw. zum Zentrum bestimmt werde.19 

Von den bisher geschilderten Vorstellungen über die Grundrente wei
chen die Konzepte der sozialistischen Ökonomen beträchtlich ab. Karl 
Marx etwa geht vom Axiom aus, dass nur durch menschliche Arbeit 
Werte entstehen können. Durch unbezahlte menschliche Arbeit entste
hen sogenannte "Mehrwerte", die sich die Besitzer der Produktionsmit
tel aneignen. Extrem simplifiziert ist demnach jener Mehrwert, den sich 
Grundbesitzer vorbehalten der Grundrente gleichzusetzen.20 Indem er 
erstmals das Phänomen einer auf Monopolpreisen beruhenden Rente 
beschrieb ("Ein Weinberg, der Wein von ganz ausserordentlicher Güte 
erzeugt, Wein, der überhaupt nur in relativ geringer Quantität erzeugt 

15 vgl. Ziercke: Faktorpreisbildung III: Rente, Bodenpreis, 1980, S. 550f. 
16 von Nell-Breuning: Grundrente, 1959, S. 1135. 
17 vgl. Popp und Schwarzenbach: Der Bodenmarkt, 1989, S. 38. 
18 vgl. Seuster und Gabr: Landwirtschaftliche Grenzböden, 1973. 
19 vgl. Wächter: Bodenmarktpolitik, 1993. 
20 vgl. Ziercke: Faktorpreisbildung III: Rente, Bodenpreis, 1980, S. 554f. 
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werden kann, trägt einen Monopolpreis"21), hat Marx aber auch einen 
Beitrag zur Weiterentwicklung der klassischen Grundrententheorie ge
leistet. 

Aus diesen unterschiedlichen - der klassischen Ökonomie zugerech
neten - theoretischen Ansätzen lassen sich folgende Aussagen über jene 
Faktoren, welche offensichtlich die Höhe der Grundrente bestimmen, 
ableiten: 
- die ursprüngliche Bodenfruchtbarkeit ist für die Grundrentenentste

hung ebenso massgeblich, wie 
- die Bearbeitbarkeit der Böden (die sich durch den technischen Fort

schritt beeinflussen lässt); 
- die Lage (die vor allem über die Entfernung zu Zentren zum Tragen 

kommt); 
- die Vorstellungen über zukünftige (monetäre) Nutzungserträge und 
- die allfälligen monopolistischen Situationen; 
- schliesslich kommt Preis-Kostenrelationen entscheidende Bedeutung 

zu. Wenn nämlich die Grundrente als Differenz zwischen Ertrag und 
Aufwand der Bodennutzung definiert wird, haben auf die Renten
höhe sowohl die Preise für die auf der Fläche erzeugten Güter und 
Leistungen als auch die Preise der eingesetzten Produktionsmittel 
entscheidenden Einfluss. 

Mit der Identifikation besagter Erklärungsgrössen war und ist die den 
Bodenmarkt betreffende Theoriebildung keineswegs abgeschlossen, nur 
wurde sie sukzessive in einer umfassenderen und allgemeineren Wirt-
schaftstheorie integriert. 

2. Generelle Modellvorstellungen über den Bodenmarkt 

Aufbauend auf den soeben skizzierten Erkenntnissen der Klassik lie
ferte die neoklassische Theorie - die hier nur soweit gestreift werden 
soll, als sie für die weitere Untersuchung relevante Gesichtspunkte bei
steuert - Einsichten in den eigentlichen Prozess der Preisbildung. Sie hat 
allerdings - wie gesagt - dem Boden in ihren Analysen keine spezielle 
Sonderrolle mehr zugebilligt. "Die Preise für Bodennutzungen ergeben 

21 Marx: Das Kapital, 1894, S. 825. 
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sich - gemäss der neoklassischen Theorie - wie die Preise der übrigen 
Produktionsfaktoren aus dem Zusammenwirken von Angebot und 
Nachfrage."22 Das heisst, die Rentenfrage wird hier auf ein reines Preis-
bildungs- und Verteilungsproblem, welches mit dem Marginalprinzip 
der Grenznutzen- bzw. Grenzproduktivitätstheorie erklärt werden 
kann, reduziert.23 

Demgemäss wird in äusserst abstrakter Form die nachgefragte Fak
tormenge als abhängig vom Ertrag gesehen (Konzeption der abgeleite
ten Nachfrage).24 Die Grösse des Faktorinputs richtet sich nämlich nach 
jenem Beitrag, den eine zusätzliche Mengeneinheit eines Einsatzfaktors 
zur Erstellung eines Produktes leistet und den man für gewöhnlich als 
"Grenzproduktivität" bezeichnet. "Die Grenzproduktivitätstheorie ba
siert auf dem Gesetz der abnehmenden Ertragszuwächse (Ertragsgesetz) 
sowie auf der These, wonach der Faktorinput solange erweitert wird, bis 
der Grenzaufwand (d.h. der Faktorpreis bzw. der Preis für die Faktor
nutzung) dem Grenzertrag (physisches Grenzprodukt Produktpreis) 
entspricht. Die Bodennachfrage ist somit durch Kosten- und Produkti
onsfunktionen (Optimalbedingung: Minimalkostenkombination) einer
seits und durch die Marktstruktur andererseits determiniert."25 

Was die Theorie des Angebotes an Produktionsfaktor "Boden" an
langt, stellt sich diese nicht so kohärent dar, wie jene der Nachfrage. 
Dieses Phänomen hat mit einer Besonderheit des Bodenmarktes zu tun. 
"Ein fundamentaler Unterschied zwischen dem Bodenmarkt und ... an
deren Gütermärkten besteht darin, dass das Angebot auf dem Boden
markt nicht aus einer laufenden Produktion stammt, sondern aus einem 
unvermehrbaren Bestand. Produktionskosten gibt es somit keine, und 
deshalb kann auch das Angebot nicht durch irgendwelche Kostenüber
legungen bestimmt werden. Sowohl das Verhalten der Anbieter (= bis

22 Popp und Schwarzenbach: Der Bodenmarkt, 1989, S. 41. 
23 vgl. Rieder und Huber: Landwirtschaftlicher Bodenmarkt, 1992, S. 20. 
24 Was die Ausdrucksweise meint, dass beim Bodenmarkt Nachfrage und Angebot abge

leiteter Natur seien, lässt sich am Beispiel des Baulandmarktes anschaulich illustrieren: 
"Er ist dem Immobilienmarkt unterstellt und die Nachfrage nach Bauland entspringt 
der Nachfrage nach Wohnungen, Geschäfts- oder Produktionsräumen. Der Bodenpreis 
hängt deshalb von den Miet- oder Verkaufserwartungen der auf ihm zu erstellenden Ge
bäude ab." 
Farago und Scheidegger: Bodenpreise in der Bauzone, 1988, S. 17. 

25 Popp und Schwarzenbach: Der Bodenmarkt, 1989, S. 44. 
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herige Bodeneigentümer) als auch jenes der Nachfrager (= potentielle 
künftige Bodeneigentümer) ist vom Wunsch bestimmt, den Ertrag aus 
ihrem Vermögen zu erhöhen und möglichst gleichzeitig auch das Risiko 
zu vermindern."26 

Um sich in dieser speziellen Konstellation das Angebot dennoch öko
nomisch rational zu erklären, bedient man sich des Konzeptes der Ei
gennachfrage. Dieser Erklärung zufolge bildet sich der Anbieter einen 
subjektiven Ertragswert für seine Parzelle, den er nachher mit dem 
Marktpreis der Parzelle vergleicht. Der subjektive Ertragswert variiert 
dabei natürlich mit der potentiellen zukünftigen Nutzung. "Danach ent
stehen zwei Möglichkeiten: 
- Je höher der Bodenpreis, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieser den 

von den Bodeneigentümern jeweils subjektiv errechneten Ertragswert 
ihres Bodens übersteigt. Sie werden dann bereit sein, den Boden an
zubieten und den Erlös in eine andere Kapitalanlage überzuführen. 

- Umgekehrt nimmt die Wahrscheinlichkeit, dass die Bodeneigentümer 
ihren Boden anbieten, mit sinkendem Bodenpreis ab. Der Ertrags
wert des Bodens liegt in diesem Fall für den Eigentümer über dem 
Bodenpreis: das Verbleiben in dieser Kapitalanlage ist somit für ihn 
günstiger als der Wechsel in eine andere."27 

Berücksichtigt man des weiteren, dass global gesehen die Menge des ge
samten disponiblen Bodens de facto eine unveränderliche Grösse dar
stellt, so ergibt sich das effektiv wirksame Angebot als Differenz aus der 
limitierten, insgesamt verfügbaren Bodenfläche und der Eigennachfrage 
der Bodeneigentümer. Wieweit wiederum dieses marktwirksame Ange
bot tatsächlich genützt wird, hängt davon ab, auf welche Nachfrage es 
stösst, sodass letztlich, die Marktpreise bzw. die -Umsätze aus der Zu
sammenführung von Angebot und Nachfrage erfliessen. 

Die eben umrissenen neoklassischen Modellvorstellungen wecken 
zwar tieferes Verständnis bzw. liefern formal-logisch konsistente Er
klärungen für manche Verhaltensweise der Akteure auf dem Bodenmarkt, 
sie fussen jedoch implizit auf einer Reihe von Prämissen (etwa über die 
Homogenität und Mobilität der Güter oder über die Markttransparenz), 
deren Zutreffen im speziellen Fall des Grundstückshandels mehr als frag

26 Kleinewefers und Pfister: Die schweizerische Volkswirtschaft, 1982, S. 258. 
27 Rossi: Bodenmarkt und Bodenpolitik, 1993. 
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lieh ist.28 Die modellhaften Gedankengänge vermitteln also Einsichten, 
die wohl prinzipiell zutreffen dürften, die aber - wegen mancher allzu 
restriktiver Annahme - noch einiger Ergänzungen bedürfen. 

3. Ergänzende Befunde und Annahmen über 
das Funktionieren des Bodenmarktes 

Wie verschiedene Studien belegen, existiert neben den klassischen und 
neoklassischen Ansätzen zur Erklärung von Vorgängen am Bodenmarkt 
auch eine Fülle zusätzlicher Befunde über weitere Bestimmungsgründe 
des Immobiliengeschäfts. "Allein in den letzten 20 Jahren sind über 100 
Einflussfaktoren vom Agglomerationseffekt und der Anlageninvesti
tionsentwicklung bis zum Zinsniveau und der Zukunftserwartung ein
gehend analysiert worden."29 Sie alle im Detail zu behandeln, erscheint 
wenig praktikabel.30 Folglich ist eine gewisse Systematisierung und Se
lektion nötig, was aber insofern auf Schwierigkeiten stösst, weil man 
zum einen festgestellt hat, "dass jeder Faktor für sich einen begrenzten 
Einfluss auf den Grundverkehr ausübt"31 und weil man zum anderen 
beobachtet hat, dass sich die Wirkungen der verschiedenen Bestim
mungsfaktoren auf vielfältige Weise überlagern, verstärken oder kom
pensieren können.32 

Aus der Vielzahl an von der Literatur als mehr oder minder massgeb
lich identifizierten Determinanten gilt es also - schon um der Uber-
sichtlichkeit willen - eine Auswahl zu treffen, was angesichts der nur 
schwer überschaubaren Fülle an Diagnosen auf pragmatische Weise ge
schehen soll. Dementsprechend seien primär jene Bestimmungsgrössen 
herausgegriffen, die in den diversen Untersuchungen am häufigsten Er
wähnung finden. Gleichzeitig sei versucht, sachlich zusammengehörige 
Einflussfaktoren zu Gruppen zusammenzufassen. 

28 Eine auf Grund und Boden bezugnehmende kritische Auseinandersetzung mit dem An
nahmesystem, das dem neoklassischen Marktmodell zugrunde liegt, findet sich bei 
Popp und Schwarzenbach: Der Bodenmarkt, 1989, S. 46ff. 

29 Räch: Bodenmarktberichtssystem, 1982, S. 188. 
30 Einen allgemeinen Uberblick über diverse Einflussfaktoren auf den Grundverkehr gibt 

die Studie der Commission of the European Communities (Hrsg.): Factors influencing 
ownership, 1982. 

31 Jacobs: Die Unterschiede in den Preisen, 1973. 
32 vgl. Klare, Neander und Peters: Entwicklung der Pachtpreise, 1979. 
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Dabei bietet sich fürs erste eine grobe Zweiteilung in Mikro- bzw. 
Makrofaktoren an. Während erstere individuell für jeden Grundstücks
handel differieren und somit durch eine jeweils parzellenspezifische 
Ausprägung gekennzeichnet sind, haben zweitere eher globalen Charak
ter, das heisst, sie gelten zu einem bestimmten Zeitpunkt für alle Ge
schäftsfälle in gleicher Weise und Ausprägung, weswegen sie auch häu
fig als "Rahmenbedingungen" tituliert werden. 

a) Bodenmarktrelevante Mikrofaktoren 

Zur Klasse derjenigen Einflussgrössen, die in ihrer speziellen Ausprä
gung von Immobilienkauf zu Immobilienkauf variieren, zählen vor 
allem die Qualitäten und Eigenschaften der jeweils zur Disposition 
stehenden Grundstücke. Denn bei jeder auch noch so globalen Betrach
tung des Grundverkehrsgeschehens darf man nicht ausser Acht lassen, 
dass Grund und Boden kein homogenes Handelsobjekt darstellt; "eher 
kann überspitzt gesagt werden, dass jede Parzelle ein besonderes Gut ist 
und daher einen besonderen Markt hat, weil sie sich zumindest durch 
ihre Lage von anderen Parzellen unterscheidet."33 Zu dieser Hetero-
genität kommt es also, weil die Lage, aber auch andere Qualitätseigen
schaften differenzierend wirken. Bei den verschiedenen Qualitätseigen
schaften eines Grundstückes kann man grundsätzlich zwei Arten unter
scheiden: einerseits diejenigen, die aus natürlichen Gegebenheiten 
erwachsen und andererseits solche, die "künstlich" geschaffen werden, 
das heisst anthropogenen Ursprungs sind.34 

aa) Naturbedingte Qualitätseigenschaften eines Grundstückes 

Die naturbedingten Qualitätseigenschaften eines Grundstückes zeich
nen sich alle dadurch aus, dass sie - selbst über längere Zeiträume hin
weg betrachtet - praktisch als konstant gelten müssen, und dass sie sich 
weitgehend einer Beeinflussbarkeit durch den Menschen entziehen. 

33 Scheper: Bodenmarkt-Situation , 1980. 
34 vgl. Hülsen: Grundsätzliche Anmerkungen zur Preisbildung, 1982. 
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- Räumliche Lage: Am augenfälligsten wird die Unabänderbarkeit na
turgegebener Faktoren wohl bei der räumlichen Lage eines Grund
stückes. Diese lässt sich zwar auf verschiedene Weise beschreiben, 
wobei eine geodätisch-mathematisch exakte Festlegung durch koor-
dinatenmässige Erfassung möglich ist, sie bleibt aber an sich immer 
unverrückbar. Die räumliche Lage begründet auch am offensichtlich
sten die Einmaligkeit jedes Grundstückes, existiert doch ein und der
selbe Teil der Erdoberfläche nie nochmals und gilt doch gerade die 
"Orts- bzw. Standortgebundenheit", die "Unbeweglichkeit des Bo
dens" als eine seiner hervorstechendsten Besonderheiten. 

Im Zusammenhang mit der räumlichen Lage bleibt noch anzumer
ken, dass diese nicht allein durch mathematische Festlegungen, son
dern ebenso durch topographische Merkmale, wie Seehöhe, Exposi
tion (= Lage des Grundstückes zur Himmelsrichtung) oder Nei
gungswinkel (= Hanglage) bestimmt wird. Ferner mögen sonstige 
Besonderheiten der Lage den Grundverkehr unter Umständen ent
scheidend beeinflussen; man denke beispielsweise an Grundstücke, 
die sich in Gefahrenzonen befinden, wo eventuell Wildbäche, Lawi
nen bzw. Rüfen oder Hangrutschungen die Grundstücksnutzung be
einträchtigen, und wo deswegen etwa keine Bauwerke errichtet wer
den können. 

- Bodenqualität: Eine weitere, dem Bereich menschlicher Gestalt
barkeit unzugängliche Naturkonstante ist die Bodenqualität. Diese 
stellt ihrerseits einen höchst komplexen Begriff dar; denn sie ergibt 
sich aus dem Zusammenspiel einer Reihe natürlicher Faktoren, wie 
Ausgangsmaterial (Muttergestein), Bodentyp und -art, Humusanteil, 
Krumenbeschaffenheit, Bodenreaktion (pH-Wert), Porenvolumen, 
Wasserführung etc. Wegen der Vielzahl wertbestimmender Kompo
nenten fällt es auch gar nicht leicht, einen einheitlichen - womöglich 
simpel zu handhabenden - Massstab zur Einstufung der Boden
qualität zu entwickeln. Ausserdem dürfte die Bodenqualität bei 
Grundverkehrsgeschäften - zumeist in Abhängigkeit von der später 
beabsichtigten Flächennutzung - mit höchst unterschiedlichem Ge
wicht zu Buche schlagen. Sie spielt in der Regel keine oder doch nur 
eine sehr untergeordnete Rolle, sofern Grundstücke später Bau
zwecken dienen sollen. Ganz im Gegensatz dazu dürfte die unter
schiedliche geologische oder pedologische Beschaffenheit vor allem 
bei Geschäften den Ausschlag geben, wo nach erfolgter Transaktion 
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entweder eine Erschliessung von Rohstoffvorkommen respektive 
eine Gewinnung und wirtschaftliche Nutzung der Bodensubstanz 
geplant ist. 

- Grundstücksform und -grosse: Die Aufteilung der Erdoberfläche in 
einzelne Grundstücke hat der Mensch vorgenommen; sie kann daher 
nicht wirklich als "naturbedingt" angesprochen werden. Dennoch 
wird die Flächengrösse und -gestalt hier den konstanten Qualitäts
eigenschaften zugeordnet. Zwar ist die Grösse genauso wie die Form 
des Grundstückes nicht in der Art " gottgegeben" wie seine Lage oder 
seine Bodenqualität, für den einzelnen Grundeigentümer aber, sowie 
für Käufer und Veräusserer stellen sie praktisch fixe Vorgaben dar; 
zumindest kann man sie nicht einseitig von sich aus verändern.35 Viel
mehr muss man sich bei Grundstückstransaktionen an die einmal im 
Kataster festgeschriebenen Grenzen halten, dabei eröffnet sich allen
falls die Möglichkeit, ein grösseres Stück zu teilen. 

Die Einflüsse der Grundstücksgrösse auf das Marktgeschehen las
sen sich in einer allgemeinen Faustregel zusammenfassen: Je kleiner 
die Fläche, desto höher ist der pro Flächeneinheit gezahlte Preis. Er
klärt wird dieser Zusammenhang damit, dass bei zunehmender Par-
zellengrösse die Zahl der Nachfrager und die Kaufkraft abnehmen. 
Darüber hinaus kann die Grösse eines Grundstückes über dessen Be-
baubarkeit entscheiden, geben doch die Bauordnungen - entweder 
direkt oder im Wege von Minimalgrenzabstandsregelungen indirekt -
bestimmte Mindestdimensionen vor. 

bb) FJumanbedingte Qualitätseigenschaften eines Grundstückes 

Neben den bisher genannten existieren zahlreiche das Grundstück und 
dessen Wert charakterisierende Eigenschaften, die in ihrer Ausprägung 
primär auf das Handeln des Menschen zurückzuführen sind, die aber ih
rerseits durchaus von natürlichen Voraussetzungen mitbeeinflusst wer
den. Die anthropogenen Mikrofaktoren haben gemein, dass sie als im 
Laufe der Zeit veränderbar und vielfach auch als für den Einzelnen mehr 
oder minder beeinflussbar gelten. 

35 In diesem Zusammenhang werden sogar "Grundstücks- und Gemarkungsgrenzen als 
rechtliche und oft auch als materielle Barrieren interpretiert." vgl. Bökemann: Politische 
Bestimmungsgrössen der Siedlungsentwicklung, 1987, S. 88. 
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- Nutzungsart: In der Literatur vertreten die verschiedensten Autoren 
relativ einhellig die Meinung, dass die aktuell geübte Nutzungsart auf 
den Grundverkehr einen spürbaren Einfluss ausübt und dass gerade 
auch sie Anteil an einer allfälligen Segmentierung des Immobilien
marktes hat.36 Das heisst, man geht generell davon aus, dass es bei 
Grundstückstransaktionen eine mehr oder minder entscheidende 
Rolle spielen kann, welche Zwecke und Bedürfnisse das Areal mo
mentan tatsächlich befriedigt. Dabei sind die einzelnen (substantiel
len) Nutzungsarten relativ schwer eingrenzbar, vor allem weil die 
Menschen jedes einzelne Grundstück in den Dienst höchst unter
schiedlicher - bisweilen sehr individueller - Ziele stellen. Gleichwohl 
hat sich als grober Einteilungsraster eine Trennung zwischen bebau
tem und unbebautem Land bewährt.37 

Freilich wird in manchen Fällen nicht nur diejenige Nutzungsart 
als preisbeeinflussende Komponente zu gelten haben, die auf einer 
gerade in Rede stehenden Parzelle geübt wird, sondern auch jene, die 
auf Nachbargrundstücken erfolgt, wenn von dort allfällige Beeinflus
sungen (Externalitäten) zu erwarten sind. So wird es beispielsweise 
für die Marktgängigkeit und Preisbildung eines Gartengrundstückes 
nicht unerheblich sein, ob es direkt neben einem lärmigen Industrie
gelände liegt, oder unmittelbar an einen ruhigen Waldrand grenzt.38 

- Planungsrechtliche Grundstückseinstufungen: Bei Liegenschafts
transaktionen mindestens ebenso bedeutungsvoll ist es, wie ein 
Grundstück in Zukunft genutzt werden darf. Denn sobald ein 
Grundeigentümer oder ein präsumtiver Käufer von der gegenwärti
gen Flächennutzung abzugehen wünscht, sieht dieser sich mit raum-
planerischen Vorgaben konfrontiert, die zwingende Schranken für 
Nutzungswechsel enthalten.39 Ganz allgemein wird nämlich in den 

36 vgl. beispielsweise Lossau: Erklärung der Preisstruktur am Bodenmarkt, 1976, S. 51f. 
oder Harvey: Urban Land Economics, 1987, S. 206ff. oder Wentrup: Bestimmungs
gründe für Bodenpreise, 1978, S. 74ff. oder Duwendag: Bodenmarkt und Bodenpolitik, 
1971, S. 573f. oder Mantau: Preisermittlung , 1974, S. 110. oder Böhm: Bodenmobilität 
und Bodenpreisgefüge, 1980, S. 186. 

37 vgl. beispielsweise Eckart: Der Boden als Anlageobjekt, 1982. 
38 Die Beeinflussung durch Fernwirkungen und Nachbarnutzungen kann unter Umstän

den zur totalen Entwertung eines Grundstückes führen, weswegen manche Juristen in 
solchen Fällen geneigt sind, de facto von einer Enteignung zu sprechen, vgl. Sendler: 
Zum Funktionswandel des Eigentums , 1975, S. 34. 

39 vgl. Lossau: Mehr Transparenz am Bodenmarkt, 1977, S. 148. 
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mitteleuropäischen Staaten durch Bestimmungen des Raumplanungs
rechtes das Gesamtterritorium in verschiedene Teilbereiche ge
gliedert, wobei für jeden dieser Teilbereiche bestimmte, genau defi
nierte Nutzungsermächtigungen gelten. Weil somit jeder Zonenzu
ordnung der Charakter einer maximalen Nutzungszuweisung 
zukommt, werden allgemein den planerischen Festlegungen starke 
Marktsegmentierungs- und Preisdifferenzierungseffekte zugeschrie
ben. Grundsätzlich gilt in diesem Zusammenhang: Je weiter eine sol
che Ermächtigung gefasst ist, desto "wertvoller" ist ein Grundstück. 
Dementsprechend ist etwa eine unbebaute Parzelle in der Bauzone al
lein wegen der Möglichkeit, darauf ein Gebäude zu errichten, "mehr 
wert" als die gleiche - implizit mit Bauverbot belegte - Parzelle in der 
Landwirtschaftszone. 

Beeinflussungen des Grundstückswertes und damit des Grundver
kehrs können sich des gleichen durch Fernwirkungen von Nutzungs
ermächtigungen auf anderen (benachbarten) Grundstücken ergeben. 
Neben der raumplanerischen Zonenlage nehmen aber auch umweit-
schützerisch motivierte, raumbedeutsame Normen eine Ausgrenzung 
etwa von Landschafts-, Natur- und Wasserschutzgebieten vor, an 
welche wiederum bestimmte Nutzungsermächtigungen bzw. -be-
schränkungen gekoppelt sein können. Hinzu treten in Einzelfällen 
planungsrechtliche Besonderheiten, etwa in Form von Auflagen des 
Denkmal- oder Ensembleschutzes. Meist haben solche Unterschutz
stellungen in wirtschaftlicher Hinsicht für den Eigentümer Markt
wertminderungen zur Konsequenz, da die legistisch vorgesehenen 
Eingriffe in die freie Ausübung des Eigentumsrechtes die Nutzungs
möglichkeiten der Grundstücke beschneiden, woraus sich schliesslich 
qualitative Differenzierungen des im Zuge von Grundstückstransak
tionen zu übertragenden Eigentumsrechtes ableiten lassen.40-41 

Interpretiert man das Konzept des Eigentums nicht als eine Beziehung zwischen 
Mensch und Sache, sondern als ein System erlaubter Handlungsmöglichkeiten zwischen 
Menschen, die sich aus der Existenz von Sachen ergeben und auf deren Nutzung bezie
hen, dann wird die qualitätsdifferenzierende Wirkung von planungsrechtlichen Eingrif
fen beim Grundeigentum offenkundig, weil man sich vor Augen halten muss, dass die 
Planung den freien Handlungsspielraum in unterschiedlicher Weise absteckt, vgl. Harb
recht: Ausgestaltung von Eigentumsrechten, 1984, S. 303. 
Ihre Begründung finden solche für den Einzelfall bisweilen sehr einschneidenden Mass
nahmen in der andernorts schon angesprochenen Sozialpflichtigkeit des Grundeigen
tums. Wie zuvor bereits angedeutet hängt die Sozialpflichtigkeit, die in besonderer 
Weise dem Eigentum an Grund und Boden eignet, "mit der fundamentalen Bedeutung 
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- Allfällige Investitionen: Die Existenz allfälliger Investitionen, die un
trennbar mit der Erdoberfläche verbunden sind, stellt ein weiteres 
Merkmal dar, das den Wert bzw. die "Verkehrsfähigkeit" eines 
Grundstückes mitzubestimmen im Stande ist. Unter diesen viel
schichtigen Sammelbegriff können sehr unterschiedliche Dinge fallen, 
etwa private Massnahmen zur Bodenverbesserung, wie Drainagen 
oder Stützmauern etc., aber genauso Investitionen der öffentlichen 
Hand. Zu letzteren gehören insbesondere die kommunalen Auf
schliessungsleistungen. Solche werden beispielsweise erbracht, wenn 
die Gemeinde einen Anschluss an diverse Ver- und Entsorgungsnetze 
herstellt, wenn also Grundstücke mit Zufahrtsstrassen und -wegen, 
Kanal-, Wasserleitungs-, Strom und Gasanschlüssen "aufgeschlossen" 
werden. Das Vorhandensein derartiger Einrichtungen dürfte Wert
steigerungen nach sich ziehen; und umgekehrt dürfte deren Fehlen 
die Marktgängigkeit der betreffenden Fläche schmälern. 

- Grundstückslasten: Für die Verkehrsfähigkeit von Grundstücken fall
weise von erheblichem Belang können sogenannte "Grundstücks
lasten" sein. Darunter ist das Vorhandensein von Regelungen und 
Verträgen zu verstehen, durch welche einzelnen Grundstücken re
spektive ihren jeweiligen Eigentümern Belastungen auferlegt respek
tive bestimmte Rechte eingeräumt werden. Zumeist handelt es sich 
dabei entweder einerseits um die Verpflichtung, auf einem Grund
stück genau definierte Beanspruchungen durch Fremde zu dulden, 
respektive andererseits um die Ermächtigung, ein fremdes Grund
stück in bestimmtem Ausmass und bestimmter Weise nutzen zu dür
fen, oder es geht dabei um die Einräumung von Pfandrechten. 

Alles in allem stellen die Grundstückslasten eine keineswegs homo
gene, sondern viel eher eine recht komplexe Einflussgrösse auf das Im
mobilienmarktgeschehen dar. Ihre Vielfältigkeit lässt sich daher wie
derum nur durch Nennung einzelner konkreter Beispiele andeuten. So 
können Grunddienstbarkeiten in Form von Weiderechten bestehen, 
aber auch unterschiedliche Formen von Wegerechten oder Feldservi
tuten etc. gehören neben den Hypotheken zu den Grundstückslasten. 
Trotz deren Diversität dürften sich die ökonomischen Folgewirkungen 

zusammen, die das Grundeigentum für die Daseinserhaltung des einzelnen wie für die 
Sachnotwendigkeiten des Gemeinwohls und seiner Institutionen besitzt." Nawroth: 
Zum Problem des Bodenrechts, 1970, S. 129. 
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bei allen Spielarten von der Grundtendenz her ziemlich einheitlich ge
stalten: Je mehr Lasten auf einem Grundstück ruhen, desto eher ist mit 
Beeinträchtigungen des Marktwertes zu rechnen. 

- Sonstige Grundstückseigenschaften: Um die Erörterungen nicht all
zusehr ausufern zu lassen, seien im folgenden noch einige Eigenschaf
ten (denen die Literatur nicht ganz so hervorstechende Bedeutung 
zumisst) bloss ergänzend angeführt. Verschiedentlich gilt die Erreich
barkeit eines Grundstückes - welche nicht die Erschliessung durch 
eine Zufahrtsmöglichkeit, sondern die Entfernung zu Zentren, die re
lative Lage zu Versorgungs-, Freizeit- und Arbeitsstätten bzw. die 
Anbindung an das öffentliche Verkehrs- und Strassennetzt meint - als 
massgeblich.42 Darüber hinaus wird dem Mass an Wohnruhe ("ruhige 
Lage"), der Aussicht ("Fernblick"), sowie der sozialen Umgebung 
("gepflegtes Quartier"; "Slum", "Rotlichtviertel") aber auch dem an 
den Parzelleribesitz gekoppelten Prestige ("Villenlage", "Erste 
Adresse"), der Luftgüte ("Im Grünen") sowie dem Erholungs- und 
Freizeitwert ("Am Waldrand", "Seeuferlage") Marktrelevanz zuge
schrieben.43 

b) Bodenmarktrelevante Makrofaktoren 

Die Vorgänge am Bodenmarkt hängen - wie zuvor angemerkt - nicht 
nur von den Eigenschaften der gehandelten Grundstücke selbst ab, son
dern auch von einer Reihe von Faktoren, die gar nicht in direkten Zu
sammenhang mit speziellen Parzellen zu bringen sind. Weil die,nunmehr 
zu diskutierenden Umstände nicht unmittelbar auf die zur Disposition 
stehenden Grundstücke selbst zu beziehen sind und von den Geschäfts
partnern kaum individuell geändert werden können, trifft für sie wohl 
der Ausdruck "Rahmenbedingungen" als globale Bezeichnung. Unter 
diesen "Rahmenbedingungen" finden sich wiederum vielerlei das 
Grundverkehrsgeschehen mitbestimmende Ursachen, wobei nicht nur 
Interdependenzen zum Grundverkehr bestehen, sondern auch zwischen 
den einzelnen Rahmengrössen komplexe Wechselwirkungen auftreten, 
worauf in Anbetracht der eigentlichen Zielstellung der vorliegenden Ar

42 vgl. Alonso: Theorie des städtischen Grund- und Bodenmarktes, 1975, S. 61 ff. 
43 vgl. Harbrecht: Ausgestaltung von Eigentumsrechten, 1984, S. 303. 
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beit nicht näher eingegangen sei. Der unterschiedliche Grad gegenseiti
ger Abhängigkeit erlaubt es allerdings, sachlich enger zusammen
gehörige Umfeldfaktoren zu Bündeln zusammenzufassen, wobei für die 
gegenständliche Untersuchung ökonomische, steuerliche, rechtliche, so
ziale, politische und sonstige Rahmenbedingungen als eigene Gruppen 
unterschieden seien. 
- Ökonomische Rahmenbedingungen: Es mutet beinahe banal an, 

wenn man feststellt, dass jede Handelstätigkeit - sohin auch das Rea
litätengeschäft - im Zusammenhang mit der gesamtwirtschaftlichen 
Lage zu sehen ist. Der Grundverkehr ist deswegen auch in seinen 
Ausprägungsformen und Intensitäten von der globalen ökonomi
schen Situation abhängig. Folgt man der Literatur, dann verdienen 
in diesem Kontext besonders drei Aspekte spezielle Beachtung, näm
lich die gesamtwirtschaftliche Produktivitäts- und Wertschöpfungs
entwicklung, wie sie schliesslich in Wirtschaftswachstumsraten zum 
Ausdruck kommt, die konjunkturelle Lage, wie sie sich etwa in 
Inflationsraten und Kapitalmarktzinssätzen niederschlägt und die 
Verschuldung, wie sie etwa im Fremdkapitalbesatz der Grundstücke 
entgegentritt. 

Dass Zusammenhänge zwischen dem realen respektive dem erwar
teten Konjunkturverlauf, wie er sich in unterschiedlichen Wachstums
raten widerspiegelt, und globalem Grundverkehrsgeschehen tatsäch
lich auftreten, haben sowohl wirtschaftshistorische Analysen ergeben, 
als auch ökonomische Modelle theoretisch nachgewiesen.44 Die kon
junkturelle Situation findet aber nicht nur in den Veränderungsraten 
des Bruttosozialproduktes ihren Niederschlag, sondern geht auch bei 
Inflationsraten und Kapitalmarktzinssätzen mit ein - Grössen, welche 
ihrerseits die Bodennachfrage und das -angebot mit prägen. 

4' Die in der Vergangenheit zu beobachtenden Zusammenhänge zwischen Konjunkturver
lauf und Grundrenten bzw. Landgüter- und Grundstückspreisen sind beispielsweise 
ausführlich dargestellt bei Abel: Agrarkrisen und Agrarkonjunktur, 1978. 
Für die neuere Zeit sind die Wechselbeziehungen zwischen Produktivitätsfortschritt 
und Grundstückspreisen beispielsweise beschrieben bei Henze: Agrarpolitische Konse
quenzen, 1987, S. 201 f. 
Die beschriebenen Phänomene theoretisch zu erfassen versucht etwa der Beitrag von 
Brösse: Flächenbeanspruchung, 1970. 
Ein ökonometrisches Modell für diese Interdependenzen liefert die Arbeit von Rei
chenbach: Konsumtive Bodennutzung, 1975. 
Zusammenschauende Befunde liefert ausserdem der Beitrag von Hülsen: Preisbildung 
auf dem Pacht- und Bodenmarkt, 1982, S. 6f. 
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Bekanntlich fungieren ja G rundstücke unter anderem als Vermö
gensobjekte, das heisst, als "thesaurierende inflationsbeständige Kapi
talanlageform". Aus diesem Faktum erwächst folgender Konnex: "Je 
grösser die allgemeine Unsicherheit über die künftige wirtschaftliche 
und/oder politische Entwicklung, je höher die gesamtwirtschaftliche 
Inflationsrate und je niedriger das allgemeine Zinsniveau als Indikator 
für die Nutzungskosten von Kapital, desto grösser wird unter sonst 
gleichen Bedingungen die Nachfrage nach Boden als Objekt der Ver
mögensbildung und desto höher wird bei gleichbleibendem oder gar 
rückläufigen Angebot das Niveau der Kaufpreise sein."45 Mit anderen 
Worten, es finden sich zahlreiche Belege, "dass die Bodennachfrage 
zinsabhängig ist, und zwar wird umso weniger Boden nachgefragt, je 
höher der Zinssatz ist" und dass sie zum anderen mit der Geldent
wertung in Wechselbeziehung steht, weil erhöhte Inflationsraten 
dazu führen, dass mehr Boden gekauft wird. Dieser Prozess wird oft
mals als "Flucht in die Sachwerte" bezeichnet oder im Angelsäch
sischen als "hedging against inflation" umschrieben. 

- Steuerliche Rahmenbedingungen: Da ganz generell die allermeisten 
Vorgänge im Wirtschaftsleben von steuerlichen Regelungen erfasst 
werden, dürfte die auf zahlreiche Befunde aus der Literatur gestützte 
Feststellung nicht weiter verwundern, dass fiskalische Normen samt 
den daran geknüpften materiellen Konsequenzen die Geschehnisse 
am Bodenmarkt mehr oder minder einschneidend beeinflussen46; 

45 Neander: Zur ökonomischen Analyse, 1980, S. 7f. 
46 vgl. beispielsweise Gutting: Der Einfluss der Besteuerung, 1986. 

Ruppe: Bodenpolitik und Steuerrecht, 1974. 
von Nell-Breuning: Steuern als Instrumente der Bodenpolitik, 1970. 
Filter: Preiswirkungen einer Besteuerung, 1983. 
Scheper und Reichenbach: Land Taxation, 1974. 
Die zahlreichen, einschlägigen, dem Einfluss der Besteuerung auf das Bodenmarktge
schehen gewidmeten Arbeiten vertreten dabei durchaus kontroverse Ansichten - und 
zwar weniger über die prinzipiellen Wechselwirkungen zwischen Steuern und Grund
verkehr, als vielmehr bezüglich der aus den konstatierten Zusammenhängen für die Po
litik abzuleitenden Konsequenzen. Stark vereinfacht gesprochen stossen vor allem zwei 
Positionen aufeinander: Während die einen, die eher dem Gedankengut des Wirt-
schaftsliberalismus verhaftet sind, die Besteuerung des Grundbesitzes als Hauptursache 
für - in ihren Augen zu vermeidende - Verzerrungen des Bodenmarktes herausarbeiten 
(vgl. beispielsweise Mills: Competition and the Residential Land Allocation Process, 
1978), sehen die anderen - mit mehr ordnungspolitischer Ausrichtung - Abgaben als ein 
probates Instrument zur marktkonformen Lenkung des Immobilienwesens (vgl. etwa 
Sinn: Das Problem der Baulücken, 1984 aber auch Fröhler, Oberndorfer und Binder: 
Der Planwertausgleich, 1977 oder aber Lipinsky und Pook: Einsatz- und Wirkungs
möglichkeiten, 1972). 
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zumal fiskalische Massnahmen im Prinzip nichts anderes darstellen, 
als eine Einschaltung des Staates in ökonomische Kreisläufe47, einer
seits um den Mittelbedarf der öffentlichen Hand zu decken und um 
andererseits bewusst ordnend in Wirtschaftsabläufe einzugreifen. 

Da in den meisten Ländern sowohl Grundbesitz als auch Grund
eigentümerwechsel seit alters Anknüpfungspunkte der Abgabenerhe
bung darstellen, entfalten "Steuern" - wie es im strengen Sinne des 
Wortes ja eb enfalls zum Ausdruck kommt - eine mehr oder minder 
gezielt lenkende Wirkung auf die Grundstücksallokation. Zu dem ge
sellen sich aber bei fiskalischen Vorschriften häufig unbeabsichtigte 
bzw. fallweise auch beabsichtigte Nebeneffekte für den Umgang der 
Bevölkerung mit dem Boden. 

Aus dem Kranz steuerlicher Normen geben also für das Anbieter
und Nachfrageverhalten am Bodenmarkt vor allem die fiskalische Be
handlung des Grundeigentums in Relation zu anderen Kapitalanlage
formen sowie die Ausgestaltung jener Abgaben den Ausschlag, mit 
denen Eigentumsübertragungen bzw. bei der Veräusserung von Lie
genschaften lukrierte Grundstücksgewinne belastet werden. Dabei ist 
von folgenden Zusammenhängen auszugehen: 

Zum einen wird die Verkaufsbereitschaft vermutlich in jenem 
Masse sinken, in dem Erlöse aus Bodenverkäufen einer wachsenden 
Besteuerung unterworfen werden. Das heisst, je ausgeprägtere (bei
spielsweise nach Besitzdauer gestaffelte) Abstufungen im Steuertarif 
auftreten, desto geringer wird die Bereitschaft etwa zur (raschen Wei-
ter-)Veräusserung bei all denen sein, die von höheren Abgabesätzen 
betroffen wären. Ausserdem ist davon auszugehen, dass Verkehrs
steuern im allgemeinen und Grunderwerbsteuern im speziellen die 
von ihnen erfassten Transaktionen erschweren. 

Zum anderen wird anzunehmen sein, dass einerseits die Nachfrage 
umso mehr steigt, und dass andererseits die Neigung, Flächen zum 
Verkauf anzubieten, umso mehr abnimmt, je deutlicher die ver
gleichsweise Steuerbegünstigung der Investitionen in Liegenschaften 
gegenüber anderen Vermögensanlageformen ausfällt. Mit anderen 
Worten: angebotshemmende und gleichzeitig nachfragebelebende Ef
fekte des Steuersystems sind für den Grundstückshandel umso eher 
zu gewärtigen, je weiter die Belastungen für Boden und jene für son

47 vgl. Noll: Finanzwissenschaft, 1979, S. 45. 
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stiges Anlagekapital auseinanderklaffen. Solche Divergenzen könnten 
etwa aus dem - in mehreren mitteleuropäischen Ländern zu beobach
tenden - Umstand resultieren, dass bei gleichem Steuertarif Grund
vermögen nicht mit aktuellen Marktpreisen, sondern mit - im Ver
gleich zu den tatsächlich erzielbaren Verkehrswerten viel tieferen -
Steuerschätz- bzw. Einheitswerten zu Buche schlagen, während bei 
anderen Vermögensarten die im normalen Geschäftsleben üblichen 
Handelspreise in voller Höhe als Bemessungsgrundlage herangezo
gen werden. Das heisst aber auch: Bei einem Grundstücksverkauf tritt 
an die Stelle der niedrigen steuerlichen Schätz- bzw. Einheitswerte 
der meist höhere Nominalwert der Kaufpreisforderung. Der Verkauf 
von Grund- und Boden löst damit für den Verkäufer unter Umstän
den eine wesentlich höhere Substanzsteuerbelastung aus, welche ih
rerseits ausgesprochen angebotshemmend wirkt. 

Global zusammengefasst bewirken die Steuern, wie sie in Zenträl-
europa momentan gehandhabt werden, von der Grundtendenz her 
wohl, "dass in einem erheblichen Masse Land nicht an den,Markt 
kommt und andererseits Land in erheblichem Masse nachgefragt 
wird, um steuerliche Vorteile zu erlangen."48 

Rechtliche Rahmenbedingungen: Begreift man juristische Normen als 
Schranken, die menschliche Verhaltensweisen generell und sohin auch 
jegliches wirtschaftliches Handeln in kontrollierte Bahnen kanalisie
ren sollen, so resultiert daraus evidentermassen, dass der von der 
Rechtsordnung vorgegebene Rahmen Spuren am Bodenmarkt zeitigt. 
Diese Feststellung müsste zumindest insbesondere dort zutreffen, wo 
die Marktbeeinflussung ein deklariertes Ziel des Gesetzgebers dar
stellt; in erster Linie also bei den Grundverkehrsgesetzeri. Solche exi
stieren in den verschiedensten europäischen Ländern, wobei sie vari
ierende Bezeichnungen tragen; obschon sie im Detail recht unter
schiedlich ausgeformt sind, präsentiert sich deren prinzipieller 
Mechanismus und damit deren Marktwirkung stets ähnlich. 

Sie unterwerfen nämlich bestimmte Rechtsgeschäfte, die Grund und 
Boden betreffen, einer Genehmigungspflicht, was im Umkehrschluss 
nichts anderes bedeutet, als dass sie gewisse Transaktionen nicht zu
lassen, speziell sofern eine derartige Übertragung den im Gesetzestext 
mehr oder minder genau umschriebenen öffentlichen Interessen zu-

Baschung: Modifikationen am Bodenrecht, 1985. 
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widerläuft. In die Sphäre des Ökonomischen übertragen bedeutet dies: 
Dadurch, dass von Gesetzes wegen einem Grundstückshandel nur 
dann die Erlaubnis erteilt werden darf, wenn bestimmte Vorausset
zungen gegeben sind, erfährt das potentielle Geschäftsfeld Einengun
gen auf diejenigen, die die vorgegebenen Bedingungen zu erfüllen ver
mögen. Technisch werden derartige Beschränkungen häufig auf die Art 
realisiert, dass der Marktzutritt und damit der Kreis der potentiellen 
Marktteilnehmer beschnitten wird, etwa indem - wie es in einigen Staa
ten usus ist - Ausländer vom Grundstückserwerb ausgeschlossen blei
ben, oder indem beispielsweise nichtbäuerlichen Berufsgruppen der 
Kauf landwirtschaftlicher Flächen verwehrt wird. Solche Regelungen 
bedingen also von Haus aus, dass nicht sämtliche präsumtiv Kauf- bzw. 
Verkaufswilligen am Handelsgeschehen teilnehmen dürfen, was einer 
Schmälerung der Nachfrage respektive des Angebotes gleichkommt 
und was sich dementsprechend wohl auch in der Preisbildung und in 
den Bodenmarktumsätzen niederschlagen müsste. 

Neben den geschilderten Wirkungen sind marktbeeinflussende 
bzw. -verzerrende Effekte zusätzlich von solchen Normen zu erwar
ten, die lediglich einen indirekten Bezug zu Bodenmarkttransaktio
nen haben. So können beispielsweise Umweltvorschriften - die etwa 
im Interesse des Boden- , Gewässer- oder Naturschutzes erlassen 
werden - auf den Geschäftsgang am Immobilienmarkt Einfluss ge
winnen. In diesem Zusammenhang können diverse Auflagen oder 
Umwelthaftungspflichten die Veräusserbarkeit betroffener Flächen 
nachhaltig beeinträchtigen bzw. eine Entwertung der Grundstücke 
nach sich ziehen, was vor allem dann zu erwarten ist, wenn dadurch 
der Handlungsspielraum der Eigentümer gravierend eingeengt wird. 

- Soziale Rahmenbedingungen: Für das menschliche Zusammenleben 
insgesamt und damit auch für die Wirtschaftsbeziehungen der Men
schen untereinander sind allerdings nicht nur jene verhaltenssteuern
den Normen massgeblich, die als formell beschlossene Regeln in ein 
allgemein verbindliches Rechtskleid gegossen sind; sondern darüber 
hinaus erweist sich eine Reihe informeller "Spielregeln" als minde
stens ebenso bedeutsam für das Funktionieren einer Gesellschaft. 
Schliesslich lassen sich ja alle Gesetzesbestimmungen als Manifesta
tionen respektive als Ausfluss und Spiegel gesellschaftlicher Werthal
tungen interpretieren. Folglich ist es lediglich konsequent, nunmehr 
jene emotionalen Bindungen, Sitten, Mythen und "ungeschriebenen 
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Gesetze" wenigstens zu streifen, die als "landläufige Haltung" die 
Einstellungen zum Grundeigentum sowie zu dessen Erwerb respek
tive Veräusserung prägen. 

Dadurch erhellt sich nämlich nicht nur der gesellschaftliche Hin
tergrund des Bodenrechtes, sondern damit lassen sich auch entschei
dende - in der Literatur eher selten gewürdigte - Einflussfaktoren auf 
den Bodenmarkt offenlegen. Aus dem weit gefächerten Spektrum so
zialer Rahmengrössen seien dabei die Erbsitten, die sozialstatusver-
mittelnde Funktion des Grundeigentums sowie dessen Symbolfunk
tion als jene Determinanten herausgegriffen, die vermutlich relativ 
häufig bei Grundverkehrsgeschäften zum Tragen kommen. 

Die Erbsitten sind zwar primär massgeblich für die Übertragung 
des Grundeigentums von einer Generation auf die nächste und sie 
scheinen sohin für Grundstückstransfers im Kaufwege nicht von be
sonderer Relevanz. Sekundär sind jedoch sehrwohl auch Wechselbe
ziehungen zwischen Erbsitten und Marktgeschehen anzunehmen. 
Die Erbsitten variieren nämlich je nach örtlicher Gepflogenheit, so
dass in Mitteleuropa zwischen Zonen mit geschlossener Vererbung 
(Anerbengebiete) und Gegenden mit ausgesprochener Realteilung so
wie Mischgebieten zu differenzieren ist. 

Wo das Anerbenrecht dafür sorgt, dass der Grundbesitz nur einem 
Erben zufällt (wobei die sogenannten "weichenden" Erben in der Re
gel monetär abgefunden werden), herrscht offenbar ein "geistiges Kli
ma", das die Idee der Substanzerhaltung bzw. des Zusammenhaltens 
von Immobiliarvermögen in den Vordergrund rückt. Als Folge davon 
müssen Grundbesitzer vor dem Verkauf von Flächen eine besonders 
hohe psychische Hemmschwelle überwinden. Ein derartiges soziales 
Umfeld scheint somit geeignet, die Angebotsbereitschaft zu dämpfen. 

Demgegenüber sieht die Realteilung eine quotenmässige Aufsplitte
rung des gesamten Erbes (einschliesslich des Grundbesitzes) vor. Mit
hin erhöht sich im Erbfall - sofern mehrere Erbberechtigte zu beteilen 
sind - jeweils die Zahl der Bodeneigentümer; womit gleichzeitig die 
Wahrscheinlichkeit wächst, dass sich allenfalls auch Leute mit weniger 
starker emotionaler Bindung an den Boden in einer Eigentümerrolle 
wiederfinden. Aus dieser Sicht wäre in Gebieten, wo die Realteilung 
praktiziert wird, eher eine Angebotsbelebung am Grundstücksmarkt 
zu erwarten. Angebotserhöhend dürfte die Realteilung zudem dann 
wirken, wenn sich eine grosse Zahl von Erben einen relativ kleinen 
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Grundbesitz teilen muss. In solchen Situationen stellt die marktmässi-
ge Verwertung der Flächen und die anschliessende Aufteilung des Ver-
äusserungserlöses häufig die einzig praktikable Möglichkeit dar, die 
Teilung des Nachlass-vermögens tatsächlich durchzuführen. 

Dass Auseinandersetzungen um Grundeigentum bisweilen mit ei
ner für Aussenstehende irrational anmutenden Heftigkeit geführt 
werden, mag unter anderem damit zu tun haben, dass in manchen Ge
sellschaften bzw. in manchen Schichten der Sozialstatus des Einzel
nen eng mit dessen Verfügungsbefugnissen über Grund und Boden 
korreliert. Mit anderen Worten: Dem Grundeigentum kommt biswei
len eine Sozialstatus vermittelnde Funktion zu. Geht man nämlich 
davon aus, dass die gesamtgesellschaftliche Stellung und der Rang 
innerhalb der örtlichen Gemeinschaft unter anderem von der Ver
fügungsmacht über Produktionsfaktoren abhängt, wird es durch 
Flächenerwerb möglich, das soziale Ansehen zu mehren.49 "In einer 
Gesellschaft, die Privateigentum zulässt, verschafft Eigentum Ach
tung. Bewegt sich der Bodeneigentümer in Schichten oder Gruppen 
mit anderen Bodeneigentümern, kann Bodeneigentum einen beson
deren Wert haben und mehr Achtung und Prestige verschaffen als an
deres Eigentum. In solchen Gruppen können sich die Mitglieder ge
genseitig in der Meinung von der besonderen Sicherheit des Boden
eigentums bestätigen."50 Das Bodeneigentum bringt dann zusätzlich 
zum Einkommen, das mit ihm erzielt werden kann, weiteren Nutzen 
für den Eigentümer, der grösser ist als der psychologische Nutzen an
derer Vermögensarten. Dieser Nutzen ist aber abhängig von der Um
welt des Eigentümers. 

Jedenfalls machen solche Konstellationen für Neunachfrager den 
Immobilienerwerb zu einem besonders prestigeträchtigen Unterfan
gen und umgekehrt führt in einer solchen Atmosphäre die Veräusse-
rung von Grundstücken zu Ansehensschwund und Abstieg. Aus die
ser sozialen Perspektive resultiert folglich für den Markt höchstwahr
scheinlich auf der einen Seite ein Aufheizen der Nachfrage und auf 
der anderen Seite eine Schmälerung der Angebotsbereitschaft, weil 
die meisten Bodeneigentümer den Spiessrutenlauf eines Imageverlu
stes zu vermeiden trachten dürften. 

49 vgl. Plank und Ziehe: Land- und Agrarsoziologie, 1979, S. 183. 
50 Winter: Bodenmarkt und einzelbetriebliches Wachstum, 1982, S. 24f. 
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Schliesslich ist im Zusammenhang mit sozialen Einflusskatego
rien noch auf die allenfalls marktrelevante Tatsache zu verweisen, 
dass dem Grundeigentum vielfach eine Symbolfunktion zukommt. 
Diese spricht in erster Linie eine emotionale Ebene an und sie "be
zieht sich . . . auf die Bedeutung des Grundeigentums für die Aus
prägung der Ortsbezogenheit (Behausung, Beheimatung, Sesshaftig-
keit)"51 sowie auf die Familientradition. Das Eigentum an Grund
stücken mag also im mitteleuropäischen Kulturkreis Empfindungen 
der Heimatverbundenheit vermitteln, so dass einerseits der Grund
erwerb gewisse Bindungsbedürfnisse stillen hilft, und andererseits 
der Flächenabverkauf Entwurzelungsgefühle wecken mag; was wie
derum sowohl nachfragsteigernde als gleichzeitig auch arigebotssen-
kende Impulse induzieren dürfte. 
Politische Rahmenbedingungen: Wirtschaftsrelevante Aktivitäten der 
Gesellschaft drücken sich nicht nur in mehr oder minder formalisier
ten Verhaltensnormen aus, sondern auch in einer Reihe von Mei-
nungsbildungs- und Steuerungsprozessen, welche man gemeinhin un
ter dem Oberbegriff der "Politik" zu subsumieren pflegt. Dass dabei 
zunächst vor allem diversen bodenpolitischen Massnahmen ein Ein-
fluss auf den Immobilienhandel zuzubilligen ist, wird kaum von der 
Hand zu weisen sein; zumal es ja deren deklariertes Ziel ist, bewusst 
auf die Grundstücksallokation bzw. -distribution einzuwirken. So sind 
etwa an Melioratiönsprogramme gekoppelte Grundstückszusammen
legungen oder andere Massnahmen, wie Baulandumlegungen etc. ge
eignet, gewisse Impulse auf den Grundstücksmärkten auszulösen. 

Aber auch andere Instrumente zur Lenkung des Geschehens schei
nen im Stande, den Geschäftsverlauf auf dem Bodenmarkt bewusst 
oder unbewusst zu beeinflussen; speziell ist das von manchen Sub
ventionsaktionen anzunehmen. Exemplifiziert sei der grundsätzlich 
vermutete Zusammenhang vorerst anhand der Wohnbaüförderüng. 
Unabhängig von ihrer konkreten Ausgestaltung in verschiedenen 
Staaten, beabsichtigt diese in erster Linie, die Schaffung neuen Wohn
raumes zu verbilligen. Die von der öffentlichen Hand gewährten Un
terstützungen sollen also in die Nachfrage nach zusätzlichen Baulei
stungen fliessen. Es ist aber keineswegs aüszuschliessen, dass solche 

Schmaltz und Mrohs: Aspekte der Behandlung landwirtschaftlicher Grundstücksver
käufe, 1970, S. 48a. 
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Zuwendungen nicht teilweise bereits vor Baubeginn die Nachfrage 
am Bodenmarkt stimulieren, indem vielleicht manche schon beim 
Grundstückskauf spätere Förderungsperspektiven antizipieren. Das 
Auftreten ähnlicher - diesmal die Nachfrage nach Agrarland beleben
der - Effekte wäre genauso denkbar, wenn im Rahmen der Landwirt
schaftsförderung in grösserem Ausmass flächenbezogene Prämien 
winken. 

- Sonstige Rahmenbedingungen: Zu den bisher genannten Makrofakto-
ren, die den Grundverkehr beeinflussen, bleiben abschliessend noch 
einige exogene Grössen zu ergänzen, die hier - weil sie anderswo nur 
schwer zuordenbar sind - unter der Sammelbezeichnung "sonstige 
Rahmenbedingungen" zusammengefasst sind. Diese Etikettierung 
soll aber keinesfalls zu falschen Rückschlüssen über deren relative Be
deutung Anlass geben. Innerhalb dieses Bündels sind vor allem sied
lungsgeographische und demographische Gegebenheiten als mehr 
oder minder marktprägend zu erwähnen. 

Was die Bevölkerungsstruktur und demographische Veränderun
gen anlangt, so dürfte der Zusammenhang mit den Vorgängen am Bo
denmarkt einigermassen evident sein. Zunehmende Einwohnerzahlen 
lassen den Flächenbedarf anwachsen und damit die Grundstücks
nachfrage steigen, was letzten Endes die Bodenknappheit verschärft. 
Ähnliche Nachfragereaktionen stehen zu erwarten, wenn etwa bei 
der Entwicklung der durchschnittlichen Haushaltsgrössen eine mar
kante Verschiebung hin zu kleineren Einheiten stattfindet. Das heisst 
eine Erhöhung des Anteiles der Single- (bzw. Zweipersonen-)haus-
halte an der Gesamtzahl der Haushalte dürfte auch an der Grund
stücksnachfrage und damit in der Folge an den Bodenpreisen nicht 
spurlos vorübergehen. 

Hinsichtlich siedlungsgeographischer Einflussgrössen ist speziell 
auf die Besiedelungsdichte hinzuweisen. Deren Interdependenz mit 
Vorgängen am Bodenmarkt lässt sich in einer Faustregel zusammen
fassen, wonach die Grundstücke umso teurer sind, je mehr Menschen 
sich pro Flächeneinheit zusammendrängen. Allerdings beobachtet man 
gerade innerhalb stärker verdichteter Regionen Abweichungen und 
Ausnahmen von dieser Regel; denn erfahrungsgemäss sind innerhalb 
urbaner oder parastädtischer Zonen nicht nur die meist dicht verbau
ten Kernbereiche, sondern auch relativ dünner besiedelte Villenge
genden besonders teure Plätze. 
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Neben Ballungserscheinungen zeitigen freilich unter Umständen 
noch weitere Aspekte der Siedlungsstruktur Rückwirkungen auf den 
Bodenmarkt. Denn es dürfte beispielsweise im Zusammenhang mit 
der Wohnbebauung nicht unerheblich sein, in welcher Form selbige 
vornehmlich stattfindet. Sowohl die Grundstücksnachfrage als auch 
-angebotsbereitschaft werden sich nämlich recht unterschiedlich ge
stalten, je nach dem, ob primär verdichtete Mietwohn- respektive 
Stockwerkeigentumsüberbauungen das Siedlungsbild prägen, oder ob 
Einfamilienhäuser dominieren. Wo Letzteres der Fall ist, hat man 
wahrscheinlich nicht nur mit einer höheren Bauflächennachfrage zu 
rechnen (schlicht deshalb, weil bei dieser Bauweise der durchschnitt
liche Grundstücksflächenbedarf pro Wohneinheit grösser ist), son
dern man hat wohl auch reduzierte Angebotsbereitschaften zu gewär
tigen (einfach deshalb, weil bei der Errichtung von Eigenheimen - im 
Gegensatz zu von Bauträgern konzipierten und ausgeführten Mehr
familienhäusern - in der Regel Gestaltungsideen des Eigentümers rea
lisiert und zusätzlich häufig persönliche Eigenleistungen eingebracht 
werden; was besondere emotionale Bindungen begründet, die wie
derum als zusätzliche Hürden dagegen wirken, eine solche Liegen
schaft später einmal tatsächlich am Markt feilzubieten - das heisst 
hier käme die Überlegung zum Tragen, dass sich, wer sein selbst er
richtetes oder umgebautes Haus zu veräussern gedenkt, in aller Regel 
eines grösseren Stückes "Selbstverwirklichung" zu begeben hätte, als 
jemand, der seine - von einer fremden Firma "vorgefertigte" Eigen
tumswohnung verkaufen möchte). 

c) Das Zusammenspiel der Einflussgrössen auf den Bodenmarkt 

Die vorstehenden Ausführungen lassen erahnen, dass die Vorgänge am 
Bodenmarkt einem höchst komplexen Gefüge an Einflüssen ausgesetzt 
sind. Abbildung 2 versucht, die theoretischen Befunde darüber zusam
menfassend zu strukturieren. Dabei kommt zunächst die zuvor schon 
angewandte grobe Einteilung in Mikro- und Makrofaktoren zum Tra
gen, welche insofern für die weitere Analyse des liechtensteinischen 
Bodenmarktgeschehens von Bedeutung ist, als es in der Regel nur die 
Mikrofaktoren sind, die innerhalb des Landes eine ausgeprägte regionale 
Varianz erwarten lassen. Ihnen wird folglich bei einer empirischen Un
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tersuchung entsprechend räumlich disaggregiert nachzugehen sein. 
Demgegenüber erweisen sich die Makrofaktoren als solche, die in ihrer 
Ausprägung relativ unabhängig von einzelnen Geschäftsfällen sind und 
die auch innerhalb eines ganzen Landes keine räumliche Streuung zei
gen. Derartige Einflussgrössen, die räumlich und für einzelne Geschäfts
fälle als invariat gelten können, wären beispielsweise steuerliche und 
rechtliche Rahmenbedingungen. Im Zuge der später noch anstehenden 
Auseinandersetzung mit deren konkreter Ausprägung im Fürstentum 
Liechtenstein kann - wegen des eben geschilderten Sachverhaltes - ihre 
Darstellung vergleichsweise komprimiert erfolgen. 

Abbildung 2 trachtet - wie gesagt - lediglich danach, grundsätzliche 
Wechselwirkungen zwischen Bodenmarkt und jenen Gegebenheiten of
fenzulegen, die im Stande sind, den Ablauf des Grundverkehrs mitzube
stimmen. Die Graphik beansprucht für sich aber ausdrücklich nicht, et
was über die jeweilige absolute oder relative Bedeutung der einzelnen 
Determinanten des Bodenmarktgeschehens aussagen zu wollen. Allein 
die Vielzahl von genannten Punkten lässt ja b ereits erahnen, "dass von 
Ort zu Ort und sogar von Parzelle zu Parzelle sehr unterschiedliche Be
stimmungsgründe für Bodenumsätze und Bodenpreise vorliegen kön
nen."52 Welche Rolle und Bedeutung jedem einzelnen Faktor zukommt, 
ist schwer feststellbar, denn über die Gewichtsverteilung zwischen den 
Faktoren ist so gut wie nichts bekannt, ausser soviel, dass ein und der
selben Einflussgrösse bei verschiedenen Grundverkehrsgeschäften sehr 
unterschiedliches Gewicht zufallen kann. 

Abbildung 2 verzichtet überdies darauf, die Interdependenzen der 
verschiedenen Einflussfaktoren untereinander respektive die zweifellos 
dort und da auftretenden Interkorrelationen zwischen den marktbe
stimmenden Grössen zu visualisieren. Die grosse Zahl an Faktoren Hesse 
es nämlich kaum zu, das hochgradig verwobene Geflecht an Wechsel
wirkungen in übersichtlicher Form nachzuzeichnen; zudem ginge ein 
ausführlicher Beschreibungsversuch jener gegenseitigen Abhängigkei
ten, die zwischen praktisch allen Rahmengrössen zweifellos bestehen, 
am eigentlichen Ziel der Untersuchung vorbei und liefe ausserdem Ge
fahr, den Rahmen der Arbeit zu sprengen. 

Gleichwohl ist nunmehr - gestützt auf die theoretischen Vorerwä
gungen - zum einen die Notwendigkeit abzuleiten, das Umfeld und die 

52 Vogel: Die Ermittlung von Grundstückswerten, 1977, S. 3. 
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Rahmenbedingungen für den Bodenmarkt, wie sie sich konkret im Für
stentum Liechtenstein präsentieren, eingehender zu analysieren. Zum 
anderen sind daraus einige wenige Kernhypothesen zu entwickeln, die 
hernach - soweit dies das Datenmaterial zulässt - einer empirischen 
Überprüfung zu unterziehen sein werden. 

4. Spezielle Arbeitshypothesen über das Funktionieren 
des liechtensteinischen Bodenmarktes 

Als Sukkus aus den theoretischen Befunden lässt sich nunmehr für den 
liechtensteinischen Bodenmarkt eine Reihe von grundsätzlichen Annah
men treffen. Da diesen Mutmassungen im Hinblick auf das weitere For
schungsdesign eine massgebliche, in gewisser Weise erhebungsleitende 
Funktion zukommt, seien die Kernelemente jenes Hypothesengerüsts, 
das den Ausgangspunkt der empirischen Untersuchungen bildet, in aller 
Kürze eigens zusammengefasst; dabei sind insbesondere folgende The
sen anzuführen: 
- Was von der Lage des Grundstückes bedingte Preiseffekte anlangt, so 

werden innerhalb des Landes generell in jenen Gemeinden, die 
zentralörtliche Funktionen (als Versorgungs-, Geschäfts- oder/und 
Schulzentren) wahrzunehmen haben (das wären vor allem Vaduz, 
Schaan, Triesen sowie Eschen), überdurchschnittliche Bodenpreise 
erwartet. 

- Auch für das Preisgefüge innerhalb jeder Gemeinde ist anzunehmen, 
dass es vom Grundsatz mitbestimmt ist: Je zentraler eine Parzelle 
liegt, desto teurer ist sie. 

- Dort, wo die Bautätigkeit besonders rege ist, ziehen die Grundstücks
preise an. 

- Besonderheiten der Lage - wie etwa die Eignung einer Fläche für 
die Errichtung eines Freizeitwohnsitzes im Alpenbereich bzw. ande
rerseits die Locierung einer Fläche in einer geologischen Gefahren
zone - bedingen vermutlich deutliche Preisausschläge nach oben oder 
unten. 

- Der Marktwert von an einem Grundstück erworbenen Rechten wird 
umso höher sein, je weiter die per Rechtsgeschäft übertragenen Ver
fügungsbefugnisse reichen; in diesem Zusammenhang ist für Liech
tenstein davon auszugehen, dass mit einer Aufweitung jenes Umfan
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ges an planungsrechtlich gestatteten Nutzungsmöglichkeiten, welcher 
in der Zonenzugehörigkeit der Fläche (sowie - im Falle von Bau
grundstücken - in der Höhe der raumplanerisch vorgesehenen maxi
malen Ausnutzungsziffer) zum Ausdruck gebracht wird, Preissprünge 
einhergehen. 

- In den Grundstückspreisen dürfte ferner das Miet- und Pachtzins
niveau insoferne einen Niederschlag finden, als ein Uberangebot an 
Mietobjekten bzw. Pachtliegenschaften die Verwertungsaussichten 
schmälert, was preisdämpfend durchschlagen müsste. Umgekehrt 
wird aber auch davon ausgegangen, dass ein Anziehen der Mieten re
spektive Pachten zu einer Anhebung der Bodenpreise führt. 

- Für den Zusammenhang zwischen Grösse der Parzellen und deren 
Marktgängigkeit ist damit zu rechnen, dass die durchschnittlichen 
Quadratmeterpreise umso niedriger sind, je ausgedehnter das gehan
delte Flächenstück ist. 

- Ein deutlicher Preisabfall ist ferner für jene Flächen zu erwarten, die 
für eine Bebauung zu klein oder zu ungünstig geformt sind. 

- Vor allem bei Landwirtschaftsflächen dürfte deren Preis in höherem 
Masse von der Bodenqualität abhängen; Preisdifferenzen laufen dies
falls konform mit Unterschieden in der natürlichen Ertragsfähigkeit. 

- Ferner ist zu unterstellen, je schwieriger sich jeweils die Bearbeitbar-
keit einer Agrar- oder Forstfläche gestaltet, desto geringer ist ihr Preis; 
was für Liechtenstein bedeutet, dass vor allem in steilen oder in ver-
nässten respektive in schwer oder gar nicht mechanisierbaren Lagen nur 
unterdurchschnittliche Quadratmeterpreise zu erzielen sein dürften. 

- Je stärker die Bevölkerungszahl wächst, und je deutlicher der Anteil von 
Kleinhaushalten zunimmt, desto mehr schwillt die Bodennachfrage 
(vor allem jene nach Bauflächen) an und desto eher ziehen die Preise an. 

- Je höher das verfügbare Einkommen der Bevölkerung ist, desto stär
ker steigt vermutlich die Nachfrage nach Boden; gleichzeitig sinkt mit 
wachsendem Wohlstand tendenziell die Veräusserungsbereitschaft 
der Grundeigentümer, sodass die Bodenpreise Auftrieb erfahren. 

- Je niedriger der Zinssatz für Kapital anzusetzen ist, desto mehr 
Grundstücke werden nachgefragt und desto teurer sind sie. 

Die vorgestellten Arbeitshypothesen beabsichtigen - wie gesagt -
skizzenhaft jenes Ideengebäude abzubilden, das im weiteren - sofern es 
das Datenmaterial zulässt - für die spezifische Situation im Fürstentum 
Liechtenstein konkretisiert und empirisch überprüft werden soll. 
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Teil C: Analyse des liechtensteinischen 
Bodenmarktes 

I. Rahmenbedingungen für den Bodenmarkt 
in Liechtenstein 

Die Uberprüfung der mit theoretischem Rüstzeug abgeleiteten Zusam
menhänge verlangt zum Einstieg Einblicke in das umgebende System. 
Denn, um die im Detail später noch zu analysierenden Vorgänge am Bo
denmarkt besser einordnen, verstehen und allenfalls werten zu können, 
erscheint es unerlässlich, vorab das gesellschaftliche, wirtschaftliche und 
politische Umfeld wenigstens in groben Zügen zu umreissen. Schliess
lich dürften manche spezifische Gegebenheiten von mehr oder minder 
unmittelbarem Einfluss auf die Geschäfte mit Liegenschaften sein; an
dere wiederum setzen den Möglichkeiten, die Immobilientransaktionen 
sachadäquat zu untersuchen, enge Grenzen. Welche Zusammenhänge 
hier spielen, ist ebenso zu skizzieren, wie es auch zweckmässig dünkt, 
Vorstellungen zu vermitteln, um welche Dimensionen es im Falle des 
Fürstentums Liechtenstein geht und welche besonderen Vor- aber auch 
Nachteile die Verhältnisse im Kleinstaat kennzeichnen. 

1. Ressourcenausstattung Liechtensteins 

Eine erste - im Zusammenhang mit der Grundverkehrsthematik mehr
fach bedeutsame - Orientierung, die vielleicht auch manche später noch 
zu schildernde Phänomene mitzuerklären vermag, vermittelt wohl der 
Blick auf die Ressourcenausstattung des Landes und hier speziell auf 
seine territoriale Erstreckung sowie auf seine topographischen Gege
benheiten. Dadurch müsste sich nämlich ein Eindruck über Art und 
Umfang der für den Bodenmarkt zumindest theoretisch disponiblen 
Masse vermitteln lassen. 
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Wiewohl das Fürstentum Liechtenstein sowohl von der Landesfläche 
als auch von der Einwohnerzahl her zu den kleinsten Staaten Europas 
zählt,1 und man angesichts der beengten Verhältnisse vermuten könnte, 
dass der wenige zur Verfügung stehende Raum besonders genau erfasst 
sein müsste, liegen de facto jedoch nur bruchstückhafte arealstatistische 
Unterlagen vor.2 Beispielsweise sind zwar grobe Gesamtzahlen der 
Grundstücke aber weder aussagekräftige Daten, welche durchschnittliche 
Grundstücksgrössen betreffen, noch exakte Angaben über die Grund
stücksnutzung oder über das Ausmass der Siedlungsflächen etc. verfügbar. 

Ziemlich undifferenzierte, einschlägige Angaben existieren bloss in 
Form von internen Unterlagen des Grundbuchsamtes über die Parzel
lenzahl. Diese beläuft sich für das ganze Land den letztverfügbaren, auf 
das Jahr 1992 bezogenen Informationen zufolge insgesamt auf 35.319 
Parzellen (im vermessungstechnischen Sinne), was auch Tabelle 1 zu 
entnehmen ist.3 

Tabelle 1: Die Zahl der Parzellen und deren Durchschnittsgrösse 

Gemeinde Gesamtzahl der 
Parzellen •> 

Gesamtfläche 
in km 2 

rechnerische Durch-
schnittsparzellengrösse 

Balzers 4.254 19,623 4.612,8 m2 

Eschen 4.676 10,333 2.209,8 m2 

Gamprin 2.197 6,140 2.794,7 m2 

Mauren 3.535 7,450 2.107,5 m2 

Planken 565 5,295 9.371,7 m2 

Ruggell. 3.278 7,370 2.248,3 m2 

Schaan 4.842 26,845 5.544,2 m2 

Schellenberg 1.983 3,545 1.787,7 m2 

Triesen 3.819 26,353 6.900,5 m2 

Triesenberg 3.570 29,770 8.338,9 m2 

Vaduz 2.600 17,284 6.647,7 m2 

Summe 35.319 160,008 4.530,4 m2 

') Stand Jänner 1992; Quelle: Grundbuchamt, Vaduz 

1 Noch kleiner als das Fürstentum Liechtenstein sind in Europa lediglich der Vatikan, 
Monaco und San Marino. 

2 Dass Kennzahlen über die Ausdehnung des Staatsgebietes und über die Flächennutzung 
bislang nur unzureichend dokumentiert sind, dürfte unter anderem mit teilweise ziem
lich veralteten Vermessungsunterlagen zu tun haben. (Symptomatisch ist vielleicht der 
Umstand, dass die geodätischen Unterlagen in jenen gar nicht so kleinen Bereichen des 
Landes, wo seit der Erstvermessung während des vorigen Jahrhunderts noch keine 
Neuvermessung stattgefunden hat, nicht einmal das metrische System, sondern das ein
stens übliche Klaftermass verwenden.) 

3 Die angesprochene Tabelle setzt überdies die Grundstückszahlen mit der jeweiligen 
Katasterfläche in Beziehung. Dieses Unterfangen - die Parzellenzahl in Relation zur 
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Veröffentlicht sind lediglich relativ pauschale respektive auf Schätzun
gen basierende - in Tabelle 2 wiedergegebene - Werte, denenzufolge das 
Staatsgebiet insgesamt ziemlich genau 160 km2 ausmacht. Bei einer Längs
erstreckung von rund 25 km und bei einer durchschnittlichen Breite von 
6 km weist dieses kleine Staatsgebilde erstaunlich viele verschiedene na
turräumliche Einheiten auf. Das Territorium befindet sich rechtsseitig des 
Rheins zwischen den Schweizer Kantonen St. Gallen im Westen sowie 
Graubünden im Süden und dem österreichischen Vorarlberg. 

Tabelle 2: Flächenausstattung der Gemeinden in Liechtenstein 

Gemeinde Gesamt %-Anteil an agrarische %-Anteil an Agraranteil an 
fläche der Landes Nutzfläche der Landes- der Landes

in km2') fläche in ha2' agrarfläche fläche in % 

Balzers 19,623 12,3 453,2 13,1 23,1 
Eschen 10,333 6,4 511,9 14,8 49,5 
Gamprin 6,140 3,8 269,8 7,8 43,9 
Mauren 7,450 4,7 334,1 9,6 44,8 
Planken 5,295 3,3 42,7 1,2 8,1 
Ruggell 7,370 4,6 338,3 9,8 45,9 
Schaan 26,845 16,8 579,1 16,7 21,6 
Schellenberg 3,545 2,2 182,5 5,3 51,5 
Triesen 26,353 16,5 236,7 6,8 9,0 
Triesenberg 29,770 18,6 222,0 6,4 7,5 
Vaduz 17,284 10,8 294,2 8,5 17,0 

Summe 160,08 100,0 3464,5 100,0 21,6 

'' Quelle: Amt für Volkswirtschaft: Statistisches Jahrbuch 1993, S. 3. 
2> Quelle: Klaus Büchel: Bodenqualität und Flächenstatistik - Grundlagenbericht I zur 

Ausscheidung einer landesweiten Landwirtschaftszone im Fürstentum Liechtenstein, 
2., überarbeitete Fassung, 1989, S. 20. 

Die Lage am Westabhang der Ostalpen bedingt grosso modo einen ge
birgigen Landescharakter und bewirkt, dass sich das Gelände nur zum 
kleineren Teil für intensivere Flächennutzungen eignet. Dabei konzen
trieren sich die intensiver beanspruchten Areale in erster Linie auf die 

Katasterfläche zu bringen - besitzt freilich für Liechtenstein insofern nur begrenzte 
Aussagekraft, als einige Gemeinden im Fürstentum über Alpen verfügen. Selbige Alpen 
erreichen verhältnismässig "riesige" Flächenausmasse, stellen aber gleichwohl nur ein 
einziges Grundstück dar. Un ter allgemein von Kleinteiligkeit geprägten Verhältnissen 
ist der skizzierte Umstand dazu angetan, die lediglich arithmetisch gemittelten Durch
schnittswerte beträchtlich zu verzerren, weshalb bei der Interpretation der rein rechne
rischen Grössen entsprechende Vorsicht geboten ist. 
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flacheren Zonen in der Rheintalebene. Dieses schmale Talband zwischen 
Rhein und Hangfuss entspricht nur etwa 30 % der gesamten Landes
fläche. Die dort gelegenen, einstigen Überschwemmungsgebiete wurden 
nach der Rheineindeichung zu Anfang des vorigen Jahrhunderts durch 
Meliorationen entwässert und landwirtschaftlich nützbar gemacht.4 Aus 
diesen stellenweise mit Moorflächen durchsetzten, auch als "Riet" be
zeichneten ebenen Arealen ragen zwei isolierte Hügelzüge auf: im Nor
den der Eschner Berg, ein Teil der helvetischen Kalkzone, die von der 
Säntisgruppe zum Bregenzerwald hinüberzieht, und im Süden der Flä-
scherberg, der nur mehr zum kleineren Teil auf liechtensteinisches Ho
heitsgebiet hereinreicht. In der Talebene herrschen Kies- und Grob
sande, sowie feinsandige und Tonböden vor, die als Schwemmböden des 
Rheins entstanden sind und die bei hohem Kalkgehalt schwankende 
Humusgehalte aufweisen.5 Tabelle 2 zeigt in Verbindung mit den Karten 
1 und 2, welche über die Verwaltungseinteilung und die topographi
schen Gegebenheiten orientieren, dass in jenen Gemeinden, deren Terri
torium zum Gutteil auf den Talraum entfällt (das sind vor allem Ruggell, 
Gamprin, Eschen und Mauren), die Landwirtschaft noch das dominie
rende Element in der Flächennutzung darstellt. 

Dagegen tritt in den flächenmässig viel ausgedehnteren, steileren 
Lagen der Wald in den Vordergrund. Rund zwei Drittel des Landes sind 
ja vom westlichen Seitenkamm des Rätikon eingenommen und dement
sprechend gebirgig. Darin eingelagert sind die Hochtäler Samina, 
Malbun und Valorsch. Ausgedehnte Schuttfächer und Schwemmke
gel (waldbestanden) breiten sich am Hangfuss des Gebirges aus. Die un
tere Hangzone am Hauptmassiv der Drei Schwestern (deren Gipfel auf 
2.052 m Seehöhe reicht) besteht aus helvetischem Flysch (ein wenig sta
biler, zu Rutschungen neigender Gesteinsverband). Diese rheintalseitigen 
Hanglagen sind fast durchwegs steil bewaldet und nur auf den Terassen-
lagen von Planken und Triesenberg besiedelt.6 Das Relief in diesem Ab
schnitt des Rheintales ist bis zu einer Höhe von etwa 1.700 m eiszeitlich 
überformt worden.7 Dementsprechend sind am rheintalseitigen Hang 

* vgl. Statistisches Bundesamt Wiesbaden (Hrsg.): Länderbericht Liechtenstein, 1986, 
S. 13. 

5 vgl. Real: Die Landwirtschaft, S. 39. 
6 vgl. Hüberli et al.: Raumplanung im Fürstentum Liechtenstein, 1992, S. 3. 
7 vgl. Statistisches Bundesamt Wiesbaden (Hrsg.): Länderbericht Liechtenstein, 1986, 

S. 13. 
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Karte 1 
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Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden (Hrsg.): Statistik des Auslandes - Länder
bericht Liechtenstein, 1986. Verlag W. K ohlhammer, Stuttgart und Mainz. 
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Karte 2 
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Statistisches Bundesamt Wiesbaden (Hrsg.): Statistik des Auslandes - Länder-
Liechtenstein, 1986. Verlag W. Kohlh ammer, Stuttgart und Mainz. 
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Moränenböden zu finden. Im übrigen Alpengebiet trifft man wiederum 
die verschiedensten Bodentypen an; angefangen von den ausgewaschenen 
und versauerten bis zu den jüngsten Aufschüttungsböden.8 Vom feuch
ten Auwald sind nur mehr geringe Reste vorhanden, im übrigen ist das 
Alpenrheintal bis in etwa 550 m Höhe waldfrei. Dann folgt eine montane 
Stufe mit Laubwald bis 1.300 m, eine subalpine Stufe mit Nadelwald bis 
1.800 m und darüber die vegetationsarme alpine Region.9 

Diese ausgesprochen vielfältige Landesnatur bringt es mit sich, dass im 
Fürstentum Liechtenstein auf kleinstem Raum Böden höchst unter
schiedlicher natürlicher Wertigkeit vorhanden sind, was wohl auch für die 
ökonomische Preisfindung nicht völlig unerheblich sein dürfte. Besagte 
Tatsache macht für wirtschaftswissenschaftliche Analysen das gänzliche 
Fehlen einer allgemein zugänglichen, flächendeckenden und klar ver
orteten Bonitätserfassung aller Grundstücke besonders schmerzlich.10 

Ähnlich diffizil gestaltet sich der Versuch, die momentane Art der 
Flächennutzung zu erfassen. Ein eindeutiges Bild der Flächennutzung 
zu zeichnen, "ist schwierig, da hierzu verschiedene, voneinander abwei
chende Angaben vorliegen."11 Abbildung 3 stellt die beiden aktuellsten, 
im Lande kursierenden Resultate von Flächennutzungserhebungen und 
damit die zur Zeit der Realität wohl am nächsten liegenden Versionen 
der Nutzungsartenverteilung einander gegenüber. Wie man gleich beim 
ersten Hinsehen erkennen kann, bestehen zwischen den zwei einschlägi
gen Publikationen erhebliche Differenzen. Diese springen vor allem 
beim Waldflächenanteil (wo sie 11,2 %-Punkte ausmachen), beim Anteil 
der unproduktiven und überbauten Flächen (wo die Angaben um 6,2 
%-Punkte auseinanderklaffen) sowie beim Agrarflächenanteil (wo die 
ausgewiesenen Werte immer noch um 2,7 %-Punkte voneinander ab
weichen) ins Auge. Derartige Diskrepanzen rühren einerseits von defi-

8 vgl. Ospelt: Die liechtensteinische Landwirtschaft, 1968, S. 54. 
9 vgl. Statistisches Bundesamt Wiesbaden (Hrsg.): Länderbericht Liechtenstein, 1986, S. 13. 

10 Im Gegensatz zu Österreich und Deutschland kennt das Fürstentum Liechtenstein 
keine amtliche Bodenschätzung und auch keine sogenannte "Einheitsbewertung" für 
steuerliche Zwecke. Gleichwohl existieren wertvolle Ansätze für eine Erfassung der un
terschiedlichen Bodenqualitäten; in diesem Zusammenhang ist etwa auf d ie Bodenkar
tierungen von Juhasz (1979-1985) zu verweisen. Eine differenzierte, parzellenscharfe 
Bonitierung vermögen diese Unterlagen aber ebenso wie die verdienstvolle, aber aus
schliesslich auf landwirtschaftliche Flächen mit einem Mindestausmass von 0,3 ha und 
mit einer Hangneigung unter 15 % beschränkte, von Büchel durchgeführte Klassifizie-
rung (vgl. Büchel: Bodenqualität und Flächenstatistik, 1989) nicht zu ersetzen. 

11 Broggi und Schlegel (Sachbearbeiter): Die Ernährung Liechtensteins in Krisenzeiten, 
1988. 
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nitorischen Unterschieden her und beruhen andererseits wohl auch auf 
unterschiedlichen Erhebungsmethoden und auf d ivergierenden Bezugs-
zeitpunkten.12 Dass man unter diesen Umständen - angesichts so erheb
licher Abweichungen - kein parzellenbezogenes Datenmaterial über die 
Art der jeweils momentan geübten Flächennutzung erwarten darf, liegt 
auf der Hand.13 Für die spätere Analyse des liechtensteinischen Grund
verkehrs erweist sich dieses Faktum deshalb als relevant, weil sich darob 
die ansonsten bei derartigen Untersuchungen übliche Segmentierung 
des Bodenmarktes nach Nutzungstypen der Grundstücke nicht bzw. 
nur sehr eingeschränkt bewerkstelligen und weil sich jedenfalls für 
Marktdaten kaum ein Bezug zu gesamthaften Informationen über die 
Nutzungsartenverteilung herstellen lässt. 

Abbildung 3: Die Aufteilung der Landesfläche des Fürstentums Liech
tenstein nach Nutzungskategorien 

Flächennutzung 
lt. amtl. Statistik 

34,8% 
24,3% 

25,2% 15,7% 

Wald Landw. Nutzfl. 

Flächennutzung 
lt. K. Büchel 

46,0% 

21,6% 19,0% 
13,4% 

Alpweiden unprod./überbaut 

12 So ist beispielsweise in der amtlichen Statistik für das Jahr 1993 die landwirtschaftliche 
Kulturfläche den Auswertungen der - als Fragebogenerhebung organisierten - land
wirtschaftlichen Betriebszählung 1980 entnommen (vgl. Amt für Volkswirtschaft: Stati
stisches Jahrbuch 1993, S. 3), während die diesbezüglichen Angaben von Büchel auf 
einer offensichtlich im Jahre 1987 durchgeführten Nutzungskartierung für Agrarland 
fussen, welche durch Feldaufnahme an Ort und Stelle erfolgte und welche durch Über
tragung in Zonenpläne und Ausplanimetrieren dieser Karten ausgewertet wurde (vgl. 
Büchel: Bodenqualität und Flächenstatistik, 1989, S. 6). 

13 Der Umstand, dass es an einem lückenlosen und genauen Bild vom Muster der Flächen
nutzung in Liechtenstein bzw. an einer exakten und kontinuierlichen Registrierung des 
Nutzungswandels ermangelt, scheint vor allem auf längere Sicht nicht unbedenklich. 
Wie nämlich für einen seiner Sorgfaltspflicht nachkommenden Kaufmann die ord
nungsgemässe Führung von Geschäftsbüchern als unerlässlich zu gelten hat, um seinen 
Betrieb leiten und das Funktionieren seines Unternehmens kontrollieren zu können, so 
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2. Demographisch-soziale Verhältnisse in Liechtenstein 

Die Potentiale des Grundstücksmarktes sind freilich nicht allein von den 
vorhandenen Flächen eines Landes bestimmt, sondern ebenso von des
sen Bevölkerung. Entsprechende Zusammenhänge fallen schon bei le
diglich vordergründiger Betrachtung auf; bestimmt doch die Einwoh
nerzahl im Verein mit der vorgegebenen Flächenausstattung so elemen
tare Grössen, wie den pro Kopf verfügbaren Raum oder die Zahl der 
ansässigen, allenfalls als Nachfrager oder Anbieter in Frage kommenden 
Personen. Bei weiterem Uberdenken stellen sich der zahlenmässige Um
fang lind verschiedene strukturelle Merkmale der Bevölkerung auch auf 
anderen Ebenen als durchaus grundverkehrsrelevant dar; zumal etwa 
von diesen Grössen Art und Dichte sozialer Bindungen - welche ja ih
rerseits -wiederum Rückwirkungen auf den Immobilienhandel zeitigen -
entscheidend mitgeprägt werden. 

Liechtenstein ist nun, nicht nur was seine Fläche betrifft, ein sehr 
kleines Land, sondern auch bevölkerungsmässig ein ausgesprochen klei
nes Gemeinwesen. Den Ergebnissen der Volkszählung 1990 zufolge um-
fasste die Wohnbevölkerung des Fürstentums 29.032 Personen, und laut 
bevölkerungsstatistischer Fortschreibung stieg dieser Wert im Jahre 
1992 auf 29.868 Personen,14 woraus sich unter Bezugnahme auf das 

ist für ein Gemeinwesen, das sich dem Grundsatz eines haushälterischen Umgangs mit 
dem Boden verpflichtet fühlt, die Aufzeichnung der Flächennutzung und ihrer Verän
derungen unabdingbar, um die Landesentwicklung in geordnete Bahnen lenken zu kön
nen: Insoferne wohnt Zahlen, welche die Flächennutzung bzw. deren Wandel charakte
risieren sollen, stets auch ein erheblicher politischer Zündstoff inne. Liesse sich doch an 
derartigen Kennziffern und Flächenbilanzen zumindest grob ablesen, wieweit die 
Raumordnung überhaupt greift und wie sich die Dringlichkeit raumplanerischen Hand-
lürigsbedarfes darstellt. Inwieweit eine allfällige Furcht vor dieser politischen Spreng
kraft für das Fehlen einer - in anderen Staaten durchaus üblichen - Arealstatistik ver
antwortlich zeichnet, oder inwieweit der Datenmangel lediglich in Kapazitätsengpässen 
der Verwaltung gründet, lässt sich im Fürstentum Liechtenstein schwer feststellen. 

14 Um diese Dimensionen besser zu veranschaulichen, seien ein paar Vergleichswerte her
angezogen: Mit rund 30.000 Einwohnern zählt die Gesamtbevölkerung dieses Staates 
nämlich nicht viel mehr Köpfe als eine mittlere österreichische Bezirksstadt (So regi
strierte das Österreichische Statistische Zentralamt bei der letzten Volkszählung 1991 
in der unmittelbar benachbarten Stadtgemeinde Feldkirch mit 26.730 Personen fast 
ebensoviele Menschen). Auf die schweizerische Situation übertragen bewegt sich die 
Einwohnerzahl Liechtensteins zwischen jener des kleinsten Vollkantons Uri (wo ca. 
34.200 Menschen leben) und der des Halbkantons Obwalden (wo rund 29.000 Leute 
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Staatsterritorium eine Bevölkerungsdichte von 186,7 Einwohnern je km2 

errechnet.15 Abbildung 4 zeigt, dass die kurzzeitige Bevölkerungszu
nahme der letzten Jahre durchaus einem längerfristigen Trend ent
spricht. Zwar blieb die Bevölkerungszahl im Fürstentum Liechtenstein 
vor dem Zweiten Weltkrieg fast ein Jahrhundert lange ziemlich konstant 
und schwankte damals zwischen 7.500 und 8.000 Personen. Mit dem 
Aufblühen der Wirtschaft in der Nachkriegszeit begann allerdings ein 
kräftiges Wachstum der Einwohnerzahlen, welches bis heute ungebro
chen anhielt. So weisen die demögraphischen Unterlagen für die Dekade 
von 1980 bis 1990 ein Anwachsen der Wohnbevölkerung um 3.817 Per
sonen oder 15,1 % aus, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachs
tumsrate von 1,4 %16 entspricht. Im Vergleich zu früheren Jahrzehnten 
hat sich aber der relative Bevölkerungszuwachs abgeschwächt: Während 
sich zwischen 1960 und 1970 die Einwohnerzahl noch um 28,4 % 
erhöht hatte, lag die Zunahme von 1970 bis 1980 schon nur mehr bei 
18,1 %. Obwohl die bevölkerungsmässige Wachstumsdynamik also of
fenbar eine gewisse Bremsung erfahren hat, ist - angesichts der zwar 
verlangsamten aber immer noch vorhandenen Steigerungen - zu ver
muten, dass von Seiten der demographischen Rahmenbedingungen die 
Bodennachfrage weiterhin Auftrieb erfährt. 

wohnen). Nimmt man an deutschen Verhältnissen Mass, so erreichen Städte wie 
Deggendorf (mit ca. 30.500 Einwohnern) oder Lindau (mit rd. 24.700 Einwohnern) 
in Bayern, Wangen im badenwürttembergischen Allgäu (mit ca. 25.300 Einwohnern) 
respektive Bad Nauheim in Hessen (mit ca. 28.900 Einwohnern) bevölkerungsmässig 
eine annähernd gleiche Grössenordnung wie das Fürstentum. (Quellen: Statistisches 
Bundesamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik 1994, S. 59f. von Ba
ratta (Hrsg.): Fischer Weltalmanach 1995, S. 549. Österreichisches Statistisches Zentral
amt: Volkszählung 1991, S. 10.) 

15 Der für das Fürstentum Liechtenstein ermittelte Wert der Bevölkerungsdichte liegt sehr 
nahe bei jenem der Schweiz (168,8 EW/km2), aber deutlich über jenem von Österreich 
(95,3 EW/km2), jedoch noch klar unter dem von Deutschland (226,8 EW/km2). vgl. Sta
tistisches Bundesamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Ausland 1994, S. 35f. 

16 Dabei folgt die Berechnung der durchschnittlichen jährlichen Zuwachsrate der Bevöl
kerung (r) nach der auf die Zinseszinsformel gestützten Methode: 

"YE-
wobei n für die Zahl der Jahre, 
B1 für den Bevölkerungsstand zu Beginn der Beobachtungsperiode und 
B2 für den Bevölkerungsstand zu Ende der Beobachtungsperiode steht, 
vgl. Schwarz: Bevölkerung, 1970, S. 233. 
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Abbildung 4: Die Entwicklung der Wohnbevölkerungszahl 



Wie Tabelle 3 zeigt, ist nämlich der international spürbare Trend zu 
Kleinfamilien und Singlehaushalten auch an Liechtenstein nicht spurlos 
vorübergegangen. Dementsprechend hat sich die rechnerische Durch-
schnittshaushaltsgrösse während der letzten 50 Jahre beinahe halbiert. 
Quasi spiegelbildlich dazu hat die Zahl der Haushaltungen vor allem 
während der letzten 30 Jahre rasant (um rund 170%) zugenommen, 
wohingegen die Wohnbevölkerung in der gleichen Zeitspanne bloss um 
ca. 75 % wuchs. Der heute in Liechtenstein erreichte Wert von durch
schnittlich 2,7 Personen pro Haushalt liegt knapp über jenem der anderen 
deutschsprachigen Länder (Deutschland: 2,3; Österreich: 2,6 und Schweiz: 
2,3), aber unter jenem etwa von Griechenland (2,9) oder Irland (3,3). 

Tabelle 3: Entwicklung von Zahl und Durchschnittsgrösse der Haus
haltungen im Fürstentum Liechtenstein 

Jahr Wohnbevölkerung Haushaltungen Rechner. 0-Haus-
haltsgrösse 

1930 9.948 2.125 4,68 
1941 11.094 2.531 4,38 
1950 13.757 3.206 4,29 
1960 16.628 3.938 4,22 
1970 21.350 5.666 3,77 
1980 25.215 8.544 2,95 
1990 29.032 10.624 2,73 

Quelle: Amt für Volkswirtschaft: Statistisches Jahrbuch 1991, S. 39 und 41 sowie 1993, 
S. 39 und 41. 

Es gibt also tendenziell mehr kleinere Haushaltungen als noch vor 10 Jah
ren. Dies zeigt sich auch bei einer detaillierteren Betrachtung der Privat
haushaltungen nach ihrer Grösse (vgl. Tabelle 4): Die Anzahl der Ein
Personen-Haushalte ist von 2.030 auf 2.939 gestiegen; ihr Anteil an allen 
Privathaushaltungen hat sich von 23,9 % auf 27,8 % ausgeweitet. Der An
teil der Ein- und Zwei-Personen-Haushalte an allen Privathaushaltungen 
hatte sich schon zwischen 1970 und 1980 von 33,3 % auf 47,8 % ver-
grössert und hat 1990 die Marke von 52,2 % erreicht. Der Anteil der Drei
oder Vier-Personen-Haushalte ist demgegenüber praktisch gleich geblie
ben (1970: 35,4 %; 1980: 35,7 %; 1990: 35,5 %); jener der Haushalte mit 
5 und mehr Personen ist dafür drastisch von 30, 6 % (1970) auf 26,6 % 
(1980) bzw. 12,4 % (1990) gesunken. 
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Tabelle 4: Die Verteilung der Privathaushaltungen nach ihrer Grösse im 
Fürstentum Liechtenstein 

Anzahl absolut Prozentwerte 

1970 1980 1990 1970 1980 1990 

Haushalte im ganzen 5.666 8.544 10.624 
Privathaushalte 5.627 8.483 10.566 100,0 100,0 100,0 
mit 1 Per son 737 2.030 2.939 13,1 23,9 27,8 
mit 2 Personen 1.151 2.024 2.570 20,4 23,9 24,3 
mit 3 Personen 1.024 1.425 1.747 18,2 16,7 16,5 
mit 4 Personen 979 1.603 2.002 17,4 18,9 19,0 
mit 5 Personen 748 879 935 13,3 10,4 8,9 
mit 6 und mehr Pers. 988 522 363 17,6 6,2 3,5 

Quelle: Amt für Volkswirtschaft: Volkszählung 1980 und 1990 

Dass diese strukturellen demographischen Verschiebungen den Boden
markt und im besonderen die Baulandnachfrage sehr wohl tangieren, ist 
allein schon an der parallel verlaufenen Entwicklung des Wohnungs
und Gebäudebestandes sowie anhand der entsprechenden Belagsziffern 
abzulesen.18 Tabelle 5 gibt die einschlägigen, anlässlich der Volkszählun
gen erhobenen Werte wieder. Vergleicht man diese mit jenen in Tabelle 3 
angeführten Daten über Zahl und Durchschnittsgrösse der Haushaltun
gen, so ist zu erkennen, dass der Wohnungsbestand in den letzten 30 
Jahren sogar überproportional (nämlich um 192%) gewachsen ist. Die 

Tabelle 5: Entwicklung des Wohnungs- und Gebäudebestandes im 
Fürstentum Liechtenstein 

Jahr Anzahl der Anzahl der Zahl der Bewohner Bewohner Jahr 
Gebäude Wohnungen bewohnten je Gebäude je Wohnung 

Wohnungen 
je Wohnung 

1950 2.509 3.207 3.172 5,5 4,3 
1960 3.159 3.898 3.898 5,3 4,3 
1970 4.632 6.084 5.624 5,0 3,8 
1980 6.044 9.336 8.421 4,5 3,0 
1990 7.235 11.388 10.386 3,9 2,7 

Quelle: Amt für Volkswirtschaft (Volkszählung 1990, Band 3) 

18 Auf den grundsätzlichen Zusammenhang zwischen demographischer Strukturentwick
lung und Baulandnachfrage verweisen verschiedentliche Arbeiten, so z.B. 
Grimm: Raumplanung, 1986, S. 3. 
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Zahl der Bewohner je Wohnung läuft dagegen völlig konform mit der 
rechnerischen Durchschnittshaushaltsgrösse. Diese Umstände kann 
man als ein Indiz für die Zunahme der pro Person durchschnittlich be
anspruchten Gebäudeflächen werten - ein Parameter, über den in Liech
tenstein leider keine detaillierteren Angaben verfügbar sind. 

Im Zuge der Erörterung sozial-demographischer Rahmenbedingun
gen für den Bodenmarkt sind aber nicht nur die eben geschilderten 
quantitativen Seiten zu beachten, sondern ebenso qualitative Aspekte. 

So bringt die niedrige Bevölkerungszahl von nichteinmal 30.000 Ein
wohnern wohl eine bessere Uberschaubarkeit der Gesellschaft mit sich, 
als sie ansonsten in um einige Zehnerpotenzen bevölkerungsreicheren 
Staaten gegeben ist. Diese Vermutung drängt sich zumindest einer Er
fahrungsregel zufolge auf, wonach soziale Bindungen aber auch soziale 
Kontrollmechanismen mit abnehmender Gruppengrösse an Dichte und 
Bedeutung gewinnen. Ein bischen plakativ gesagt: Weil man einander 
noch kennen kann, sind informelle Netze der Verwandtschaft, Freund
schaft und Bekanntschaft ausgeprägter. Das vielschichtig verzweigte, zu
mindest die allergrössten Teile der Gesellschaft erfassende Beziehungs
geflecht dürfte daher für den Liegenschaftshandel mehrfach von Bedeu
tung sein: 
- Einmal sind solcherart die Voraussetzungen dafür gegeben, dass die 

Beschaffung von Marktinformationen in etwas anderen Bahnen läuft 
bzw. dass verschiedene Informationskanäle anders gewichtet sind, als 
das sonst in grösseren und deshalb anonymeren Gemeinwesen üblich 
ist. Denn unter sozialen Gegebenheiten, wo beinahe jeder jeden 
kennt, sind weder Anbieter noch Nachfrager in andernorts gängigem 
Masse darauf angewiesen, zur Geschäftsanbahnung - etwa über Zei
tungsannoncen - den Weg an die Öffentlichkeit zu wählen. 

- Wo ferner die sozio-demographische Situation Bedingungen schafft, 
sodass ein Gutteil des Akquirierens von Information noch durch per
sönliche Kommunikation geschehen kann, dort bleibt weniger Platz 
für professionelle Grundstücksvermittlung und für das Maklerwesen. 

- Überschaubare Verhältnisse tragen ausserdem dazu bei, den Prestige
wert von Grundbesitz innerhalb der Bevölkerung zu verfestigen. Da
mit nämlich das Bodeneigentum überhaupt imstande ist, die soziale 
Stellung, das persönliche Ansehen und den gesellschaftlichen Rang 
mitzubestimmen, ist eine gewisse Publizität der Eigentümerschaft un
abdingbar. Denn nur solange breitere Kreise einer Gesellschaft we
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nigstens ungefähre Kenntnisse darüber besitzen, wer wieviele und 
welche Flächen sein Eigen nennen darf, nur solange wird die Verfü
gungsgewalt über Liegenschaften eine entsprechend sozialstatusmeh-
rende Funktion entfalten. 

- Des weiteren dürfte mit der Intensität auch der bloss informellen ge
genseitigen sozialen Kontrolle die emotionale Hemmschwelle wach
sen, die Grundeigentümer zu überwinden haben, bevor sie ihren Bo
den tatsächlich am freien Markt feilbieten. 

- Schliesslich dürfte die geringe Einwohnerzahl bei Versuchen, von 
staatlicher Seite in den Bodenmarkt respektive in die Flächennutzung 
und in die Bodenordnung gestaltend einzugreifen, spezifische 
Schranken induzieren. Infolge der für die allermeisten klar über
schaubaren gesellschaftlichen Strukturen verfügt nämlich fast jeder 
bei für den Umgang mit dem Boden massgeblichen Entscheidungen 
über einen ziemlich direkten Zugang zu verantwortlichen Funk
tionären. 

Die Schilderung der für den Bodenmarkt massgeblichen sozialen Ver
hältnisse wäre freilich arg lückenhaft, beschränkte sie sich nur auf Aus
sagen zu Einwohnerzahlen oder Eigenheiten der Bevölkerungsstruktur 
und deren Folgewirkungen für den Immobilienhandel. Mindestens 
ebenso für den Grundverkehr von Belang scheinen nämlich verbreitete, 
meist über informelle Normen gesteuerte Verhaltensmuster bzw. vom 
Grossteil der Leute gelebte oder erstrebte Idealbilder. Sie f inden ihren 
Ausdruck in dem, was man landläufig als "Mentalität" oder "Sitte" zu 
bezeichnen pflegt. - Zugegebenermassen etwas diffuse Begriffe, die sich 
einer exakt quantifizierenden Analyse weitgehend entziehen; gleichwohl 
dürften diese Faktoren über nicht unwesentliche Prägekraft verfügen. 

So haben die in Liechtensteins Einwohnerschaft etablierten - unter 
dem Titel "Erbsitte" zusammengefassten - Gewohnheiten beim Über
gang des Grundvermögens von einer Generation auf die nächste zu ei
ner starken Zersplitterung19 und damit zu einer sehr breiten Streuung 
des Bodeneigentums geführt. Die nach allemannischem Brauch seit lan
gem geübte - offenbar in der Bevölkerung und in ihren Gerechtigkeits-

19 Die Güterzersplitterung ist in Liechtenstein schon seit Jahrhunderten zu beobachten 
und auch in historischen Dokumenten mehrfach belegt. So schrieb etwa der Landvogt 
Josef Schuppler im Jahre 1815 in seiner Landesbeschreibung: 
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Vorstellungen tief verwurzelte - Realteilung20 induzierte zwangsweise 
eine extreme Kleinteiligkeit und Parzellierung. Dieses Phänomen wie
derum schafft am aktuellen Bodenmarkt solche Voraussetzungen, dass 
kaum jemals grosse in sich geschlossene Flächenstücke von einem einzi
gen Anbieter zum Kauf offeriert werden können. 

Ausserdem impliziert das Prinzip der Realteilung, dass sich in Fällen, 
wo ein verhältnismässig kleiner Grundbesitz auf eine relativ grosse Zahl 
von Erben zu verteilen ist, eine physische Auftrennung in wirtschaftlich 
gerade noch verwertbare Stücke gar nicht mehr realisieren lässt; unter 
diesen Umständen bleibt jenen Erbengemeinschaften, die eine traditio
nelle Vermögenssplittung herbeiführen wollen, keine andere Wahl, als 
die erbgegenständliche Liegenschaft am Markt feilzubieten und mit dem 
aus dem Verkauf erlösten Geldbetrag die Erbansprüche aliquot zu be
friedigen. 

"Von jeher waren alle Landgüter frei, und theilbar; starb ein Familienvater, so war es 
nicht an dem genung, dass die Güter einzeln unter seinen Erben getheilt worden wären, 
sondern, es musste unter dem Vorwande, dass keiner verkürzet werde, jedes einzelne 
Stük in so viele Theile, als Erben waren, zersriiklet, und jedem sein Betrefniss an jedem 
Stük Boden zugewiesen werden. 
Diese Zersriiklung gieng von Erbfall zu Erbfall, die Güter wurden so immer kleiner, 
woher es kömmt, dass die dermahligen in den kleinsten Abtheilungen bestehen, denn 
wenngleich die weitere Zersriiklung aufgehoben und die Vergrösserung der Güter bis 
wenigstens auf einen Arealbetrag von 400 kl angeordnet worden, so war sie doch gros
sen Theils wegen gerichtlichen Verpfändungen der zu vertauschenden Stüke nicht mög
lich, und wird erst nach und nach, durch das dem Anreiner vorbehaltene Zugrecht zu 
Stande kommen. 
Man kann diesen bestandenen Unfug nicht den vormaligen Beamten zur Last legen, er 
gründet, und schreibet sich aus der vorigen fehlerhaften Landeskonstitution her, an der 
noch itzt der Unterthan mit sehr viel Vorliebe hängt, und an der neuen Ordnung der 
Dinge kein Behagen findet, ohngeachtet sie seinem Interesse erspriesslicher ist." 
Ospelt (Hrsg.): Die Landesbeschreibung des Landvogts Josef Schuppler, 1975, S. 247. • 

20 Für die Vermutung einer schweren Veränderbarkeit, wenn nicht gar Starrheit der Erb
gewohnheiten spricht zumindest in Liechtenstein die historische Erfahrung. Seinerzei
tige Versuche, die Beschränkungen der freien Teilbarkeit des Grundeigentums durchzu
setzen, stiessen auf massiven Widerstand und waren im Endeffekt als gescheitert zu be
trachten. 
Eine ausführliche Schilderung jener Massnahmen, die bereits am Beginn des 19. Jahr
hunderts in Liechtenstein zur Bekämpfung der Güterzerstückelung einzusetzen ver
sucht wurden, sowie eine Darstellung der damaligen, zum Teil recht vehementen Reak
tionen aus der Bevölkerung enthält die Dissertation von Ospelt: Wirtschaftsgeschichte 
des Fürstentums Liechtenstein, 1972, S. 148ff. 
Einen noch weiter in die Vergangenheit zurückreichenden Uberblick über die seinerzei
tigen Erbgewohnheiten enthalten die Beiträge von Schädler: Die alten Rechtsgewohn
heiten und Landsordnungen, 1905, S. 39ff. sowie von Beck: Eheliches Güterrecht und 
Ehegattenerbrecht, 1917, S. 106ff. 
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Aus dem Komplex der eher "weichen", deswegen aber nicht minder 
das Bodenmarktgeschehen präformierenden sozialen Gegebenheiten 
ragt neben den Erbsitten noch eine in Liechtenstein speziell ausgeprägte 
"Eigentümermentalität" heraus. Mit diesem Schlagwort sei eine in Be
zug auf Grund und Boden anscheinend weit verbreitete Werthaltung 
charakterisiert, die dem individuellen Liegenschaftseigentum einen be
sonders hohen Stellenwert einräumt und die von besonders starken 
emotionalen Bindungen ans eigene Haus und an die eigene Fläche 
zeugt.21 Dass laut eigenem Bekunden der Liechtensteiner bei den mei
sten ein eigenes Haus und ein eigenes Fleckchen Land sehr weit oben in 
der Prioritätenskala rangieren, mag einenteils damit zu tun haben, dass 
manche erst aus der Tatsache, "Herr im eigenen Haus zu sein", ein ge
wisses "Vollwertigkeitsgefühl" ableiten dürften. Die Befriedigung eines 
im Grunde wohl bei jedem vorhandenen - allerdings je nach Persönlich
keit aber recht unterschiedlich zum Ausdruck kommenden - Geltungs
bedürfnisses dürfte als alleinige Erklärung jedoch nicht ausreichen. 

Die herausragende Wertzumessung, die das Grundeigentum allem 
Anschein nach in Liechtenstein geniesst, dürfte nämlich andernteils mit 
dem Umstand zusammenhängen, dass aufgrund der später noch detail
lierter zu erörternden Rechtslage der Liegenschaftserwerb gar nicht je
dermann - und vor allem nicht jedem Auswärtigen - möglich ist. Solche 
Exklusivität lässt Grundeigentum zum Demonstrationsobjekt werden, 
welches es erlaubt, die Zugehörigkeit zur etablierten Gesellschaft zu do
kumentieren. Das heisst, Grundeigentümerschaft vermittelt und ver
stärkt dem einen oder anderen unter Umständen erst die Empfindung, 
"richtig dazu zu gehören". 

Für die soziologische Sonderstellung des Grundeigentums könnten 
schliesslich ferner noch historische Wurzeln mitentscheidend sein. 
Liechtenstein war ja bis vor wenigen Jahrzehnten eine relativ arme 

21 Die Ergebnisse einer unter Liechtensteins Jugend durchgeführten Meinungsumfrage 
über die Integration der Ausländer im Fürstentum erbrachte deutliche Hinweise auf die 
überaus starke Betonung von Bodeneigentum in der Gesellschaft, 
vgl. Forum Liechtenstein (Hrsg.): Integration der Ausländer in Liechtenstein, 1994, 
S 17 ff. sowie die Berichterstattung darüber in den Landeszeitungen, speziell von Fritz: 
Meinungsumfrage, 1994, S. 1 und 7. s owie Anonym: Unsere Jugend begegnet, 1994, S. 3. 
So sagen die Jugendlichen, dass sie zur Zeit keine Zukunftsperspektiven haben. "Vor al
lem glauben sie, dass für s ie kaum noch eine Chance besteht, eigenen Besitz, in Form 
eines eigenen Hauses oder einer eigenen Wohnung, zu erwerben." . . . "Latent haben sie 
Angst, dass die Ausländer ihnen Stück für Stück ihren Wohlstand, ihre Heimat, ihren 
Boden wegnehmen." 
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Agrargesellschaft, in der Landlosigkeit meist das Schicksal der "Knecht
schaft" besiegelte oder zur Auswanderung zwang. Seinerzeit war es da
her für die Existenzsicherung vorrangig, in den Besitz eigenen Bodens 
zu gelangen. Es ist durchaus vorstellbar, dass diese historische Erfahrung 
dort oder da nachwirkt. Zumal die Liechtensteiner mit ihrer das Grund
eigentum favorisierenden Wertehierarchie ja nicht isoliert dastehen, und 
sich die eigentlich der Vorarlberger Nachbarschaft in den Mund gelegte 
Lebensdevise "Schaffe, spare, huse - Katz verkofe, selber muse"22 

sicherlich auch auf die Einwohner des Fürstentums übertragen lässt. 

3. Ökonomische Gegebenheiten in Liechtenstein 

Sowohl die demographisch-sozialen Verhältnisse als auch die Vorgänge 
beim Grundverkehr sind nicht völlig losgelöst von der ökonomischen 
Gesamtbefindlichkeit zu sehen. Deswegen scheint wenigstens eine 
grobe Skizze der ökonomischen Rahmenbedingungen angebracht, zu
mal sich solcherart hernach die Eckdaten des Bodenmarktes besser in 
ein umfassendes Gefüge einordnen lassen. 

Das Fürstentum Liechtenstein hat während der letzten Jahrzehnte auf 
ökonomischem Gebiet infolge eines Bündels von Faktoren einen enor
men Aufschwung und eine Hochblüte erlebt. Liechtenstein hat seinen 
Souveränitätsstatus - ähnlich wie andere Kleinstaaten - bewusst für eine 
Nischenpolitik genutzt, indem es mit seiner autonom gestalteten 
Rechtsordnung ein besonders wirtschafts- und anlegerfreundliches 
Klima zu schaffen verstand, um Kapital ins Land zu locken. Als spezi
elle Anreize fungieren dabei die liberale Steuergesetzgebung im Verein 
mit anderen spezifischen Besonderheiten des Wirtschaftsrechtes. So sind 
etwa Holding- und Sitzgesellschaften von der Ertragssteuer befreit und 
müssen lediglich eine bescheidene Kapitalsteuer bzw. bei Zinsen- und 
Dividendenausschüttungen eine Couponsteuer bezahlen.23 Das Unter
schreiten der Steuerbelastung gegenüber benachbarten Ländern macht 
zweifellos einen Teil der Attraktivität Liechtensteins aus und bringt den 
Zufluss von Kapital ins Land, der durch das strenge, gesetzlich veran

22 "Arbeiten, sparen, Haus bauen - Katze verkaufen und selber Mäuse jagen!" vgl. Bene
dikt: Das Ländle bleibt beim Häuslebauen, 1995, S. 9. 

25 vgl. dazu Beck: Das liechtensteinische Gesellschaftswesen, 1982; sowie Matt: Steuern, 
1982; sowie Batliner: Das Geld- und Kreditwesen des Fürstentums, 1959. 
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kerte Bankgeheimnis zusätzlich begünstigt wird.24 Die ansässigen Ban
ken wiederum können die hereinströmenden Finanzmittel unter ande
rem deshalb zu relativ günstigen Konditionen den Investoren im Lande 
zur Verfügung stellen, weil hier die für Anleger massgebliche Nettoren
dite weder durch eine Verrechnungssteuer noch durch eine Kapital
ertragssteuer oder ähnliche in den Nachbarstaaten übliche Abgaben ge
drückt wird. Der Kapitalreichtum und die vergleichsweise niedrigen Ka
pitalkosten können deswegen zwar auch als eigener Standortvorzug 
gewertet werden, welcher seinerseits jedoch aufs Engste von den recht
lichen Rahmenbedingungen abhängig ist. 

Zu den bereits genannten Umständen gesellt sich eine besondere all
gemeine Stabilität. Selbige zeigt sich nicht nur darin, dass die für Wirt
schaftsangelegenheiten massgebliche - ebenso wie die übrige - Rechts
entwicklung von besonderer Kontinuität geprägt ist, sondern auch 
darin, dass die Sozialordnung bislang kontraproduktive Spannungen 
weitgehend zu verhindern wusste. Das bisherige Vermeiden von sozia
len Konflikten dürfte nicht zuletzt einer kooperativen Sozialpartner
schaft zu danken sein und zudem durch den Einsatz fremdenpolizei
licher Instrumente gestützt worden sein. An der Festigung der Verhält
nisse beteiligen sich neben staatlichen Instanzen vor allem Arbeitgeber 
wie Arbeitnehmer gemeinsam, zumal sich die beiden letzten Gruppen 
für die wichtigsten Branchen beispielsweise über Gesamtarbeitsverträge 
geeinigt haben, welche unter anderem freiwillige Streik- und Aussper
rungsverzichtserklärungen enthalten. Zu den Vorzügen Liechtensteins 
gehört in diesem Zusammenhang gewiss auch der Umstand, dass den 
hier Tätigen ganz allgemein neben einer hohen Qualifikation auch eine 
gute Arbeitsmoral attestiert wird, die sich im hohen Leistungswillen, in 
den vergleichsweise langen Arbeitszeiten und in den relativ geringen 
Absenzen dokumentiert.25 Zur Solidität hat aber sicherlich ebenso eine 

24 Verschiedene Behörden und Institutionen der Schweizer Nachbarschaft üben zuneh
mende Kritik an dem Regelungs- und Normengefälle zwischen der Eidgenossenschaft 
und Liechtenstein, weil dies dem Fürstentum Liechtenstein merkliche Wettbewerbsvor
teile bringe, vgl. dazu Ehlers: Der Bankenplatz Liechtenstein, 1993, S. 2. 
Überdies werden auch im Fürstentum selbst gegen eine allzu einseitige Ausrichtung der 
Wirtschaftsstruktur warnende Stimmen erhoben, die auf Labilisierungsgefahren hinwei
sen und feststellen: "Die starke Abhängigkeit vom auf Privilegien aufgebauten Finanz
dienstleistungssektor und von Rechtsgefällen gegenüber anderen Staaten macht Liech
tenstein . . . besonders verletzbar." 
Frick: Die Liberalisierung des Kapitalverkehrs, 1993, S. 30. 

25 vgl. Frommelt: Liechtenstein als Wirtschaftsstandort, 1993. 
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konsolidierte staatliche Budgetpolitik beigetragen, die sich dem Grund
satz verpflichtet fühlt, "die Einnahmen und die Ausgaben auf Dauer im 
Gleichgewicht zu halten."26 Diese auf mehreren Säulen ruhende innere 
Stabilität senkt für Unternehmer und Anleger das Risiko, ihrer Anlagen 
verlustig zu gehen, wobei als weiteres Moment die Tatsache ins Spiel 
kommt, dass Liechtenstein infolge der mit der Eidgenossenschaft ver
traglich vereinbarten Wirtschafts-, Zoll- und Währungsunion an sämt
lichen Vorteilen des Schweizerfrankens partizipieren darf. 

Die - zwar zahlenmässig wegen des Fehlens entsprechender Daten
grundlagen schwer zu belegende,27 in der Literatur aber immer wieder 
ins Treffen geführte - Stetigkeit der bisherigen volkswirtschaftlichen 
Entwicklung bedeutet für den Bodenmarkt, dass in Liechtenstein 
während der jüngeren Vergangenheit eigentlich kein besonderer Druck 
herrscht, der Anlass gäbe, Vermögenswerte in Realitätenbesitz umzu
schichten, um allfälligen ökonomischen Irritationen zu entgehen.28 Die 
hochgradige Verflechtung mit den benachbarten Volkswirtschaften 
Österreichs und vor allem der Schweiz stützt schliesslich Zukunftser
wartungen einer ruhigen und gleichförmigen ökonomischen Weiterent
wicklung. 

Nicht zuletzt wegen der engen Kooperation mit den Nachbarländern 
lässt auch die infrastrukturelle Basisausstattung kaum zu wünschen übrig. 
Dies gilt etwa sowohl für die Netze zur Energieversorgung mit Elektri
zität, Erdgas und Öl als auch für die Telekommunikation, für die Was-
server- und -entsorgungseinrichtungen sowie für die Verkehrserschlies
sung und -anbindung. Was die Erschliessung der Grundstücke anbelangt 

26 Matt: Staatshaushalt, 1982, S. 77. 
27 Es zählt zu den langjährig monierten und in einschlägigen Studien oftmals beklagten 

Fakten, dass in Liechtenstein die für Wirtschaftsanalysen notwendige Datenbasis ent
weder gar nicht vorhanden ist, oder dort, wo es sie gibt, grosse Lücken aufweist. 
Besagte Umstände kommen unter anderem im Fehlen einer volkswirtschaftlichen Ge
samtrechnung aber auch im Mangel an sonstigen zum modernen Standard gehördenden 
Wirtschaftsstatistiken zum Ausdruck. 
Auf die prekäre Datenlage verweisen ausdrücklich etwa: 
Kneschaurek und Graf: Entwicklungsperspektiven für das Fürstentum, 1990, S. 4f. 
Büchel: Liechtensteins Wirtschaftserfolg, 1989, S. 4. 
aber auch bereits Schnetzler: Abklärung der Wirtschaftsstruktur, 1966. 

28 Separate Kennzahlen zur Preisstabilität im Fürstentum Liechtenstein, wie eine für den 
Staat extra ermittelte Inflationsrate, sind nicht verfügbar; vielmehr kommt auch in der 
amtlichen Statistik einfach der Schweizerische Landesindex der Konsumentenpreise zur 
Anwendung. 

115 



ist daher im Durchschnitt von einem relativ hohen Qualitätsniveau aus
zugehen, was global gesehen freilich auch seinen Niederschlag in einer 
entsprechend gesteigerten Wertigkeit der Grundstücke finden dürfte. 

Von den ökonomischen Rahmengrössen wirken ferner indirekt wohl 
noch die in Liechtenstein sehr spezifisch ausgeprägten Beschäftigungs
verhältnisse auf den Bodenmarkt massgeblich zurück. Aus der - schon 
mehrfach angesprochenen und in vielerlei Weise in Erscheinung treten
den Kleinheit des Landes resultiert nämlich eine Limitierung am Ar
beitsmarkt. Das heisst, die hier tätigen Unternehmen können nicht ohne 
weiteres von einer ausreichenden Verfügbarkeit geeigneter Arbeitskräfte 
ausgehen. Denn weder die Zahl noch das Ausbildungsniveau der liech
tensteinischen Arbeitskräfte vermochte vorerst mit der rasanten Wirt
schaftsentwicklung Schritt zu halten. Obwohl laut letztverfügbaren 
Zahlen aus dem Jahre 1992 etwa die Hälfte der Landesbewohner (genau 
waren es 14.528 Personen) als Erwerbstätige gelten, gibt es hier in 
Summe 20.037 Beschäftigte, wovon 12.041 (oder rund 60 %) Ausländer 
sind; in diesen Werten sind somit mehr als 5.500 Einpendler (sogenannte 
"Grenzgänger") aus der Schweiz und aus Vorarlberg eingeschlossen,29 

deren Zahl allerdings in allerletzter Zeit abgenommen hat.30 Die Spär
lichkeit des Reservoirs an ansässigen Arbeitskräften verleiht dem Lohn
niveau (inklusive Lohnnebenkosten und Sozialleistungen) Auftrieb. 
Schliesslich schafft erst ein Einkommensniveau, das über dem in der 

29 Der massive Rückgriff auf schweizerische und österreichische Grenzgänger erschien 
den Regierungen in der jüngsten Vergangenheit gegenüber der Erteilung von Aufent
haltsbewilligungen - angesichts der "Uberfremdungsängste" innerhalb der Bevölkerung 
- als kleineres Übel. Allerdings gilt die volkswirtschaftliche Sinnhaftigkeit eines allzu 
forcierten Grenzgängerwesens als fraglich. So hat das St. Galler Zentrum für Zukunfts
forschung schon 1982 darauf verwiesen, dass die liechtensteinische Wirtschaft zwar von 
der Arbeit dieser Einpendler profitiere, weil sie eine erhöhte Produktion von Gütern 
und Dienstleistungen erlaube, doch würde die daraus entstandene Wertschöpfung (in 
Form von Einkommen) grösstenteils nicht im Inland, sondern im Ausland ausgegeben. 
Recht drastisch formulierten die Zukunftsforscher damals den Begriff vom "volkswirt
schaftlichen Leerlauf" und fügten in einer Anschlussstudie die Frage an, ob der hohe 
Grenzgängeranteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten eine auf D auer genügend gefe
stigte Grundlage für eine gedeihliche Weiterentwicklung der liechtensteinischen Volks
wirtschaft bilden könne oder ob es nicht sinnvoller wäre, den wirtschaftlichen, sozialen 
und auch politischen Assimilationsprozess im Fürstentum zu beschleunigen. 
vgl. dazu Meier: Liechtenstein von Schweizern "überfremdet", 1994, S. 35. 
sowie Kneschaurek und Pallich: Analysen und Perspektiven der Liechtensteinischen 
Wirtschaft, 1982. 
und Kneschaurek und Graf: Entwicklungsperspektiven für das Fürstentum, 1982. 

30 vgl. Amt für Volkswirtschaft: Statistisches Jahrbuch 1993. 
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Umgebung sonst Üblichen liegt, für "ausländische" Arbeitskräfte einen 
Anreiz, ins Land zu kommen, um so dem herrschenden Mangel an Spe
zialisten abzuhelfen. Wiewohl sich die Höhe der verfügbaren Einkom
men aufgrund der nur rudimentären wirtschaftsstatistischen Angaben 
nicht exakt beziffern lässt, indizieren allein schon verschiedene wirt
schaftsstrukturelle Merkmale, wie eben der relativ hohe Anteil an zuge
wanderten Fremdarbeitskräften und an Grenzgängern, dass im Fürsten
tum - etwa im Vergleich zum benachbarten Ausland - überdurch
schnittlich viel Kaufkraft vorhanden ist, sodass auch bezüglich der 
Nachfrage am Bodenmarkt entsprechende finanzielle Potenz zu vermu
ten ist. 

Die Ressourcenknappheit bezieht sich aber nicht nur auf das Human
kapital und den Flächenvorrat. Vielmehr verfügt das Land auch prak
tisch über keine eigenen Rohstoffe - sieht man von einem einst genutz
ten, heute freilich nicht mehr abbauwürdigen Gipsvorkommen ob Ma-
sescha ab.31 Die Ermangelung jeglicher Rohstoffvorkommen bedingt für 
die gesamte liechtensteinische Volkswirtschaft eine starke Auslandsab
hängigkeit und bedeutet für den Grundverkehr, dass keine Sonderfälle 
zu erwarten sind, bei denen die Absicht, Bodenschätze zu requirieren, 
zu atypischen Preisverzerrungen führen könnte. 

Die extreme Angewiesenheit auf Einfuhren betrifft sowohl die Le
bensmittel- und die Energieversorgung, als auch die für die Verarbeitung 
und Fabrikation benötigten Grundstoffe. Parallel dazu besteht genauso 
absatzseitig eine massive Aussenabhängigkeit der Wirtschaft. Das Land 
hat ob seiner geringen Bevölkerungszahl nämlich nur einen extrem klei
nen Binnenmarkt zu bieten, sodass vor allem Industriebetriebe dazu ge
zwungen sind, praktisch ihre gesamte Produktion zu exportieren, sodass 
aber auch die Gewerbebetriebe vor der Notwendigkeit stehen, sich um 
Auslandsaufträge zu bemühen.32 

31 Diese Lagerstätte war insofern wirtschaftsgeschichtlich bedeutsam, als Gips um das Jahr 
1800 das wichtigste gewerbliche Exportprodukt des Landes darstellte. 
vgl. Vogt: Brücken zur Vergangenheit, 1990, S. 214. 

32 Entsprechend eindrücklich stellt sich auch die wertmässige Entwicklung der Exporte 
dar: Bewegten sie sich 1960 um 83 Millionen sFr und lagen sie 1980 bei 887 Millionen 
sFr, so erreichten sie 1990 einen Umfang von 2.213 Millionen sFr und 1991 gar einen 
solchen von 2.246 Millionen sFr (davon gingen ca. 20 % in EFTA-Staaten, 45 % in EG-
Länder und rund 35 % in übrige Länder). 
vgl. Projektgruppe zur Erarbeitung wirtschaftspolitischer Zielsetzungen und Massnah-
menvorschläge: Bericht der Projektgruppe, 1992, S. 4. 
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Schliesslich findet die hochgradige Auslandsabhängigkeit des Für
stentums sogar darin ihren Niederschlag, dass die Möglichkeiten des 
Staates, auf die ökonomischen Rahmenbedingungen Einfluss zu neh
men, nicht nur faktisch, sondern auch formal arg beschnitten sind; denn 
aufgrund bilateraler Vereinbarungen können zentrale Bereiche der Wirt
schaftspolitik nicht autonom gestaltet werden. Das gilt etwa für die zur 
Gänze in die Hände der Schweiz gelegte Währungs- und Wechselkurs
politik genauso wie für die Zoll- und Aussenhandelspolitik. Wegen des 
geringen internationalen Gewichtes vermag Liechtenstein auch anson
sten kaum gegen globale Trends der Wirtschaftsentwicklung anzusteu
ern. Dementsprechend sind auch die Hände, eine eigenständige Kon
junkturpolitik (etwa Defizitspending) zu verfolgen, eng gebunden. 

Aus den geschilderten standörtlichen Gegebenheiten heraus erweist 
sich Liechtenstein für boden- und ressourcenorientierte Wirtschafts
zweige als weitgehend ungeeignet. Dementsprechend verlor der primäre 
Sektor stetig so sehr an Bedeutung, dass im Jahre 1991 gerade noch 
1,7 % der Beschäftigten dort ihr Einkommen schöpften. 

Der Mangel an eigenen Rohstoffen verhindert zusammen mit dem Feh
len typischer Massengütertransportwege (Liechtenstein verfügt ja üb er 
keinen Zugang zu Schiffahrtsstrassen) und gemeinsam mit der Margina-
lität des Binnenmarktes im sekundären Sektor die Etablierung von Mas
sengüterfertigungen. Dennoch gilt der Staat als hochindustrialisiertes 
Land, was ja auch darin zum Ausdruck kommt, dass 10.435 Personen oder 
51,1 % aller Beschäftigten im sekundären Sektor schaffen - also in der In
dustrie respektive im produzierenden Handwerk und Gewerbe tätig sind. 
Neben einem in erster Linie für den örtlichen Bedarf arbeitenden Ge
werbe, dessen vielleicht prominentester Vertreter mit 1.482 Beschäftigten 
das Baugewerbe darstellt, sind hier komplett exportorientierte Industrien 
beheimatet, in derer Produktpalette forschungs- und entwicklungsinten
sive Spezialerzeugnisse dominieren. Diese Verhältnisse widerspiegeln 
sich unter anderem im Umstand, dass ca. 3.900 Berufstätige im Bereich 
Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau Arbeit finden, während die 
Branchen Metall-Industrie bzw. -gewerbe, Holzverarbeitung und Nah
rungsmittelverarbeitung erst mit deutlichem Abstand folgen.33 

Ein Land ohne Rohstoffe, das deshalb gezwungen ist, sich auf know-
how-intensive Güter und Dienste zu spezialisieren, ist für den pronon-

33 vgl. ebd., 1992, S. 3. 
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eierten Ausbau des tertiären Sektors prädestiniert. Dieser tertiäre Sektor 
verfügt in Liechtenstein über insgesamt 9.654 Arbeitsplätze (das ent
spricht 47,2 % der Beschäftigten). Was den Branchenmix innerhalb des 
liechtensteinischen Dienstleistungssektors betrifft, erweist sich insbe
sondere das "'ultraliberale' Tolerieren von Praktiken, die sich grosse 
Staaten nicht oder nur verschämt leisten: Steuerfreiheit, Bankgeheimnis 
etc."34 als massgeblich. So ist eben das enorme Wachstum von Teilberei
chen des tertiären Sektors, für die man geradezu von einem Boom spre
chen könnte, vor allem mit den günstigen Steuertarifen, den grossen Ge
staltungsspielräumen und den "liberalen Grundzügen im Gesellschafts-
recht"35 sowie mit dem Geheimnisschutz zu erklären. Dementsprechend 
herrschen momentan die Bereiche Rechtsberatung mit 1.534 und Ban
ken mit 1.186 Beschäftigten vor. Erst auf den Plätzen folgen der Handel 
mit 1.041 bzw. das Gastgewerbe mit 852 Erwerbstätigen.36 

Dieser geraffte Abriss über das Wirtschaftsgefüge signalisiert bereits, 
dass sich die Flächenansprüche für Betriebszwecke in Grenzen halten 
dürften. Die deutliche Orientierung auf wissens- und damit personalin
tensive Unternehmen bedingt wie gesagt ein Vorherrschen von Betrie
ben, die verhältnismässig viel hochqualifiziertes Personal einsetzen. Ein 
wachsender Anteil von Spitzenkräften an der Gesamtbeschäftigtenzahl 
lässt allerdings generell eine Hebung der Wohnansprüche und eine dar
aus erfliessende Stimulation der Grundstücksnachfrage erwarten. 

Für die Nachfragebelebung dürfte dabei nicht nur das qualifikations
bedingt hinaufgeschraubte Einkommensniveau eine Rolle spielen, son
dern ebenso ins Gewicht fällt wohl die offenbar parallel mit dem Ver
dienst steigende Bereitschaft, Fremdkapital aufzunehmen bzw. die 
gleichzeitig zunehmende Fähigkeit, Darlehen samt Zinsen zurückzu
zahlen. Überdies begünstigen die Verhältnisse am liechtensteinischen 
Kapitalmarkt den Rückgriff auf Kreditfinanzierungen bei Liegen

34 Borower: Glücksspiel um Bananen, 1993. 
35 Marxer, Goop und Kieber: Gesellschaften und Steuern in Liechtenstein, 1991, S. 103. 
36 Gerade für den Finanzdienstleistungssektor bringt aber die reine Betrachtung der Be

schäftigtenverteilung keine treffende Aussage über die wahre wirtschaftliche Bedeu
tung, welche jene Sparte für das Land besitzt. Da genaue Erhebungen fehlen, lässt sich 
das tatsächliche Gewicht dieses Zweiges zwar nicht unmittelbar beziffern, man kann es 
aber indirekt über die Steuerleistung erahnen bzw. erschliessen. Eine vorsichtige, auf das 
Jahr 1991 abstellende Schätzung rechnet mindestens ein Drittel der liechtensteinischen 
Staatseinnahmen direkt dem Bank- und Treuhandbereich zu. 
vgl. von Liechtenstein: Die Auswirkungen der europäischen Integration, 1993, Anhang 
S. 16. 

119 



schaftsinvestitionen, weil einerseits die Zinsbelastung für Hypothekar
kredite etwa im Vergleich zu den Nachbarstaaten relativ niedrig liegt37 

und weil sie andererseits auch weniger stark schwankte. Den Verlauf der 
vom Amt für Volkswirtschaft anlässlich der Bankenstatistik veröffent
lichten durchschnittlichen Zinskonditionen in Liechtenstein während 
der letzten Jahre zeigt Abbildung 7. Die leichte Verfügbarkeit von ver
hältnismässig billigem Fremdkapital blieb insofern nicht ohne Folgen, 
als inzwischen die private Verschuldung - soweit sie sich aus offiziellen 
Statistiken ablesen lässt - beachtliche Ausmasse erreicht hat.38 Das in 

Abbildung 7: Entwicklung der Zinskonditionen (in % p.a.) für die 
Aufnahme von Hypothekarkrediten im Fürstentum Liechtenstein 

Quartal/Jahr 

37 Nach eigenen Angaben der liechtensteinischen Banken liegt ihr Hypothekarzinssatz im 
Schnitt um 1 bis 1,5 %-Punkte unter jenem von Schweizer Grossbanken, 
vgl. Anonym: Niedrigste Hypo-Sätze, 1993, S. 5. 
sowie Anonym: Zinssätze, 1993, S. 3. 

58 Wie beachtlich die private Verschuldungsbereitschaft in Liechtenstein zugenommen hat, 
wird aus einem längerfristigen Vergleich deutlich. 
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Tabelle 6 veranschaulichte Wachstum des Privatschuldenstandes schlägt 
seinerseits vermutlich auf die Preisbildung am Bodenmarkt durch. Hohe 
hypothekarische Belastungen sind nämlich dazu angetan, als Bremse ge
gen eine Senkung der Grundstückspreise zu wirken. Denn bei Verkäu
fen von belasteten Grundstücken steht der Anbieter in der Regel unter 
Druck, zumindest die aushaftenden Beträge als Erlös zu lukrieren. 

Tabelle 6: Entwicklung der Hypothekaranlagen im Fürstentum 
Liechtenstein nach Baukategorie in 1.000.- sFr. 

Bestand an Hypothekaranlagen 

Jahr total Privater Allgem. Landwirt Industrielle Unbebaute 
(jeweils (Inland) Wohnungs Wohnungs schafts Bauten Grundstücke 
31.12.) bau bau bauten 

1993 2.663.254 100.060 
1992 2.619.944 1.428.856 751.573 49.219 307.692 82.604 
1991 2.449.092 1.317.740 700.489 92.336 297.390 41.137 
1990 2.229.552 1.228.975 625.015 94.475 245.873 35.214 
1989 1.904.056 1.076.167 533.177 82.291 212.421 nicht ausgewiesen 
1988 1.517.776 884.553 407.594 78.834 146.795 nicht ausgewiesen 
1987 1.314.061 757.904 366.996 70.757 118.404 nicht ausgewiesen 
1986 1.165.283 672.958 333.436 60.283 98.606 nicht ausgewiesen 
1985 1.060.892 612.487 307.570 57.111 83.724 nicht ausgewiesen 
1984 978.124 607.322 242.318 51.811 76.673 nicht ausgewiesen 
1983 907.680 558.073 195.280 50.963 103.364 nicht ausgewiesen 
1982 811.894 459.942 250.613 37.788 63.551 nicht ausgewiesen 
1981 746.666 420.014 229.538 43.011 54.103 nicht ausgewiesen 
1980 676.597 375.141 215.546 39.894 46.016 nicht ausgewiesen 

Quelle: Amt für Volkswirtschaft, Bankenstatistik, laufende Jahre 

"Laut Rechenschaftsbericht der Regierung für das Jahr 1 958 teilten sich damals 15.752 
Einwohner dieses Landes Hypothekarschulden in Höhe von 107 Millionen auf, das 
macht knapp 6.800 Franken pro Kopf. 35 Jahre später, Ende 1992, lasten Gesamthypo
theken von 3,5 Milliarden auf knapp 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, das er
gibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 118.000 Franken, also rund 17 Mal mehr als 
damals. Der Wirtschaftsaufschwung der letzten drei Jahrzehnte steigerte also nachge-
wiesenermassen auch die Risikobereitschaft der Menschen in Liechtenstein." Anonym: 
Liechtensteinische Immobilien mit 3,5 Milliarden belastet, 1993, S. 1. 
"Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang ein Vergleich mit den Schweizer Verhält
nissen. Nach amtlicher Schätzung betrugen die Hypothekarschulden 1990 rund 100 
Milliarden Franken oder pro Einwohner etwa 14.000 Franken - immerhin achtmal we
niger als im Fürstentum. Zieht man die Gesamtgrundfläche beider Länder in Betracht, 
so ist die Belastung noch krasser: In der Schweiz Fr. 2,40, in Liechtenstein Fr. 22,20 pro 
Quadratmeter." Maeder: Risikofreudige Liechtensteiner, 1993. 
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4. Politische Rahmenbedingungen 
für den liechtensteinischen Grundverkehr 

Obwohl die wirtschaftliche Wertschätzung des Bodens und die zuvor 
geschilderte, durch beinahe übersteigerte Achtung des Grundeigentums 
gekennzeichnete und in weiten Kreisen der Bevölkerung verankerte ge
sellschaftliche Werthaltung, mit der man dem Boden im Fürstentum 
Liechtenstein begegnet, bislang eine beachtliche Persistenz aufzuweisen 
scheint, sind die Gepflogenheiten, wie die Leute Grund und Boden be
handeln, sicher nicht als völlig unveränderbar zu betrachten. Vielmehr 
entwickelt praktisch jede Gesellschaft hinsichtlich der Art und Weise, 
wie sie die Aufteilung des Lebensraumes bewerkstelligt, beinahe ständig 
Gestaltungsaktivitäten. Wenn sie nämlich diesbezüglich schon nicht von 
sich aus vorausschauend tätig wird, so sieht sie sich zumindest unfrei
willig getrieben, gilt es doch laufend den mehr oder minder kontinuier
lichen Änderungen im ökonomischen Umfeld ebenso wie dem unauf
hörlichen sozialen Wandel entsprechend Rechnung zu tragen, was letzt
lich zu beinahe permanenten Reformdiskussionen Anlass gibt.39 All 
diese Adaptations- und Gestaltungsbemühungen lassen sich unter dem 
Oberbegriff der Bodenpolitik summarisch zusammenfassen. Ihnen ist 
mindestens eine indirekte Beeinflussung des Immobiliengeschäftes zu

39 Richtig augenfällig werden Neugestaltungen implizierende Sachzwänge vor allem bei 
Betrachtung sich über längere Zeiträume erstreckender, vielschichtig miteinander ver-
wobener, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher, globaler Entwicklungsprozesse. Derar
tige komplexe Umbrüche, welche letztlich auch die Bodenordnung trafen, waren bei
spielsweise die Umstellung von der Agrar- zur Industriegesellschaft bzw. in weiterer 
Folge die Umformung zur Dienstleistungsgesellschaft. 
Schon die Ablösung einer weitgehend auf A utarkie gerichteten, von der Urproduktion 
dominierten Subsistenzwirtschaft durch eine auf den Markt orientierte, über zahlreiche 
Aussenbeziehungen international verflochtene und vom sekundären Sektor geprägte 
Volkswirtschaft verleiht der Bodenfrage neuartige Dimensionen. Denn dermalen er
scheint die Sicherung sowie die gerechte Verteilung der Ernährungsbasis nicht mehr un
mittelbar mit der Grundbesitzverteilung verkoppelt; dafür gewinnen Vorkehrungen zur 
Ausstattung mit Betriebsgelände und mit Verkehrswegen ebenso an Gewicht, wie Mass
nahmen zur Befriedigung individueller Wohnbedürfnisse, vor allem der ausserhalb der 
Landwirtschaft Tätigen. 
Später fordern aber auch die Tertiärisierung und sodann die Herausbildung der Frei
zeitgesellschaft wiederum zu adäquaten bodenpolitischen Reaktionen heraus, gewinnen 
doch in diesem Zusammenhang Fremdenverkehrs-, Sport- sowie Erholungsansprüche 
und damit neue Bodennutzungen respektvie bislang irrelevante Nutzungsüberlagerun
gen einen anderen Stellenwert. Und schliesslich spricht die zuletzt wahrnehmbare Beto
nung ökologischer Anliegen dafür, dass die Debatte um die Bodenordnung abermals 
eine - diesmal umweltpolitisch gefärbte - Belebung erfahren dürfte. 
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zubilligen. So genügen ja unter Umständen blosse - öffentlich ange
stellte - Überlegungen, wie eine Sozietät mit dem Boden pro futuro zu 
verfahren gedenkt, um Marktreaktionen hervorzurufen, weil sich - wie 
bei Besprechung der wirtschaftstheoretischen Grundlagen gezeigt 
wurde - in den Bodenpreisen jedenfalls antizipierte Zukunftserwartun
gen der Marktteilnehmer niederschlagen. Die weiteren Erörterungen 
dieses Arbeitsabschnittes konzentrieren sich deshalb auf jenes zukunfts-
gerichtete Marktumfeld. 

Die Schilderungen sind dabei auf jene von tragenden Elementen des 
liechtensteinischen politischen Systems eingenommenen gestalterischen 
Positionen und auf einige von ihnen ergriffene Massnahmen focussiert, 
die dem Umgang mit Grund und Boden gelten. Wiewohl die diversen -
als Ausfluss des gesellschaftlichen Meinungsbildungsprozesses und als 
Umsetzungsmassnahmen gedachten - Rechtssetzungs- und hoheitlichen 
Verwaltungsakte herkömmlicherweise eigentlich zu den bodenpoliti
schen Rahmenbedingungen zu rechnen wären, sollen diese Segmente des 
Gesamtrahmens vorerst ausgeblendet bleiben. Sie seien vielmehr her
nach in eigenen Kapiteln separat herausgehoben, da sie aufgrund ihres 
viel höheren Verbindlichkeitsgrades eine andere Qualität der Markt
beeinflussung besitzen. Den nachstehenden Passagen geht es folglich 
darum, die grundsätzlichen Intentionen und Konzepte von zentralen 
Trägern der liechtensteinischen Politik zu umreissen. 

Eine solche Skizze stellt ein äusserst schwieriges Unterfangen dar, 
weil sich gerade in Angelegenheiten der Bodenordnung sowohl die Mei
nungsbildner als auch die "politischen Instanzen" mit ganz wenigen 
Ausnahmen offenbar generell bedeckt zu halten trachten. Die Scheu, 
sich in Bodenfragen zu exponieren, kommt wohl nicht von ungefähr; sie 
lässt sich vielmehr unter Zuhilfenahme von Erkenntnissen der poli
tischen Ökonomie und aus der Realverfassung des Fürstentums ver
stehen. 

Prinzipiell ist ja schon die Staatsstruktur durch eine für Europa ein
zigartige Mischverfassung gekennzeichnet, welche eine "konstitutio
nelle Erbmonarchie auf demokratischer und parlamentarischer Grund
lage" begründet. Das heisst, es treten zwei Souveräne, in denen die 
Staatsgewalt verankert ist, nebeneinander in Erscheinung, nämlich auf 
der einen Seite der Fürst als erblich-monokratisches Element und auf 
der anderen Seite das Volk mit seiner Repräsentanz, dem Landtag, als 
demokratisches Element. 
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Die verfassungsmässig vorgezeichnete Rolle des Fürsten ist hier - im 
Gegensatz zu anderen europäischen Monarchien - nicht auf rein reprä
sentative Aufgaben beschränkt, sondern stattet den jeweiligen Amtsträ
ger mit wesentlichen Entscheidungs- und damit Mitwirkungsbefugnis
sen aus. Für ihn eröffnen sich Einflussnahmemöglichkeiten auf das ta
gespolitische Geschehen nicht nur dadurch, dass er bei bestimmten 
Personalfragen (etwa bei der Bestellung des Regierungschefs) letztlich 
entscheidet, sondern auch dadurch, dass ihm laut Artikel 64 der Landes
verfassung das Recht zur Einbringung von Gesetzesvorschlägen in der 
Form von Regierungsvorlagen zusteht40 sowie dadurch, dass er vor der 
Verlautbarung und vor dem Inkrafttreten eines Gesetzes dieses gegen-

40 vgl. dazu Hoch: Rechtssetzung, 1994. 
41 Die entsprechende Passage aus der Thronrede des Fürsten hat folgenden Wortlaut: 

"Für einen Teil unserer Bevölkerung sind die hohen Bodenpreise ein zentrales Problem. 
An dieser Situation ist die heutige Besteuerung nicht unschuldig. Es heisst, dass die be
stehenden Bauzonen bereits Platz bieten für eine Wohnbevölkerung von rund hundert-
zwanzigtausend Einwohnern. Nachdem wir aber nur ein Viertel dieser Bevölkerung ha
ben, müssten nach den Gesetzen des Marktes ausreichend Bauplätze zu niedrigen Prei
sen verfügbar sein. Dies ist aber o ffensichtlich nicht der Fall. 
In der Vergangenheit wurde von verschiedenen Seiten immer wieder den Spekulanten 
die Schuld an den hohen Bodenpreisen in die Schuhe geschoben. Um die Bodenspeku
lation zu verhindern, wurde der Erlös aus Grundstücksverkäufen für liechtensteinische 
Verhältnisse ausserordentlich hoch besteuert. Der Erfolg dieser Massnahme ist, dass 
noch weniger Grundstücke auf den Markt kommen und der Verkäufer versucht, die 
Steuer auf den Verkaufspreis zu schlagen, was unweigerlich zu höheren Grundstücks
preisen führt. 
Noch preistreibender ist wahrscheinlich die starke steuerliche Begünstigung der Ver
mögensanlage in Grund und Boden, wenn man dies mit anderen Anlagemöglichkeiten 
vergleicht. In der Regel wird die Vermögenssteuer von den Verkehrswerten erhoben, bei 
Grund und Boden dagegen zu historischen Werten, die nur einen Bruchteil des Ver
kehrswertes betragen und deshalb so gut wie keine steuerliche Belastung bedeuten. 
Falls wirklich günstige Grundstückspreise gewünscht werden, müsste die Grundstücks-
Gewinnsteuer abgeschafft und der Baugrund zu Verkehrswerten besteuert werden. 
Selbstverständlich könnte im Gesetz für jeden einzelnen eine gewisse Freigrenze an 
Baugrund festgelegt werden, unter der wie bisher praktisch keine Besteuerung anfällt. 
Umgekehrt wäre es denkbar, dass falls jemand mehr als eine gewisse Fläche an Bau
grund besitzt, zur normalen Vermögensteuer noch gewisse Zuschläge eingehoben wer
den. Anstatt der bestehenden Bevorteilung gegenüber anderen Vermögensarten würde 
ab einer gewissen Zahl von Bauplätzen eine steuerliche Zusatzbelastung erfolgen. Für 
grössere Grundbesitzer ist es dann vorteilhafter, einen Teil ihrer Bauplätze zu verkaufen 
und andere Geldanlagen zu suchen, die volkswirtschaftlich auch produktiver sind. 
Die Angst vor einer höheren steuerlichen Belastung des Grund und Bodens war auch 
ein Grund für die hohe Ablehnung der Steuerreform in der Volksabstimmung. Nur ein 
relativ kleiner Teil der Bevölkerung wird durch die hohen Grundstückspreise direkt be
troffen. Es sind hauptsächlich junge Familien, die kein Grundstück von ihren Eltern er
ben. An die Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner möchte ich heute appellieren, 
auch auf diese jungen Familien Rücksicht zu nehmen. 
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Fragt man nach den Ursachen und betrachtet die im Intervall zwi
schen den letzten beiden Volkszählungen, also zwischen 1980 und 1990, 
für das Bevölkerungswachstum verantwortlichen Komponenten, so 
zeigt sich, dass die Zunahmen ungefähr zu gleichen Teilen sowohl von 
der natürlichen Bevölkerungsbewegung als auch vom positiven Wande
rungssaldo herrühren. Der in diesem Zeitraum jedes Jahr festzustellende 
Geburtenüberschuss belief sich über die zehn Jahre kumuliert auf 2.006 
Personen, was einem Bevölkerungszuwachs von 8,0 % gleichkommt. 
Parallel dazu war über das ganze Jahrzehnt gesehen - trotz in Einzeljah
ren errechneter Wanderungsverluste - ein gesamthafter Wanderungsge
winn von 1.811 Personen zu konstatieren. 

Analysiert man das Zustandekommen dieser Summen noch eingehen
der, indem man sich auf die nach In- und Ausländern gesonderten 
Volkszählungsdaten stützt - die Trennung zwischen Liechtensteinern 
und Personen anderer Staatsbürgerschaft stellt im übrigen gerade im Zu
sammenhang mit Grundverkehrsfragen nämlich einen Gesichtspunkt 
dar, der wie später noch zu zeigen sein wird, schon deshalb nicht uner
heblich ist, weil diese beiden Gruppen in bodenmarktrelevanten Geset
zesmaterien unterschiedliche rechtliche Behandlung erfahren - unter
sucht man also nach Staatszugehörigkeit differenziert, so ergibt sich er
staunlicherweise und wider Erwarten, dass der auf das Konto der 
Liechtensteiner zurückzuführende Bevölkerungszuwachs von 2.184 
Personen genau zu zwei Dritteln auf Wanderungsgewinne und lediglich 
zu einem Drittel auf Geburtenüberschüsse zurückgeht, während die von 
Ausländern induzierte Zunahme um 1.633 Personen zu beinahe vier 
Fünfteln (genau 78,6 %) aus Geburtenüberschüssen und bloss zu etwas 
mehr als einem Fünftel aus Zuwanderungen resultiert. 

Wieweit dafür die aus Abbildung 5 herauszulesenden Unterschiede 
im Altersaufbau der Wohnbevölkerung ins Treffen zu führen sein mö
gen, ist fraglich. 

Die altersstrukturellen Differenzen werden bei Betrachtung der je
weils am stärksten besetzten Altersklassen augenfällig: Während bei den 
liechtensteiner Männern die Gruppe der 20- bis 25jährigen dominiert, ist 
es bei den ausländischen Männern die Altersklasse der 40- bis 45jähri-
gen. Was dagegen die Frauen anlangt, so erweist sich bei den Liechten
steinerinnen die Altersgruppe der 30- bis 35jährigen als führende, wo
hingegen bei den Ausländerinnen die Klassenbesetzung der 25- bis 
30jährigen sehr deutlich herausragt. 
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Abbildung 5a: Altersauf
bau der Wohnbevölkerung 
(nur Liechtensteiner) 
am 31.12. 1991 
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Abbildung 5b: Altersaufbau 
der Wohnbevölkerung 
(nur Ausländer) 
am 31.12.1991 
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Quelle: Amt für Volkswirtschaft (eigene Darstellung) 
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zeichnen muss. Besagte Verfassungsregelung verschafft dem Fürsten de 
facto die Möglichkeit, sofern er mit geplanten Regelungen nicht einver
standen ist, ein Veto einzulegen, indem er einfach die Unterschrift ver
weigert. Solcherart gewinnen die Ansichten des Fürsten zur Bodenord
nung unabhängig von seiner "moralischen Autorität" jedenfalls ein ge
wisses politisches Gewicht. 

Der momentan regierende Fürst hat sich denn auch vor nicht allzu 
langer Zeit zu bodenpolitischen Fragen öffentlich geäussert, was ihm 
leichter fällt als allen anderen Amtsträgern, weil er sich keiner Volkswahl 
stellen muss. Da er weniger Rücksichten auf allenfalls sehr knappe 
Mehrheiten zu nehmen braucht, ist es für ihn prinzipiell einfacher, die' 
Dinge klar beim Namen zu nennen und gegebenenfalls auch unpopuläre 
Vorschläge zu deponieren. 

Anlässlich der Eröffnung des Landtages im Frühjahr 1991 konsta
tierte Fürst Hans Adam II in seiner Thronrede soziale Spannungen und 
sprach offen aus, dass die hohen Bodenpreise für Teile der Bevölkerung 
zu einem zentralen Problem geworden sind.41 Um Abhilfe zu schaffen 
vertrat er die Meinung, dass die Besteuerung des Bodens von Grund auf 
zu ändern wäre.42 

Mit dieser Wortmeldung versuchte der Fürst offenbar, der bodenpo
litischen Debatte Impulse zu geben; er hat aber bei späteren Anlässen 
nicht mehr sonderlich nachgestossen und auch keine Vorstellungen über 
eine umfassende bodenpolitische Konzeption präsentiert. 

So eine beschränkte Steuerreform würde für die meisten keine Änderung bedeuten. Wer 
aber eine grössere Zahl von Grundstücken in der Bauzone besitzt, dem kann eine steu
erliche Zusatzbelastung zugemutet werden. Langfristig profitiert vielleicht selbst dieser 
Personenkreis von der vorgeschlagenen Steuerreform. Die Entwicklung in anderen 
Ländern zeigt, dass Grundstückspreise nicht nur steigen, sondern auch fallen können, 
so dass eine Umverteilung des Vermögens weg von ertragslosen Grundstücken in an
dere Anlagemöglichkeiten vorteilhaft wäre." 
Fürst Hans-Adam II von und zu Liechtenstein: Thronrede, 1991, S. 5f. 

42 Fraglich ist, ob die Hoffnung des Fürsten, die Bodenpreise müssten infolge progressiver 
Besteuerung des Grundbesitzes nachgeben, tatsächlich aufginge, oder ob durch eine 
derartige fiskalische Massnahme nicht - ähnlich wie es der Fürst selbst der Grund
stücksgewinnsteuer nachsagt - sogar genau umgekehrt ein zusätzlicher Preisauftrieb 
ausgelöst würde. Zu einem Anstieg der Preise könnte es nämlich kommen, sofern die 
bisherigen Grundeigentümer erfolgreich versuchen, die zusätzlich im Laufe der Jahre 
akkumulierte Steuerlast auf die Grundkäufer überzuwälzen. 
Die Chancen, dass eine Abwälzung höherer Vermögensteuern eintritt, sind gegeben, 
weil der Bodenmarkt in aller Regel einen Verkäufermarkt darstellt. Das heisst, infolge 
Nachfrageüberhangs ist es den Anbietern - so sie sich nicht gerade in einer individuel
len Zwangssituation befinden - möglich, die Konditionen eines Vertragsabschlusses 
weitgehend nach ihren Vorstellungen vorzugeben. 
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Zurückhaltung übt in diesem Zusammenhang, wie gesagt, nicht nur 
der Fürst. Mit Visionen für die Weiterentwicklung der Bodenordnung 
an die Öffentlichkeit zu treten, fällt anscheinend jenen Gruppierungen 
und Mandatsträgern noch viel schwerer, die sich für ihre Funktion 
periodisch durch Wahlen legitimieren lassen müssen. Sie sind in viel 
höherem Masse als der Fürst vom Willen der Stimmbürger abhängig und 
müssen folglich deren Wünsche auch bei ihren Äusserungen stärker ein
kalkulieren, sofern sie nochmals in ihrem Amt bestätigt werden möch
ten. Dabei haben sie mit höchst komplexen Konsequenzen der - aus der 
Kleinheit des Landes resultierenden - Uberschaubarkeit und der liech
tensteinischen "Realverfassung" für den bodenpolitischen Diskurs zu 
rechnen. 

Die einfachere Uberblickbarkeit der Gesellschaft hebt dort und da 
das Einsehen in Sachnotwendigkeiten respektive in Zusammenhänge. 
Denn sie begünstigt die Teilnahme des einzelnen an den Geschäften des 
Ganzen.43 "Es sind (nämlich) gerade die Kleinstaaten, die wegen ihrer 
leichten Uberschaubarkeit alles, was um den Menschen herum ge
schieht, ins Blickfeld jedes einzelnen bringen und dadurch jedem einzel
nen ein Verständnis für das übermitteln, was ihn betrifft."44 Von dieser 
Warte wäre folglich damit zu rechnen, dass sich die zahlenmässig klei
nere Bevölkerung besser in die Schwierigkeiten der Bodenfrage einzu
fühlen vermag und dass sie sich ein differenzierteres Problembewusst-
sein aneignet. Prima vista wäre deshalb schliesslich anzunehmen, dass 
die prononcierte Uberschaubarkeit im Kleinstaat dort den Weg für prag
matische Lösungsansätze in der Bodenordnung eher ebnete sowie Infor-
mations- und Transaktionskosten senkte. In diesem Kontext ist endlich 
zu vermuten, dass die verbesserte Transparenz die allgemeine Aufmerk
samkeit rascher auf unerwünschte Entwicklungen in der Bodenordnung 
lenkt und auftauchende Probleme schneller erfassen lässt, was die 
Chance bietet, die Reaktionszeit gegenüber grösseren staatlichen Ein
heiten zu verkürzen. Die unmittelbarere und weitere Kreise der Bevöl
kerung erfassende Problemeinsicht Hesse somit eigentlich Voraussetzun
gen für eine besonders offene Diskussion erwarten. 

In der Tat verkehren sich die Verhältnisse jedoch aus vielschichtigen 
Gründen ins Gegenteil. Ein tieferes und umfassenderes Problemver

43 vgl. Kägi: Der Kleinstaat, 1984, S. 22. 
44 Kohr: Modell Kleinstaat, 1984, S. 13. 
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ständnis bedingt nämlich auch, dass ein grösserer Teil der Bevölkerung 
in der Lage ist, deutlich abzuschätzen, wie sehr ins Auge gefasste bo
denpolitische Massnahmen individuelle Interessen berühren. 

Spätestens beim zweiten Hinsehen erweist sich also die besondere 
Überschaubarkeit nicht nur als Vorteil, wenn das Anliegen eines sach
adäquaten, wohlgeordneten Umgangs mit dem Boden verfolgt werden 
soll. Unter Umständen effektuiert sie nämlich übertriebenen Gruppen
druck und setzt womöglich kontraproduktive Konkordanzzwänge frei. 
Mit anderen Worten: "Die Nähe der menschlichen Beziehungen, die wir 
als Gewähr für die Erhaltung personaler Gemeinschaft und wahrer Ver
antwortung aufzuweisen suchten, kann das Leben auch unerträglich eng 
und kleinlich machen."45 Sie kann der Kirchturmpolitik, welche in der 
Regel nicht nur kurzsichtig, sondern auch kurzfristig agiert, Vorschub 
leisten. Das heisst, unter bestimmten Konstellationen ist die soziale 
Überschaubarkeit sogar dazu angetan, eine gedeihliche Ausformung der 
Bodenpolitik wenn schon nicht zu unterbinden, so doch mehr oder 
minder arg zu behindern. Insonderheit dürften primär zwei Momente 
den Ausschlag geben, inwieweit tatsächlich blockierende Tendenzen 
auftreten; das eine ist die Streubreite des Grundeigentums, das andere 
die faktische Konstitution des politischen Systems und hier vor allem 
aber das Aussehen der Machtverteilung. 

Was die politischen Kräfteverhältnisse betrifft, macht sich die über 
lange Zeiträume in Liechtenstein vorherrschende duale Machtteilung 
bemerkbar. "Im Zweiparteienstaat, wo von Wahl zu Wahl die absolute 
Mehrheit der Sitze winkt oder deren Verlust droht, ist die Versuchung 
gross, vor allem die stimmenmässig interessanten Wählerschichten mit 
Geschenken zu überzeugen und sie vor unliebsamen Belastungen zu 
verschonen ... Im Klima der populären Gefälligkeiten kommt allzuoft 
die Bereitschaft abhanden, Unpopuläres anzupacken."46 

Besagte Aversionen von Amtsträgern gegen das öffentliche "In
Erwägung-Ziehen" und erst recht gegen das Ergreifen von Massnah
men, mit denen sie sich als Mandatare beim Wahlvolk missliebig machen 
könnten, spielt - wie bereits angeklungen - im Zusammenhang mit der 
Bodenordnung eine umso bedeutendere Rolle, je breiter das Grund

45 vgl. Kägi: Der Kleinstaat, 1984, S. 41. 
46 Batliner: Zur heutigen Lage des liechtensteinischen Parlaments, 1981. 
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eigentum gestreut ist. Denn dann ist der Kreis jener grösser, die sich ge
gen die Übernahme von Sozialpflichtigkeiten wehren oder gegen son
stige mehr oder minder schmerzhafte Beschränkungen der Verfügungs
gewalt über Boden sträuben. 

Wie schon die vorherigen Ausführungen erahnen lassen, dürften sich 
die Eigentumsrechte an Grundstücken gerade in Liechtenstein unter an
derem wegen der hier seit Jahrhunderten vorherrschenden Realteilung 
sowie wegen später noch zu erläuternder grundverkehrsgesetzlicher Re
gelungen und wegen des eminenten sozialen Stellenwertes von Boden
eigentum ziemlich dispers verteilen. Genaue Analysen über die Grund
eigentümerstruktur im Fürstentum Liechtenstein wären zwar theore
tisch möglich, sie scheitern in der Praxis gegenwärtig aber am hohen 
Zeitaufwand, der für eine exakte Erhebung notwendig wäre. Denn als 
einzig massgebliche Quelle liesse sich nur das Grundbuch auswerten. 
Da selbiges jedoch noch händisch geführt wird, ist die automationsge-
stützte Erstellung einer Statistik ausgeschlossen.47 

Die aus dem Kalkül der politischen Ökonomie erwartbare Abnei
gung dagegen, sich bodenpolitisch zu exponieren, fand im Zuge der Re-. 
cherchen für die gegenständliche Studie schliesslich auch ihre Bestäti
gung. Nicht nur, dass mündlich angefragte Spitzenfunktionäre keine of
fizielle Stellungnahme abgeben wollten und auf Insistieren hin die 
Angelegenheit wie eine heisse Kartoffel weiterzureichen trachteten, rea
gierten auch die Parteizentralen auf ein Anschreiben mit schriftlich for
mulierten Fragen, welche Aufschluss über die betreffenden Ansichten 
zur Bodenpolitik in Liechtenstein geben sollten, entweder zögerlich

47 Allein die exakte Erfassung der Grundeigentümerstruktur aus dem Grundbuch würde -
einer seinerzeit im Regierungsauftrag vom Grundbuchamt erstellten Aufwandsschät
zung zufolge - ca. 3,5 Mannjahre beanspruchen. 
Gleichwohl existiert eine vertrauliche, regierungsintern erstellte "Statistik der Eigen
tumsverhältnisse an liechtensteinischem Grund und Boden" für das Jahr 1981, die aber 
nur e ine stark vergröberte Ubersicht nach natürlichen und juristischen Personen und 
nach deren Staatszugehörigkeit liefert. 
Die Situation könnte sich allerdings hinkünftig ändern, da die liechtensteinischen Re
gierungsstellen eine stufenweise Umstellung des Grundbuchsamtes auf EDV in die 
Wege geleitet haben. Dieser Entschluss wird damit begründet, dass die heutige Art der 
Grundbuchführung nicht mehr zeitgemäss sei, und dass sie auch das Risiko berge, ein 
grosser Teil der Daten könne im Katastrophenfall verloren gehen. Bis zur umfassenden 
Realisierung wird es aber noch einige Zeit dauern, sind doch erst noch neue rechtliche 
Grundlagen zu schaffen und die Neuvermessung des Landes abzuschliessen. 
vgl. Schweizerische Depeschenagentur: 400.000 Franken für EDV-Lösung beim Grund
buchamt, 1993. 
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unverbindlich oder überhaupt nicht.48 Der Widerhall, auf den dieser 
schriftliche Befragungsversuch stiess, passte nahtlos ins aus Sicht der po
litischen Ökonomie entworfene Erwartungsbild: Die Bereitschaft zur 
und die Klarheit der politischen Festlegung scheint sich nämlich ver
kehrt proportional zur Mandatsstärke der Parteien im Landtag zu ver
halten. - Ein Phänomen, das nicht einer gewissen inneren Logik ent
behrt. Kann es sich doch eine vor gar nicht allzu langer Zeit in den 
Landtag neu eingezogene Minderheitsfraktion wohl von Haus aus viel 
eher leisten, losgelöst von etablierten Schichten und deren Interessen
lagen zu agieren, als dies eine Mehrheitspartei zu tun vermag. 

Dementsprechend hat die Freie Liste als kleinste zur Zeit im Landtag 
vertretene Gruppierung relativ deutlich formuliert: "Angesichts der Bo
denknappheit in Liechtenstein kämpft die Freie Liste seit Jahren für eine 
Reduktion der Bauzonen, die Besteuerung von Grundstücken nach dem 
Verkehrswert und die Beschränkung der Wohnbauförderung auf boden-
und energiesparende Bauten."49 Sie ortet den Kern der Probleme in der 
"Tatsache, dass der Boden kaum gehandelt wird."50 Sie vertritt ferner die 
Ansicht: "Solange der Grundbesitz eine günstige Kapitalanlage bleibt, 
geht auf dem Grundstücksmarkt nichts mehr! "51 Darauf gründet sie ihre 
Vorstösse, dass der Boden stärker als bisher versteuert werden müsse. 
Die Freie Liste diagnostiziert ferner, "dass unsere Lebensgrundlage Bo-

<s Um die grundsätzliche bodenpolitische Sicht der einzelnen Parteien ausloten zu kön
nen, wurde im März 1994 den jeweiligen Leitungsgremien ein Brief mit folgenden 
gleichlautenden Fragen zugesandt: 
"(1) Wird die heutige Situation am Bodenmarkt und bezüglich der Bodenordnung im 
Fürstentum Liechtenstein von der Partei als befriedigend empfunden? (In welchen 
Punkten ist das der Fall und in welchen Punkten nicht? Warum?) 
(2) Welche Ziele verfolgt die Partei in Bezug auf die Weiterentwicklung von Boden
markt und Bodenordnung? 
(3) Wo sieht die Partei bodenpolitischen Handlungsbedarf und Verbesserungsmöglich
keiten in der Bodenordnung bzw. welche Massnahmen werden als adäquat und wün
schenswert erachtet? 
Bei allen drei dieser Grundfragen schiene es hilfreich, jeweilen vor allem folgende 
Aspekte separat zu beleuchten bzw. auf nachstehende Gesichtspunkte besonders Bezug 
zu nehmen: 
- Allokation (Verwendung bzw. Nutzung des vorhandenen Bodens); 
- Distribution (Verteilung des vorhandenen Bodens); 
- Auswahl der zur Lenkung von Bodennutzung und Grundbesitz eingesetzten bzw. 

einzusetzenden Instrumente respektive Einschätzung ihrer Effektivität und Effi
zienz." 

49 vgl. von Eberle gezeichnetes Schreiben der Freien Liste vom 7. 4. 1994 an den Autor. 
50 Freie Liste Zeitung 1. Jg. Nr. 2, Juni 1988, S. 1. 
51 ebd. 
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den primär als Spekulationsobjekt betrachtet wird ... Es ist deshalb von 
grosser Dringlichkeit, endlich ein Gesetz für die Orts- und Landespla
nung zu verwirklichen."52 Die Partei ruft schliesslich nach dem Einsatz 
von wirksameren Instrumenten und denkt dabei etwa an eine nach dem 
Vorbild der Schweiz zu schaffende "Uberbauungspflicht für Spekula
tionsobjekte, um der Grundstückshortung entgegenzuwirken."53 

In ähnlicher Weise äussern sich ebenfalls verschiedene Dorfgruppen 
der Freien Liste, wobei sie vor allem gegen die fortschreitende Auswei
tung von Bauzonen54 sowie gegen "weitere Verschwendung von Land
wirtschaftsboden für wenig sinnvolle, neue Strassenstücke"55 votieren 
und ein "generelles Vorkaufsrecht für die Gemeinden"56, "die Abgabe 
von Gemeindeboden nur noch für Bauten in verdichteter Bauweise"57 

und eine Sicherung des landwirtschaftlichen Gebietes vor dem "Über
bauungsdruck"58 fordern. 

Schon etwas unbestimmter präsentieren sich die Vorstellungen der 
zweitgrössten im Landtag vertretenen Fraktion, der Fortschrittlichen 
Bürgerpartei (FBP); was deshalb nicht verwundert, weil sich diese 
Gruppierung selbst als eine "Volkspartei" begreift, "in der Bürger und 
Bürgerinnen aller sozialen und gesellschaftlichen Gruppierungen Platz 
haben und zusammenarbeiten."59 Folgerichtig wählt die FBP zur Arti
kulation ihrer Ideen Wendungen, von denen sie breite Akzeptanz er
warten darf, was eben bei offeneren bzw. mehrdeutigeren Formulierun
gen eher gegeben scheint. Infolgedessen muss allerdings das Ausdehnen 
der Zustimmung um den Preis geringerer Steuerungswirkung der Ziele 
erkauft werden. 

So lässt die FBP relativ breite Interpretationsspielräume offen, wenn 
sie in ihrer Wahlkampfbroschüre anlässlich der Landtagswahlen im 
Frühjahr 1993 schlagwortartig u.a. kundtut: 

52 N.N.: Bodenpolitik und Raumplanung, 1994, S. 15. 
53 ebd. 
54 vgl. Flugblatt der FL-Dorfgruppe Triesen 1/1991; FL-Info Dorfgruppe Balzers 1/1990; 

Freie Liste: Diskussionspapier zu den Gemeinderatswahlen - Dorfgruppe Schaan 
Dezember 1986. 

55 Freie Liste - Dorfgruppe Schaan Dezember 1990. 
56 FL-Info Dorfgruppe Balzers 1/1990. 
57 ebd. 
58 vgl. Hoch: Ortsplanungskommission, 1988, S. 4f. 

aber auch N.N.: Landwirtschaftszone, 1990. 
sowie Freie Liste Info Nr. 2, 1992. 

59 Leitlinien der Fortschrittlichen Bürgerpartei. Entwurf vom 3. Oktober 1991. S. 3. 
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- "Wir werden die Eigentumsbildung unterstützen"; 
- "Bessere Nutzung des Baulandes"; 
- "Das Bauen wird erleichtert werden"; 
- "Günstiger Wohnraum auf einfachstem Weg".60 

Nicht viel konkreter liest sich die im Programm für die Landtagswahlen 
im Herbst 1993 als ein "Recht auf Lebenserfüllung" titulierte Forde
rung: "Wohnraum darf nicht zum Luxusartikel werden - auch nicht für 
künftige Generationen."61 

Etwas ausführlicher, deswegen aber nicht unbedingt operationaler 
sind die einschlägigen Zielsetzungen beispielsweise im eher parteiintern 
orientierten FBP-Leitlinienentwurf umschrieben, 
- wo unter Punkt 3.7. "Bauen und Wohnen" zu lesen ist: "Für den ein

zelnen und erst recht für die Familie ist die Wohnung Lebenszen
trum. Daher muss die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit 
Wohnraum zu sozial vertretbaren Mieten und die breite Streuung von 
Eigentum an der eigengenutzten Familienwohnung Hauptziel der 
Wohnungspolitik sein."62 

- wo ferner der Punkt 6.8. "Raumordnung" konstatiert: "Zur Erhal
tung einer gesunden und vielfältigen Kulturlandschaft und zur Ver
hinderung einer weiteren Zersiedelung ist der Erlass und die Ein
haltung einer umfassenden Raumordnung durch den Staat und die 
Gemeinden dringlich!"63 und 

- wo schliesslich unter Punkt 6.11. "Landwirtschaftspolitik" steht: 
"Das Kulturland ist in quantitativer und qualitativer Hinsicht lang
fristig zu sichern."64 

Ein wenig plakativer - weil direkt an die Öffentlichkeit gerichtet - fin
den sich die inhaltlich gleichen Vorgaben dann in Flugblättern, 
- wo es etwa heisst: "Eigentum ist eine Grundlage unserer Freiheit. Um 

die Streuung des Bodeneigentums auch in Zukunft zu sichern, ist 
dafür zu sorgen, dass der Boden der Spekulation entzogen und eine 
Konzentration in den Händen weniger verhindert wird."65 oder 

60 Fortschrittliche Biirgerpartei: Was wir tun werden, sine anno, S. 5f. 
61 Fortschrittliche Bürgerpartei (Hrsg.): Wahl-Zeit, 1993, S. 8. 
62 Leitlinien der Fortschrittlichen Bürgerpartei, 1991. S. 9. 
« ebd., S. 12. 
H ebd., S. 13. 
65 Fortschrittliche Bürgerpartei: Zeichen der Zeit erkennen, sine anno, S. 2. 
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- wo festgehalten wird: "Unsere Raumordnung muss überarbeitet wer
den, damit der weiteren Zersiedelung und Ausbeutung des Bodens 
Einhalt geboten werden kann."66 

Im übrigen dürfte es vermutlich schon früher innerparteiliche Be
mühungen gegeben haben, einen klareren Standpunkt in der Bodenpoli
tik zu finden. Zumindest enthält ein seinerzeitiges Ausgangspapier zur 
Parteiprogrammdiskussion noch ein eigenes Kapitel "Wohnbau und 
Bauland", das die Schwierigkeiten bei der "Beschaffung des Baugrundes, 
der sich mittlerweile drastisch verteuert hat und zur Mangelware gewor
den ist"67 thematisiert und erste Folgerungen empfiehlt.68 Bemerkens
werterweise kommt dieser Themenkomplex als solcher in der Endfas
sung des Parteiprogrammes überhaupt nicht mehr vor. Dort ist lediglich 
die Feststellung übrig geblieben: "Die FBP setzt sich ein für: - Die 
flächenmässige und qualitative Sicherung des landwirtschaftlich genutz
ten Bodens."69 Über die Gründe für diese Diskontinuität Hesse sich nur 
spekulieren, sodass auch nichts über etwelche Spannungen respektive 
über allfällige Rücksichtnahmen auf Sensibilitäten innerhalb der Anhän
gerschaft ausgesagt werden kann. 

Zusammenfasend fällt bei einer Analyse der auf Bodenfragen Bezug 
nehmenden programmatischen Erklärungen der FBP vor allem auf, dass 
zwar erwünschte Zustände skizziert werden, bezeichnenderweise unter
bleiben jedoch instrumenteile Empfehlungen. Das heisst, die offiziell 
deklarierte FBP-Parteimeinung geht nicht auf Eingriffe und Massnah
men ein, die zur Erreichung der ohnedies nicht allzu konkreten Sollbil
der zu setzen wären. 

Im Prinzip ähnlich verhalten sich die Dinge bei der gegenwärtigen 
Mehrheitspartei im liechtensteinischen Landtag, der Vaterländischen 

66 ebd. 
67 Fortschrittliche Bürgerpartei: Modell Liechtenstein, 1985, S. 33. 
68 Die vorgeschlagenen Empfehlungen lauten unter anderem: 

Die Gemeinden sind von Gesetzes wegen gehalten, die Einnahmen aus der Grund
stückgewinnsteuer für die Beschaffung von Bauland im Rahmen der Wohnbauförde
rung einzusetzen. Dieses Instrumentarium kann und muss ausgebaut werden, damit die 
Gemeinden im Rahmen ihrer Autonomie in die Lage versetzt werden, Bauland zu er
schwinglichen Preisen an Personen abzugeben, die dieses mittels Wohnbauförderung 
überbauen möchten. 
- Suche nach liechtensteinischen Lösungen, statt Kopie ausländischer Beispiele. Die 
Chance, dass junge Menschen in unserem Lande Wohnungseigentum erwerben können, 
muss gewahrt und dort, wo es notwendig ist, neu geschaffen werden." 
Fortschrittliche Bürgerpartei: Modell Liechtenstein, 1985, S. 35. 

69 Fortschrittliche Bürgerpartei: Mit Herz und Mut, sine anno, sine pagina. 
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Union (VU) - vielleicht mit dem graduellen Unterschied, dass ihre 
sacheinschlägigen Vorstellungen um noch eine Spur vager erscheinen. 
Nicht allein deshalb fällt es schwer, die bodenpolitische Linie der VU 
nachzuzeichnen, sondern auch, weil keine Darstellung eines geschlosse
nen Parteistandpunktes zu Fragen der Bodenordnung zugänglich ge
macht wurde, was im übrigen gewiss für das Aufkeimen eines "Ver
schwommenheitseindruckes" mitverantwortlich zeichnet. Die Aus
führungen sind somit darauf angewiesen, aus Einzelwortmeldungen von 
Parteirepräsentanten ein ungefähres Bild der VU-Zielvorstellungen her-
auszudestillieren. 

So hat Alterspräsident Paul Kindle in einer Ansprache zur Landtags
eröffnung die prinzipielle Herausforderung folgendermassen umschrie
ben: "In Liechtenstein steigt der Anteil der Mieter stetig an. Die Vor
stellung der eigenen vier Wände auf eigenem Grund und Boden wird je 
länger je mehr nicht mehr der Realität entsprechen. In Zukunft wird der 
Anteil der Menschen, die keinen Boden mehr erben können, stark zu
nehmen. Warten wir nicht zu, bis die Entwicklung zum Problem wird, 
sondern stellen wir die Weichen rechtzeitig. Ohne Schlagworte gebrau
chen zu wollen, müssen wir uns vermehrt und ernsthaft mit den Mög
lichkeiten von verdichtetem Bauen, sozialem Wohnungsbau und Sied
lungsentwicklung nach Innen auseinandersetzen."70 

Grundsätzliches Unbehagen mit der Situation am Bodenmarkt arti
kuliert in ähnlicher Form auch der jetzige, von der VU gestellte Regie
rungschef Dr. Mario Frick, wenn er feststellt: "Wir haben zwar eine 
Bauzone für mehr als hunderttausend Leute, die Verteilung ist aber so 
schlecht, dass der 'Normalbürger' kaum etwas davon haben wird. Wenn 
der Staat hier zur Wahrung des sozialen Friedens und zur Sicherung 
eines Grundbedürfnisses, nämlich des Wohnraumes, eingreift, sollte dies 
allgemein akzeptiert werden."71 Er votiert in diesem Zusammenhang für 
staatliche Korrekturen, ohne aber näher darauf einzugehen, welcher Art 
konkrete Massnahmen sein sollten. 

Schon früher hat der seinerzeitige Langzeitregierungschef Hans 
Brunhart etwas ausführlicher Stellung genommen, und "eine bessere 
Nutzung des vorhandenen Bodens als oberstes Prinzip" verlangt sowie 
die zentrale Bedeutung der "Raumplanung als Beitrag zum Bodenschutz 

70 Kindle: Pflichten und Rechte, 1993, S. 3. 
71 Fritz: "Preiswerter Wohnungsbau ist keine Illusion", 1994, S. 3. 
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und zur Ernährungssicherung" herausgestrichen.72 In ein ähnliches 
Horn stiess der langjährige VU-Abgeordnete Alfons Schädler, der for
derte, "einer künftigen weiteren Bodenhortung und Bodenspekulation 
im Landesinteresse vorzubeugen"73 und der verlangte, "dass auch in Zu
kunft für eine möglichst breite Streuung des Grundbesitzes in Wahrung 
der allgemeinen Interessen Sorge zu tragen ist."74 

Eine gewisse Relativierung erfahren diese Appelle, wenn der vorma
lige Landtagspräsident Dr. Karlheinz Ritter in einer Wortmeldung die 
Ansicht vertritt, dass im Zusammenhang mit bodenpolitischen Mass
nahmen nicht nur ein öffentliches Interesse, sondern ein ebenso starkes 
verfassungsmässig verankertes privates Eigentumsrecht zu vertreten 
sei.75 Er umreisst damit ein Spannungsfeld zwischen allgemeinen und in
dividuellen Interessen, das die potentielle Sprengkraft bodenpolitischer 
Initiativen charakterisiert und das letztlich sowohl für die geringe Be
reitschaft, sich auf konkrete bodenpolitische Vorhaben festzulegen, als 
auch für die anscheinend beliebte Zuflucht bei leeren Floskeln und All
gemeinplätzen hauptverantwortlich zeichnen dürfte. 

Resümierend bleibt somit noch darauf einzugehen, welche Effekte 
die geschilderten Konstellationen im Grundstückshandel vermutlich 
auslösen. Die politischen Rahmenbedingungen im Fürstentum Liech
tenstein dürften sich am Bodenmarkt vor allem dadurch bemerkbar ma
chen, dass sie bei den Grundeigentümern eine Erwartungshaltung er
zeugen, die als "only-winning-position" zu umschreiben wäre. Indem 
die Politik schon vor der blossen öffentlichen Diskussion allenfalls auch 
unpopulärer Massnahmen zurückschreckt, vermittelt sie den Leuten ein 
gewisses Sicherheitsgefühl, wonach weder restringierende Eingriffe in 
das Grundeigentum noch irgendwelche Änderungen drohen, die 
womöglich erworbene Vermögenspositionen schmälerten. Da beispiels
weise raumplanungspolitisch begründete Rückzonungen ebensowenig 
wie fiskalpolitisches Durchgreifen aber auch kaum sonstige Dirigismen 
zu gewärtigen sind, bestärkt die politische Situation im Lande - zumin
dest momentan - die Annahme, dass aus Entscheiden der Politik resul
tierende Wertminderungen förmlich ausgeschlossen seien. Viel eher mag 

72 Anonym: FL: Zu knapper Boden, 1991, S. 5. 
73 Dem Bodenhandel Einhalt gebieten. Liechtensteiner Vaterland, Samstag 28. Mai 1988, 

S. 3. 
74 Protokoll über die öffentliche Landtagssitzung vom 25. Mai 1988, S. 299. 
75 Protokoll über die öffentliche Landtagssitzung vom 26. März 1991, S. 188. 
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da oder dort - im Vertrauen auf das eigene politische Gewicht - sogar 
die Hoffnung gehegt werden, etwa durch hoheitliche Planungsakte viel
leicht längerfristig in den Genuss von Wertsteigerungen zu gelangen. 
Mit anderen Worten, die politischen Gegebenheiten scheinen die Zu
kunftserwartungen der Eigentümer dahingehend zu bestärken, dass man 
beim Immobilienbesitz auf längere Sicht nicht verlieren, sondern nur ge
winnen könne. 
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II. Marktordnende Regulative und gesetzliche 
Rahmenbedingungen für Grundstückstransaktionen 
in Liechtenstein 

Sämtliche politischen Überlegungen müssen - wollen sie dauerhaft be
stehen und möchten sie über kurz oder lang allgemeine Handlungsrele
vanz erlangen - auf diese oder jene Weise in gesetzliche Bestimmungen 
münden. Da sich kaum eine Gesellschaft einen bloss auf informelle Ver-
haltenskodices gestützten oder gar völlig regellosen Umgang mit so 
zentralen und absolut limitierten Ressourcen, wie dem Boden, leisten 
kann, existiert in praktisch allen modernen Staatswesen - und so auch in 
Liechtenstein - trotz nachvollziehbarer interner Interessensdivergenzen 
und trotz aller Verwaschenheit bzw. Unterschiedlichkeit politischer 
Standpunkte eine Fülle von Gesetzen, die auf Grund und Boden Bezug 
nehmen. Die von der Legislative erlassenen Verhaltensmassregeln ver
körpern zum einen den gesellschaftspolitisch erzielten Minimalkonsens 
und ihnen eignet zum anderen ob ihres allgemeinverbindlichen Charak
ters eine ausgeprägte, generelle Relevanz dafür, wie mit dem Boden 
tatsächlich verfahren wird. 

Wiewohl die einzelnen, in Liechtenstein geltenden, bodenbezogenen 
Normen auf zahlreiche Sachmaterien und teilweise auf mehrere Rechts
ebenen verteilt sind, ist davon auszugehen, dass sie alle, sei es bewusst, 
sei es unbeabsichtigt, für den Immobilienhandel mehr oder minder 
marktordnende Funktionen ausüben. Innerhalb der liechtensteinischen 
Rechtsordnung sind derartige mit Lenkungseffekten für den Grundver
kehr ausgestattete Vorschriften insbesondere in den Bereichen fiskali
scher, planerischer, umweltschützerischer und grundverkehrsrechtlicher 
Reglementierungen zu orten. 

1. Steuerliche Behandlung von Grund und Boden 
in Liechtenstein 

Wie ihr Name schon sagt, wirken die von der Rechtsordnung vorgese
henen Steuern1 - in Abhängigkeit davon, wo ihre Erhebung anknüpft -

1 Jene Rechtsquellen, die das liechtensteinische Fiskalwesen reglementieren, sind insbe
sondere: 
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stets verhaltensbeeinflussend. Zwar weisen grundsätzlich alle öffent
lichen Abgaben einen Lenkungseffekt auf2, dieser entfaltet sich aber je 
nach Art der Steuer jeweilen in unterschiedlichen Lebensbereichen. 
Dementsprechend sind aus dem Bündel aller in Liechtenstein existieren
den Steuervorschriften auch nur jene als unmittelbar bodenmarktbeein-
flussend zu taxieren, die das Grundeigentum in irgendeiner Weise als 
Bezugspunkt kennen. Daher konzentrieren sich im folgenden die Aus
führungen auf drei, für Grundverkehrsanalysen zentrale Segmente des 
liechtensteinischen Steuerwesens, nämlich auf die Vermögens- und Er
werbssteuer, die Grundstücksgewinnsteuer und auf die Erbschaftssteu
ern (Nachlass-, Erbanfalls- und Schenkungssteuer).3 

a) Die Vermögensbesteuerung des Grundeigentums 

Die Vermögens- und Erwerbssteuer hat innerhalb des liechtensteini
schen Fiskalwesens wohl die breitesten Bezüge zum Grundeigentum, 

- Das Steuergesetz vom 30. Januar 1961, LGB1.1961/7, samt Nachträgen sowie den zum 
Steuergesetz erlassenen Regierungsverordnungen über zulässige Abschreibungen 

- Ferner sind im Fürstentum aufgrund des Zollvertrages vom 29. März 1923, LGB1. 
1923/24, des Einführungsgesetzes zum Zollvertrag vom 13. Mai 1924, LGB1. 1924/11, 
und der Änderungen zu diesem Gesetz vom 29. Dezember 1966, LGB1. 1 967/2 das 
Schweizerische Bundesgesetz über die Stempelabgaben vom 27. Juni 1973 (Emis
sionsabgabe, Umsatzabgabe und Abgabe auf Zahlung von Versicherungsprämien ge
gen Quittung) sowie sämtliche Zollgesetze anwendbar. 

- Schliesslich ist noch das jährliche Finanzgesetz zu erwähnen, das nebst dem Budget 
die Höhe der Steuersätze fixiert. 

vgl. dazu auch Fürstlich Liechtensteinische Steuerverwaltung: Kleine Information über 
die Steuern, 1990. 

2 vgl. Vallender et al.: Schweiz. Steuer-Lexikon - Band 1, 1989, S. 9. 
3 Das Fürstentum Liechtenstein kennt - etwa im Gegensatz zu Deutschland oder zu Öster

reich - keine eigene, als solche offiziell titulierte Grund- respektive Gebäudesteuer. Die
ses Faktum mag für's erste frappieren, da Grundsteuern an sich "die älteste Form der Er
tragsbesteuerung" und eigentlich die für Agrargesellschaften adäquate Abgabenart dar
stellen, "die man schon in den ältesten Kulturstaaten der Menschheit vorfindet. Der 
Grundbesitz war in den vorindustriellen Gesellschaften die wichtigste Ertrags- und Ein
kommensquelle. Zudem konnte er steuertechnisch mit Hilfe der Kataster relativ leicht 
erfasst werden." (Wittmann: Finanzwissenschaft - II. Teil, 1975, S. 57.) Da in Liechten
stein aber früher nur geringe Teile der Flächen individuell bewirtschaftet waren und der 
Grossteil der Wälder und Alpen sowie der stets überschwemmungsgefährdeten und ver-
nässten Tallagen als Gemeinschaftsland genützt war, hätte sich nur eine minimale, indi
viduell zurechenbare Steuerbasis ergeben. Ausserdem begann die Staatsverwaltung im 
Fürstentum erst relativ spät - nämlich in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts - mit 
der Landesvermessung und mit der Erstellung eines Katasters. Bei genauerer Betrachtung 
machen also die einstigen Besitzverhältnisse im Verein mit damaligen administrativen 
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erfasst diese Steuer doch praktisch den gesamten in privater Hand 
befindlichen Boden - unabhängig von allfälligen Transaktionen, wie 
Handänderungen etc. 

Der liechtensteinischen Vermögens- und Erwerbssteuer unterstehen 
natürliche und juristische Personen sowie der ruhende Nachlass (Verlas
senschaft), wobei sich die Steuerpflicht natürlicher Personen einerseits 
auf jene Leute erstreckt, die ihren Wohnsitz im Lande haben und ande
rerseits wird die Steuer bei im Ausland Wohnhaften in bezug auf das im 
Fürstentum gelegene immobile Eigentum erhoben.4 

Als Steuerobjekt (also als Sache, auf die sich der Steuerzugriff richtet) 
gilt das bewegliche und unbewegliche Vermögen des Steuerpflichtigen,5 

was natürlich auch die Liegenschaften miteinschliesst. 
Die Tatsache, dass die Vermögens- und Erwerbssteuer das Immobi

lieneigentum miterfasst, erklärt sich aus der Grundstruktur des Fiskal
wesens. "Das Steuersystem des Fürstentums Liechtenstein ist dadurch 
charakterisiert, dass eine allgemeine Vermögenssteuer und eine bloss er
gänzende Erwerbssteuer erhoben wird"6 und dass es keine Einkommen-

Lücken plausibel, wieso sich im Fürstentum trotz des seinerzeitigen Vorherrschens agrar-
gesellschaftlicher Strukturen vormals keine Grundsteuer etablierte. 
Dafür erhob die Landesherrschaft in früheren Jahrhunderten eine sogenannte "Alte 
Landessteuer", welche auch die Bezeichnung "Behöbte Steuer" trug, bzw. später die 
"Eidsteuer", welche sich auf das Reinvermögen der Untertanen bezog, das in einem 
eigenen Steuerbuch nach ihren eidlichen Angaben verzeichnet war. 
vgl Ospelt: Wirtschaftsgeschichte, 1974, S. 389f. 
Erst durch das "Provisorische Steuergesetz vom 20. Oktober 1865" fand die Grund
steuer vorübergehende Aufnahme in das Liechtensteinische Fiskalwesen. Sie trat "an die 
Stelle der bisher vom unbeweglichen Eigenthume zur Landeskasse erhobenen Landes
steuer" (vgl. § 2 Provisorisches Steuergesetz vom 20. Oktober 1865 LGB1. 1866/1). 
Diese Grundsteuer wurde nach dem durch Vermessung und Schätzung ermittelten "Ka-
tastralwert" der Grundstücke bemessen, vgl. Quaderer: Liechtenstein in der Zeit nach 
dem 1. Weltkrieg, sine anno, S. 55. 
Besagte Grundsteuer scheint im nunmehr geltenden Steuergesetz jedoch nicht mehr als 
eigene Abgabenart auf. 
Zwar hat der Staatsgerichtshof vor etwas mehr als einem Jahrzehnt eine nomenklatori-
sche Klarstellung getroffen, indem er entschied "unter 'Grundsteuer' ist die auf den in
ländischen Grundbesitz zu entrichtende Vermögenssteuer zu verstehen." (LES 1985/1, 
S. l ff.) Aus dieser Feststellung ergibt sich aber lediglich eine rein semantische Fixierung, 
es erwächst daraus aber keine Etablierung einer Abgabe, die den sonst üblichen fiskal
theoretischen Vorstellungen einer ertragssteuerlich motivierten "Grundsteuer" ent
spricht. 

4 vgl. Marxer, Goop und Kieber: Gesellschaften und Steuern, 1991, S. 229. 
sowie Art. 31 Steuergesetz vom 30. Januar 1962, LGB1. 1961/7 idgF. 

5 vgl. Frick: Unternehmensführung, 1991, S. 46. 
6 Vallender und Hirt: Schweiz. Steuer-Lexikon - Band 3, 1991, S. 345. 
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Steuer kennt.7 Diese Konstruktion ist eine Liechtensteinische Besonder
heit8 und damit stehen die hiesigen Regelungen im Gegensatz zu sonst 
heute in den Industriestaaten üblichen Besteuerungskonzepten, die auf 
einer allgemeinen Einkommensteuer mit allenfalls ergänzender Vermö
gensteuer aufbauen.9 Mit anderen Worten: Während also der Fiskus in 
anderen Ländern die diversen Einkunftsarten möglichst geschlossen zu 
erfassen sucht und dabei eines der Hauptgewichte auf Vermögenserträge 
legt, die dort zum Einkommen gerechnet und auch als solches besteuert 
werden, gelten hingegen den liechtensteinischen Vorschriften zufolge als 
Einkommen (Erwerb) lediglich "die Einkünfte aus selbständiger oder 
unselbständiger Erwerbstätigkeit sowie Ruhegehälter oder Pensio
nen."10 Die Vermögenserträge zählen in Liechtenstein ausdrücklich 
nicht zum Erwerb, weswegen laufende Zinseinkünfte von bei Banken 
angelegten Kapitalien ebenso steuerfrei bleiben wie die von Liegen
schaftsvermögen erfliessenden Einnahmen aus Vermietung und Ver
pachtung. 

Der Verzicht auf eine Besteuerung von Vermögenserträgen begünstigt 
tendenziell die "Reicheren", die ihren Lebensunterhalt vorwiegend aus 
Zins- oder Mieteinkünften bestreiten können, gegenüber "Armeren", 
die für ihr Auskommen primär auf Erwerbseinkünfte angewiesen sind. 
Die aus dem Blickwinkel der Wahrung von "Steuergerechtigkeit" - im 

7 Mit seiner Ausgestaltung der direkten Steuern fügt sich das Fürstentum Liechtenstein in 
die seinerzeitigen Fiskaltraditionen, welche die Eidgenossen zur Finanzierung ihres 
Staates entwickelt hatten, "wobei sie sich im Gegensatz zu ausländischen Gepflogenhei
ten zumeist an die Vermögensbesteuerung hielten." 
Gygi: So explodierten die Staatsausgaben, sine anno, S. 1. 

8 Jene Sonderstellung, welche der Vermögenssteuer im Fürstentum Liechtenstein zufällt, 
beruht auf dem Umstand, dass das geltende, aus dem Jahre 1960 stammende Steuerge
setz "in Teilbereichen noch Grundzüge aus der Steuerordnung von 1923" beinhaltet 
(Fürstlich Liechtensteinische Regierung: Neues Steuergesetz, sine anno, S. 2) und dass 
Reformbemühungen bisher am Wählerwillen gescheitert sind, haben doch die Stimm
bürger ein neues Steuergesetz anlässlich eines Referendums im Herbst 1990 verworfen. 

9 Aus der Überlegung heraus, dass - im Sinne der Nachhaltigkeit - Steuern zweckmässi
gerweise nicht durch Rückgriff auf die Vermögenssubstanz einer Volkswirtschaft, son
dern aus den laufenden Wirtschaftserträgen aufzubringen seien (vgl. dazu Blumenstein: 
System des Steuerrechts, 1971, S. 140.), folgert zwangsläufig eine Nachrangigkeit der 
Vermögenssteuer. Dementsprechend hat beispielsweise Osterreich inzwischen die Ver
mögenssteuer überhaupt abgeschafft, und in der Schweiz gilt sie als zweitrangige Ab
gabe, welche für die Behörden in erster Linie Kontrollfunktionen erfüllt, "indem mittels 
Angaben des Steuerpflichtigen über sein Vermögen festgestellt werden kann, ob er sein 
Einkommen richtig angibt oder nicht." (Affolter: Vermögenssteuer, 1981, S. 27.) 

10 Fürstlich Liechtensteinische Steuerverwaltung: Kleine Information über die Steuern, 
1990, S. 4. 
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Sinne des Gleichheitsgrundsatzes - nicht ganz unproblematischen Dis
krepanzen werden dabei umso grösser, je besser es "besitzenden" ge
lingt, ihr Vermögen ertragsbringend anzulegen." 

Auf den Immobilienmarkt übertragen bedeutet dies, dass der Steuer
gesetzgebung Anreize innewohnen, Liegenschaften so zu verwerten, 
dass sie möglichst hohe laufende Erträge abwerfen; was sich etwa durch 
- allerorten aus dem Boden spriessende - Mietwohnüberbauungen mit 
entsprechend aufwendiger Gebäudeausstattung bewerkstelligen lässt. 
Der gehobene Wohnungsstandard dient hierauf zur Rechtfertigung 
eines höheren Mietzinsniveaus. Ein solcher, sich zum Teil selbst verstär
kender "circulus" dürfte auf Dauer letztlich zu innergesellschaftlichen 
Spannungen führen, weil sich dann ab einem gewissen Level sozial 
Schwächere solche Wohnungen immer weniger leisten können. 

Die in Liechtenstein geübte Besteuerungspraxis scheint aber nicht nur 
wegen der eben genannten Gründe dazu angetan, die Bautätigkeit zur 
Errichtung von Renditeobjekten bzw. zur Schaffung eines auch für 
westeuropäische Massstäbe überdurchschnittlichen Wohnkomforts zu 
stimulieren, sondern sie tut dies auch deshalb, weil die Vermögenssteu
erbestimmungen tendenziell Fremdfinanzierungen begünstigen dürften. 
Ist doch bei der für die Abgabenbemessung massgeblichen Errechnung 
des steuerbaren Reinvermögens vorgesehen, die vorhandenen Aktiva ge
gen aushaftende Gläubigerforderungen zu saldieren, also um den Betrag 
der Verbindlichkeiten zu vermindern. Das heisst, wer Schulden macht, 
senkt damit die Bemessungsgrundlage und in der Folge den zu entrich
tenden Steuerbetrag.12 

Das Interesse an Immobilieneigentum erfährt aber noch aus anderen 
fiskalischen Komponenten eine Intensivierung. Die bislang angeführten 
Steuersparmotive sind vermutlich nämlich sekundär gegenüber jenem 
'BewertungsvorteiF, den Bodeneigentümer im Vergleich zu Eignern an

11 Inhaltlich sehr ähnlich argumentierte im übrigen die liechtensteinische Regierung, wenn 
sie anmerkt: " Heute ist e in Teil der Bevölkerung in der Lage, aus den Einkünften des 
Vermögens zu leben, ohne dass dadurch die Vermögenssubstanz geschmälert wird. Die
sen . . . Verhältnissen trägt das geltende Recht nicht mehr Rechnung, da die verschiede
nen Arten von Einkünften nicht gleichmässig belastet werden." 
Fürstlich Liechtensteinische Regierung: Neues Steuergesetz, sine anno, S. 2. 

12 Ob derartige steuerrechtliche Bestimmungen für den zuvor bereits besprochenen, im 
Vergleich zur Schweiz relativ hohen privaten Schuldenstand mitverantwortlich zeich
net, lässt sich zur Zeit nicht definitiv klären. Andererseits ist die Vermutung eines der
artigen Zusammenhanges auch nicht völlig von der Hand zu weisen. 
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derer Anlageformen de facto gemessen. De iure wäre zwar eine Gleich
behandlung aller Vermögensarten vorgesehen, wobei der Buchstabe des 
Gesetzes als Grundsatz für die Ermittlung des steuerpflichtigen Vermö
gens vorgibt, dass "der Verkehrswert der Vermögensteile in dem Zeit
punkt massgebend [sei], auf welchen sich die Steuererklärung bezieht."13 

Dieses Prinzip hat schon der Gesetzgeber selbst bei der Spezifikation 
der Bewertungsgrundsätze hinsichtlich der Immobilientaxation relati
viert, indem er formulierte: "Gebäude und Grundstücke, mit Einschluss 
des land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundes, sind grundsätzlich 
nach dem Verkehrswerte einzuschätzen. Bei land- und forstwirtschaft
lich genutzten Grundstücken ist der Ertragswert bei der Schätzung dann 
wesentlich mitzuberücksichtigen, wenn zwischen Ertragswert und Ver
kehrswert eine erhebliche Differenz besteht."14 

Zu einer noch stärkeren Relativierung dürfte es durch den prakti
schen verwaltungstechnischen Vollzug dieser Richtlinien kommen. Hat 
sich doch bei der Steuerbehörde das Arbeiten mit sogenannten "Steuer
schätzwerten" für Liegenschaften eingebürgert. Diesen "Steuerschätz
werten" wird von verschiedener Seite bescheinigt, weitgehend losgelöst 
von den Verkehrswerten zu sein.15 So hat unter anderem der Staatsge
richtshof in einer Entscheidung festgestellt: "Bezüglich des Grundver

13 Art. 44 des Gesetzes über die Landes- und Gemeindesteuern vom 30. Januar 1961, 
LGB1. 1961/7. 

14 ebd. 
Dieses vom Gesetzgeber proklamierte - aus wirtschaftstheoretischer Sicht im Grunde 
inkonsistente - Ineinanderfliessen von Ertrags- und Verkehrswerten ist im übrigen kein 
liechtensteinisches Spezifikum. 
Ganz ähnliche Vorstellungen sind beispielsweise in der Schweiz artikuliert worden, wo 
es in einer Botschaft des Bundesrates heisst: "Die allgemeine . . . B ewertungsregel für 
die Vermögenssteuer bildet die Bewertung zum Verkehrswert, wobei der Ertragswert 
angemessen berücksichtigt werden kann." Botschaft über die Steuerharmonisierung 
vom 25. Mai 1983, S. 104. 
Sehr ähnliche, in manchen Punkten näher spezifizierende Festlegungen sind übrigens in 
der liechtensteinischen Verordnung über die amtlichen Grundstücksschätzungen ent
halten. Deren Anwendungsbereich erstreckt sich allerdings nicht auf Bewertungen für 
die Steuerbemessung, sondern nur auf Schätzgutachten anlässlich der Errichtung von 
Grundpfandrechten und auf Taxationen zur Überwachung des hinreichenden Versiche
rungsschutzes der Gebäude gegen Brand- und Elementarschäden, vgl. Verordnung vom 
16. Juli 1974 über die amtlichen Grundstücksschätzungen LGB1. 1974/45. 

15 Beispielsweise verweist die Regierung in einer Informationsbroschüre selbst darauf, 
dass "die heute angewandten Steuerschätzwerte für Grundstücke aus den Fünfzigerjah
ren stammen" und dass sie "einen Bruchteil des wahren Verkehrs- und Ertragswertes" 
repräsentieren. 
Fürstlich Liechtensteinische Regierung: Neues Steuergesetz, sine anno, S. 4. 
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mögens werden Steuerschätzwerte, die in keiner Weise dem Verkehrs
wert entsprechen, angenommen. Wenn für die Vermögenssteuerveranla
gung auf einen in bezug auf den Verkehrswert irrealen Steuerschätzwert 
abgestellt wird und dies mit langjähriger Praxis begründet wird, so liegt 
eine ungleiche Behandlung derjenigen Verlassenschaften vor, die nur aus 
beweglichen Vermögen bestehen. Die langjährige Praxis contra lege 
kann eine gesetzliche Vorschrift, wenigstens nicht im Abgabenrecht, er
setzen".16 

Wiewohl dieses höchstgerichtliche Erkenntnis schon einige Zeit 
zurückliegt, hat sich offensichtlich an der kritisierten Handhabung nicht 
viel geändert.17 Die Persistenz des Vollzugsdefizits mag zum einen in fis
kalpolitischen Befürchtungen gründen, wonach ein vom Gesetz eigent
lich vorgesehenes, tatsächliches Heranführen der bislang sehr niedrig 
angesetzten Steuerschätzwerte an die realen Verkehrswerte breiten 
Steuerwiderstand auslösen könnte; zum anderen mögen pragmatische 
Momente - im Sinne der Verwaltungsvereinfachung - eine Rolle spielen: 
- Einmal würde das Operieren mit "echten" Verkehrswerten laufende 

Korrekturnotwendigkeiten bedingen, da schon allein wegen der In
flation und wegen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung perma
nente Grundstückswertänderungen auftreten, die regelmässig nach-
zuvollziehen wären. 

- Ferner hätte die Steuerbehörde wahrscheinlich mit dem Fehlen ent
sprechender Angaben und Grundlagen über aktuelle Verkehrswerte 

16 Entscheidung des Staatsgerichtshofes (AZ 1969/1) vom 13.7.1970, veröffentlicht in 
ELG 1967-72, Seite 251ff. LS aus GVLR 1946-84, Seite 321. zitiert nach Fuchs-Ospelt: 
Das Liechtensteinische Steuergesetz, 1992, S. E-24 

17 Verschiedene Indizien geben sogar zur Vermutung Anlass, dass sich die Ungleichheit 
bei der Besteuerung im Laufe der Zeit eher verfestigt bzw. vergrössert denn verkleinert 
hat und dass die Diskrepanzen unterdessen auch zwischen Liegenschaftseigentümern 
auftreten. Zu schliessen ist dies zumindest aus dem usus, demzufolge sich die Taxatio
nen jeweils auf Wertrelationen stützen, wie sie zum Zeitpunkt der Schätzung herrschen. 
Das heisst, die Steuerschätzwertermittlungen sind nicht generell auf einen einheitlichen 
Bezugszeitpunkt focussiert, wie das eigentlich von Seiten der Finanzmathematik zu ver
langen wäre. Dies bedeutet bei im Zeitablauf kontinuierlich steigendem Preisniveau: 
Wessen Liegenschaft später eingeschätzt wurde, der muss mit einem relativ höheren 
Steuerschätzwert leben, selbst wenn der eigentliche Verkehrswert jenem einer früher ge
schätzten gleichwertigen Liegenschaft völlig entspricht. Eine zusätzliche Verstärkung 
derartiger Divergenzen resultiert des weiteren wohl aus der Gepflogenheit, dass es keine 
periodischen, amtswegigen Überprüfungen und Nachführungen der Steuerschätzwerte 
gibt. Zumeist bekommen nämlich Grundstücke lediglich dann aktuelle Schätzwerte, 
wenn etwa neue Gebäude darauf e rrichtet wurden, bei anderen Liegenschaften bleiben 
dagegen alte Steuerschätzwerte womöglich Jahrzehnte hindurch unverändert. 
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speziell für jene Grundstücke zu kämpfen, die vielleicht schon seit 
Generationen nicht mehr über den Markt den Eigentümer gewechselt 
haben und die schon seit langem in der Hand einer Familie sind. 

- Schliesslich erweist sich der Gesetzestext selbst als interpretations
fähig und als präzisierungsbedürftig, enthält er doch weder exakte 
Definitionen für die verwendeten Wertbegriffe, noch beinhaltet er 
klare Ausführungsbestimmungen, nach welchen Prozeduren der 
Schätzvorgang abzulaufen habe. 

Wie auch immer die Motive für das Vorgehen der Steueradministration 
geartet sein mögen, für die Vorgänge am Bodenmarkt ist der Endeffekt 
der Bewertungspraxis entscheidend: Infolge der Tatsache, dass bei 
Grundstückseigentum mehr oder minder fiktive, jedenfalls sehr niedrige 
Steuerschätzwerte in Ansatz gebracht werden,18 während man für alle 
übrigen Vermögensteile Verkehrswerte heranzieht, ergibt sich eine steu
erliche Begünstigung von Immobilieneigentum. Dies nährt die - schon 
bei den theoretischen Grundlagen über das Funktionieren des Boden
marktes ausgeführte - Vermutung, dass die momentanen Modalitäten, 
wie die Vermögensbesteuerung vollzogen wird, dem Bodenpreisniveau 
Auftrieb verleiht. Denn die Aussicht auf steuerschonende Thesaurie-
rung dürfte einerseits die Neigung von Grundeigentümern, ihre Liegen
schaften am Markt zu offerieren, bremsen, weil sie nach vollzogenem 
Verkauf entsprechend dem erzielten Gesamterlös - und damit zum ech
ten Verkehrswert - besteuert würden; und andererseits scheint diese 
Perspektive geeignet, vor allem bei besonders Finanzkapitalkräftigen die 
Immobiliennachfrage zusätzlich anzuregen, weil letztere durch einen 
Liegenschaftserwerb bei gleichem Substanzwert zu einer verminderten 
Vermögensteuerbemessungsgrundlage kommen. 

Freilich ist vorstellbar, dass das geschilderte Kalkül teilweise durch 
andere (aussergesetzliche) Erwägungen kompensiert wird. So ist zwar 
von einer Bevorzugung des Grundeigentums bei der Vermögensbesteue

18 Wenn die Steuerschätzwerte hier als fiktive Grössen apostrophiert und wenn ihnen zu
vor schon "Zeitbruche" bescheinigt werden, so könnte daraus der fälschliche Eindruck 
entstehen, besagte Steuerschätzwertermittlung sei überhaupt ein ziemlich beliebiges 
oder gar willkürliches Unterfangen. Dagegen entspringt eine gewisse Objektivierung 
der Schätzvorgänge aus dem Faktum, dass von Amts wegen für jedes Steuerjahr Richt
linien zur Gebäudeschätzung erlassen werden; darin sind einerseits nach Lage (Ge
meinde), Gebäudeart und Ausbauzustand differenzierte Leitwerte (als Normsätze pro 
Kubikmeter umbauten Raumes) und andererseits Kapitalisierungssätze für Ertragswert
berechnungen angegeben, die als einheitliche Orientierungshilfe dienen. 
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rung auszugehen, jedoch ist es - im Unterschied zu anderen Vermögens
teilen und Anlageformen - beim Realitätenbesitz prinzipiell ausge
schlossen, den Tatbestand der Eigentümerschaft dem Fiskus zu ver
heimlichen. Im übrigen ist abschliessend noch darauf zu verweisen, dass 
gerade in Liechtenstein eine gewisse Gefahr besteht, die von der Vemö-
gens- und Erwerbsbesteuerung vermutlich induzierten Effekte am Bo
denmarkt überzubewerten, zumal die individuelle Steuerbelastung im 
Vergleich zu anderen Staaten ohnedies niedrig ausfällt, wenngleich die
ser "objektive" Befund nicht unbedingt mit den subjektiv empfundenen, 
psychologischen Wirkungen korrelieren muss. 

b) Die Besteuerung der Grundstücksgewinne 

Die Grundstücksgewinnsteuer ist in ihren Wirkungen auf den Ge
schäftsgang am Immobilienmarkt prinzipiell ähnlich zu beurteilen, wie 
die Vermögens- und Erwerbssteuer. Sie stellt jedoch die einzige Spezial-
steuer in Liechtenstein dar, die ausschliesslich auf Grund und Boden Be
zug nimmt. Sie ist eine Landessteuer, deren Erträgnisse zwischen den 
Gebietskörperschaften geteilt werden. Denn "zum Ausgleich der unter
schiedlichen Finanzkraft zwischen dem Land und den Gemeinden rich
tet der Staat jährlich bestimmte Anteile seiner Steuereinnahmen an die 
Gemeinden aus, um die Finanzierung der kommunalen Aufgaben si
cherstellen zu können. Von der Grundstücksgewinnsteuer erhalten die 
Gemeinden einen festen Anteil von zwei Dritteln der Einnahmen gut
geschrieben."19 

Dieser spezifischen Vermögensverkehrssteuer unterliegen in Liech
tenstein die aus der Veräusserung oder aus dem Tausch von inländischen 
Grundstücken erzielten Gewinne. Deren gesonderte Besteuerung ist da
mit zu rechtfertigen, weil Einkünfte aus dem Verkauf von Realitäten 
nicht regelmässig anfallen.20 Dabei gilt als zu versteuernder Gewinn die 
Differenz zwischen Verkaufserlös und Gestehungspreis bzw. Anlageko
sten (= Erwerbspreis respektive amtlicher Schätzwert plus Investitio

19 Fürstlich Liechtensteinische Regierung: Rechenschaftsbericht 1990, S. 59. 
20 vgl. Fürstlich Liechtensteinische Regierung: Neues Steuergesetz, sine anno, S. 5. 
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nen) der Liegenschaft.21 Steuerpflichtig ist der Veräusserer.22 In der Pra
xis vereinbaren die Geschäftspartner bei Grundstückstransaktionen 
allerdings immer wieder vertraglich, dass der Erwerber die Steuerschuld 
zu begleichen habe. 

Der Normalsteuersatz für die Grundstücksgewinnsteuer entspricht 
von Gesetzes wegen jenem, den der Landtag alljährlich für die Erwerbs
steuer festsetzt. Allerdings ist unter gewissen Umständen eine gestaffelte 
Erhöhung des Hebesatzes vorgesehen; selbige greift, sofern der Veräus
serer selbst das Grundstück weniger als 10 Jahre im grundbücherlichen 
Eigentum hat. In welchem Ausmass sich der Hebesatz vermehrt, hängt 
verkehrt-proportional von der bisherigen Besitzdauer ab. Tarifsprünge 
ergeben sich jeweils bei einer Eigentumsdauer von 10, 5 sowie 3 Jahren. 
Liegt die Eigentumsdauer unter drei Jahren, so kommt der höchste Steu
ersatz zum Tragen, welcher das Doppelte des Normaltarifes ausmacht.23 

Hinter dieser"besitzzeitabhängigen Tarifgestaltung steckt die Absicht, 
"Spekulationen zu erschweren."24 Dementsprechend ist die Grund
stücksgewinnsteuer in der liechtensteinischen Ausprägung dazu ange
tan, die Bodenmobilität zu bremsen.25 

Aus dem Faktum, dass der Veräusserer die Abgabe schuldet und aus 
der Regelung, dass die Eigentumsdauer die Höhe des anzuwendenden 

21 "Beim Tausch ergibt sich ein Grundstücksgewinn nur, wenn die Differenz zwischen den 
Anlagekosten und dem Verkaufserlös realisiert worden ist - bei Tausch von gleichwer
tigen Grundstücken ohne Aufgeld (reiner Sachwerttausch) wird kein Gewinn realisiert 
und somit gibt es in diesem Falle auch keinen steuerpflichtigen Grundstücksgewinn." 
Fürstlich Liechtensteinische Steuerverwaltung: Kleine Information über die Steuern in 
Liechtenstein, 1990, S. 9. 

22 vgl. Sprenger: Die Steuern im Fürstentum Liechtenstein, 1986, S. 20. 
2J So wie die liechtensteinische Grundstücksgewinnsteuer konstruiert ist, ergibt sich ein 

"Besitzesdauer-Rabatt". Dessen argumentative finanzwissenschaftliche Fundierung 
geht von der Beobachtung aus, dass in den nominellen Grundstücksgewinnen in gewis
sem Masse stets Inflationsgewinne mitenthalten sind (und zwar mit zunehmender 
Eigentumsdauer in steigendem Masse). Für eine besitzesdauerabhängige Reduktion des 
Steuertarifes spricht also der Umstand, dass solcherart die Geldentwertung Berücksich
tigung finden kann. 

24 vgl. Sprenger: Die Steuern im Fürstentum Liechtenstein, 1986, S. 20. 
25 Die Verhinderung von Bodenspekulation ist nur eines von mehreren Motiven für die Be

steuerung von Grundstücksgewinnen. Ein anderer, weniger vordergründiger Rechtferti
gungsgrund für diese fiskalpolitische Massnahme geht von folgender Überlegung aus: Die 
Tatsache, dass die Grundstücksgewinne zu einem wesentlichen Teil auf wertschöpfende 
Leistungen der Allgemeinheit zurückzuführen sind, "verleiht den Grundstücksgewinn
steuern ihre Ausgleichsfunktion: Werte, die von der Allgemeinheit geschaffen wurden, 
sollen auf fiskalischem Weg der Allgemeinheit wieder zugeführt werden." 
Ochsner: Die Besteuerung der Grundstücksgewinne, S. 77. 
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Steuersatzes beeinflusst, resultiert nämlich jedenfalls ein ökonomischer 
Anreiz, sich nicht allzu schnell von einmal erworbenen Realitäten zu 
trennen. Wer dennoch an einen kurzfristigen - womöglich "spekulati
ven" Wiederverkauf denkt, wird dann bei der Weiterveräusserung wohl 
danach trachten, die Steuerbelastung soweit als möglich auf den Käufer 
zu überwälzen. Unter den Gegebenheiten im Immobilienhandel, wo 
Anbieter in aller Regel eine Marktstellung haben, die es ihnen erlaubt, 
die Geschäftsbedingungen und Vertragskonditionen weitgehend nach 
ihren Vorstellungen zu gestalten - unter diesen Voraussetzungen also, ist 
auch die Wahrscheinlichkeit recht gross, dass es wirklich gelingt, die 
Steuerlast auf den Erwerber abzuschieben. Sofern dies tatsächlich ge
schieht, verteuert die Grundstücksgewinnsteuer den Bodenerwerb. 

Neben den vermutlichen Auftriebseffekten für das Bodenpreisniveau 
sind überdies psychologische "Nebenwirkungen" nicht völlig auszu-
schliessen. So könnte das Bewusstsein, dass Verkaufswillige es durch 
entsprechendes Zuwarten bis zu einem gewissen Grad selbst in der 
Hand haben, wie stark der Fiskus an ihren Veräusserungsgewinnen par
tizipiert, zu einem längeren Festhalten am Grundeigentum veranlassen, 
als es vielleicht ohne diese Steuerregelungen intendiert gewesen wäre, 
nur um solcherart als "unnötig" empfundener Steuer zu entgehen. 

Ein Indiz dafür, dass in der Tat nicht allzu viele Grundstücke in 
einem Zeitabstand von weniger als 10 Jahren weiterveräussert werden 
dürften, liefern die in Tabelle 7 zusammengestellten Daten über die Ent
wicklung des Grundstücksgewinnsteueraufkommens bzw. der steuer
baren Grundstücksgewinne. Aus dieser Tabelle ist zum einen zu erse
hen, dass beide Grössen ebenso wie die Zahl der Veranlagungen von 
Jahr zu Jahr beachtlich schwanken. Zum anderen ist den Daten aber 
ferner zu entnehmen, dass der Durchschnittssatz der Steuerbelastung 
(welcher sich rein rechnerisch ergibt, indem man das jeweilige Total an 
Steuereinnahmen in Prozent des gesamten steuerbaren Gewinnes aus
drückt) relativ niedrig liegt. 

Bedenkt man, dass bei einer Eigentumsdauer von über 10 Jahren in 
der höchsten Progressionsstufe 17,82 % vom Grundstücksgewinn als 
Steuer abzuführen sind (wohingegen der Fiskus bei einer Eigentums
dauer von weniger als 3 Jahren zu maximal 35,64 % am Grundstücksge
winn mitnaschen kann), zieht man also diese Tatsachen in Erwägung, so 
legt das während der letzten Dekade zu beobachtende Schwanken des 
rechnerischen Durchschnitts-Steuerbelastungssatzes zwischen 15,2 und 
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18,1 % (langjähriger Mittelwert 16,7 %) den Schluss nahe, dass rasche 
Wiederveräusserungen von Grundstücken wohl eher nur sporadisch 
vorkommen. Über diese indirekten Folgerungen hinausgehende Fakten, 
die belegen könnten, wie rasch einmal erworbener Boden wieder in den 
Flandel kommt, stehen in Liechtenstein gegenwärtig ebensowenig zur 
Verfügung, wie direkte Informationen, die darüber Auskunft geben, wie 
oft Geschäfte getätigt werden, die wegen kürzerer Eigentumsdauer mit 
erhöhten Steuersätzen zu belegen waren. 

Tabelle 7: Entwicklung der Einnahmen aus der Grundstücksgewinn
steuer im Fürstentum Liechtenstein während der Jahre 1983 bis 1993 

Jahr Zahl der Steuerbarer Total DurchschnittsJahr 
Veranlagungen Gewinn Steuerein satz der Steuer

(in l.OOO.-sFr) nahmen belastung (in %) 

1993 441 42.420 7.063.145,60 16,7 
1992 401 58.264 9.455.224,50 16,2 
1991 402 83.641 14.367.691,55 17,2 
1990 241 57.639 10.447.050,85 18,1 
1989 264 82.792 14.333.102,40 17,3 
1988 270 39.798 6.209.673,68 15,6 
1987 203 26.527 4.194.797,60 15,8 
1986 187 28.437 4.849.611,30 17,1 
1985 155 56.944 9.821.993,40 17,2 
1984 230 28.790 4.915.282,75 17,1 
1983 241 23.332 3.543.424,70 15,2 

Quelle: Rechenschaftsberichte der Regierung, laufende Jahre 

Die geschilderten Umstände veranlassen somit zur generalisierten Ein
schätzung, dass die in der momentanen Form eingehobene Grund
stücksgewinnsteuer die aktuelle Struktur der Grundeigentumsverteilung 
eher konservieren und damit womöglich sogar die langfristige Spekula
tion mit Bodenwertzuwächsen stützen hilft, als dass diese Abgabe dazu 
beitrüge, die rasche Bodenverfügbarkeit zu steigern. 

c) Die erbschafts- und schenkungssteuerliche Behandlung 
von Grundstücken 

Als letzte Abgabenkategorie, welche im Fürstentum Liechtenstein unter 
anderem auch das Grundeigentum miterfasst, bleiben die Erbschafts

147 



und Schenkungssteuern zu erwähnen. Sie seien der Vollständigkeit hal
ber kurz umrissen; vorweg gesagt dürfte sich nämlich ihr Markteinfluss 
als ziemlich beschränkt erweisen. 

Die einschlägigen Bestimmungen im liechtensteinischen Steuergesetz 
verankern ein "kombiniertes System von Nachlass-, Erbanfall- und 
Schenkungssteuer."26 

Jene Abgaben, die Vermögensübertragungen anlässlich eines Todes
falles belasten, erfassen in Liechtenstein somit einerseits - im Falle der 
Nachlassteuer - die gesamte Hinterlassenschaft als einheitliches Objekt 
und andererseits - im Falle der Erbanfallsteuer - den dem einzelnen Er
ben zukommenden Erbanteil. 

Gegenstand der Nachlassteuer bildet also die aus inländischen 
Grundstücken und beweglichen Vermögensgütern bestehende Verlas
senschaft als ein Gesamtkomplex. Diese Steuer ist in Liechtenstein pro
gressiv nach dem Nettowert der hinterlassenen Vermögensmasse und 
beläuft sich auf 1 bis 5 %, wobei beim Ubergang des Nachlasses inner
halb des engsten Familienkreises (Ehegatten, Kinder) eine Reduktion 
auf die Hälfte des Normtarifes sowie die Berücksichtigung eines Freibe
trages vorgesehen sind.27 

Demgegenüber erfasst die liechtensteinische Erbanfallsteuer die den 
Erben zufliessenden Quoten. Sie is t so konstruiert, dass eine doppelte 
Progression, welche sich nach der Höhe des Erbanfalles und nach Ver
wandtschaftsgraden richtet, zum Tragen kommt. Berechnet wird sie von 
dem nach Abzug der Nachlasssteuer verbleibenden Betrag; sie macht bei 
Vermögensübergängen an Kinder - in Abhängigkeit vom Wert des Erb
teiles - 0,5 bis 0,75 % aus; bei Zuwendungen an nicht verwandte Perso
nen beläuft sie sich auf 18 bis 27 %.28 Zudem sind auch bei dieser Steuer 
für bestimmte Familienangehörige Freibeträge geltend zu machen. 

Die bei unentgeltlichen Vermögensübertragungen unter Lebenden 
fällige Schenkungssteuer unterliegt den gleichen Besteuerungsgrundsät
zen (Steuersätze, Freibeträge etc.) wie die Erbanfallsteuer. Dies garan
tiert, dass etwa Vorempfang oder Erbauskauf dem Vermögenserwerb 
von Todes wegen gleichgestellt werden; dementsprechend sind auch die 

26 Vallender und Hirt: Schweiz. Steuer-Lexikon - Band 3, 1991, S 354. 
27 Fürstlich Liechtensteinische Steuerverwaltung: Kleine Information über die Steuern in 

Liechtenstein, 1990, S. 9. 
28 vgl. Sprenger: Die Steuern im Fürstentum Liechtenstein, 1986, S. 20. 
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Belastungen durch die Schenkungssteuer mit jenen durch die Erbanfall
steuer identisch.29 

Summa summarum bewegen sich die anlässlich einer Erbschaft oder 
Schenkung fälligen Steuerverbindlichkeiten - vor allem bei Transfers in
nerhalb der Familie - in einer Grössenordnung, die normalerweise keine 
ökonomischen Zwänge zum Abverkauf des Empfangenen auslöst. Der 
Ubergang von Grundstücken scheint dabei sogar besonders günstig 
wegzukommen: Zwar sehen die Erbschafts- und Schenkungssteuern 
keine speziellen Tarife für Immobilien vor; de facto ergibt sich aber in 
der Praxis dadurch eine Bevorzugung, dass die Taxierung von Liegen
schaften zum Steuerschätzwert erfolgt. 

Aus dieser Sicht mag es ein gewisses Zusatzinteresse an der Veranla
gung in Grundeigentum geben, weil sich damit auch grössere Vermö
genswerte relativ steuerschonend auf die Nachkommen der nächsten oder 
übernächsten Generation übertragen lassen. Ansonsten dürfte dieser Ab
gabentyp keine sonderlichen Effekte am Bodenmarkt zeitigen, zumal ja 
hinter den eine solche Besteuerung auslösenden Anlässen vorwiegend 
aleatorische Komponenten und keine ökonomischen, kalkulierbaren De
terminanten stecken. Diese Tatsache schlägt sich im übrigen bei der Ent
wicklung des Steuerertrages nieder, der von den für die Staatsfinanzen 
Verantwortlichen wie folgt kommentiert wird: "Die Erbschafts- und 
Schenkungssteuern [sind] von keiner gleichmässigen Stetigkeit gekenn
zeichnet, da die Steuerergebnisse von der wertmässigen Höhe des Ver
mögens und dem Verwandtschaftsgrad abhängig ist [sie!]."30 

2. Bodenmarktrelevante raumordnerische Vorgaben 
in Liechtenstein 

Während Steuern über finanzielle Impulse und über ökonomische Si
gnale mehr oder minder beabsichtigte Lenkungswirkungen für den Um
gang mit dem Boden entfalten, haben - speziell in der Zeit nach dem 
zweiten Weltkrieg - die allermeisten Staaten daneben ein eigenes Instru
mentarium entwickelt, um die Allokation des Bodens durch hoheitliche 
Vorgaben zu beeinflussen. Jene Massnahmen, die die Gebietskörper-

29 Vallender und Hirt: Schweiz. Steuer-Lexikon - Band 3, 1991, S. 354. 
30 Rechenschafts-Bericht 1989 der Regierung, S. 61. 
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Schäften setzen, um die Weichen dafür zu stellen, welcher Nutzung der 
Boden zugeführt werden soll, firmieren gemeinhin unter dem Schlag
wort der "Raumplanung" bzw. "Raumordnung".31 

a) Wurzeln der liechtensteinischen Raumordnung 

Die ersten Bemühungen, Raumordnung in Liechtenstein zu installieren, 
reichen schon einige Zeit zurück. So datieren erste umfassende Anläufe, 
die Raumplanung auf b reiterer Front zu implementieren, bereits aus den 
60er Jahren; sie kumulierten damals in einem umfangreichen Fachgut
achten, welches lange Zeit als Orientierungshilfe diente.32 Dennoch ist 
die Raumordnung in Liechtenstein bezeichnenderweise bislang nicht in 
einem eigenen Regelwerk normiert, sondern lediglich als ein kurzer Ab
schnitt im Baugesetz verankert. Dieses Faktum mag einerseits ein Spie
gelbild dafür sein, dass weite Teile der Bevölkerung heutzutage die bau
liche Grundstücksnutzung gegenüber anderen Nutzungsansprüchen 
prioritär einschätzen. Andererseits ist für frühere Zeiten die sekundäre 
Behandlung von Raumplanungsanliegen aus der geschichtlichen Ent
wicklung heraus noch irgendwie nachvollziehbar. Historisch gesehen 
waren ordnende Eingriffe in die Bodenallokation lange Zeit nicht dring
lich. "Abgesehen von den Villenquartieren in Schaan und Vaduz, die in 
den 20er und 30er Jahren entstanden sind, wurde innerhalb der beste
henden Siedlungsgebiete gebaut. Für eine Ausweitung des Siedlungsge
bietes fehlten Bedarf, Infrastrukturen und Geld."33 

Wenn man bedenkt, dass das zur Zeit geltende Baugesetz in seinen 
Grundzügen aus dem Jahre 1947 stammt, so dürfte es den damaligen 
Verhältnissen angemessen gewesen sein. Die in Jahrhunderten gewach
sene baulich-räumliche Struktur wird indessen von neuen Funktionen 
und Anforderungen bedrängt, die zu Zielkonflikten führen, welche ei

31 Selbst die Anhänger des Marktmechanismus konzedieren, dass mit der Bodennutzung 
Kollektivgutelemente verbunden sind, weshalb sogar bei Marktpuristen Einsicht in die 
Notwenigkeit entsprechender planerischer Massnahmen besteht. 
vgl. Meier: Markt - Interventionismus, 1989, S. 33. 

32 vgl. Rotach et al.: Landesplanung Fürstentum Liechtenstein, 1968. 
33 Erläuterungsbericht zum Entwurf eines Gesetzes über die Orts- und Landesplanung, 

1992, S. 2. 
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ner planerischen Behebung bedürfen,34 weil eine Selbstregulierung der 
Interessen erfahrungsgemäss nicht funktioniert. Vielmehr scheint sich 
der Umgang mit dem Boden "immer mehr im Sinne einer interessenge
leiteten Anarchie"35 zu entwickeln. Dementsprechend gab es zwar spä
tere Versuche, die Raumordnung und Raumplanung in Liechtenstein auf 
eine eigene gesetzliche Basis zu stellen, sie waren aber bislang nicht von 
Erfolg gekrönt. "Im Rahmen der erneuten Revision des Baurechts 
wollte die Regierung im Jahre 1991 verschiedene planungsrechtliche Be
stimmungen erweitern und griffiger gestalten . ... In der Vernehmlas
sung des Gesetzesentwurfes fand diese Initiative keine Unterstüt
zung."36 Inzwischen hat die Regierung im Frühjahr 1995 einen neuen 
Entwurf für ein eigenes Gesetz über die Orts- und Landesplanung zur 
Stellungnahme unterbreitet. 

Das Baugesetz sieht in der momentan geltenden Fassung zur Ver
wirklichung der Raumordnung das Instrument der Bauordnungen und 
Zonenpläne vor (vgl. Art. 3 Baugesetz). Die Bauordnungen enthalten 
allgemeine Bau- und Gestaltungsvorschriften der Gemeinde sowie Vor
schriften zum Zonenplan, welcher unter anderem insbesondere die Er
schliessung der Baugebiete, die Art und das Mass der baulichen Nut
zung der Baugrundstücke sowie die Bauweise regelt. Der Zonenplan ist 
integrierender Bestandteil der Bauordnung und unterteilt das Gemein
degebiet in verschiedene Bebauungszonen und Zonen anderer Nutzung. 
Die raumplanerischen Vorschriften normieren allerdings nur Agenden 
der Ortsplanung und sprechen übergreifende, landesweite Planungsauf
gaben nicht an. 

Das momentan noch immer geltende Gesetz regelt also die Terri
torialplanung nicht abschliessend, es räumt vielmehr vor allem den 
Gemeinden die Ermächtigung ein, ausführende und ergänzende Bestim
mungen zu erlassen. Das heisst, die Hauptverantwortung und die Auf
gabe, die Ideen der Raumordnung letztlich zu konkretisieren und um
zusetzen, ist den Kommunen aufgebürdet. 

Die Gemeinden nehmen den ihnen übertragenen Planungsauftrag auf 
recht unterschiedliche, zum Teil sehr individualistische Weise bzw. in 

34 vgl. Regierung des Fürstentums Liechtenstein (Hrsg.): Veränderungen im Landschafts
raum, 1988, S. 52. 

35 Ruh, Brugger und Schenk: Ethik und Boden, 1990, S. 2. 
36 Sialm: Raumplanungsgesetz, 1995, S. 1. 

151 



einem Fall sogar überhaupt nicht wahr.37 Deshalb und weil im Baugesetz 
teilweise präzise und verbindliche raumplanerische Bestimmungen und 
Instrumente fehlen - insbesondere bezüglich der Landesplanung sind 
uneinheitliche Ortsplanungen auf kommunaler Ebene die Folge.38 

b) Zoneneinteilung und ihre Konsequenzen für den Immobilienhandel 

Symptomatisch für den nicht unbedingt aus Sachnotwendigkeiten er-
fliessenden Separatismus in Planungsbelangen ist allein schon die Tatsa
che, dass die liechtensteinischen Gemeinden für die Zonenbezeichnung 
jeweils eine eigene Nomenklatur geschaffen haben. Welcher Ausdrucks
weise man sich dabei befleissigt, zeigt Übersicht 1 in vergleichender Zu
sammenschau.39 Der Blick auf die synoptische Gegenüberstellung lehrt, 
dass sich zur Zeit ein gewisser Begriffswirrwarr ergibt, dem auch auf 
sachlicher Ebene teilweise etwas eigenwillige Strukturierungen folgen. 
Mit anderen Worten: Wegen der fehlenden übergeordneten Vorgaben 
sind die Bauordnungen der Gemeinden uneinheitlich. Dies gilt auch für 
die Definitionen der Zonenarten bzw. der in den Zonen zulässigen Bau
ten, was unter anderem zu unterschiedlichen und zum Teil unscharfen 
Abgrenzungen zwischen Bauzonen und Nicht-Bauzonen führt.40 Auf-

37 Die Gemeinde Triesenberg verfügt als einzige Gemeinde des Fürstentums über keinen 
rechtskräftigen Zonenplan. "Bekanntlich hat die Gemeinde Triesenberg im Jahre 1976 
einen Zonenplan für das rheintalseitige Gemeindegebiet öffentlich aufgelegt. Dieser 
wurde aber bei einer Gemeindeabstimmung abgelehnt. Die Regierung erliess daraufhin 
zusammen mit dem Gemeinderat provisorische Bauvorschriften. Diese sind heute noch 
die einzige Grundlage für das Erteilen einer Baubewilligung." 
Anonym: Entscheidende Weichenstellung, 1993, S. 8. 

38 Strittmatter und Partner: Analyse zum Stand der räumlichen Ordnung, 1994, S. 3. 
39 Als Quellen für die besagte Ubersicht dienten die Gemeindebauordnungen in der je

weils geltenden Fassung; im speziellen waren dies: 
Revision Bauordnung 1992 der Gemeinde Balzers vom 18. Dezember 1992 
Gemeinde Eschen - Bauordnung vom 20. 3. 1991 
Gemeinde Gamprin - Bauordnung 1986 
Gemeinde Mauren - Bauordnung 1994 
Bauordnung der Gemeinde Planken, Oktober 1993 
Gemeinde Ruggell - Bauordnung 1993 
Gemeinde-Bauordnung der Gemeinde Schaan, Februar 1991 
Gemeinde Schellenberg - Bauordnung 1988 
Gemeinde Triesen - Bauordnung 1993 
Gemeinde Vaduz - Bauordnung 1987 

40 Strittmatter und Partner: Analyse zum Stand der räumlichen Ordnung, 1994, S. 3. 
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grund der speziellen Vorschriften ist bei manchen Gemeinden Liechten
steins in den Reserve- und Landwirtschaftszonen stellenweise eine recht 
weitgehende Überbauung der Gebiete ausserhalb der eigentlichen Bau
zonen möglich. 

Dieser Umstand macht es genau genommen praktisch unmöglich, die 
Zoneneinteilungen der Gemeinden in einem einheitlichen Schema zu
sammenzuführen. Allenfalls bewerkstelligen lässt sich nur eine stark 
vereinfachte Typologisierung in drei Kategorien; 
- nämlich in eine, wo die Grundstücksbebauung künftig ziemlich si

cher zugelassen sein wird (in Ubersicht 1 dunkelgrau unterlegt) und 
die man deshalb als "Bauland" bezeichnen könnte; 

- in eine, wo lediglich eine Grünflächennutzung gestattet sein wird und 
die darob als "Freiland" firmiert sowie 

- in eine, wo der künftig mögliche Nutzungsrahmen noch nicht wirk
lich geklärt ist und die aus diesem Grunde als "Bauerwartungs
flächen" tituliert seien (in Übersicht 1 hellgrau unterlegt). 

Über die Zonenzuordnung der Parzellen schafft die öffentliche Hand 
durch Planungsfestlegungen - wenn man so sagen will - "künstlich" 
unterschiedliche "Grundstücksqualitäten". Durch eine derartige raum-
planerische Zonenzuordnung einer Liegenschaft erfährt nämlich das an 
ihr hängende Eigentumsrecht eine entscheidende Spezifizierung seines 
Umfanges, weil durch den planerischen Widmungsakt Limiten der 
künftigen Nutzungsmöglichkeiten definiert werden, was je nach Zonen
zuweisung eine engere oder weitere Fassung der Verfügungsbefugnisse 
impliziert. 

Die Spannweite der Verfügungsbefugnisse determiniert in der Folge 
deren ökonomischen Wert und ist nicht nur insofern höchst marktrele
vant, sondern sie besitzt auch noch in anderer Hinsicht Bedeutsamkeit: 
Die Zonenzugehörigkeit bestimmt nämlich gleichfalls den Kreis der po
tentiellen Erwerber und kanalisiert gewissermassen die Nachfrage. Bei
spielsweise werden Käufer, die sicher bauen möchten, kaum "Freiland" 
sondern ausschliesslich "Bauland" nachfragen und umgekehrt werden 
aufstockungswillige Bauern nicht unbedingt "Bauland" für ihre agrari
schen Zwecke ins Auge fassen. Am spekulativen Element interessierte 
werden dagegen ihre Fühler wohl vornehmlich nach "Bauerwartungs
flächen" ausstrecken. Im Gegenzug bedeutet dies für den angebotswilli
gen Grundeigentümer, dass die raumplanerische Zonenzuordnung eine 
Vorentscheidung hinsichtlich der Marktgängigkeit seiner Parzelle fällt. 
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3. Boderimarktbedeutsame Bestimmungen zum Umwelt-
und Kulturgüterschutz in Liechtenstein 

Ahnlich wie die Raumordnung die künftigen Nutzungspotentiale von 
Grundstücken und damit deren Marktwert prädeterminiert, vermögen 
diverse schutzrechtliche Bestimmungen die Verwendungs- und Verän
derungsmöglichkeiten von Liegenschaften zu begrenzen. Die diesbe
züglichen Vorschriften sind freilich auf mehrere Rechtsquellen verstreut, 
wobei vor allem das Natur- sowie das Denkmalschutzgesetz und das 
Gesetz über die Erhaltung und Sicherung des landwirtschaftlichen Bo
dens zu erwähnen sind. 

a) Gesetz über die Landwirtschaftszone 

In seiner Funktionsweise und in seinen Absichten steht jenes Gesetz 
vom 25. März 1992 der Raumordnung sehr nahe, das den für die land
wirtschaftliche Nutzung geeigneten Boden auf Dauer vor Zweckent
fremdung schützen, die Versorgungssicherung in Krisenzeiten garantie
ren und die ländlichen Strukturen bewahren möchte. Zu diesem Zwecke 
hat die Legislative nämlich - wohl nach dem Vorbild der sogenannten 
"Fruchtfolgeflächen" in der Schweiz41 - die Gemeinden verpflichtet, 
eine eigene Landwirtschaftszone auszuweisen, welche mindestens 30 % 
der "Gesamtzonengrösse" (das ist das vom Zonenplan erfasste Gebiet 
abzüglich der darin enthaltenen Forstflächen) umfassen muss.42 

41 Die Fruchtfolgeflächen sind in Artikel 11 des schweizerischen Bundesgesetzes über die 
Raumplanung vom 22. Juni 1979 (SR 700) idgF definiert als ackerfähiges Kulturland, 
dessen Mindestumfang im Hinblick auf eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
in Zeiten gestörter Zufuhr durch Massnahmen der Raumplanung zu sichern ist. Gemäss 
Ernährungsplan 80 und darin enthaltenem Anbauplan ist ein bundesweites Zielausmäss 
an solchen Fruchtfolgeflächen anteilsmässig von den Kantonen und letztendlich in den 
Nutzungsplänen respektive Zonenplänen der Gemeinden zu sichern, (vgl. Kirchmayr: 
Rechtliche Grundlagen, 1990, S. 20.) Wie für die Schweiz der langfristige Erfolg dieser 
Massnahme als davon abhängig gesehen wird, ob es gelingt, das für die konkrete Um
setzung nötige Bewusstsein zu schaffen (vgl. Ehler: Agrarpolitik und Bodenschutz, 
1988, S. 58) so dürfte auch das Reüssieren des liechtensteinischen Vorhabens, Landwirt-
schaftsflächen planerisch zu sichern, primär von der effektiven Akzeptanz der Grund
idee bestimmt sein. 

42 Dieser Mindestumfang ist vor allem Umweltschützern zu wenig, weil "nicht einmal das 
gesamte ackerfähige Kulturland abgesichert ist." 
Anonym: LGU: Die landesweite Landwirtschaftszone .. ., 1993, S. 7. 
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Die nach diesem Gesetz als Landwirtschaftszone ausgewiesenen 
Areale sollten dem Zugriff anderer Flächennutzungsansprüche weitest
gehend entzogen werden; eine künftige Auszonung sollte deshalb nach 
dem Willen des Gesetzgebers nur mehr gestattet sein, wenn durch Ein-
zonung anderer, in Eignung und Grösse gleichwertiger Flächen Ersatz 
geleistet wird. 

Eigentümer von solchen Grundstücken, die in der Landwirtschafts
zone zu liegen kommen, dürften darob inskünftig kaum ausseragrari-
sche Bodenverwertungsmöglichkeiten besitzen. Momentan freilich kann 
dem Landwirtschaftszonengesetz noch keine besondere Bodenmarkt
wirksamkeit bescheinigt werden. Denn wiewohl das Gesetz nun schon 
einige Zeit in Kraft ist, hapert es bei seiner tatsächlichen Umsetzung und 
es hat den Anschein, die Gemeinden kämen mit der Vollziehung der Be
stimmungen nicht so ohne weiteres zu Rande.43 Das heisst, solange die 
Landwirtschaftszone nicht konkret fixiert ist, greifen die Restriktionen 
nicht und können sie auch keine Effekte auf den Immobilienhandel zei
tigen. Sofern die Bestimmungen jedoch tatsächlich einmal exekutiert 
werden, sind sie dazu angetan, den Bodenmarkt klar aufzuspalten, in 
den Teilbereich, wo auch langfristig keine Aussichten auf Baumöglich
keiten bestehen, und in den Teilbereich der für "höherwertige" Nutzun
gen zumindest prinzipiell disponiblen Flächen. 

b) Natur- und Denkmalschutz 

Das landesplanerische Dispositiv Liechtensteins zielt aber noch auf an
deren Ebenen auf die Erhaltung noch intakter Landschaftsräume ab.44 

Auf das Grundeigentum und dessen Marktfähigkeit besondes restringie
rend können Unterschutzstellungen nach dem Denkmal- oder Natur
schutzgesetz wirken. In diesen Fällen sind den Liegenschaftseigentü
mern nicht nur bei in der Zukunft vielleicht geplanten Nutzungsände
rungen die Hände gebunden, sondern sie müssen fallweise auch bei der 
gewohnten, aktuellen Nutzung Auflagen erdulden respektive Nut-

43 Die Gemeinden agieren offenbar ein wenig nach dem bekannten "Florianiprinzip" (Hei
liger Florian schütz' mein Haus, zünd das vom Nachbarn an!), wenn sie zwar auf L an
desebene Massnahmen zum Schutze von Natur, Landschaft und Landwirtschaft begrüs-
sen, innerhalb ihrer eigenen Grenzen aber nach Möglichkeit keine Eingriffe wünschen. 

" vgl. Walch: Planung im Talraum, 1986. 
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Zungsbeschränkungen hinnehmen.45 Diese Tatsache bedingt, dass von 
derartigen Belastungen und Erhaltungspflichten betroffene Flächen für 
die meisten Nachfrager an Attraktivität verlieren, was letztlich bei die
sen speziellen Parzellen den Bodenpreis zu drücken im Stande ist. 

Allein von der Einstufung als Naturschutzgebiet sind im ganzen Für
stentum Liechtenstein rund 166 ha berührt.46 "Die Ausweisung von Na
turschutzgebieten begann in Liechtenstein im Jahre 1961. Bis heute wur
den 9 Reservate mit insgesamt 157 ha mit Verordnung unter Schutz ge
stellt, und zwar fast ausschliesslich Feuchtgebiete, was einem Prozent 
der Landesfläche entspricht. In diesen Flächen haben die Naturschutz
anliegen vor allen anderen Nutzungsinteressen Vorrang. Für weitere 
Gebiete in Landes- und Gemeindebesitz bestehen einschlägige Gemein
derats- bzw. Regierungsbeschlüsse. So etwa die Rheindamm-Wasserseite 
- eine ca. 30 ha grosse Fläche mit grosser Bedeutung als sekundärer 
Halbtrockenrasen. "47 

Andererseits sorgen gerade die naturschützerischen Festlegungen 
nicht nur für ein weitgehndes Abschotten der unter Schutz gestellten 
Flächen vom übrigen Grundverkehr, sondern auch für die Etablierung 
einer Marktnische im liechtensteinischen Immobilienhandel. Durch die 
offizielle Kenntlichmachung erhaltenswerter Landschaftsteile eröffnet 
sich nämlich für jene Gruppen, die sich Umweltanliegen verschrieben 
haben und die Zeichen setzen wollen, die Möglichkeit gezielter 
Flächenakquirierung nach dem Slogan "Natur frei kaufen!" 

4. Das liechtensteinische Grundverkehrsrecht 

Die Erörterungen über bodenmarktrelevante Regulative und über den 
Rechtsrahmen für den Immobilienhandel in Liechtenstein wären unzu
reichend, Hessen sie das Grundverkehrsrecht ausser Acht. Denn diese 
Rechtsmaterie bildet schon seit langem eine der zentralen Säulen der 
liechtensteinischen Bodenordnung. Die dem Grundverkehrsrecht auch 

45 Nicht selten wird bei den Unterschutzstellungen "die Schizofrenität der Einwohner
schaft spürbar, die einerseits Umweltschutz und Landschaftsschutz vehement fordert, 
andererseits konkrete und in der Regel restriktive Massnahmen genauso vehement wie
der ablehnen [sie!], insbesonders wenn sie ureigene Interessen berühren." 
Walch: Probleme des Landschafts- und Umweltschutzes, 1986, S. 135. 

46 vgl. Strittmatter und Partner: Analyse zum Stand der räumlichen Ordnung, 1994, S. 26. 
" Broggi: Naturkundliche Bestandesaufnahmen, 1986, S. 232. 
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von den Landesbürgern zugemessene, eminente Bedeutung lässt sich 
etwa daran ablesen, dass die einschlägigen Normen und ihre Handha
bung einen im Lande beinahe immer aktuellen und heiss umstrittenen 
Gesprächsstoff abgeben. So erhitzen sich denn die Gemüter mancher 
Stammtischrunde mit Vorliebe an -mehr oder minder fragwürdigen 
Gerüchten über das Bodengeschäft und über angebliche Unzulänglich
keiten beim Grundverkehrsgesetz und bei seiner Vollziehung. Genauso 
vergeht praktisch keine Legislaturperiode, in der nicht Motionen, Inter
pellationen oder Postulate zu einzelnen Facetten des Grundverkehrs
rechtes intensive Debatten im Landtag auslösen, was letztlich relativ 
sehr häufig zu Reformen und Gesetzesnovellen führt. Die Diskussion 
um das Boden- und hier vor allem um das Grundverkehrsrecht scheint 
schliesslich wie kaum ein anderes Thema geeignet, das breite Interesse 
der Bevölkerung zu wecken und die Bürgerschaft zu emotionalisieren.48 

Während allem Anschein nach für die Landesbürger selbst die vom 
Grundverkehrsrecht geweckten Gefühlsregungen im Vordergrund ste
hen, interessieren dagegen für eine sozial- und wirtschaftswissenschaft
liche Analyse des Bodenmarktes in erster Linie die präsumtiven ökono
mischen Konsequenzen der einschlägigen Vorschriften. Die Hauptziel
richtung der gegenständlichen Untersuchung gebietet deshalb eine 

48 Die rege und intensive Beteiligung an den Auseinandersetzungen um das Grundver
kehrsrecht ergibt sich wohl, weil sich ein hoher Prozentsatz der Bevölkerung in seinen 
persönlichen Interessen zumindest potentiell betroffen fühlt. Jene - allem Anschein 
nach gar nicht so kleine - Zahl an Leuten, die schon Grundeigentümer sind, reflektiert 
auf ihre Vermögensposition und verfolgt Änderungen in erster Linie aus dieser Sicht. 
Jene wiederum, die Boden erst kaufen möchten, schenken den Vorgängen Aufmerksam
keit im Hinblick auf die sich ihnen eröffnenden Möglichkeiten, Chancen und Hoffnun
gen, dereinst dem "erlauchten Kreis der Besitzenden" angehören zu können. Fast alle 
vermeinen zumindest intuitiv zu verspüren, dass sie von grundverkehrsrechtlichen Re
gelungen unter Umständen materielle Auswirkungen zu gewärtigen haben. 
Dementsprechend gesteht auch die "massenmediale" Berichterstattung in Liechtenstein 
Grundverkehrsbelangen überdurchschnittlich breiten Raum zu. Bei einer längerfristi
gen nach Staaten differenzierten Beobachtung der deutschsprachigen Presse kann man 
sich kaum des subjektiven Eindruckes erwehren, dass sich die relative Häufigkeit bo-
denordnungsrelevanter Berichterstattung reziprok proportional zur jeweiligen territo
rialen Erstreckung verhält. "In den Zeitungen Liechtensteins steht denn auch viel öfter 
einschlägiges zur Bodenthematik, als e twa in jenen der Schweiz, Österreichs oder gar 
Deutschlands, obwohl eigentlich gerade dort während der jüngeren Vergangenheit er
höhte Publizität zu vermuten wäre, weil ja durch die Wiedervereinigung zumindest im 
Bereich der neuen Bundesländer eine gänzliche Umorganisation des Bodenrechts not
wendig geworden ist. Dass drückende Flächenarmut das Interesse für Grund und Bo
den massiv belebt, entspricht im übrigen einer ökonomischen Grundregel, wonach mit 
schwindender Verfügbarkeit eines Gutes dessen allgemeine Wertschätzung zunimmt." 
Wytrzens: Bodenordnung im Kleinstaat, 1993, S. 185. 
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Konzentration auf wirtschaftliche Wirkungsmechanismen der entspre
chenden juristischen Vorgaben, was aber im Umkehrschluss bedeutet, 
dass rein rechtswissenschaftliche Aspekte, die womöglich auf eine diffe
renziertere Klärung juristischer Detailfragen abzielen, ausgeblendet 
bleiben. Gleichwohl sind aber schon aus Verständnisgründen vorab die 
einschlägigen Normen den Grundzügen nach vorzustellen, wobei zuerst 
die Gesetzeslage umrissen und dann die Vollziehungspraxis erläutert sei, 
um schliesslich in einem dritten Schritt auf die präsumtiven Markt
effekte des Grundverkehrsrechtes eingehen zu können. 

a) Die grundverkehrsrechtliche Gesetzeslage in Liechtenstein 

Als zentrale Richtschnur und als fundamentale Rechtsquelle für die Re
gelung und Abwicklung des Grundverkehrs in Liechtenstein fungiert 

Die emotionale Hinwendung zum Boden mag dann als psychologisches Korrelat der 
eben erwähnten Zusammenhänge und der beengten räumlichen Verhältnisse des Für
stentums zu deuten sein. 
Die hoch emotionalisierende Wirkung speziell grundverkehrsrechtlicher Belange lässt 
sich übrigens an einer symptomatischen Begebenheit exemplifizieren, welche sich im 
Vorfeld des liechtensteinischen Volksentscheides über den EWR-Beitritt des Landes 
bzw. über die Modifikationen des Zollanschlussvertrages mit der Schweiz zugetragen 
hat: Knapp vor dem Referendumstermin im April 1995 tauchten nämlich eigenartige 
Immobilien-Inserate in der Landespresse auf. Die anscheinend gezielt plazierten An
noncen, mit denen für die Zeit nach einem EWR-Beitritt Grundstücke ausschliesslich 
an Ausländer zum Kauf angeboten wurden, versuchten offensichtlich, die Gefühlswelt 
der Stimmbürger zu treffen und Stimmung zu machen. 
So erschien beispielsweise am Freitag, dem 31. März 1995 im Liechtensteiner Vaterland 
(70. Jg., Nr. 74, S. 6) eine Kleinanzeige folgenden Wortlauts: 
"Gesucht nach EWR-Annahme in Liechtenstein umfangreiche Wohnung oder Haus für 
grössere, gutsituierte Familie aus Palermo. Angebote unter Chiffre 636, Liechtensteiner 
Vaterland, 9490 Vaduz." 
Freilich wurde schon früher - im Vorfeld des ersten EWR-Referendums, das im Spät
herbst 1993 stattfand - über gezieltes Ansprechen der Bodenfrage versucht, die Ge
fühlswelt der Stimmbürger anzusprechen; davon legen unter anderem diverse seinerzeit 
verbreitete Propagandamaterialien Zeugnis ab. 
Stellvertretend für die ablehnenden Stellungnahmen sei auf den Flugzettel verwiesen: 
Der Beitritt zum EWR ist nicht der liechtensteinische Weg - Eine Informationsschrift 
des Uberparteilichen Bürgerkomitees für ein lebensfähiges Liechtenstein, sine loco, sine 
anno, sine pagina, worin die angeblich unabwendbare, von aussen erzwungene totale 
Öffnung des Bodenmarktes für alle EWR-Angehörigen als Horrorvision an die Wand 
gemalt wird. 
Dem stehen Beruhigungsversuche seitens der EWR-Befürworter entgegen, wie sie bei
spielsweise in der Broschüre: Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer (Hrsg.): 
Chance EWR, 1992, enthalten sind. Dort trachtet man, die These zu widerlegen, dass es 
zum Ausverkauf der Heimat käme, weil jeder Ausländer Boden kaufen kann. 
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das Grundverkehrsgesetz. Dieses legistische Werk ist in mancherlei 
Hinsicht bemerkenswert. 

Einmal sticht die Tatsache hervor, dass das Grundverkehrsgesetz zum 
relativ kleinen Kreis jener Rechtsnormen zählt, die der Landtag weitest
gehend eigenständig konzipiert und fortentwickelt hat. Ansonsten 
zwingt ja ganz allgemein die geringe Zahl an im Lande verfügbaren Ent
scheidungsträgern bei der Rechtsetzung und bei der Gesetzesgestaltung 
zur Improvisation und zur umfassenden Rezeption. Umso denkwürdi
ger ist es daher zu erachten, dass der liechtensteinische Gesetzgeber die 
Kraft aufgebracht hat, das Grundverkehrsgesetz selbständig und ohne 
direktes ausländisches Vorbild zu kreieren. In ihren Ambitionen, den 
Grundverkehr zu überwachen und Beschränkungen zu verfügen, wenn 
ansonsten Interessen der Allgemeinheit verletzt wären, stützt sich die 
Legislative auf das verfassungsmässige Gebot der Förderung der gesam
ten Volkswohlfahrt (Art. 14 der Landesverfassung)49 und sie hat dabei 
aus eigenem ein weitgehend originäres Regelwerk geschaffen.50 

Zum zweiten fällt auf, dass die einschlägigen legistischen Aktivitäten 
bereits auf ei ne verhältnismässig lange Tradition zurückblicken können. 
Ein erstes, die Materie regulierendes Gesetz über die Veräusserung von 
Grundstücken verabschiedete der Landtag am 23. Mai 1923 (LGB1. 
1923/16).51 Seither kam es zu zahlreichen Änderungen, wobei die Be-

49 vgl- Jehle: 60 Jahre Grundverkehrsrecht, 1983, S. 7. 
50 Nur nebenbei erwähnt, kann der Umstand, dass die liechtensteinischen Juristen ausge

rechnet beim Grundverkehrsgesetz von ihrer Rezeptionspraxis abgewichen sind und ein 
autonomes Ideengerüst entworfen haben, als Signal verstanden werden, das den ausser
ordentlichen Rang der Bodenfrage im politischen Geschehen anzeigt. 
Zur Erklärung einer dergestaltigen Massierung des öffentlichen Interesses reicht im 
übrigen der immer wieder vorgebrachte Verweis auf d ie Tatsache, dass "das Eigentum 
an Boden einer der Brennpunkte des sozialen und wirtschaftlichen Lebens ist," (Institut 
für Sozialethik und Schweizerische Nationalkommission Justitia et Pax (Hrsg.): Wel
ches Bodenrecht, 1987, S. 17 ) für sich allein genommen nicht aus, da besagte Fokussie-
rung ja ungeschmälert auch in Ländern gilt, in denen die Allgemeinheit am bodenpoli
tischen Meinungsbildungsprozess nur wenig Anteil nimmt. Im Kleinstaat muss folglich 
hinter allem was mit Grund und Boden zu tun hat, offenbar noch mehr stecken, als eine 
ökonomische Schlüsselposition. Vermutlich sind es zuvor schon zitierte Symbolfunk
tionen, welche Gelegenheit bieten, Souveränität zu dokumentieren, sowie identitätsstif-
tende Komponenten, die allenfalls Heimatverbundenheit wecken und Kristallisations
punkte bieten, an denen ein Zugehörigkeitsgefühl zur Sozietät erblühen kann. 

51 Unmittelbarer Anlass für die Schaffung eines solchen Gesetzes waren im Gefolge des 
Zollanschlussvertrages mit der Schweiz gehegte Befürchtungen, kaufkräftige Ausländer 
könnten zum Schaden des heimischen Bauernstandes in grösserem Umfang Land auf
kaufen. Das Gesetz richtete sich also offensichtlich "gegen die seinerzeit drohende Ver-
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Stimmungen jeweils in unterschiedlichem Ausmass modifiziert wurden 
und wobei nicht nur die mit dem Regelwerk verfolgten Intentionen ge
wisse Verschiebungen erfuhren, sondern symptomatischerweise auch 
die Bezeichnungen wechselten (war anfangs noch von einem "Gesetz 
über die Veräusserung von Grundstücken" die Rede, sprang die Diktion 
später auf "Gesetz über den Grundstückserwerb" und hält momentan 
bei der Bezeichnung "Grundverkehrsgesetz"). 

Uber die Zeit gleich geblieben ist der grundsätzliche Funktionsme
chanismus des Gesetzes: Der Erwerb von Grundstücken zu Eigentum 
oder von solchen Rechten, die dem Erwerb von Grundstücken zu Ei
gentum gleichgestellt sind (das sind Baurechte, Nutzniessungsrechte an 
Grundstücken, Kaufs-, Vorkaufs- und Rückkaufsrechte an Liegenschaf
ten, Beteiligungen an juristischen Personen, die über Bodenvermögen 
verfügen, langfristige Miet- oder Pachtverträge etc.)52, bedarf einer Ge
nehmigung der zuständigen Grundverkehrsbehörde, welche unter Ab-

schleuderung von Volksvermögen" (Bericht und Antrag der fürstlichen Regierung vom 
10. November 1959 an den Hohen Landtag zum Entwurf eines neuen Grundverkehrs
gesetzes. S. 1.) 
Nachdem sich die Bedenken nicht bestätigten, hob Liechtenstein die Vorschriften nach 
kurzer Geltungsdauer im Jahre 1924 wieder auf, um sie während des Zweiten Weltkrie
ges mit geringfügigen Änderungen im Jahre 1941 (per LGB1. 1941/5) neuerlich in Kraft 
zu setzen. Von da an war der Grundverkehr ohne Unterbrechungen gesetzlichen Regle
mentierungen unterworfen, wobei tiefergreifende Reformen in den Jahren 1959, 1974, 
1979/80, 1990 und 1992 stattfanden. 
Die Novellierungen und Neufassungen sind in diesem Zusammenhang wohl als Reak
tionen auf e ine gewisse zwischenzeitlich eingetretene Problemumkehr zu begreifen: So 
hiess es etwa im Jahre 1941 noch, dass die Genehmigung zur Veräusserung zu versagen 
sei, "wenn ein Grundstück zu einem nach Ansicht der Grundverkehrskommission zu 
niederen Preise veräussert wird." (Art. 2 lit. c des Gesetzes vom 31. Jänner 1941 über die 
Veräusserung von Grundstücken LGB1. 1941 Nr. 5). Heutzutage scheinen sich dagegen 
die Umstände genau ins Gegenteil verkehrt zu haben, und es besteht eher die Gefahr des 
"Explodierens" der Bodenpreise, (vgl. dazu das Postulat vom 6. April 1988 betreffend 
die Uberprüfung von Massnahmen gegen die rasche Entwicklung der Bodenpreise.) 
Für an rechtshistorischen Details Interessierte, sei auf den - den Zeitraum bis zu den 
Reformen in den achtziger Jahren abdeckenden - Beitrag von Jehle: 60 Jahre Grundver
kehrsrecht, 1983 verwiesen, auf den sich auch die gegenständlichen rechtsgeschicht
lichen Bemerkungen stützen. 

52 Laut Verordnung vom 4. März 1975, LGB1. 19 75 Nr. 23 gelten gemäss Art. 2 als lang
fristige Miet- oder Pachtverträge solche, die auf eine Dauer von mehr als 10 Jahren oder 
auf unbestimmte Zeit abgeschlossen sind. 
Die Umschreibung jener Rechtsakte, die dem Erwerb von Grundstücken zu Eigentum 
gleichgestellt sind, findet sich übrigens praktisch wortgleich auch im schweizerischen 
Entwurf für den "Bundesbeschluss über den Erwerb von Grundstücken durch Perso
nen im Ausland" BB1. 19 72 II 1269. 
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wägung aller Umstände zu entscheiden hat.53 Deren Zustimmung ist 
vom Vorliegen eines berechtigten Interesses am Erwerb abhängig; ein 
Interesse des Veräusserers allein reicht dagegen nicht aus. Indem der Ge
setzgeber die Genehmigungserteilung von einer Bedürfnisprüfung ab
hängig macht, setzt er das Prinzip der Nutzungsbindung des Grund
eigentums in die Rechtspraxis um.54 

Die Reformen am Grundverkehrsgesetz betrafen denn auch in erster 
Linie die Umschreibung, welche Interessen als berechtigt gelten sollten 
und welche nicht. Waren doch gerade die diesbezüglichen Bestimmungen 
teilweise ziemlich umstritten und hatte doch der Staatsgerichtshof auf 
Mängel aufmerksam gemacht bzw. die Schaffung klarer Normen verlangt, 
die objektive Merkmale anführen, aus welchen Gründen einem Kaufver
trag die Genehmigung versagt werden könne.55 Aus den genannten Er
wägungen sind nunmehr schon seit geraumerer Zeit die Tatbestände, bei 
denen ein berechtigtes Interesse als vorliegend angenommen wird, wegen 
der Rechtssicherheit und der einheitlichen Handhabung im Grundver
kehrsgesetz demonstrativ aufgezählt. Verkürzt und plakativ gesprochen 
gelten bzw. galten als "berechtigte Erwerbsinteressen": 
- Wohnbedürfnis, 
- Erholungsbedürfnis, 
- Bedürfnis von Nichtlandwirten nach einer agrarischen Parzelle, 
- lediglich unwesentlicher Grundbesitz, 

Die offensichtlich nicht nur vom liechtensteinischen Gesetzgeber gewählte Formulie
rung zielt offenbar darauf ab, jeden Erwerbsvorgang zu erfassen, und das Gesetz "muss 
alle Erwerbsarten umfassen, um Gesetzesumgehungen zu verunmöglichen." (vgl. Ent
scheidung des fürstlich liechtensteinischen Staatsgerichtshofes vom 6. Oktober 1960. In: 
Fürstliche Regierung (Hrsg.): Entscheidungen der Liechtensteinischen Gerichtshöfe 
von 1955 bis 1961, S. 158). 

53 "Die Genehmigungspflicht begegnet zwar häufig verfassungsrechtlichen Bedenken in 
dem Sinne, sie verletze das Recht des freien Vermögenserwerbs (Artikel 28 Absatz 1 der 
Verfassung), die Unverletzlichkeit des Privateigentums (Artikel 34 der Verfassung) so
wie das Recht der Vertragsfreiheit. Der Staatsgerichtshof hat in Entscheidungen zum 
seinerzeitigen Grundverkehrsgesetz diese Bedenken nicht geteilt. Er vertrat vielmehr 
die Auffassung, der Gesetzgeber sei befugt, solche einschränkenden Gesetze zu erlas
sen." (Bericht und Antrag der Regierung vom 27. März 1990 an den Landtag des Für
stentums Liechtenstein zur Änderung des Grundverkehrsgesetzes Nr. 17/1990, S. 7.) 
Das heisst, dass ein Grundverkehrsgesetz nicht ipso iure verfassungswidrig ist, wenn es 
Pflichtbindungen für das Grundeigentum enthält, (vgl. Fehr: Grundverkehrsrecht und 
Eigentumsgarantie, 1984, S. 189ff.) 

54 vgl. Baudenbacher: Welche Anforderungen, 1991, S. 100. 
55 vgl. Bericht der Fürstlichen Regierung vom 7. Mai 1979 an den Hohen Landtag zum Po

stulat betreffend die Handhabung des Grundverkehrsgesetzes. S. 3. 
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- engere Verwandtschaft der Geschäftspartner, 
- Bedarf für Betriebszwecke, 
- Flächenbasiserweiterung zur Führung eines Landwirtschaftsbetriebes, 
- Arealbeschaffung für den Sozialwohnungsbau, 
- Realersatz für Abtretungen, 
- Realisierung eines Eigentums- oder Mietwohnbauvorhabens, 
- Tausch gleichwertiger Flächen, 
- Einantwortung in ein Testament, 
- Rückkauf der Heimat sowie 
- Anlagemöglichkeit für Personalfürsorgeeinrichtungen.56 

In diesem Zusammenhang dürfte dem Gesetzgeber bei der beispielhaf
ten Aufzählung der Erwerbsinteressen vor allem jene Idee vom 
primären Sinn und Zweck des Grundbesitzes vorgeschwebt sein, die 

56 Die verschiedenen Versionen des Grundverkehrsgesetzes nahmen bzw. nehmen selbst
verständlich eine viel differenziertere Tatbestandsumschreibung vor. Im Hinblick auf 
den später näher zu analysierenden Zeitraum von 1989 bis 1993 besitzen speziell die Ge
setzesfassungen aus dem Jahre 1974 bzw. 1990 Relevanz. Zur Illustration seien sie des
halb ergänzend angeführt. 
Das Vorhandensein eines berechtigten Interesses wird gemäss Artikel 4 Absatz 2 nach 
der bislang geltenden Fassung des Grundverkehrsgesetzes aus dem Jahre 1990 insbe
sondere dann als gegeben erachtet: 
aa) wenn das zu erwerbende Grundstück dem Erwerber oder seiner Familie in erster 

Linie zur Deckung des gegenwärtigen oder künftigen Wohnbedürfnisses dient und 
der Erwerber seinen Wohnsitz im Lande hat; 

b) wenn das zu erwerbende Grundstück dem Erwerber oder seinen mit ihm im glei
chen Haushalt lebenden Familienmitgliedern zur Deckung eines gegenwärtigen Er
holungsbedürfnisses dient, der Erwerber ein im Lande wohnhafter volljähriger 
liechtensteinischer Landesbürger ist und weder er noch seine Familienmitglieder 
bereits Eigentümer eines entsprechenden Grundstückes sind; 

c) wenn das zu erwerbende Grundstück einen der landwirtschaftlichen Nutzung vor
behaltenen Boden darstellt und der Erwerber ein im Lande wohnhafter volljähriger 
liechtensteinischer Landesbürger ist, der keinen solchen Grundbesitz hat; 

d) wenn das zu erwerbende Grundstück Baugrund darstellt und der Erwerber ein im 
Lande wohnhafter volljähriger liechtensteinischer Landesbürger ist, der keinen 
oder einen nur unwesentlichen Grundbesitz hat; 

e) wenn der Erwerber des Grundstückes der Ehegatte, ein Blutsverwandter in auf-
oder absteigender Linie oder bis zum dritten Grad der Seitenlinie oder ein Wahl
oder Pflegekind des Veräusserers ist; 

f) wenn das zu erwerbende Grundstück dem Erwerber ganz oder zu einem wesent
lichen Teil dazu dient, darauf die Betriebsstätte seines gesetzlich zugelassenen Ge
schäftsbetriebes mit Sitz im Inland zu errichten oder wenn das zu erwerbende 
Grundstück dem Erwerber ganz oder zu einem wesentlichen Teil der Ausübung ei
nes freien Berufes dient, wenn der Erwerber für diese Zwecke keinen solchen Grund
besitz hat oder wenn das zu erwerbende Grundstück der Erweiterung des Betriebes 
im vorgenannten Sinne dient; 
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"eine Überbauung, Bebauung oder anderwertige [sie!] praktische Nut
zung der Parzellen" im Auge hat.57 Als Leitsatz gilt somit, dass nur dort 
ein Grunderwerb bewilligt werden solle, wo ein echtes Bedürfnis gege-

g) wenn das zu erwerbende Grundstück einen der landwirtschaftlichen Nutzung vor
behaltenen Boden darstellt und dem Erwerber zur haupt- oder nebenberuflichen 
Führung seines inländischen Betriebes zur Herstellung landwirtschaftlicher Pro
dukte dient und sein Grundbesitz ein der Grösse des Betriebes angemessenes Ver
hältnis nicht übersteigt; 

h) wenn der Grunderwerb durch eine gemeinnützige juristische Person mit Sitz im 
Inland erfolgt, die Steuerbefreiung geniesst und Zwecken des sozialen Wohnungs
baues dient; 

i) wenn das zu erwerbende Grundstück einen gleichwertigen Ersatz für ein an Land 
oder Gemeinde abgegebenes Grundstück darstellt; 

k) wenn das zu erwerbende Grundstück einer Uberbauung mit Eigentumswohnun
gen oder Mietwohnungen dient; die Einplanung von gewerblichen Räumlichkeiten 
ist zulässig; die Voraussetzungen für eine solche Uberbauung sind folgende: 
aa) der Erwerber des Grundstückes muss liechtensteinischer Landesbürger sein 

und im Lande Wohnsitz haben, 
bb) der Erwerber darf kein baureifes Grundstück besitzen, das für eine Uberbau

ung im Sinne von Unterbst. cc geeignet ist, 
cc) die Uberbauung muss zur Deckung des inländischen Bedarfs an Eigentums

wohnungen oder Mietwohnungen beitragen, 
dd) für die Uberbauung muss ein Vorprojekt samt Baubeschrieb unterbreitet wer

den, 
ee) die geplante Uberbauung muss in einem angemessenen Verhältnis zur Grund

stücksfläche stehen und in der zeitlich vorgegebenen Frist durchgeführt wer
den, 

ff) die Uberbauung muss den orts- und landesplanerischen Vorschriften und 
Richtlinien entsprechen, 

gg) es dürfen insgesamt nicht mehr als 25 Wohneinheiten in einer Hand vereinigt 
sein; 

1) das Grun dstück im Wege eines Tausches mit einem gleichwertigen Grundstück er
worben wird; 

m) wenn der Erwerb eines Grundstückes aufgrund eines Testaments oder Vermächt
nisses erfolgt und damit nicht offensichtlich eine Umgehung der Genehmigungs
pflicht bezweckt wird; eine Verweigerung der Genehmigung darf ke inen Heimfall 
gemäss § 760 ABGB bewirken." 
Diese exemplarische Auflistung berechtigter Erwerbsinteressen deckt sich weitge
hend mit jener A ufzählung, welche bereits in der den Grundzügen nach aus dem 
Jahre 1974 stammenden Vorgängerversion des Gesetzes - jedoch in modifizierter 
Reihenfolge - zu lesen war. In der alten Fassung noch nicht vorhanden und damit 
erst 1990 hinzugekommen bzw. gravierend umformuliert sind lediglich die jetzt 
unter den Litteras b, c und d aufscheinenden Tatbestände. Bei der Neufassung weg
gefallen ist die seinerzeitige Littera i) "wenn der Veräusserer seinen Wohnsitz im 
Ausland hat und der Erwerber liechtensteinischer Landesbürger mit Wohnsitz im 
Inland ist," sowie eine Passage aus Littera f), die den Grunderwerb für Zwecke der 
Personalfürsorge dann ermöglichte, wenn "das aus Grundstücken bestehende Ver
mögen einer Fürsorgeeinrichtung im Hinblick auf das Versicherungsrisiko ein der 
Zahl der versicherten Personen angemessenes Verhältnis nicht übersteigt." 

57 vgl. Bericht der Fürstlichen Regierung vom 7. Mai 1979 an den Hohen Landtag zum Po
stulat betreffend die Handhabung des Grundverkehrsgesetzes. S. 13. 
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ben ist, welches sich mit dem bisherigen Grundbesitz nicht erfüllen 
lässt. Diese Maxime firmiert im Fürstentum unter dem zuvor schon 
erwähnten Schlagwort von der "Nutzungsbindung des Grundeigen
tums".58 Allerdings wird die dem liechtensteinischen Grundverkehrsge
setz zugrundegelegte Idee der strikten Nutzungsbindung nicht voll 
durchgehalten, sondern bei landwirtschaftlichem Boden klar durchbro
chen. Nicht nur, dass im Erbgang landwirtschaftliche Betriebe eigen-
tumsmässig de facto ohne weiteres zerfallen können, dürfen darüber 
hinaus auch Nichtlandwirte, die also per definitionem das Land nicht 
selbst bewirtschaften, in gewissem Umfange Agrarflächen erwerben, 
was längerfristig nota bene entweder zum ästhetisch nicht gerade an
sprechenden Brachfallen der Flächen führt oder ein Ansteigen der 
Pachtflächenanteile für die noch verbleibenden Bauern mit sich bringt.59 

Durch den Rückgriff auf die Nutzungsbindung soll allem Anschein 
nach die "Flächenhortung" hintangehalten werden; wobei unter "Hor
tung" der "Bodenerwerb durch einzelne, allenfalls wirtschaftlich Stär
kere verstanden (wird), der in einer Häufigkeit oder in einem Ausmass 
erfolgt, dass eine unerwünschte Bodenkonzentration eintritt."60 Als er
strebenswert wird dagegen eine Konstellation insinuiert, bei der "ein 
Grossteil der Bürger in der Lage ist, Grundeigentum zu erwerben und 

58 vgl. Wille: EWR-konforme Ausgestaltung des Grundverkehrsrechts, 1992, S. 41. 
59 In diesem Punkt unterscheidet sich das Fürstentum deutlich von Osterreich, das seit 

langem in eigenen Landesgesetzen den landwirtschaftlichen Grundverkehr nach dem 
Motto "Bauernland in Bauernhand" regelt'und dem sich erst jüngst die Eidgenossen 
durch Akzeptieren eines "bäuerlichen Bodenrechts" angeschlossen haben. Liechten
stein hebt sich damit aber auch von Deutschland ab, das für den Landwirtschaftsboden 
"ein Grundstücksverkehrsgesetz besitzt, um einer ungesunden Bodenverteilung vorzu
beugen." 
vgl. Winkler: Neue Entwicklungen im landwirtschaftlichen Bodenrecht, 1987. 
Im Agrarsektor schafft auf das Grundeigentum bezogene, staatlich sanktionierte Streu
breite im Verein mit der dadurch heraufbeschworenen Parzellenzersplitterung längerfri
stig ein Strukturproblem, weil sich unter solchen Bedingungen kein Bauer auf Dauer 
seiner Flächenbasis sicher sein kann, was nicht nur die Betriebsplanung erschwert, son
dern die ohnedies nicht allzu zukunftssichere landwirtschaftliche Existenz mit zusätz
lichen Risiken belädt. 
Konsequenterweise gehört es daher in Liechtenstein auch zu den Anliegen der - quasi 
als Standesvertretung fungierenden - Vereinigung Bäuerlicher Organisationen (VBO), 
die Schaffung eines Pachtgesetzes einzufordern, damit wenigstens eine gewisse gesetz
liche Handhabe zur längerfristigen Absicherung der Nutzungsrechte am Landwirt
schaftsboden zur Verfügung stünde, 
vgl. Elkuch: Schellenberger Erklärung der VBO, 1994, S. 2. 

60 vgl. Bericht der Fürstlichen Regierung vom 7. Mai 1979 an den Hohen Landtag zum Po
stulat betreffend die Handhabung des Grundverkehrsgesetzes. S. 32. 
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über Generationen zu erhalten".61 Diese Leitvorstellung deckt sich zu 
einem Gutteil auch mit den bisher verfolgten Hauptregelungszielen des 
Grundverkehrsgesetzes, welches ja d en Schutz gegen eine sogenannte 
"Überfremdung von Grund und Boden" sowie die Vermeidung einer 
Bodenakkumulation bei einigen wenigen "Grossbesitzern" erstrebte.62 

Mit anderen Worten, das liechtensteinische Grundverkehrsrecht wollte 
bislang "im Interesse der Allgemeinheit den Boden als relativ kleine und 
nicht vermehrbare Grösse der Spekulation entziehen63 und vor Uber-
fremdung schützen64 sowie eine Konzentration in den Händen weniger 
verhindern."65 

Zur Erreichung der benannten Ziele enthält das Grundverkehrsgesetz 
neben den zuvor erläuterten Genehmigungspflichten zusätzliche stüt
zende Instrumente. "Denn als weitere sichernde Massnahme bietet das 
Grundverkehrsgesetz die Rechtsgrundlage, um die Genehmigung des 
Erwerbs von Grundstücken unter Bedingungen und Auflagen zu ertei
len, um die Verwendung des Grundstückes zu dem Zwecke sicherzu
stellen, den der Erwerber geltend macht."66 Schliesslich sieht das Gesetz 

61 Bericht und Antrag der Regierung an d en Landtag des Fürstentums Liechtenstein be
treffend Postulat vom 6. April 1988 betreffend Massnahmen gegen die rasche Entwick
lung der Bodenpreise sowie Interpellation vom 27. März 1990 zur Bodenpolitik Nr. 69/ 
1990, S. 4. 

62 vgl. Wille: EWR-konforme Ausgestaltung des Grundverkehrsrechts, 1992, S. 41. 
63 Im übrigen sehen manche Wirtschaftswissenschafter die sogenannte "Bodenspekula

tion" gar nicht so negativ, wie dies in vielen Ländern Politiker und Laien zu tun pflegen. 
"Der Liegenschaftszwischenhandel (volkstümlich 'die Spekulation') lebt von der Un-
vollkommenheit, der relativen Illiquidität, der relativen Ineffizienz und der relativen In-
transparenz, die zur Natur des sehr heterogenen Immobilienmarktes gehören. Aber ge
nau dieser Liegenschaftszwischenhandel macht den Markt vollkommener, effizienter, 
transparenter und liquider und verbessert dadurch den sparsamen und wirkungsvollen 
Einsatz des knappen Bodens." 
Baumberger und Guyer: Thesen wider den bodenpolitischen Aktivismus, 1989, S. 34. 

64 Die Absicht, das Abwandern des Bodeneigentums in ausländische Hände verhindern zu 
wollen, wird nicht nur von Liechtenstein sondern beispielsweise seit geraumer Zeit auch 
von der Schweiz dezidiert verfolgt. Die dortigen einschlägigen Bemühungen fanden 
ihren Ausfluss im Bundesgesetz vom 16. Dezemeber 1983 über den Erwerb von Grund
stücken durch Personen im Ausland (BewG; AS 1984 1148, SR 211.412.41) und früher 
schon im Bundesbeschluss vom 23. Mai 1961 (Lex von Moos, AS 1961 203), im Bun-
desratsbeschluss vom 26. Juni 1972 (Lex Celio, AS 1972 1062) und im Bundesbeschluss 
vom 21. März 1973 (Lex Furgler. AS 1974 83). 
vgl. dazu auch Frei: Der Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland, 1994. 

65 Bericht der Fürstlichen Regierung vom 7. Mai 1979 an den Hohen Landtag zum Postu
lat betreffend die Handhabung des Grundverkehrsgesetzes. 

66 Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein be
treffend Postulat vom 6. April 1988 betreffend Massnahmen gegen die rasche Entwick
lung der Bodenpreise sowie Interpellation vom 27. März 1990 zur Bodenpolitik Nr. 
69/1990, S. 16. 
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zur Sicherung seiner Absichten speziell für Umgehungsversuche noch 
Strafbestimmungen vor. 

Trotz der rigorosen Normen hat der Gesetzgeber andererseits für 
ganz spezielle Fälle und aus unterschiedlichen Motiven einige wenige 
Ausnahmen von der Genehmigungspflicht festgeschrieben. Wohl aus 
Gründen der Verwaltungsvereinfachung sind Grundstückskäufe durch 
das Land oder die Gemeinden innerhalb ihres Hoheitsgebietes (vgl. Art 
2 lit. b GVG) sowie bestimmte Erbfälle (vgl. Art 2 lit a GVG)67 von der 
generellen Genehmigungspflicht entbunden. Sonderregelungen gelten 
ferner für Zwangsversteigerungen, bei denen anscheinend eine andere 
Interessensabwägung den Ausschlag gibt. "Im Vordergrund stehen nicht 
so sehr Beschränkungsabsichten als vielmehr das Bestreben, die Gläubi
ger zu schützen. .. . Bedenken, dass bei schlechten wirtschaftlichen Be
dingungen sich diese Bestimmung dahingehend auswirken könnte, dass 
sie Bodenkonzentrationen Vorschub leistet, da nur wirtschaftlich bes
sergestellte Personen in der Lage sind, Grundstücke im Wege der 
Zwangsversteigerung zu erwerben, sind nicht zu übersehen. Bis heute 
hat man diese Bedenken in Kauf genommen, da dem Schutz des Gläubi
gers der Vorrang gegenüber Grundverkehrsbeschränkun'gen eingeräumt 
worden ist."68 

Hat die bisherige Schilderung mit den prinzipiellen Intentionen der 
Legislative, die bei der Ordnung des Bodenmarktes zum Tragen kamen, 
und mit den Grundzügen des status quo im Grundverkehrsrecht ver
traut gemacht, so scheint bei dieser Gelegenheit aus konkretem Anlass 
noch ein kurzer Ausblick angebracht, zumal in allerjüngster Zeit - mit 
dem EWR-Beitritt - wiederum eine neue Version des Grundverkehrsge
setzes Rechtskraft erlangt hat. 

Aufgrund völkerrechtlicher Vereinbarungen - insbesondere des 
EWR-Beitritts Liechtensteins - ergibt sich somit eine Weiterentwick
lung des Grundverkehrsrechtes. Diese wird längerfristig auf eine suk

67 Beim Erwerb von Todes wegen beschränkt sich die grundsätzliche Genehmigungsfrei
heit aber nur auf bestimmte Verwandtschaftsgrade (Blutsverwandte in auf- oder abstei
gender Linie oder bis zum dritten Grad der Seitenlinie oder Adoptiv- bzw. Pflegekin
der); ansonsten ist auch für Grundstückserwerbe im Erbgang - um allfälligen Umge
hungsversuchen einen Riegel vorzuschieben - sehrwohl eine grundverkehrsbehördliche 
Genehmigung einzuholen. 

68 Bericht über die Handhabung des Grundverkehrsgesetzes im Jahre 1980. LLA-Akten-
bündel Nr. 326/88, S. 47. 
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zessive Abkehr von der Ausländerdiskriminierung am Bodenmarkt zu 
zielen und sich dafür "gänzlich auf den Schutz der Nutzungsinteressen 
der ansässigen Bevölkerung hin auszurichten haben".69 Denn "auch 
nichtdiskriminierende Beschränkungen sind nur zulässig, wenn sie sich 
durch schutzwürdige Allgemeininteressen rechtfertigen lassen und den 
Zugang nicht über das Mass des Erforderlichen hinaus begrenzen."70 

In diesem Zusammenhang sind die Ansichten der Experten über je
nen Handlungsspielraum, der den einzelnen EWR- bzw. EU-Staaten 
künftig bei der Gestaltung ihres eigenen Grundverkehrsrechtes ver
bleibt, durchaus unterschiedlich.71 Allfällige aus internationalen Ab
kommen erfliessende Restriktionen für den Landesgesetzgeber sollte 
man freilich nicht überbewerten. Denn durch die multilateralen Verträge 
mag sich zwar der Staat als Ganzes neuen "Spielregeln" unterwerfen 
müssen. In der individuellen Sphäre kann aber ganz sicher keiner, der 
momentan Grundstücke sein Eigen nennt, gezwungen werden, diese an 
Fremde zu verkaufen. Somit haben es eigentlich die jetzigen Grund
eigentümer - völlig unabhängig davon, ob gesetzliche Regelungen zur 
Beschränkung des Bodenmarktzutritts für Ausländer weiterhin langfri
stig Bestand haben oder nicht - in der Hand, den "Uberfremdungsgrad" 
des inländischen Bodeneigentums zu steuern. 

b) Grundverkehrsrechtliche Praxis und Rechtsprechung in Liechtenstein 

Nach der kurzen Vorschau am Ende der vielleicht etwas positivistischen 
Darlegungen über die Gesetzeslage scheint nun noch ein Blick auf die 
Vollzugspraxis vonnöten. Bei der Umschreibung der Genehmigungs
voraussetzungen verwendet das Grundverkehrsgesetz ja teilweise ziem
lich dehnbare Begriffe (etwa wenn von "nur unwesentlichem Grund
besitz" die Rede ist) - Termini, die erst im Laufe der Zeit durch Verwal

69 vgl. Baudenbacher: Welche Anforderungen, 1991, S. 16. 
70 EUGHE 1986, 1475ff., 1485f. (Kommission ./. Frankreich), EUGHE 1986, 3755ff., 

3802, Erw. 25 (Kommission ./. Deutschland, "Erstes Versicherungsurteil") zitiert nach 
Baudenbacher: Welche Anforderungen, 1991, S. 74. 

71 vgl. dazu beispielsweise die im Detail divergierenden Meinungen von Hummer und 
Schweitzer: Ausverkauf Österreichs, 1990 auf d er einen Seite und andererseits Gatter
bauer, Str aube und Weber: Auswirkungen einer EG-Integration, 1990 bzw. Bauden
bacher: Welche Anforderungen, 1991 respektive Elsasser und Boesch: Der EG-Binnen
markt als Herausforderung, 1990, S. 161 ff. 
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tung und Rechtsprechung eine adäquate Konkretisierung erfahren 
mussten. 

Die praktische Handhabung des Grundverkehrsgesetzes lässt sich 
deswegen im Prinzip nur kasuistisch erläutern. Da das Grundverkehrs
gesetz die Genehmigungstatbestände nicht erschöpfend, sondern nur 
beispielshaft auflistet, bleibt der Grundverkehrsbehörde a priori ein ver
hältnismässig grosser Ermessensspielraum, der einerseits eine gewisse 
Flexibilität garantiert, der andererseits aber eine rein schematische Ein
ordnung der bei den verschiedenen Rechtsgeschäften massgeblichen Er
werbsgründe unmöglich macht. Dennoch haben sich im Laufe der Zeit 
gewisse Grundsätze herauskristallisiert, an denen sich die Landes- sowie 
die Gemeindegrundverkehrskommissionen orientieren. 

Der Gesetzgeber billigt - wie zuvor beschrieben - allen Landesbür
gern, die keinen oder nur unwesentlichen Grundbesitz haben, ein be
rechtigtes Erwerbsinteresse zu. Was als "unwesentlicher Grundbesitz" 
zu gelten hat, kann klaftermässig nicht gesagt werden, da die Grund
stücke, die erworben werden, verschiedene Grössen aufweisen. Bisher 
war die Spruchpraxis die, dass ein volljähriger liechtensteinischer Lan
desbürger zwei überbaubare Grundstücke oder zwei Eigentumswoh
nungen zu Eigentum erwerben kann. Dabei fällt das Ferien-/Alpenge-
biet und das Landwirtschaftsgebiet ausser Betracht. In diesen Gebieten 
hielt sich die bisherige Rechtsprechung an die Maxime, dass ein Ferien
haus pro Familie und ein Landwirtschaftsgrundstück pro Familie (wenn 
der Erwerber nicht Landwirt ist) zugestanden wird. Allerdings könnte 
auch derjenige Ehegatte, der über keinen Grundbesitz verfügt, zusätz
lich ein Landwirtschaftsgrundstück oder einen Ferienhausplatz erwer
ben, auch wenn sein Ehegatte bereits einen solchen zu Eigentum hat.72 

Als Argument, warum auch Nichtbauern der Zutritt zum landwirt
schaftlichen Bodenmarkt offenzuhalten sei, wird der Krisenvorsorge-
gedanke bemüht. Dementsprechend wird prinzipiell jeder liechtenstei
nischen Familie ein berechtigtes Interesse am Erwerb zumindest einer 
agrarischen Parzelle aus der Überlegung heraus zugebilligt, dass der zu 
erwerbende Boden im Notfall der Selbstversorgung mit landwirtschaft
lichen Produkten dienen könnte. 

72 vgl. Schreiben des Ressortsekretärs Herbert Wille vom 5. März 1984. LLA-Aktenbün-
del RF 330/88. 
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Was den Erwerb von "Grundstücken im Alpen- bzw. Feriengebiet" 
(als solche gelten den Kommissionsentscheidungen zufolge übrigens Par
zellen ab einer Seehöhe von ca. 1.000 m) anlangt, so macht die Praxis ei
nen Unterschied bei der Person des Erwerbers, ob er liechtensteinischer 
oder ausländischer Nationalität ist.73 "Da zur Befriedigung des allgemei
nen Wohnbedürfnisses im Tal und in den tiefer gelegenen Hanglagen noch 
weitaus mehr Grund und Boden zur Verfügung stehe, solle der Grund
erwerb im Alpen- und Feriengebiet grundsätzlich nur zur Befriedigung 
des höher zu qualifizierenden Erholungsbedürfnisses zugelassen werden. 
Dabei sollen in erster Linie die Bedürfnisse der Liechtensteiner selbst 
berücksichtigt werden, weil diese heute praktisch keine Möglichkeit mehr 
hätten, im benachbarten Ausland einen Baugrund für eine Ferienwohung 
oder ein Ferienhaus zu erwerben. ... Die Landesgrundverkehrskom-
mission verneint ein Bedürfnis für Ausländer, im Alpengebiet Boden für 
Ferienzwecke zu erwerben."74 Diese restriktive Praxis wird jedoch auf die 
"alteingesessenen Ausländer" (über Generationen im Lande wohnhaft 
oder im Lande geboren und hier aufgewachsen) nicht angewendet.75 

Überhaupt galt - zumindest bis dato - dass ausländische natürliche und 
juristische Personen nur unter erschwerten Bedingungen Grund und Bo
den in Liechtenstein erwerben durften. Das Gesetz statuiert nämlich die 
Bindung des Erwerbes an einen liechtensteinischen Wohnsitz. Das heisst, 
um eine Liegenschaft kaufen zu dürfen, muss die grundverkehrsgesetz-
liche Voraussetzung des Wohnsitzes erfüllt sein, was nach derzeitigem 
Rechtsstand bedeutet, der Aufenthalt im Lande muss mit fremdenpoli
zeilicher Bewilligung ununterbrochen mindestens 10 Jahre vor dem Er
werbszeitpunkt angedauert haben.76 Ein Ausländer kann also nicht nur 
erst nach Ablauf der gesetzlich vorgesehenen Wohnsitzzeit als Käufer auf
treten, sondern für ihn gilt stets lediglich die Abdeckung des Wohnbe
dürfnisses als berechtigtes Interesse. In der Praxis bedeutet dies, dass ihm 
bloss der Erwerb entweder eines Bauplatzes oder einer Stockwerkeigen-

73 vgl. Bericht der Fürstlichen Regierung vom 7. Mai 1979 an den Hohen Landtag zum Po
stulat betreffend die Handhabung des Grundverkehrsgesetzes, S. 14. 

74 ebd., S. 19. 
75 ebd., S. 20. 
76 Diese Wohnsitzfrist lag früher tiefer, nämlich bei 5 Jahren. Sie wurde vom Gesetzgeber 

anlässlich einer Novellierung 1981 nachträglich hinaufgesetzt, da vor allem bei Käufen 
von Eigentumswohnungen der Anteil an ausländischen Erwerbern deutlich zugenom
men hatte (vgl. Bericht und Antrag der Fürstlichen Regierung vom 12. November 1980 
an den Hohen Landtag zur Abänderung des Grundverkehrsgesetzes, S. 2). 
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Abbildung 6: Altersklassen- und geschlechtsspezifische Ausländerquo
ten im Fürstentum Liechtenstein per 31.12.1991 

Ausländeranteil 
an der Gesamt
bevölkerung (%) 

5-10 15-20 25-30 35-40 45-50 55-60 65-70 75-80 85-90 95-

Altersklasse (Jahre) 

Mittelfristig weitere stimulierende Impulse sind unter Umständen eher 
von den momentan voll erwerbsfähigen Leuten möglich. Wenn nämlich 
die heute 20- bis 50jährigen in höhere Altersklassen aufrücken, ist eine 
Zunahme bei der Zahl der Haushalte nicht auszuschliessen, weil erfah-
rungsgemäss mit steigendem Alter der Anteil alleinstehender Personen 
wächst. Damit käme es freilich lediglich zur Fortschreibung einer seit 
längerem anhaltenden Entwicklung in der Haushaltsstruktur. 
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Abbildung 6 versucht die Hintergründe der Differenzen zu erhellen, 
indem sie altersklassen- und geschlechtsspezifische Ausländerquoten 
visualisiert. Während die nicht allzu grossen Unterschiede beim Auslän
deranteil zwischen Burschen und Mädchen in den untersten Altersklas
sen wohl eher zufallsbedingt sein dürften, lässt sich das auffälligere Bild 
von Abweichungen bei mittleren Altersklassen plausibel deuten. Dass 
der Ausländeranteil bei Frauen der Gruppe der 15- bis 20jährigen - also 
ziemlich unmittelbar nach Ende einer Sekundarschulbildung - stärker 
zu- sowie von da an wieder abnimmt, könnte unter Umständen damit 
erklärt werden, dass weibliche Arbeitskräfte eher für weniger qualifi
zierte Tätigkeiten geholt werden und daher früher in Liechtenstein 
Wohnsitz nehmen und offensichtlich auch rascher wieder weg ziehen. 
Dass dagegen bei Männern der Ausländeranteil zunächst abnimmt, 
könnte mit bildungsbedingter Landesabwesenheit zu tun haben. Wenn 
dann erst in der Altersklasse der 30- bis 35jährigen eine deutliche Zu
nahme des Ausländeranteiles zu verzeichnen ist, dann könnte das mit 
dem Bedarf der liechtensteinischen Wirtschaft (die ja strukturell von 
Spezial- und High-Tech-Unternehmen massgeblich geprägt ist) nach 
höherqualifizierten Fremdarbeitskräften in Verbindung stehen.17 Die 
Prozentwerte in den hohen Altersklassen entziehen sich schliesslich 
allein deshalb einer sinnvollen Interpretation, weil es sich um ganz ge
ringe absolute Zahlen handelt, die hinter den Anteilswerten stecken. 

Das Bild von der Altersstruktur der liechtensteinischen Bevölkerung 
weist eine deutlich erkennbare Urnenform, also eine längerfristig 
schrumpfende Bevölkerung auf. Unter der Voraussetzung, dass keine 
plötzlichen Wanderungsschübe und auch keine unvorhergesehenen Än
derungen im generativen Verhalten auftreten, bedeutet dies, dass von 
den nachrückenden Jahrgängen am Bodenmarkt eher keine zusätzliche 
Ausweitung des Nachfragedruckes zu erwarten wäre. 

17 Höhere Ausländeranteile in leitenden Positionen haben inzwischen in Liechtenstein ge-
wissermassen Tradition: "Früher war Liechtenstein ein typisches Auswanderungsland. 
Es war ein Volk von Bauern, das bis 1862 feudal beherrscht war. Mitte des letzten Jahr
hunderts siedelte sich dann die Textil- und Keramikindustrie an und bediente sich des 
billigen Arbeitskräftereservoirs. Der Ausbildungsstand im Land blieb enstsprechend 
gering. Im Tertiärsektor tätige Fachleute und Intellektuelle wurden entweder in der 
Schweiz oder in Osterreich angeworben. Auch heute noch ist ein beträchtlicher Teil der 
Führungsstellen und Spezialistenposten nicht von Einheimischen besetzt." 
Riederer: Neues Bauen im Fürstentum, 1994, S. 3. 
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tumswohnung freisteht. Ausländische juristische Personen sind vom 
Grunderwerb in Liechtenstein sogar überhaupt ausgeschlossen.77 

Was den Erwerb eines Grundstückes durch eine juristische Person im 
Fürstentum Liechtenstein anlangt, so ist nach regelmässiger Entschei
dungspraxis der Grundverkehrsbehörden die überwiegende Nutzung 
des zu erwerbenden Areals als Betriebsstätte die entscheidende Geneh
migungsvoraussetzung, wobei nach der Meinung der zuständigen In
stanzen ein Grundstück dem Erwerber nur dann zu einem wesentlichen 
Teil zur Errichtung einer Betriebsstätte dient, wenn dieser Teil die 
Hälfte beträchtlich übersteigt. Den Grundverkehrsbehörden gegenüber 
ist diesbezüglich ein Bedürfnisnachweis zu erbringen. Zudem muss die 
Zonenlage des in Aussicht genommenen Grundstückes eine betriebliche 
Nutzung zulassen. Beispielsweise wird für ein in der Wohnzone gelege
nes Grundstück kaum eine Erwerbsgenehmigung unter Berufung auf 
die Absicht der Betriebsstättenerrichtung zu erhalten sein, da die raum-
planerischen Vorschriften in dieser Zone die Aufnahme eines gewerb
lichen Betriebes untersagen.78 

Was den bis zur Gesetzesnovelle 1990 vorgesehenen Sonderfall des 
Grunderwerbs durch Personalfürsorgestiftungen anlangt, hatten sich im 
Laufe der Zeit ebenfalls Faustzahlen etabliert. Nach der Spruchpraxis 
der Landesgrundverkehrskommission konnte ein Bodenkauf durch eine 
Personalfürsorgestiftung dann als berechtigtes Interesse angesehen wer
den, wenn der Grunderwerb in einem solchen Ausmass erfolgte, dass 
der Richtwert von 2,5 Klafter pro versicherter Person nicht überschrit
ten wurde. 

Jene weitere, inzwischen ebenfalls sistierte Bestimmung, die eine 
Rückführung des Bodens in inländisches Eigentum begünstigen sollte, 
war einigermassen umstritten und gab Anlass zu Gesetzesnovellen.79 

Denn "die Praxis hat gezeigt, dass die Bestimmung des Artikels 4 Abs. 2 
lit. i, wonach ein berechtigtes Interesse für den Bodenerwerb vorliegt, 

77 Diese - aus dem Blickwinkel des Gleichheitsgrundsatzes umstrittene - Handhabung, 
wonach Ausländer anders zu behandeln seien als Landesangehörige, wird auch vom 
Staatsgerichtshof als Verfassungsgericht gedeckt (vgl. STGH 1982/118 S. 6f.). 

78 vgl. Schreiben des Ressortsekretärs Marzell Beck vom 12. Oktober 1989. LLA-Akten-
bündel RF 342/88. 

n vgl- § 1 des Gesetzes vom 26. September 1979 betreffend die Änderung des Grundver-
kehrsgesetzes LGBI. 1979 Nr. 54 sowie Bericht und Antrag der Fürstlichen Regierung 
an den Hohen Landtag vom 7. Mai 1979 zum Gesetzesentwurf betreffend die Abände
rung des Grundverkehrsgesetzes, S. 2. 
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wenn der Veräusserer seinen Wohnsitz im Ausland hat und der Erwer
ber liechtensteinischer Landesbürger mit Wohnsitz im Inland ist, syste
matisch benützt wurde, um Boden zu horten."80'81 Möglich wurde das 
den eigentlichen Intentionen des Gesetzgebers zuwiderlaufende Nutzen 
von Schlupflöchern, weil beim "Rückkauf der Heimat" ein Bodener
werb ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse des Erwerbers zu
gelassen war. Ökonomisch dürfte diese Bestimmung eine relative Bevor
zugung ausländischer Anbieter nach sich gezogen haben. Die bevor
zugte Stellung von Verkäufern, welche im Ausland lebten, gegenüber 
inländischen Verkäufern resultierte daraus, dass es nur den im Ausland 
wohnhaften möglich war, jene finanziell besonders potente Käufer
schicht anzusprechen, die aufgrund ihres schon vorhandenen Grundbe
sitzes beim rein innerliechtensteinischen Bodenerwerb keinerlei Aus
sicht auf eine grundverkehrsbehördliche Genehmigung hatte. Die ge
schilderten Umstände gaben letztlich den Anstoss für den gänzlichen 
Wegfall dieses Genehmigungstatbestandes anlässlich der Reform des 
Grundverkehrsgesetzes im Jahre 1990. 

Beim auch jetzt noch im Grundverkehrsgesetz verankerten Tatbestand 
des Tausches wiederum fordert der Gesetzgeber eine Gleichwertigkeit der 
Grundstücke. In diesem Falle musste die Rechtsprechung erst den Gleich
wertigkeitsbegriff konkretisieren. Der nunmehr gängigen Praxis zufolge 
sind in erster Linie die Grösse der zu tauschenden Grundstücke, ihre Zo
nenlage und eine allfällige Uberbauung bei der Gleichwertigkeitsbeurtei
lung zu berücksichtigen. Aus grundverkehrsrechtlicher Sicht geht es da
bei aber nicht so sehr um die wirtschaftliche Äquivalenz, als vielmehr um 
eine Gleichwertigkeit der Grundstücke als solche, wobei sogar ein Wert
zuwachs infolge Überbauung unbeachtlich sein kann.82 

80 Bericht und Antrag der Fürstlichen Regierung an den Hohen Landtag vom 7. Mai 1979 
zum Gesetzesentwurf betreffend die Abänderung des Grundverkehrsgesetzes, S. 33. 

81 Die seinerzeit beobachtete Entwicklung hat sich später noch fortgesetzt. So wechselten 
seit 1980 bis 1987 insgesamt 96 Grundstücke im Ausmass von 39.195 Klaftern auf die
sem Wege den Besitzer. Die meisten der liechtensteinischen Käufer verfügten im Zeit
punkt des Erwerbes dieser Grundstücke zum Teil bereits über einen grossen Grundbe
sitz. 14 Erwerber nannten zuvor schon 1.000 bis 2.000 Klafter ihr Eigen und 28 Erwer
ber hatten vor dem Kauf schon mehr als 2.000 Klafter Grundbesitz, während nur 9 
Käufer vorher noch über gar kein Grundeigentum verfügten, (vgl. Interpellationsbeant
wortung der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein betreffend Art. 
4 Abs. 2 lit. i des Grundverkehrsgesetzes. S. 5 .) 
vgl. dazu auch Anonym: Interessen der Allgemeinheit gehen vor, 1990, S. 3. 

82 vgl. Entscheidung der Landesgrund Verkehrskommission G 5/80. 
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Wie die gegenständlichen Ausführungen erkennen lassen, verfügt das 
liechtensteinische Grundverkehrsrecht summa summarum über eine 
Vielzahl von durch die Rechtsprechung zunehmend konkretisierten Re
striktionen, von denen die markantesten soeben erläutert wurden. Den
noch begreifen jene, die diese Rechtsmaterie geschaffen und weiterent
wickelt haben, die Normen ausdrücklich nicht als ein Gesetz, "das eine 
Bewirtschaftung oder gar Umverteilung des Bodens beabsichtigt. Es 
kann und will nur verhindern, dass Grundstücke in die Hand von Per
sonen gelangen, die kein berechtigtes Interesse am Erwerb nachweisen 
können."83 Zumal bei aller noch so differenzierten Normierung und 

. Rechtsprechung auch Grenzen zu erkennen sind, " dass es sehr schwer 
sei, eine Lösung zu finden, um alle möglichen Praktiken der Umgehung 
des Gesetzes auszuschliessen und dass man mit Gesetzen nicht alles re
geln kann."84 Trotz der prinzipiellen Skepsis gegenüber einer durchgän
gigen Reglementierbarkeit der Bodenmobilität, schafft das Grundver
kehrsrecht dennoch zweifellos Rahmenbedingungen, die auch wirt
schaftliche Aus- und Nebenwirkungen am Immobilienmarkt zeitigen. 
Eben diese Facette der ökonomischen Konsequenzen des liechtensteini
schen Grundverkehrsrechtes sei nun noch etwas näher beleuchtet. 

c) Präsumtive ökonomische Wirkungen liechtensteinischer 
grundverkehrsrechtlicher Normen 

Angelpunkt für eine Einschätzung der wirtschaftlichen Folgewirkungen 
des liechtensteinischen Grundverkehrsrechtes und der dazugehörigen 
Vollziehungspraxis ist die Tatsache, dass behördliche Massnahmen vor
gesehen sind, welche die Freiheit beim Erwerb von Grundstücken 
seitens Privater einschränken. Indem den Kaufwilligen Schranken bei 
der Beteiligung am Grundverkehr auferlegt werden, entsteht zum Teil 
eine latente Nachfrage, auf die die Grundstücksanbieter nicht zurück
greifen können. Zwar beteuert in diesem Zusammenhang die Regie
rung, dass sie selbst das Grundverkehrsgesetz nicht als Preislenkungs

83 Bericht der Regierung vom 7. Mai 1979 zum Postulat betreffend die Handhabung des 
Grundverkehrsgesetzes, S. 33. 

84 ebd. 

173 



gesetz sieht85; gleichwohl ist nicht auszuschliessen, dass die betreffen
den Rechtsnormen preissenkende Wirkungen dadurch entfalten, dass 
sie den Kreis der potentiellen Nachfrager einengen. Es spricht sogar ei
niges für die Vermutung, dass gerade solche potentiellen Erwerber vom 
Immobilienmarkt ferngehalten werden, die sich a Konto ihres bereits 
angesammelten Vermögens ansonsten vielleicht als treibende Kräfte am 
Hinauflizitieren der Kaufwerte beteiligen würden. 

In gleicher Weise halten jene noch weitaus rigideren Beschränkungen, 
die den Ausländern für Immobiliengeschäfte auferlegt sind, Nachfrage 
vom Markt fern. Die weitgehende Ausklammerung des von ausländi
schen Staatsbürgern gebildeten Nachfragesegments müsste den allge
mein gebräuchlichen Marktgleichgewichtsmodellen zufolge eigentlich 
ebenfalls den Bodenpreisauftrieb abschwächen. 

Wieweit es tatsächlich zu den von der Theorie her zu vermutenden 
Preisdämpfungseffekten kommt, scheint jedoch aus anderen Erwägun
gen fraglich. 

Wegen der generellen Knappheit und der prinzipiellen Unvermehr-
barkeit des Bodens trägt nämlich das Immobiliengeschäft ausgeprägte 
Züge eines Verkäufermarktes. Das heisst, es sind ohnedies nicht die 
Nachfrager, sondern die Anbieter, die in hohem Masse die Handelskon
ditionen bestimmen. Den Nachfragern bleibt de facto - wenn sie beim 
Kauf tatsächlich zum Zug kommen wollen - kaum etwas anderes übrig, 
als sich weitgehend den Vorstellungen des Verkäufers anzupassen. Schon 
aus diesem Gesichtswinkel werden somit die von manchen vielleicht im 
Hinterkopf gehegten Vorstellungen, das Grundverkehrsgesetz könnte 
als Preisbremse fungieren, arg in Zweifel gezogen. Was jene wirtschaft
lichen Wirkungsmechanismen betrifft, die als eher gesichert gelten kön
nen, reduziert sich somit das Spektrum. 

Zu konstatieren bleibt dann, dass das Fürstentum Liechtenstein im 
Bereich des Grunderwerbs "eine generalisierte Nachfragesteuerung 
nach Nutzungsgesichtspunkten"86 betreibt. Mit anderen Worten: Aus 
der Absicht heraus, den Boden in erster Linie der ansässigen Bevölke
rung zur Befriedigung ihrer Nutzungsinteressen vorbehalten zu wollen, 

85 Diesbezüglich war von zuständiger Seite seinerzeit ausdrücklich zu hören: "So kann mit 
dem Grundverkehrsgesetz namentlich die Preisentwicklung nicht gesteuert werden." 
vgl. Wille: Zum Grundverkehrsgesetz - Maschinschriftliches Manuskript vom 17. De
zember 1980, S. 3 LLA-Aktenbündel Nr 326/72/12. 

86 Baudenbacher: Welche Anforderungen, 1991, S. 11. 
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definiert das Grundverkehrsgesetz restriktive Erwerbsvoraussetzungen, 
die auf eine administrativ gesteuerte Sonderallokation und Sonderdistri
bution der Ressource Boden hinauslaufen. Man erhofft sich anscheinend 
von der strengen Nutzungsbindung des Grunderwerbs eine breitere Zu
gänglichkeit des Flächenangebots für den lokalen Nutzungsbedarf. 

Wieweit diese Hoffnungen berechtigt sind, sei jedoch abermals da
hingestellt, da dem Grundverkehrsrecht - wohl nur in versteckter Art, 
aber doch - auch angebotsreduzierende Effekte anhaften dürften. Zum 
Tragen kommen diese Wirkungen vermutlich vor allem bei Personen, 
die ein grösseres Grundvermögen (etwa im Erbgang) in ihrer Hand ak
kumulieren konnten - ein Grundvermögen, das in seinen Dimensionen 
klar jene Richtwerte übersteigt, die von den Grundverkehrskommissio
nen ihrer gängigen Spruchpraxis zugrundegelegt werden. Aufgrund der 
momentanen Gesetzeslage muss dieser Kreis von begüterten Leuten da
von ausgehen, dass ihm nach der Veräusserung von Teilflächen eine Wie
derveranlagung in Realitätenbesitz verwehrt bleibt. Unter diesen Auspi
zien ist es nicht auszuschliessen, dass potentielle Anbieter, denen die Be
reitstellung eines Teiles ihrer Flächen eigentlich leichter fallen müsste, 
weil sie über ein "Ubermass an Boden" verfügen, zusätzlich Zurückhal
tung üben. 

In ähnlicher Weise könnte schliesslich eine bodenmobilitätshem-
mende Reserviertheit indirekt dadurch geweckt werden, dass die Legis
lative im Grundverkehrsgesetz die Umschreibung der als berechtigt an
erkannten Erwerbsinteressen ziemlich vage und eher schwammig vorge
nommen hat. Denn solcherart ist den Grundverkehrskommissionen ein 
beachtlicher Ermessensspielraum zugestanden, was Prognosen über den 
Ausgang des möglicherweise durch mehrere Instanzen zu ziehenden 
Verfahrens unsicher macht und was letztlich jede Grundstückstransak
tion bis zum definitiven Behördenentscheid mit Unsicherheiten belastet. 
Aus diesem Umstand entspringt somit für viele Geschäftspartner am 
Grundstücksmarkt ein gewisses " Abwicklungsrisiko", das zwar nicht so 
sehr auf die Preisbildung druchschlagen dürfte, das aber vielleicht dort 
oder da manchen wankelmütigen Anbieter letztlich zurückschrecken 
lässt.87 

87 In diesem Zusammenhang wäre wohl eine deutliche Steigerung der allgemeinen Rechts
sicherheit zu erwarten, wenn der Gesetzestext direkt Richtwerte - vielleicht unter 
Beifügung einer gewissen, vom Gesetzgeber tolerierten Streubreite - enthielte. 
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Zu guter Letzt mag sich auf längere Sicht eine de facto Angebotsmin
derung durch die bevorzugten Kaufmöglichkeiten für Gebietskörper
schaften ergeben. Indem Transaktionen, bei denen das Land oder die 
Gemeinde als Erwerber auftritt, von der Genehmigungspflicht befreit 
sind, brauchen diese als einzige Marktteilnehmer keine Rechenschaft 
über konkrete Nutzungsabsichten legen.88 Diese Ausnahmeregelung er
möglicht zwar der öffentlichen Hand, Bodenbevorratung zu betreiben, 
sie bewirkt freilich gleichzeitig, wenn die Gebietskörperschaften - wie 
es in Liechtenstein Gang und Gäbe ist - einmal erworbenen Boden auf 
Dauer dem Markt entziehen, statt dass sie die Grundstücke wieder dem 
Handel zuführen, eine Schmälerung der marktverfügbaren Flächenbasis. 

88 Eine Studie aus der Schweiz belegt, dass die öffentliche Hand den Boden nicht immer 
nach ertragsorientierter Vermögensverwaltung alloziert, was gewisse Einschränkungen 
auch der Grundeigentiimerrolle von Gebietskörperschaften rechtfertigen würde, 
vgl. Ursprung: Fehlende Nutzungskonkurrenz auf staatlichem Boden, 1992. 
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III. Informationsquellen und Datenlage über 
den Bodenmarkt in Liechtenstein 

1. Datendefizit als Ausgangspunkt 

Da sich die gegenständliche Studie nicht in rein qualitativen Schilderun
gen bzw. in Vermutungen über die am liechtensteinischen Bodenmarkt 
spielenden Zusammenhänge zu erschöpfen gedenkt, sondern durchaus 
die Absicht verfolgt, soweit als möglich Bezifferungen vorzunehmen, 
stellt sich die Frage nach verfügbarem statistischem Material, das als 
Voraussetzung für empirisch quantifizierende Aussagen herhalten 
könnte. 

Wie in dieser Arbeit bereits mehrfach angetönt, präsentiert sich die 
Datenlage über das ökonomische Geschehen im Fürstentum generell als 
ziemlich lückenhaft und für tiefergehende wirtschaftswissenschaftliche 
Analysen meistens als unzureichend. Dieser globale Befund gilt unein
geschränkt auch für den Spezialfall von Informationen über den Boden
markt. Das heisst, der Handel mit Grundstücken erfuhr bislang keine 
systematische Erfassung, die eine unkomplizierte sekundärstatistische 
Auswertung gestatten würde. 

Zwar bedürfen Grundeigentümerwechsel - wie in allen mitteleu
ropäischen Staaten, so auch in Liechtenstein - für ihre allgemeine Aner
kennung und Rechtswirksamkeit der Intabulation im Grundbuch, wes
wegen selbiges als ein auf Vollständigkeit bedachtes, zentrales Verzeich
nis über Rechtsverhältnisse am Boden vorliegt; dieses Register scheint 
jedoch für Marktanalysen nur sehr bedingt geeignet. Einer speditiven 
Verwendung als Datenquelle steht nämlich die in der administrations-
und rechtstechnischen Hauptzwecksetzung des Grundbuches begrün
dete Art bzw. die Strukturierung der Unterlagen entgegen. Angaben 
über Handänderungeri sind dort beispielsweise mit solchen über Hypo
theken etc. vermischt und die primären Ordnungskriterien sind orogra-
phischer Natur. 

Sachliche Vermengungen sowie die primär parzellenweise und nicht 
chronologische Ordnung würden ein äusserst mühsames Herausfiltern 
und separates Zusammentragen von Informationen verlangen, um die 
Vorgänge am Bodenmarkt statistisch nachzeichnen zu können. Somit 
impliziert der Wunsch nach gesicherten Kennzahlen die selbständige Er
stellung einer eigenen Primärstatistik. 
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2. Beteiligte und Verfahren bei der Abwicklung eines 
Grundverkehrsgeschäftes in Liechtenstein als 
Anknüpfungspunkte der Informationsgewinnung 

Die grundsätzliche Absicht und Notwendigkeit, bodenmarktstatistische 
Erhebungen in Liechtenstein zu pflegen, lässt Vorüberlegungen bezüg
lich der Anlage der Datenbeschaffung opportun erscheinen. In diesem 
Zusammenhang dünkt es für's erste zweckmässig, sich einen Uberblick 
zu verschaffen, wie ein Bodenhandel in Liechtenstein normalerweise ab
läuft. Vor allem aus der Kenntnis um die verwaltungstechnischen Vor
gänge, welche in Zusammenhang mit einer Grundstückstransaktion ste
hen und aus dem Wissen um den regulären Verfahrensweg sind nämlich 
Anknüpfungspunkte für Statistiken abzuleiten. Schliesslich stellt ja die 
Beschreibung der Abwicklung eines Grundverkehrsgeschäftes gleich
zeitig eine Deskription des Informationsflusses dar. Mit anderen Wor
ten: Das im folgenden aufgrund mündlicher Informationen diverser 
Behördenvertreter nachzuzeichnende Bild davon, wer aller involviert 
ist, wenn Rechtsgeschäfte mit Grundstücken vollzogen werden, gibt 
gleichzeitig Auskunft darüber, wer zumindest theoretisch als Daten
quelle in Frage käme und wer über welchen Wissenstand verfügen 
müsste. 

Im Regelfall eines Immobilienkaufes stehen am Beginn Geschäfts
partner, die bezüglich des Handels mit einer Parzelle einen Konsens 
finden und solcherart einen Vertrag abschliessen. Darüber ist eine im 
Grundbuch eintragungsfähige Urkunde zu errichten, wofür jedoch 
keinerlei Anwaltszwang existiert. Vielmehr ist jeder, der es sich zutraut, 
dazu berufen, einen derartigen Vertrag aufzusetzen. In der Praxis treten 
denn auch recht unterschiedliche Spielarten nebeneinander auf: Teil
weise werden die Verträge von Privatpersonen selbst (allenfalls in An
lehnung an Musterverträge bzw. "Vertragsschimmel") abgefasst, teil
weise erfolgt die Vertragserrichtung mit anwältlichem Beistand oder sie 
geht unter Beiziehung eines Treuhänders vonstatten. 

Welcher Modus auch immer zum Tragen kommt, um Intabula-
tionstauglichkeit zu erlangen, muss die Vertragsurkunde jedenfalls amt
lich beglaubigte Unterschriften der Parteien tragen. Für eine derartige 
Beglaubigung kommen verschiedene Einrichtungen in Frage, nämlich 
entweder die Vermittler in den Gemeinden1 oder die Gerichtskanzlei 
beim Landgericht respektive das Grundbuchsamt. 
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In weiterer Folge sind die beglaubigten Vertragsurkunden aufgrund 
der geltenden gesetzlichen Bestimmungen der örtlich zuständigen Ge-
meindegrundverkehrskommission vorzulegen. Besagtes Kollegialorgan 
bekommt in der Regel bloss den Vertrag selbst, ohne formelle Begleit
schreiben und ohne sonstige Unterlagen übermittelt.2 Die Kommission 
kann aber, falls sie es für erforderlich erachtet, ergänzende Informatio
nen und Schriftstücke nachfordern. Dieses vom jeweiligen Gemeinde
vorsteher geleitete Gremium hat sodann in erster Instanz über die Ge
nehmigung von Rechtsgeschäften, die liechtensteinische Grundstücke 
betreffen, zu befinden und darüber ein Beschlussprotokoll anzufertigen. 
Für die Erstellung besagter Protokolle sind im ganzen Land einheitliche 
Formulare in Verwendung; sie verzeichnen die am Geschäft beteiligten 
Vertragspartner und spezifizieren das betroffene Grundstück (mit Ein
lagezahl, Parzellennummer und Flächenausmass, aber ohne verpflich
tende Angabe über die Art der Grundstücksnutzung und ohne obliga
torischen Hinweis auf die raumplanerische Zonenlage der Parzelle). 
Ausserdem ist in den Formblättern der Vertragstyp (Kauf, Tausch, 
Schenkung etc.), die Höhe der vereinbarten Gegenleistung (in Franken
währung) sowie die Genehmigungsentscheidung samt kurzer Begrün
dung und unter Nennung der bezugnehmenden Gesetzesstelle (Artikel 
und Littera) einzutragen. 

Nach der Entscheidung durch die Gemeindegrundverkehrskommis-
sion - insbesondere, wenn die Erstinstanz dem Geschäft zugestimmt hat 
- geht der Akt (nunmehr bestehend aus Vertragsurkunde und Beschluss
protokoll) weiter an die Regierung. (Sofern die Grundverkehrskommis

1 Der Vermittler fungiert primär als erste Instanz bei Rechtsstreitigkeiten; er hört Parteien 
an und versucht zu schlichten bzw. Einigungen herbeizuführen. Er handelt aber auch als 
"öffentliche Urkundsperson". "Er ist befugt, Unterschriften ämtlich zu beglaubigen. 
Ausserdem gemessen die vor ihm über ein Rechtsgeschäft errichteten Urkunden die 
Eigenschaft von öffentlichen Urkunden vor allen Behörden." Wächter: Der Vermittler, 
1992, S. 3. 

2 Es gab seinerzeit zwar Anläufe der Regierung des Fürstentums Liechtenstein, im ge
samten Land ein einheitliches "Antragsformular für das grundverkehrsbehördliche Ge
nehmigungsverfahren" einzuführen. Diese Absicht wurde etwa von der Liechtensteini
schen Landesgrundverkehrskommission begrüsst (vgl. Schreiben des Präsidenten der 
Liechtensteinischen Landesgrundverkehrskommission vom 30. 11. 1981 an d ie Regie
rung. LLA-Aktenbündel Nr. 326/088), von manch kommunaler Seite jedoch skeptisch 
mit der Bemerkung kommentiert: "Es scheint uns aber, dass die leise Gefahr besteht, die 
Bürokratie etwas weit zu treiben." (Schreiben der Gemeindeverwaltung Eschen vom 
18. Dezember 1981 an die Fürstliche Regierung. LLA-Aktenbündel Nr. 326/088). Zur 
Zeit stösst man sowohl auf Gemeinden, die derartige Formulare verwenden, als auch auf 
solche, die auf derartige Schriftstücke verzichten. 
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sion über eine Grundstückstransaktion einen ablehnenden Bescheid er-
lässt, übermittelt sie eine sogenannte "Orientierungskopie" an die Re
gierungsstellen). Bei der Regierung ist es - dem vom Grundverkehrsge
setz her vorgesehenen Verfahrensgang zufolge - dem Ressortsekretär 
übertragen, die Entscheidungen der Gemeindegrundverkehrskommis-
sionen zu sichten. Der Ressortsekretär ist als Formalpartei primär zur 
Wahrung einheitlicher Grundsätze im Gesetzesvollzug in das Verfahren 
eingeschaltet. Er hat auch namens der Regierung in jenen Fällen, wo er 
vermutet, dass einem Rechtsgeschäft ungerechtfertigterweise die Geneh
migung erteilt wurde, dagegen bei der Landesgrundverkehrskommis-
sion als nächsthöherer Instanz Beschwerde zu erheben.3 Um dem Res
sortsekretär seine Kontrolltätigkeit zu erleichtern und um die Akten zur 
Entscheidungsreife aufzubereiten, findet eine Vorbearbeitung und Vor
prüfung der bei der Regierung einlangenden Unterlagen im Landwirt
schaftsamt statt.4 Diese Amtsstelle nimmt jedoch keine Entscheidungs
funktion im Rahmen der Begutachtung von Grundverkehrsgeschäften 
wahr, sondern leistet lediglich Hilfsdienste, indem sie etwa sachdienliche 
ergänzende Erhebungen betreibt und beispielsweise erforderlichenfalls 
nachforscht, wieviel Grund und Boden die als Käufer aufscheinende 
Vertragspartei bereits vor dem Erwerb ihr Eigen nennen konnte. Das 
Landwirtschaftsamt versieht die Akten ausserdem mit einer laufenden 
Geschäftszahl und es erstellt eine Liste mit wesentlichen Kenndaten und 
einer groben Voreinstufung der Geschäfte. Überall dort, wo die Dinge 
offensichtlich völlig eindeutig liegen, werden die Schriftstücke als "Ver-

5 Was die juristische Wertung der Stellung der Regierung im Grundverkehrsverfahren be
trifft, so hat s ie keine behördliche Entscheidungsbefugnis, weswegen sie weder Unter-
noch Oberinstanz darstellt. Ihr - und im speziellen dem Ressortchef "Justiz", der nach 
dem Ressortplan für Grundverkehrsangelegenheiten zuständig ist - kommt im Rahmen 
von Artikel 17 und 18 des Grundverkehrsgesetzes die Stellung einer Partei zu. "Dem
entsprechend gelangt die Regierung - rein formal gesehen - auch nicht mit einem Ver
waltungsakt, sondern mit einem blossen Parteiantrag an die Landesgrundverkehrskom-
mission." Prinzipiell steht dieses Beschwerderecht der Regierung selbst zu; aus Prakti-
kabilitätserwägungen delegiert sie diese Befugnis an eine Amtsstelle, wobei der 
beauftragte Beamte "im Namen der Regierung" handelt, (vgl. Kieber: Rechtliche An
merkungen zum Grundverkehrsverfahren. Manuskript vom 14. Juli 1980. LLA-Akten-
bündel Nr. 322/88/11.) 
Allerdings gab es auch schon einmal eine Kontroverse über die Kompetenzfrage, wie
weit nämlich die Regierung in Einzelfällen die Delegation aussetzen und das Beschwer
derecht gänzlich an sich ziehen darf. 

4 Die Einschaltung des Landwirtschaftsamtes ist an sich von Gesetzes wegen nicht vorge
sehen; sie erfolgt einfach aus Praktikabilitätserwägungen und ist aus der inneramtlichen 
Organisationsabwicklung erklärbar. 
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träge ohne Beschwerde" dem Ressortsekretär zugeleitet; ansonsten -
wenn auch nur leise Zweifel oder Unklarheiten bestehen - wird der Ver
merk "Verträge zur weiteren Behandlung" angebracht. 

Anschliessend schaut sich der Ressortsekretär selbst sämtliche Akten 
an, wobei er den in der informellen Vorbegutachtung als abklärungsbe
dürftig eingestuften Causen besonderes Augenmerk schenkt. Zur Stüt
zung seiner Entscheidungsfindung nimmt er unter Umständen von sich 
aus noch zusätzliche Abklärungen vor, indem er etwa die raumplaneri-
sche Zonenlage der Parzelle recherchiert oder beim Grundbuchamt 
Auskünfte einholt, beispielsweise über Grundstückstransaktionen, die 
der Käufer im Laufe der jüngeren Vergangenheit getätigt hat. Die Resul
tate dieser ergänzenden Erhebungen sind dann in Aktenvermerken do
kumentiert. 

Schliesslich muss sich der Ressortsekretär der jeweiligen Faktenlage 
entsprechend innert 14 Tagen entscheiden, ob er entweder gegen den 
Genehmigungsbescheid der Gemeindegrundverkehrskommission Be
schwerde führt und damit die Angelegenheit zur Landesgrundver-
kehrskommission weiterzieht, oder ob er der Rechtsmeinung der Erst
instanz folgt und von einem Einspruch Abstand nimmt. Einen derar
tigen Beschwerdeverzicht hat er dann ausdrücklich auf dem Vertrag zu 
vermerken und hernach die Urkunde an das Steueramt weiterzuleiten. 
Die Gemeindegrundverkehrsprotokolle der ohne Einwände abgehan
delten Geschäftsstücke verbleiben indessen in den Regierungsakten 
und werden später im Landesarchiv aufbewahrt. Beeinspruchte Akten 
gelangen dagegen zur Gänze in die Hand der Landesgrundverkehrs-
kommission. 

Nach positiver Erledigung des grundverkehrsbehördlichen Verfah
rensteiles ist im Aktenlauf als nächstes das Steueramt am Zuge. Dieses 
sendet aufgrund der im Amtswege vom Ressortsekretär der Regierung 
zugegangenen Vertragsurkunde dem Veräusserer ein Steuererklärungs
formular zu; dort kann der Verkäufer, ohne Konsequenzen fürchten zu 
müssen, allenfalls noch die Vertragssumme richtigstellen. Die Finanz
behörde ermittelt sodann anhand der ausgefüllt retournierten Steuer
erklärung bzw. anhand der Vertragsurkunde und der darin vereinbarten 
Konditionen sowie aufgrund der dort ausgewiesenen Gegenleistung 
(also normalerweise im wesentlichen aufgrund des angegebenen Grund
stückspreises) die unter dem Titel der Grundstücksgewinn- bzw. gege
benenfalls der Schenkungssteuer fällige Abgabenschuld. Dabei wird für 
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die Ermittlung der Steuerforderung ein eigenes Berechnungsblatt ange
legt. Im Zuge der Steuerberechnung ist die Fiskalbehörde unter anderem 
gehalten, die deklarierten Preise - soweit das in ihren Möglichkeiten 
steht - zu prüfen. Sofern sich die vertragliche Kaufsumme als allzu un
wahrscheinlich herausstellt, kann die Finanz in der Folge den von der 
Regierung bestellten Landesschätzer zur Feststellung des "handels
üblichen Verkehrswertes" einschalten. Ein derartiges Procedere erübrigt 
sich freilich meist dann, wenn ein Geschäft unter Verwandten stattfin
det, weil dabei ohnedies üblicherweise die amtlichen Steuerschätzwerte 
zum Tragen kommen. 

Sobald die massgeblichen Werte festgestellt sind, fertigt das Steueramt 
eine sogenannte "Steuerrechnung" (das ist ein Bescheid über die zu be
zahlende Steuer) aus, welche sie dem Steuerschuldner zukommen lässt. 
Als solcher gilt grundsätzlich der Verkäufer.5 Im weiteren behält die Steu
erbehörde die Vertragsurkunde solange bei sich, bis die geschuldete Steuer 
beglichen bzw. bis zumindest der Finanz eine Sicherstellung für die Steu
erschuld gegeben ist. Wenn das Geld oder wenigstens die Besicherung für 
die Forderung in der Steuerkasse eingetroffen ist, wird die Vertrags
urkunde mit dem Stempelaufdruck "Umschreibebewilligung erteilt" ver
sehen und behördlicherseits an das Grundbuchamt weitergegeben. 

Damit beginnt der letzte Verfahrensteil, der mit der Abwicklung eines 
Grundverkehrsgeschäftes in Zusammenhang steht. Hiebei prüfen die 
Bediensteten des Grundbuchsamtes zunächst die bei ihnen einlangenden 
Vertragsurkunden. Sie schauen insbesondere, ob die Schriftstücke for
mell in Ordnung sind und einen rechtskräftigen Genehmigungsvermerk 
der Grundverkehrsbehörde tragen,6 ob die als Veräusserer bezeichnete 
Vertragspartei mit dem im Grundbuch eingetragenen bisherigen Verfü

5 Abweichend von der gesetzlichen Regelung kann allerdings in Verträgen ausgemacht 
sein, dass der Käufer die Steuerlast übernimmt. Wenn eine derartige Klausel aufscheint, 
führt die Fiskalbehörde eine Steuerberechnung "in Hundert" durch; das heisst, sie muss 
zum Teil Steuer von der Steuer vorschreiben, mit der einleuchtenden Begründung, dass 
die Übernahme der Steuerlast durch den Käufer auch eine Form der grundsätzlich als 
Berechnungsbasis heranzuziehenden Gegenleistung darstellt. 

6 Gemäss Verordnung zum Grundverkehrsgesetz hat das Grundbuchamt rechtsgeschäft
liche zur Eintragung oder Vormerkung vorgelegte Urkunden dann zurückzuweisen, 
wenn sie keinen rechtskräftigen Genehmigungsvermerk oder keinen Vermerk über die 
rechtskräftige Verneinung der Genehmigungspflicht enthalten, (vgl. Art. 17 Abs. 1 der 
Verordnung vom 4. 3. 1975 zum Grundverkehrsgesetz LGB1. 1975 Nr. 23 idgF.). Diese 
Vorschrift bedingt, dass es auch ein eigenes Verfahren gibt zur Feststellung des Nicht-
bestandes einer grundverkehrsbehördlichen Genehmigungspflicht. 
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gungsberechtigten übereinstimmt, sowie ob sich die Grundstücksnum
mern und die Angaben über die Belastungen etc., wie sie im Vertrag fest
gehalten sind, mit dem im Grundbuch verzeichneten Stand decken.7 

Sind keine Abweichungen und Mängel erkennbar, so kann die Ver-
bücherung - also die Löschung des ehemaligen und die Eintragung des 
neuen Eigentümers - vorgenommen werden. Gleichzeitig erfolgt die In
korporierung des Vertragsdokumentes in die Urkundensammlung des 
Grundbuches. Zu guter Letzt meldet das Grundbuchamt die durchge
führte Handänderung sowohl an die Gemeinde, in der die gegenständ
liche Parzelle liegt, als auch an den örtlich zuständigen Geometer, damit 
anhand dieser Mitteilungen die dort geführten Besitzstandsverzeichnisse 
aktualisiert und ä jour gehalten werden können. Mit den genannten Ver
änderungsmeldungen findet der durch einen Bodenhandel in Gang 
gesetzte Verwaltungslauf seinen Abschluss. 

3. Wahl der Datenquelle für Quantifizierungen 
am liechtensteinischen Bodenmarkt 

Wie eben vor Augen geführt, präsentiert sich die administrative Ab
wicklung einer Grundstückstransaktion als ein vielstufiger, verhältnis
mässig komplexer Prozess, der eigentlich mehrere Ansatzpunkte für bo-
denmarktstatistische Erhebungen böte. Dieser Umstand macht es erfor
derlich, darzulegen, wo die später konkret durchgeführten Recherchen 
tatsächlich angeknüpft haben, und warum sie ausgerechnet dort der In
formationsgewinnung nachgegangen sind. 

Prinzipiell kämen ja als er ste denkbare Anlaufstellen für einschlägige 
Auskünfte die jeweiligen Vertragspartner eines Grundstücksgeschäftes in 
Frage, zumal sie - wenn man so will - dem Marktgeschehen am nächsten 
sind und zumal sie - zumindest was ihre eigene Transaktion anlangt -
wohl am genauesten über die realen Marktbedingungen Bescheid wissen 
müssten. Die Krux ist freilich, dass man an sie nur besonders schwer her
ankommt und dass ihre Auskunftsbereitschaft nicht immer von vorne-

7 Die Gnindbuchsbeamten sind dabei an die Vorschriften über die Führung des Grund
buches gebunden; selbige "finden sich im liechtensteinischen Sachenrecht von 1923, das 
aus dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch übernommen wurde." 
Frommelt: Das Grundbuch, 1974, S. 59. 
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herein vorausgesetzt werden kann. Die Durchführbarkeit von Primär
erhebungen, die zur Informationsgewinnung unmittelbar an die Ge
schäftspartner heranträten, wäre nämlich stark eingeschränkt unter ande
rem infolge von Auflagen, die aus datenschutzrechtlichen Gründen ein
zuhalten sind. Sieht man einmal von jenen juristischen Hindernissen ab, 
die eine speditive Kontaktnahme - etwa anhand von Vorinformationen, 
welche bei Ämtern zu beschaffen gewesen wären - a priori vereiteln, so 
wäre es aber auch rein arbeitstechnisch äusserst mühsam, alle Bodenkäu
fer respektive -Verkäufer ausfindig zu machen und um Auskunft zu bit
ten. Bei schriftlichen Befragungen wäre mit einem ungesicherten Rück
lauf zu rechnen gewesen und in jedem Falle hätte das Risiko der Ant
wortverweigerung bestanden. Das Entstehen eines lückenlosen Bildes 
über den Grundverkehr während einer bestimmten Zeitspanne wäre des
halb äusserst fraglich, wenn jener Weg der Datenbeschaffung gewählt 
worden wäre, der direkt bei den Geschäftspartnern ansetzt. 

Dem Grunde nach ähnliche organisatorische Erwägungen sprechen 
auch dagegen, die Gemeindegrundverkehrskommissionen als Hauptin
formanten in den Erhebungsprozess mit einzubinden. Denn bei ihnen 
ist davon auszugehen, dass sie in erster Linie lediglich über die Verhält
nisse in ihrem örtlichen Zuständigkeitsbereich genauer Bescheid wissen, 
sodass das gesamte Zahlenmaterial von noch immer relativ dispersen 
Quellen zusammenzutragen wäre. Nicht nur, dass eine grössere Zahl 
von Anlaufstellen den erforderlichen Aufwand zusätzlich steigert, es 
bleibt ausserdem einer Erfahrungsregel zufolge damit zu rechnen, dass 
mit zunehmendem Streuungsgrad der als Informanten Fungierenden die 
Informationsqualität an Homogenität verliert. 

Pragmatische Überlegungen Hessen ferner davon Abstand nehmen, 
die Recherchen beim Steuer- bzw. beim Grundbuchamt zu lokalisieren. 
Das Grundbuch hätte zwar den Vorzug geboten, dass dort die den 
Handänderungen zugrundeliegenden Vertragsurkunden im Original 
einzusehen gewesen wären, dieser Vorteil wäre jedoch - wie im vorigen 
Kapitel bereits angetönt - mit dem gravierenden Nachteil zu erkaufen 
gewesen, dass die für die Datenerhebung massgeblichen Materialien erst 
aus einer Fülle von zum Teil für die Fragestellung der gegenständlichen 
Arbeit gar nicht relevanten Akten (z.B. über Hypothekarangelegenhei
ten) hätten herausgefiltert werden müssen. Einen Eindruck über die Ak
tivitäten des Grundbuchsamtes und damit über die Breite des Spektrums 
dort anfallender Akten vermittelt Tabelle 8. Sie gliedert die von dieser 
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Landesdienststelle' zu bearbeitenden Geschäftsstücke nach Rechtsmate
rien; dadurch liefert sie Hinweise über die Proportionen der einzelnen 
grundbuchsamtlichen Tätigkeitsfelder zueinander. Aus besagter Tabelle 
8 geht denn auch hervor, dass der Anteil, den Handänderungen an sämt
lichen Grundbuchsagenden haben, im mehrjährigen Schnitt um die 7 % 
(oder sogar noch etwas darunter) liegt. 

Tabelle 8: Die Entwicklung der Zahl der vom Grundbuchamt jährlich 
zu bewältigenden Geschäftsstücke nach Rechtsmaterien zwischen 1989 
und 1993 

Geschäftsgegenstand Jahr Geschäftsgegenstand 

1993 1992 1991 1990 1989 

Handänderungen 694 592 559 567 574 
(Anteil Handänderungen in % der Summe) (7,1) (6,4) (6,8) (6,1) (7,0) 
Intabulationen -*) 1.366 1.221 1.740 1.493 
Zwangsweise Pfandrechtsbegriindung 34 -*) -=) 

' - * )  -*) 
Löschungen 783 647 459 643 550 
Begründung von Stockwerkeigentum 49 52 44 33 : 24 
Baulandumlegungen 1 1 1 3 4 
Baurechte 6 13 13 13 26 
Eigenheim-Darlehen 135 159 83 81 83 
Einantwortungs-Urkunden 154 154 152 117 124 
Dienstbarkeiten 156 146 169 174 158 
Verschiedenes 551 500 603 503 532 
Schuldbriefe 565 527 435 601 700 
Grundpfandverschreibungen 947 749 754 1.063 711 
Änderung von Grundpfandtitel 2.807 1.184 1.089 833 -*) 
Grundbuch-Auszüge 1.161 1.250 1.276 1.158 1.110 
Schätzungsanträge 366 421 323 253 300 
Korrespondenzen 366 680 740 1.102 1.259 
Gläubigerregister-Anderungen 544 269 211 . 36 2 356 
Eigentumsnachweise 421 405 -*). -*) -*) 

Eintragung Eigentumsvorbehalte 96 104 131 134 192 

Summe 9.836 9.219 8.263 9.380 8.196 

*) nicht als eigene Position ausgewiesen; Quelle: Rechenschaftsberichte der Regierung, 
laufende Jahre 

Ausserdem wären aus den Unterlagen im Grundbuch manche für eine 
Marktanalyse sehr wesentliche, andernorts leicht verfügbare Merkmale 
nicht mehr ersichtlich gewesen: Ausgeblendet geblieben wären bei einer 
Auswertung, die sich allein auf das Grundbuch stützt, vor allem die aus 
den Schriftstücken beim Ressortsekretär der Regierung hervorgehende 
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Typisierung der Rechtsgeschäfte sowie die jeweils für die grundver-
kehrsbehördliche Genehmigung geltend gemachten Tatbestände (wie 
Verwandtschaft zwischen den Vertragsparteien etc.).8 

Ähnliche Überlegungen liessen schliesslich das Steueramt als Input-
Lieferanten einer Bodenmarktstatistik ausscheiden. Diesfalls kommt al
lerdings noch hinzu, dass wegen des Steuergeheimnisses (das ja hina us
geht über die "normale" Amtsverschwiegenheit, welche grundsätzlich 
allen bei der Verwaltung Tätigen auferlegt ist) von Haus aus kein Zu
gang zu Finanzakten zu erwarten war.9 

In Abwägung verschiedener Kalküle scheint also die Regierung und 
speziell der dort tätige Ressortsekretär dafür prädestiniert, in Angele
genheiten der Bodenmarktstatistik den Part einer originären Informa
tionsquelle zu übernehmen. Die an dieser Verwaltungsdienststelle ge
sammelten Abschriften der Gemeindegrundverkehrskommissionspro-
tokolle sollten ja bereits ziemlich alle Merkmale, die überhaupt der 
Verwaltung zur Charakterisierung jedes Grundstücksgeschäftes bekannt 
zu geben sind, enthalten. Das heisst, ein Ansetzen der Statistik in einem 
späteren Stadium des administrativen Verfahrens verspräche kaum einen 
Zugewinn an weiterer Information, sondern - sogar im Gegenteil - viel
leicht in manchen Punkten (etwa was die grundverkehrsgesetzliche Sub
sumierung der Transaktion unter einem bestimmten Genehmigungstat
bestand betrifft) sogar Informationsverluste. 

Eine Bodenmarktstatistik, die ihr Urmaterial vom Ressortsekretariat 
der Regierung bezieht, kann ferner (und im Unterschied zu einer Erhe
bungsanlage, die von den Gemeindegrundverkehrskommissionen selbst 
ausginge) den Vorteil einer zentralen Bündelung der Urdaten für sich 
verbuchen; sie muss jedoch andererseits wiederum den Nachteil in Kauf 
nehmen, dass bei Zweifelsfällen eine genauere Abklärung durch Nach

8 Exponenten der liechtensteinischen Verwaltung gelangten schon früher selbst zur Auf
fassung, dass das Grundbuch keine probate Datenquelle für Querschnittsanalysen dar
stellt; zwar richteten sich die seinerzeitigen Bemühungen auf die Anfertigung einer Sta
tistik über Eigentumsverhältnisse an liechtensteinischem Grund und Boden; die bei die
ser Gelegenheit von der Administration erstellten, durchaus selbstkritischen Befunde 
scheinen aber ohne weiteres auf d ie sehr begrenzten Möglichkeiten zur Erfassung von 
Eigentumsänderungen übertragbar. 
vgl. Schreiben des Amtes für Personal und Organisation an den Regierungschef vom 
30. November 1979 79/246/73 Ma/ran, LLA-Aktenbündel Nr. 322/88/11. 

9 vgl. Art. 7 Gesetz über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz) vom 30. Jänner 
1961, LGB1 1961 Nr. 7 idgF. 
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schau in den zugehörigen Vertragsurkunden nicht unmittelbar möglich 
ist. Dafür gewährleistet die interne Vorbearbeitung im Landwirt
schaftsamt, dass mit einer gewissen Gleichmässigkeit der Informations
qualität zu rechnen ist. Überdies geht mit der regierungsamtlichen 
Uberprüfung der Grundverkehrskommissionsentscheide auch eine ge
wisse - dem Aufbau einer Bodenmarktstatistik zweifellos zuträgliche -
Vorausaufbereitung des Materials einher. Somit sprach alles in allem eine 
Reihe von Motiven dafür, die statistischen Erhebungen bei den Regie
rungsakten anknüpfen zu lassen, was nach einer - mit der Auflage der 
Datenanonymisierung gekoppelten - Sonderbewilligung durch die Re
gierung auch tatsächlich realisiert werden konnte. 

4. Angewandter Erhebungsmodus zur Gewinnung 
liechtensteinischer Bodenmarktdaten 

Wie in der Folge das systematische Herausdestillieren der empirischen 
Daten aus den bei der Regierung aufliegenden Akten konkret ablief, sei 
nun im weiteren erläutert. Denn das Dokumentieren der Vorgangsweise 
bei den Erhebungen ist nicht nur erforderlich, um dem wissenschaft
lichen Grundgebot der Nachvollziehbarkeit genüge zu tun, sondern 
Kenntnisse über die näheren Umstände beim Zustandekommen der Sta
tistik erweisen sich darüber hinaus als nützlich, um die Aussagekraft des 
den weiteren Analysen zugrundeliegenden empirischen Materials ab
schätzen und beurteilen zu können. 

Die Auswertung der Gemeindegrundverkehrskommissionsproto-
kolle ging zunächst von einer jahresweisen chronologischen Ordnung 
aus. Aufgrund der regierungsintern gebräuchlichen Ordnungskriterien 
kam dafür als massgebliches Datum nicht - wie man naheliegenderweise 
vielleicht vermuten würde - der Tag des Vertragsabschlusses zum Tra
gen, sondern der Termin, zu dem die Dokumente seinerzeit bei der Re
gierung eingelangt sind. Aus diesen Periodisierungsmodalitäten mögen 
zwar - vor allem bei Geschäften deren Abschluss um den Jahreswechsel 
herum erfolgte - gewisse Unschärfen in der zeitlichen Abgrenzung re
sultieren; deren allfällige Verzerrungswirkung dürfte sich freilich in 
sehr engen Grenzen halten, zumal - soweit das aus den Akten ersichtlich 
war - die administrative Bewältigung in der Regel relativ zügig von stat
ten geht, sodass zwischen Vertragsunterzeichnung, erstinstanzlichem 
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grundverkehrsbehördlichem Entscheid und dessen Überprüfung durch 
den Ressortsekretär kaum nennenswerte Fristen verstreichen.10 

Die weitere Datenerfassung hat die Geschäftsfälle eines jeden Jahres 
nach einzelnen Gemeinden separat registriert. Dabei wurde für jede 
aktenkundige Transaktion ein eigener Datensatz aufgenommen, der 
grundsätzlich folgende Merkmale verzeichnen sollte: 
- den Vertragstyp (Kauf, Tausch, Teilung, Schenkung etc.), 
- die Grundstücksnummer (Einlagezahl mit Buch- und Blattnummer 

sowie Flur und Katasternummer), 
- das Ausmass der Grundstücksfläche, 
- die Höhe der Gegenleistung, 
- jene Stelle des Grundverkehrsgesetzes (Artikel und Littera) auf die 

der Genehmigungsbescheid ausdrücklich Bezug nimmt, 
- die Art der momentanen Flächennutzung sowie 
- die raumplanerische Zonenzugehörigkeit der Parzelle und schliesslich 
- allfällige Besonderheiten (etwa wo Stockwerk- oder Miteigentum zur 

Disposition stand, wo ein Baurecht eingeräumt wurde, wo eine 
Zwangsversteigerung stattfand oder wo ein Verwandtschaftsverhält
nis zwischen den Vertragspartnern ausgewiesen war). 

Beim systematischen Eintragen der entsprechenden Angaben in Erhe
bungslisten zeigte sich indessen, dass nicht stets alle eigentlich wün
schenswerten Informationen in der gewollten Form zur Verfügung stan
den. So waren beispielsweise nichteinmal immer die monetären und 
flächenmässigen Umsätze eruierbar. Dieses Manko ist für die späteren 
Auswertungen insofern bedeutsam, als bei der Bildung von Pauschalsum
men in Einzelfällen mit gewissen Unschärfen zu rechnen ist. Letztere soll
ten jedoch nicht überschätzt werden, zumal solche Mängel nicht gehäuft 
auftraten und zumal den Gesetzmässigkeiten der Wahrscheinlichkeits
rechnung zufolge anzunehmen ist, dass sich bei Errechnung von Global
summen die einen oder anderen Fehlangaben gegenseitig aufheben." 

10 Was durchschnittliche Laufzeiten der Akten betrifft, existieren allerdings keine syste
matischen Auswertungen. Obige Feststellung über die vergleichsweise rasche Erledi
gung der Verwaltungsprozeduren gründet vielmehr auf subjektiven Eindrücken des 
Autors, welche jedoch eine zusätzliche Stütze durch entsprechende Aussagen von in die 
Materie involvierten Landesbediensteten fanden. 

" Die Feststellung, dass sich Fehler aufgrund des Gesetzes der grossen Zahlen vermutlich 
aufheben, träfe nur dann nicht zu, wenn bei bestimmten Datensätzen ein systematischer 
Fehler dadurch entsteht, dass bestimmte Charaktersitika (z.B. besonders grosse oder 
kleine Werte) häufiger ausfallen. 
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Was die im Urmaterial eingetragenen Flächenausmasse anlangt, waren 
diese vielfach gemischt angegeben, teilweise noch in Klaftern und teil
weise in Quadratmetern, sodass eine einheitliche Umrechnung auf Qua
dratmeter vorzunehmen war, einerseits um überhaupt ein methodisch 
einwandfreies Aufsummieren zu ermöglichen und andererseits um ver
gleichbare Voraussetzungen für etwaige komparative Aussagen unter 
Zuhilfenahme ausländischer Statistiken zu schaffen. Bei Geschäften, die 
offensichtlich nur ein Teilstück oder Anteile an einer Parzelle betrafen, 
weisen die Akten in unterschiedlicher Art manchmal lediglich den 
tatsächlich zur Disposition stehenden Part aus, in anderen Fällen aber 
die ganze Fläche des Gesamtgrundstückes. Dieser Umstand hätte genau 
genommen Korrekturberechnungen erforderlich gemacht. Davon 
wurde jedoch Abstand genommen, da wegen der Lückenhaftigkeit des 
Urmaterials eine exakte Ermittlung der aliquoten Flächen häufig ohne
dies nicht möglich bzw. mit unverhältnismässig aufwendigen Ergän
zungsrecherchen verbunden gewesen wäre. Diese Vorgangsweise hat zur 
Folge, dass es vor allem bei der Auswertung jener Geschäfte, die Stock-
Werk- oder Miteigentum zum Gegenstand haben, zu einer überhöhten 
Darstellung der Flächenumsätze kommt. 

Was die Registrierung der monetären Seite der Grundstücksgeschäfte 
betrifft, so konnten selbstredend nur jene Werte in die Bodenmarktstati
stik übernommen werden, die in den ausgewerteten Dokumenten dekla
riert waren. Gesprächsweise haben manche Experten angezweifelt, dass 
damit wirklich immer alle tatsächlich erbrachten Gegenleistungen voll
umfänglich abgedeckt seien, zumal ja dem bekanntgegebenen Kaufwert 
fiskalische Bezüge innewohnen.12 Im Endeffekt wäre deshalb damit zu 
rechnen, dass die realen Umsätze tendenziell höher liegen, als sie die Sta
tistik auswirft, wobei sich über das Ausmass der Abweichungen besten
falls spekulieren lässt. Für die Interpretation der Resultate bedeutet dies, 

12 Es wird offenbar ein für den Grundscückskauf charakteristischer Interessengegensatz 
schlagend: "Eine Besonderheit des Grundstückskaufs liegt nämlich darin, dass an der 
falschen Kaufpreisbeurkundung unter Umständen erhebliche Privatinteressen, an der 
richtigen Preisbeurkundung evidente öffentliche Interessen bestehen: Grundstücksge
winnsteuern, künftige Vermögensteuern, an den Einstandspreis anknüpfende ... Pfand
belastungsgrenzen hängen vom vereinbarten Kaufpreis ab. Bei den privaten Vertrags
parteien besteht zuweilen ein überwiegendes Interesse, den Kaufpreis zu niedrig zu be
urkunden, wogegen das öffentliche Interesse in der Regel dahin geht, den vereinbarten 
Preis in seiner vollen, wirklichen Höhe zu kennen." 
Brückner: Der Umfang des Formzwangs beim Grundsriickskauf, 1994, S. 5. 

189 



dass die Zahlen mit einem nicht näher bezifferbaren Unsicherheitsfaktor 
behaftet sind und dass sie unter Umständen das Preisniveau in seiner ab
soluten Höhe nicht exakt wiedergeben. 

Diese beschränkte Treffsicherheit mag zwar unangenehm sein, wenn 
primär "reale" und "aktuelle" für Boden gezahlte Geldbeträge interes
sieren; ansonsten scheint dadurch aber die Aussagekraft der Statistik 
nicht prinzipiell gefährdet. Es steht nämlich keineswegs zu befürchten, 
dass die Verzerrungen bei den Preisangaben einen solchen Grad an Un
regelmässigkeit erreichen, dass die statistischen Auswertungen nichtein-
mal mehr in der Lage wären, die Grundtendenzen der Erscheinungen 
am Bodenmarkt richtig abzubilden. Vor allem für Vergleiche in der Zeit
reihe bzw. im regionalen Querschnitt ist das Risiko grundsätzlicher 
Fehldeutungen als relativ gering einzuschätzen. Schliesslich sind eigent
lich keine Gründe auszumachen, warum die "Steuerehrlichkeit" ausge
prägten temporären oder lokalen Schwankungen unterliegen sollte. 

Für die spätere Interpretation insbesondere von aus den Daten gebil
deten Summen gilt es ferner zu beachten, dass bei den Angaben zum 
Umfang der Gegenleistung schon im Urmaterial offensichtlich höchst 
unterschiedliche - ihrem Charakter nach oft gar nicht immer eindeutig 
erkennbare - Wertekategorien vorkommen. Meistens in Abhängigkeit 
von der Art des Rechtsgeschäftes finden sich nämlich neben "echten", in 
einer exakt bezifferbaren Zahlung abzustattenden Kaufwerten häufig 
lediglich "fiktive" Steuerschätzwerte. Letztere sind vorwiegend bei 
Grundstückstauschen oder bei Handänderungen innerhalb der Ver
wandtschaft angegeben. Allerdings kommen beispielsweise unter den 
Verwandtengeschäften auch solche vor, die offenbar zu "marktähn
lichen" Bedingungen verrechnet wurden. Zu alledem treten bisweilen 
noch Geschäfte auf, die zwar ihrem Charakter nach periodisch zu er
bringende Gegenleistungen erwarten lassen (was etwa für Baurechts
oder Dienstbarkeitsverträge gilt), deren schriftliche Dokumentation in 
den Grundverkehrsprotokollen enthält aber keine Hinweise, wie dort 
genannte Geldbeträge zu verstehen sind.13 Für die Erhebung blieb we

13 Es geht speziell bei Baurechts- oder Dienstbarkeitsverträgen aus den Angaben in den 
Gemeindegrundverkehrskommissionsprotokollen meistens nichteinmal klar hervor, 
wie oft und über welchen Zeitraum der als Gegenleistung ausgewiesene Betrag zu zah
len ist bzw. ob etwa der dort notierte Wert bereits als eine kapitalisierte Grösse (bei
spielsweise als Barwert des Baurechtszinses) aufzufassen ist. Durch das Ausschweigen 
über die Periodizität der Zahlung und durch das Fehlen von Laufzeitangaben ist es auch 
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gen der mangelnden Identifizierbarkeit nichts anderes übrig, als die ver
schiedenen Typen von Wertangaben relativ undifferenziert zusammen
zufassen. 

Um trotz der - durchaus unfreiwilligen - Bündelung von sachlich 
eigentlich nicht voll miteinander kompatiblen Grössen für später die 
Möglichkeit konsistenterer Aussagen und Strukturierungen zu eröffnen, 
war die Erfassung weiterer Merkmale notwendig. Aufgrund der liech
tensteinischen Rechtslage bot sich in diesem Zusammenhang vorerst die 
jeweilige grundverkehrsrechtliche Qualifikation der Bodenmarkttrans
aktionen als Parameter an, der adäquate Trennschärfe und eine gewisse 
Tauglichkeit als Klassifizierungskriterium für plausible Gruppierungen 
der Geschäftsfälle verspricht. Solcherart ist nämlich vor allem ein Her
ausfiltern aller innerhalb des engeren Familienkreises abgewickelten Ge
schäfte in Aussicht, weil enge Verwandtschaft der Vertragspartner be
kanntlich im Grundverkehrsgesetz einen eigenen Genehmigungstatbe
stand bildet. Deswegen haben die Erhebungen danach getrachtet, stets 
jene Passage des Grundverkehrsgesetzes genau zu verzeichnen, die laut 
Bescheid den Ausschlag für die Genehmigung gab. Wo in den Akten -
wie es bisweilen vorkam - der direkte Verweis auf eine bestimmte Ge
setzesstelle unter Nennung der entsprechenden Littera fehlte, wurde 
subsidiär aus eigenem eine Zuweisung vorgenommen - dies freilich nur, 
soferne die vorhandenen Informationen für eine eindeutige Kategorisie-
rung ausreichten. Schliesslich ist ja der für die Entscheidung der Grund
verkehrskommission als massgeblich erachtete Sachverhalt auf den Pro
tokollblättern in aller Regel zumindest stichwortartig skizziert, was 
schon für sich allein genommen einen - wenn auch rudimentären, so 
doch aufschlussreichen - Einblick in den "Hintergrund" von Grundver
kehrsgeschäften gewährt, und was auch eine ziemlich eindeutige Zuord
nung zu den im Gesetz punktartig aufgelisteten Genehmigungstatbe
ständen ermöglicht. 

Wo weder der Verweis auf eine bestimmte Gesetzesstelle, noch der 
schlagwortartige Abriss der näheren Umstände des Grundverkehrsge
schäftes vorhanden waren, und wo deshalb die grundverkehrsrechtliche 

nicht möglich, die Summen auf eine finanzmathematisch eigentlich notwendige, einheit
liche Vergleichsbasis zu stellen, ermangelt es doch schon im Urmaterial grundlegender 
Informationen, die für eine einheitliche Kapitalisierung oder Barwertberechnung erfor
derlich wären. 
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Klassifikation im Unklaren bleiben musste, erfolgte die Einreihung in 
einer eigenen Kategorie "unbekannt". Im übrigen war dieser Grundsatz 
- wonach ungewisse Angaben jeweils in einer eigenen, entsprechend 
kenntlich gemachten Rubrik zu registrieren waren - auch bei der Erfas
sung aller anderen Merkmale handlungsleitend. Dies sollte einer unnöti
gen "Verwässerung" der Datenqualität vorbeugen. 

Um einer ungerechtfertigten Vermengung von sachlich Ungleicharti
gem vorzubeugen, mussten überdies noch zusätzliche Merkmale, die in 
erster Linie bestimmte Grundstückseigenschaften charakterisieren soll
ten, im Erhebungsprogramm Platz finden. Insbesondere die Überle
gung, dass es für Immobiliengeschäfte einen gravierenden Unterschied 
machen dürfte, ob ein veräussertes Grundstück schon bebaut oder noch 
unbebaut ist respektive ob die Parzelle als bebaubar oder unbebaubar 
einzustufen ist, macht diesbezügliche Erhebungen unerlässlich. Das 
Vorhaben, Angaben zur derzeitigen Grundstücksnutzung bzw. zur 
raumplanerischen Nutzungslimitierung aus den Gemeindegrundver-
kehrsprotokollen zu übernehmen, erwies sich jedoch als unrealisierbar. 
Wiewohl zumindest die Bekanntgabe der raumordnerischen Zonenlage 
der Fläche in den Formularen als Item vorgesehen wäre, fehlten dahin
gehende Einträge in den allermeisten Dokumenten. 

Um trotzdem an die als äusserst bedeutsam erachteten, einschlägigen 
Informationen heranzukommen, stellte sich ein eigener, überaus arbeits
aufwendiger Erhebungsvorgang, welcher unmittelbar bei den Gemein
deverwaltungen vor Ort anzusetzen hatte, als notwendig heraus. Ausge
hend von der Grundstücksnummer wurden die Parzellen mit Unterstüt
zung des ortskundigen Gemeindepersonals auf den Zonenplänen 
geortet und die entsprechende raumplanerische Einstufung in den Erhe
bungslisten ebenso nachgetragen, wie die Angaben über die Form der 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses tatsächlich geübten Flächennut-
zuhg. Die Informationen zur Art der im Kaufzeitpunkt aktuellen 
Flächenbeanspruchung basierten auf Aussagen der Gemeindevorsteher 
bzw. ihrer Sekretäre oder Angestellten, die aus ihrer unmittelbaren 
Ortskenntnis heraus eine grobe Zuordnung nach relativ allgemeinen, 
dafür aber einfachen Kategorien (welche da lauteten: "überbaut", "nicht 
überbaut bzw. landwirtschaftlich genutzt" sowie "Wald und sonstige") 
vornahmen. 

Um das grosszügige Entgegenkommen der Kommunen nicht über 
Gebühr zu strapazieren, konnte wegen des beträchtlichen Zeitaufwan
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des letztlich der komplette Datensatz nicht für sämtliche Grundstücks
transaktionen ermittelt werden. Da die vollständige Erfassung ohnedies 
- gerade im Hinblick auf die beabsichtigte Focussierung der weiteren 
Analysen auf "echte" Bodenmarkttrarisaktionen - wenig Sinn gemacht 
hätte, beschränkten sich die Ergänzungserhebungen von Haus aus auf 
jene "wirklichen Marktgeschäfte", bei denen das Alleineigentumsrecht 
an einer Liegenschaft zwischen nicht miteinander verwandten Personen 
im Kaufwege veräussert wurde. 

Die in der beschriebenen Weise erhobenen Datensätze mögen dort 
und da im Detail Unschärfen sowie Qualitätsunterschiede aufweisen, 
zumal sich im Zuge der praktischen Erhebungsarbeit der Eindruck ma
nifestierte, dass die Gemeindegrundverkehrskommissionen die Proto
kollierung ihrer Entscheide offenbar unterschiedlich genau vornehmen, 
wobei speziell grössere Kommunen anscheinend mehr Verwaltungsrou
tine an den Tag legen und tendenziell eher vollständigere Angaben lie
fern. Dennoch dürften die ermittelten Statistiken unter den gegebenen 
Umständen und Möglichkeiten wohl die weitreichendste Grundlage für 
empirische Aussagen über den liechtensteinischen Bodenmarkt abgeben. 
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IV. Deskription und Analyse des Bodenmarktgeschehens 
in Liechtenstein 

Die nach dem im vorigen Kapitel geschilderten Konzept pro einzelnem 
Grundverkehrsfall in einer Vollerhebung für den Fünfjahreszeitraum 
von 1989 bis 1993 gesammelten Angaben liefern in ihrer unverdichteten 
Form eine kaum zu überblickende Fülle an Detailinformationen. Da die 
blosse Präsentation einer solchen Flut an nicht weiter sortierten und 
verarbeiteten Einzelfakten das Zurechtfinden extrem erschweren sowie 
die Ableitung von generalisierenden Feststellungen in der Praxis beinahe 
unmöglich machen würde und damit in Summe wohl eher kontrapro
duktiv wäre, sind für die Erstellung und Kommentierung einer aussage
kräftigen Statistik Schritte systematischen Zusammenziehens vorzu
schalten. Demgemäss fungieren die für jeden Grundverkehrsakt zusam
mengetragenen Angaben auch nur als Rohdaten, das heisst, sie bilden 
das Ausgangsmaterial zur Gewinnung übersichtlicherer Informationen. 

Wie die diesbezüglichen Aufbereitungen vonstatten gingen, sei - um 
der besseren Einsicht in die Qualität der Statistik willen - einleitend dar
gestellt. Diesen Erläuterungen zu methodischen Aspekten folgt in einem 
eigenen Abschnitt die Vorstellung und Diskussion der markantesten Re
sultate. Dabei wird sich die Besprechung der Ergebnisse auf zwei 
Schwerpunkte konzentrieren; nämlich einerseits auf die Dimensionen 
des Bodenmarktes innerhalb des gesamten Grundverkehrs und anderer
seits auf die flächenmässigen und monetären Umsätze in einzelnen 
Marktsegmenten bzw. auf gewisse preisbestimmende Faktoren bei 
Grundstückstransaktionen unter Marktbedingungen. Durch welche 
Angebots- und Nachfragemechanismen die Marktverhältnisse letzten 
Endes entscheidend mitgeprägt werden, sei dann anschliessend - wieder 
in einem separaten Unterkapitel - ergründet. Zum Abschluss sei hierauf 
noch auf die Uberprüfung jener Arbeitshypothesen eingegangen, die im 
Rahmen der theoretischen Erörterungen über die Funktionsweise des 
Bodenmarktes aufgestellt wurden. 
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1. Auswertungsmethode 

Die im Sinne der Informationskomprimierung notwendigen Auswer
tungen orientierten sich am Hauptziel, ein kompaktes, aber dennoch 
hinreichend differenziertes quantitatives Bild vom liechtensteinischen 
Bodenmarkt zu vermitteln. 

Da schon die Erfassung der Rohdaten erahnen Hess, dass nur mit ei
ner relativ sehr geringen Zahl an solchen Grundstückstransaktionen zu 
rechnen sei, die das Attribut "marktmässig" mit Fug und Recht tragen, 
und da sich gleichzeitig aus sachlicher Sicht die Notwendigkeit abzeich
nete, die verhältnismässig wenigen Fälle auf vergleichsweise viele Unter
gruppen weiter aufteilen zu müssen, waren von Haus aus sehr geringe 
Klassenhäufigkeiten zu erwarten. Das heisst, es stand a priori zu gewär
tigen, dass in den nach verschiedenen Kriterien gebildeten Gruppen je
weils nur dünne bis gar keine Besetzungen zustande kommen würden. 

Diese - wie auch die späteren Ausführungen zeigen - im Nachhinein 
bestätigte Vermutung bedingte für die Suche nach geeigneten Aüswer-
tungsverfahren arge Restriktionen und diese Annahme war letztlich 
auch bei der Festlegung der Auswertungsmodalitäten entscheidungslei
tend. Der Methodenwahl waren also von vorneherein enge Grenzen ge
setzt, zumal nur wenige Alternativen offenstanden. 

Weitgehend versperrt präsentierte sich jedenfalls der Weg zu wahr
scheinlichkeitstheoretisch fundierten statistischen Prüfungen. Um etwa 
die Hypothese, dass Unterschiede in den Grundstückspreisen nach be
stimmten Merkmalen signifikant seien, mittels Homogenitäts- bzw. 
Chi-Quadrat-Tests oder mittels Varianzanalysen zu examinieren, ergibt 
sich für Liechtenstein trotz Vollerhebung eine zu geringe Zahl an Beob
achtungen, sodass ökonometrische Verfahren mit der Zahl der Freiheits
grade Probleme bekommen: Bei der Hochgradigkeit der sachlich gebo
tenen Aufsplitterung der Daten und erst recht bei zusätzlicher zeitlicher 
und räumlicher Differenzierung auf mehrere Gemeinden und Jahre ist -
wie eben zuvor gerade erwähnt — mit zahlreichen Leermeldungen zu 
rechnen. Ein zur Erreichung befriedigender Klassenhäufigkeiten vor
stellbares Aggregieren der Zahlen wiederum sähe sich genötigt, sachlich 
schwer vertretbare Vermengungen vorzunehmen. Es käme dann durch 
das Zusammenziehen zu aus inhaltlicher Sicht störenden Inhomogenitä
ten, welche letztlich eine stichhaltige Interpretation rein mathematisch 
abgeleiteter Grössen verhindern würden. 
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Die widrigen Umstände zwingen somit dazu, sich über weite 
Strecken mit simplen Summen- und Durchschnittsbildungen sowie mit 
einfachen Streuungsparametern zu behelfen bzw. sich mit Anteilsbe
rechnungen zur Charakterisierung und zum stark vereinfachten Ver
gleich der Verteilungen zu begnügen. Die notgedrungenermassen recht 
einfachen Auswertungsverfahren entbehren zwar bestechender mathe
matischer Eleganz, vermögen dafür jedoch mit dem Vorteil aufzuwar
ten, auch für Laien halbwegs einsichtig zu bleiben. 

Die Aufarbeitung der Rohdaten befleissigt sich im übrigen einer 
mehrstufigen Herangehensweise. Eine erste Phase gilt der Globalanalyse 
des gesamten Grundverkehrs, sie rekurriert daher auch auf den gesam
ten Rohdatenbestand. Eine zweite Phase filtert nur die "echten" Markt
geschäfte heraus und errechnet darüber Kennzahlen. 

Bei beiden Auswertungsphasen wurde jeweils wiederum eine schritt
weise Informationsverdichtung gepflogen. Zunächst wurden die für 
jeden einzelnen Geschäftsfall existierenden Datensätze separat pro Ge
meinde und pro Jahr nach verschiedenen Sachkriterien geordnet, grup
piert und aufsummiert. Die solcherart zu verschiedenen Teilthemenbe
reichen entstandenen Gemeindetabellen1 vermitteln ein ziemlich stark 
differenziertes Bild, das der Gewinnung eines Überblicks zwar näher 
kommt, das aber noch immer kaum eine globale Orientierung zu ver
mitteln vermag. Um die gegenständliche Untersuchung nicht ausufern 
zu lassen, sei jedoch im weiteren auf eine ausführliche textliche Kom
mentierung der Resultate dieser Auswertungsetappe verzichtet. Die ver
bale Interpretation und Erläuterung soll sich dagegen auf Ergebnisse des 
zweiten und dritten Aufarbeitungsschrittes konzentrieren. Im Zuge die
ser nachgeschalteten Aufbereitungsaktivitäten wurden zur Herstellung 
einer umfassenden, querschnitthaften Zusammenschau jahresweise so
wie auf den gesamten Untersuchungszeitraum abstellende Landessum
men ermittelt, landesweite arithmetische Mittel gebildet und im Hin
blick auf komparative Absichten diverse Prozentverteilungen berechnet. 
Die solcherart entstandenen Zahlen ergeben in ihrer Gesamtheit jene 
Landestabellen, welche sich im Anhang befinden. 

Die im Annex aufscheinenden Aufstellungen wiederum bilden die 
Basis für einzelne - nunmehr zu präsentierende - Graphiken und Über-

' Besagte Gemeindetabellen können auf Anfrage beim Liechtenstein-Institut in Bendern 
verfügbar gemacht werden. 
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sichten, mit deren Hilfe die markantesten Ergebnisse und Zusammen
hänge der Vorgänge im liechtensteinischen Grundverkehr und am Bo
denmarkt möglichst prägnant und leicht fasslich zur Darstellung gelan
gen sollen. 

2. Die Dimensionen des Bodenmarktes innerhalb 
des gesamten liechtensteinischen Grundverkehrs 

Um einen Eindruck zu vermitteln, in welchem Ausmass solche Wirt-
schaftstransaktionen unmittelbar Grund und Boden zum Gegenstand 
haben und welchen Stellenwert dabei der Bodenmarkt einnimmt, seien 
zunächst die Dimensionen des liechtensteinischen Grundverkehrs aus
gelotet. Für dieses Unterfangen kann man sich prinzipiell mehrerer ver
schiedener Messgrössen bedienen: 
- Einmal ist es denkbar, die Intensität des Grundverkehrs anhand der 

Zahl der Geschäftsfälle zu quantifizieren. Sieht man von den sehr sel
tenen Konstellationen ab, wo eine Vertragsurkunde mehrere Liegen
schaften gleichzeitig betrifft, so lässt sich in der Folge die Zahl der 
Geschäftsfälle der Einfachheit halber mit jener der umgesetzen 
Grundstücke gleichsetzen. 

- Zum zweiten lässt sich der Grad der Bodenmobilität über den Um
fang der während der Beobachturigsperiode umgeschlagenen Fläche 
charakterisieren. 

- Zum dritten sind schliesslich monetäre Grössen zur Bezifferung des 
Grundverkehrs geeignet, wobei dann eben Geldbeträge den wertmäs-
sigen Umsatz zum Ausdruck bringen. 

Ein ganz globales Anlegen aller drei Massstäbe vermittelt allererste Vor
stellungen von jenen Grössenordnungen und -relationen, die den liech
tensteinischen Grundverkehr gesamthaft ausmachen. Während des Zeit
raumes von 1989 bis 1993 hatten die Grundverkehrskommissioneri 
demnach jährlich im Durchschnitt insgesamt über ungefähr 600 Ge
schäftsfälle zu entscheiden, wobei die Zahlen zwischen den Extremwer
ten 588 (1989) und 674 (1992) schwanken. Die von den 600 Transaktio
nen pro Jahr betroffene Fläche macht jeweilen insgesamt zwischen 
800.000 m2 und 1.400.000 m2 (das sind 80 bis 140 ha) aus. Der wertmäs-
sige Gesamtumsatz beläuft sich auf einen Betrag von rund 120 bis 140 
Millionen Schweizer Franken per anno. 
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Unabhängig davon, welche Messgrössen man letztlich verwendet, ge
winnen die aus der Statistik abgeleiteten Ergebnisse freilich erst dann 
eine gewisse Aussagekraft, wenn deren Ermittlung nicht gar zu pauschal 
erfolgt. Das heisst, es ist im Interesse gehaltvoller Befunde notwendig, 
die registrierten Einzelfälle nach inhaltlichen Kriterien plausibel zu 
gruppieren, wofür theoretisch unzählige Möglichkeiten bestünden. 

Wiewohl die grundsätzliche Strukturierung des gesamten Grundver
kehrs nach verschiedenen Gesichtspunkten vorstellbar wäre, begnügt 
sich die gegenständliche Studie mit drei Varianten: 
- einer am Grundverkehrsgesetz orientierten nach Genehmigungstat

beständen, 
- einer an regionalen Gesichtspunkten orientierten nach Gemeinden 

und 
- einer an juridisch-ökonomischen Aspekten orientierten nach Rechts

geschäftstypen. 

a) Globale Aufteilung des Grundverkehrs nach Genehmigungs
tatbeständen des Grundverkehrsgesetzes 

Teilt man die globalen für das Fürstentum Liechtenstein ermittelten 
Summenwerte nach Genehmigungstatbeständen des Grundverkehrsge
setzes auf und setzt die Zahlen zeichnerisch um, so ergibt sich das in den 
Abbildungen 8, 9 und 10 dargestellte Bild. Um diese Graphiken in les
barer Form erstellen zu können, war es allerdings notwendig, die relativ 
grosse Zahl der vom Grundverkehrsgesetz vorgesehenen Genehmi
gungstatbestände zu vereinfachten Gruppen zusammenzufassen. Da 
ausserdem mitten während der Untersuchungsperiode die litteramässi-
gen Bezeichungen und die genauen inhaltlichen Umschreibungen der 
berechtigten Erwerbsinteressen anlässlich der 1991 in Kraft getretenen 
Novelle des Grundverkehrsgesetzes gewechselt haben, mussten ferner 
die formell leicht nuancierten, materiell aber einander entsprechenden 
Tatbestände jeweils unter einem "synthetischen" Block zusammenge
führt werden. Nach welchem Schema diese Kategorisierung und Simpli
fizierung abgelaufen ist, zeigt Ubersicht 2. 
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Abbildung 10: Der Liechtensteinische Grundverkehr in den Jahren 
1989 bis 1993 nach geltend gemachten Erwerbsinteressen (Wertmässige 
Umsätze) 

Wertumsätze in 1.000 sFr. 

gen. frei 

sonstige 

Betriebsgr. 

Tausch 

Verwandts. 

unw. Grundb. 

Wohnbed. 

1989 1990 1991 1992 1993 Jahr 

Betrachtet man die Abbildungen 8, 9 und 10 näher, so sieht man, dass im 
fünfjährigen Durchschnitt die Verwandtengeschäfte klar dominieren. 
Auf sie entfällt etwas mehr als die Hälfte (ca. 55 % ) aller Geschäftsfälle; 
und sie sind für etwas weniger als die Hälfte der umgesetzten Fläche 
(ca. 48 %) verantwortlich. Demgegenüber besonders bemerkenswert ist 
aber, dass nichteinmal ein Viertel (nur 22,2 %) des Wertumsatzes auf 
Verwandtengeschäfte entfällt. Die Diskrepanz zwischen flächen- und 
wertmässigem Anteil ist jedoch plausibel zu erklären: Innerhalb der Ver
wandtschaft wird viel verschenkt und dann nur zum Steuerschätzwert 
taxiert bzw. zu äusserst kulanten "Freundschaftspreisen" übertragen. 
Dass der flächenmässige Anteil etwas unter dem Prozentwert liegt, der 
sich für die Zahl der Geschäftsfälle ergibt, deutet darauf hin, dass inner
halb der Verwandtschaft Parzellen von leicht unterdurchschnittlicher 
Grösse übergeben werden. Die Kleinheit der Parzellen würde übrigens 
mit den traditionellen Teilungsprinzipien in der Generationenfolge kor
respondieren - mit jenen Grundsätzen also, die auch dem in der Gegend 
typischerweise gepflogenen Erbrecht zugrundeliegen. 
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Abbildung 8: Der Liechtensteinische Grundverkehr in den Jahren 
1989 bis 1993 nach geltend gemachten Erwerbsinteressen (Zahl der 
Geschäftsfälle) 
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Abbildung 9: Der Liechtensteinische Grundverkehr in den Jahren 1989 
bis 1993 nach geltend gemachten Erwerbsinteressen (Flächenumsatz) 
Flächenumsatz in 1.000 Quadratmeter 
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Übersicht 2: Korrespondierende Genehmigungstatbestände in den liech
tensteinischen Grundverkehrsgesetzen 1974 und 1990 sowie deren Zu
sammenfassung zu vereinfachten Tatbestandsgruppen 

Kurzbeschreibung des geltend 
gemachten berechtigten Erwerbs
interesses 

Littera in 
Art. 4 Abs. 2 
GVG 1974 

Littera in 
Art. 4 Abs. 2 
GVG 1990 

Bezeichnung 
der verein
fachten Tat
bestands
gruppe (in 
den Abbil
dungen ver
wendete Ab
kürzungen) 

Deckung eines Wohnbedürfnisses a) a) Wohnbed. 

Existenz nur unwesentlichen 
Grundbesitzes 

b) c) + d) unw. 
Grundb. 

Verwandtschaft zwischen 
Vertragspartnern 

<0 e) Verwandts. 

Tausch gleichwertiger Flächen k) 1) Tausch 

Errichtung einer Betriebsstätte d) f) Betriebsgr. 

Landwirtschaftliche Betriebsflächen <0 g) 

Gemeinnützige juristische Person für 
Sozialwohnbau 

f) h) 

Ersatzgrund für Abtretungen 
an die öffentliche Hand - . 

g) i) 

Wohnüberbauung für STWE od. Miete h) k) Sonstige 

Einantwortung in Testament od. Ver
mächtnis 

Rückkauf der Heimat 

Erholungsbedürfnis, Feriengrundstück 

Genehmigungsfreiheit Art.2 lit a) bis c) gen. frei 

Transaktionen, bei denen ein Wohnbedürfnis oder das Vorhandensein 
von nur unwesentlichem Grundbesitz geltend gemacht wurde, machen 
zusammen genommen rund 17,5 % aller Geschäftsfälle aus; auf sie ent
fallen aber nur 13 % der gesamten umgesetzten Fläche, dafür aber be
achtliche 36,2 % des monetären Gesamtumsatzes. Diese Relationen sind 
wiederum einigermassen einleuchtend. Sie deuten an, dass bei jenen 
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Transaktionen, wo keine engeren Blutsbanden mitspielen, eher kleinere 
Flächen-, dafür aber höhere Wertumsätze getätigt werden. 

Besagtes Grundmuster findet sich in noch deutlich ausgeprägterer 
Form bei jenen Handänderungen, wo die Erwerber ins Treffen führten, 
auf dem Grundstück eine Betriebsstätte errichten zu wollen. Von der 
Zahl der Fälle (mit 3,5 %) und von der betroffenen Fläche (mit 3,8 %) 
fallen diese Geschäfte nicht sonderlich ins Gewicht; bei den monetären 
Umsätzen schlagen sie dafür mit einem Anteil von 15,5 % doch recht 
deutlich zu Buche. 

Im übrigen erweist sich die Verteilung des gesamten Grundverkehrs 
auf die einzelnen, jeweils geltend gemachten Erwerbsinteressen im Zeit
ablauf als relativ stabil; das heisst, die jeweiligen Anteilswerte weisen 
von Jahr zu Jahr keine allzugrossen Schwankungen auf. Etwas weniger 
stabil, das heisst, mit einer grösseren Streuung innerhalb der Zeitreihe 
behaftet, ist die gemeindeweise Aufteilung des Grundverkehrs. 

b) Der liechtensteinische Grundverkehr nach regionalen 
Gesichtspunkten 

Aus dem statistischen Material lassen sich innerhalb des liechtensteini
schen Grundverkehrs einige auffällige Differenzierungen ausmachen. 
Entsprechende Rückschlüsse über die räumliche Verteilung des gesam
ten Grundverkehrs sind speziell aus Abbildung 11 herauszulesen. Diese 
Graphik stützt sich auf das fünfjährige Mittel der verschiedenen Um
satzkennzahlen. Deren Absolutwerte des jeweiligen Landestotals wur
den für die Erstellung des Schaubildes 100 % gleichgesetzt. Für die Vi
sualisierung der regionalen Streuung wurden sodann die Werte der ein
zelnen Gemeinden als %-Anteile der Landessumme ausgedrückt. 

Die - von links gesehen - ersten drei Balken des Diagramms veran
schaulichen also jenes Gewicht, das den einzelnen Gemeinden im 
langjährigen Schnitt bei der Gesamtzahl der Grundverkehrsfälle, beim 
Ausmass der übertragenen Fläche bzw. beim monetären Umsatzvolu
men zufällt. 

Als Ergänzungsinformation enthält Abbildung 11 - in den beiden 
rechts aufgezeichneten Balken - noch die gemeindeweise prozentuale 
Verteilung der Grundstückszahl und der Katasterfläche (nach einer vom 
Grundbuchsamt für das Jahr 1992 angefertigten Aufstellung), was als 
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entsprechende Vergleichsbasis herhalten soll. Bei Betrachtung der als 
Referenzmassstab dienenden Grundstücks- und Flächenbestandsvertei
lung sieht man, dass vor allem die Unterländer Gemeinden (Eschen, 
Gamprin, Mauren, Ruggell und Schellenberg) relativ kleine Durch-
schnittsgrundstücksgrössen aufweisen; sind doch bei diesen Kommunen 
die Anteile am jeweiligen Landestotal für die Grundstückszahl stets 
deutlich höher als jene für die Katasterfläche. 

Abbildung 11: Die räumliche Verteilung des liechtensteinischen Grund
verkehrs im Durchschnitt der Jahre 1989 bis 1993 
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Für die Analyse der regionalspezifischen Vorgänge im Grundverkehr 
von primärem Interesse ist nun aber vor allem jene Gegenüberstellung, 
welche die auf die einzelnen Gemeinden entfallenden Prozentwerte für 
die verschiedenen Dimensionen des Transaktionsgeschehens miteinan
der kontrastiert. 
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Aus diesen Anteilsvergleichen geht hervor, dass in der Gemeinde 
Schaan verhältnismässig viele (nämlich 14,2 %) aber relativ kleine 
Grundstücke (nämlich nur 8,8 % der gesamtumgesetzten Fläche) in den 
Grundverkehr kommen - und das zu überdurchschnittlichen Werten 
(beläuft sich der Anteil am monetären Umsatz doch auf 16 ,7 %). Diese 
Relationen lassen sich als Indiz dafür deuten, dass in einer zentraleren 
Gemeinde wie Schaan der Boden überdurchschnittliche Quadratmeter
preise erzielt und a konto dessen eher in "kleineren Einheiten" gehan
delt wird. 

In Planken und in Triesenberg stellt sich die Situation dagegen genau 
umgekehrt dar. Offensichtlich gelangen hier auffällig überdurchschnitt
lich grosse Parzellen zu unterproportionalen Werten in den Grundver
kehr (Planken hat 1,6 % und Triesenberg 10,2 % aller Grundverkehrs-
fälle; die entsprechenden Anteile an der gesamtumgesetzten Fläche lie
gen demgegenüber bei 5,8 % bzw. 16,8 %; die Anteile am wertmässigen 
Umsatz machen dagegen bescheidene 0,5 bzw. 6,6 % aus). Besagte Wert
relationen hängen wohl mit der ausgesprochenen Berglage dieser beiden 
Gemeinden zusammen. 

Ausserdem ergeben sich aus dieser Form der gemeindeweisen Be
trachtung des gesamten Grundverkehrs erste Hinweise auf deutlich aus
geprägte regionale Diskrepanzen im Bodenpreisgefüge. Diesbezüglich 
stechen vor allem Vaduz, gefolgt von Schaan und Triesen hervor. Dass 
Vaduz, welches jeweils durch den obersten Abschnitt in den Balken re
präsentiert wird, zum "teuersten Pflaster" zählen muss, erkennt man 
daran, dass auf die Residenz im Fünfjahresschnitt 11,7 % der Grundver
kehrsfälle, aber nur 11,0 % der Fläche, jedoch 32,2 % der im Grundver
kehr bewegten Werte entfallen. 

Als gegenteiliges Extremum erweist sich Ruggell. Auf diese Ge
meinde entfallen 6,2 % der Grundverkehrsfälle und 6,3 % der vom 
Grundverkehr tangierten Fläche, aber nur 2,7 % des Wertumsatzes. 
Dieser besonders niedrige Anteil am Wertumsatz dürfte zum Teil daher 
rühren, dass Ruggell in seinen Rietgebieten verhältnismässig viele schüt
zenswerte Biotope beherbergt; diese für den Naturschutz prädestinier
ten Areale sind für eine wirtschaftliche Verwertung denkbar ungeeignet 
und erzielen deshalb nur minime Quadratmeterpreise. Da während der 
Untersuchungsperiode mehrere umweltschützerisch motivierte Boden
aufkäufe abgewickelt wurden, dürften dadurch die monetären Durch
schnittswerte aussergewöhnlich gedrückt worden sein. 

204 



c) Der liechtensteinische Grundverkehr nach Rechtsgeschäftstypen 

Haben die bisherigen Bemerkungen und Strukturierungen nur eher in
direkte Rückschlüsse über die relative Bedeutung der Markttransaktio
nen für den Gesamtgrundverkehr zugelassen, so verspricht die Aufglie
derung des Grundverkehrs nach Rechtsgeschäftstypen eine Möglichkeit, 
aus der Gesamtmenge der zum Grundverkehr gehörigen Rechtsge
schäfte jene direkt herauszuschälen, die mit Fug und Recht als am freien 
Markt getätigte Käufe zu gelten haben. 

Die der Identifikation und Quantifizierung der "echten Bodenmarkt
geschäfte" zugrundegelegte Typisierung aller unter Lebenden abge
wickelten Rechtsgeschäfte orientiert sich im Prinzip an dem zu Beginn 
der Arbeit - im Zuge der Befgriffsklärung und Themeneingrenzung - ent
wickelten Schema. Für die überblicksmässige statistische Aufbereitung 
erfolgen aber wiederum einige Zusammenführungen und Vereinfachun
gen. 

Die - unter anderem einem Tabellensatz im Anhang zugrundelie
gende - Typisierung nimmt zunächst eine Differenzierung danach vor, ob 
die Vertragspartner miteinander verwandt sind oder nicht. Überall, wo 
Verwandtschaft (gemäss der Definition des liechtensteinischen Grund
verkehrsgesetzes) vorliegt, wird davon ausgegangen, dass Angebot und 
Nachfrage nicht wirklich frei spielen, was eine Abtrennung dieser Trans
aktionen als nicht marktmässig begründet. Gleiches gilt für sämtliche un
entgeltlichen Übertragungen. Bei den entgeltlichen Geschäften unter 
Nichtverwandten kommt es nun darauf an, welches Recht zur Übertra
gung anstand; speziell von Interesse ist dabei eben das Alleineigentum an 
Liegenschaften, das im Kaufwege den Besitzer wechselt. 

Um aber auch den übrigen Grundverkehr nach juridisch-ökonomi-
schen Gesichtspunkten etwas aufzugliedern und um trotzdem noch eine 
gewisse Übersicht zu wahren, wurden letztlich folgende, als Kompro-
miss zu verstehende, vereinfachte Unterkategorien gebildet: 
- Im Zentrum der weiteren Analysen steht - wie schon mehrfach gesagt 

- der entgeltliche Erwerb von Alleineigentum an Liegenschaften von 
nicht verwandten Grundstücksanbietern (Kauf von Fremden). Diese 
Spezifikation entspricht den eigentlichen Bodenmarkttransaktionen. 

- Als separates Segment ist der "Kauf von Stockwerkeigentum" 
(STWE-Kauf) zu sehen, weil hier der Bodenwert als solcher wohl 
nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern als massgebliche Fakto
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ren in erster Linie der Gebäudewert, Wohnungsgrösse und Aussstat-
tungsmerkmale etc. zum Tragen kommen. 

- Eine gesonderte Sammelposition stellen die "sonstigen entgeltlichen 
Erwerbsvorgänge unter Nichtverwandten" (sonst, entgeltl. Erw.) dar. 
Darin sind beispielsweise die Vergabe von Baurechten oder Dienst
barkeiten respektive der Erwerb von Miteigentum enthalten. 

- Prinzipiell anders geartet sind schliesslich noch "Grundstückstäusche 
und -teilungen unter Nichtverwandten" (Fremdtausch), weil hier ent
weder gar keine oder wenn, so nur subsidiäre Gegenleistungen (etwa 
in Form von Aufzahlungen) erbracht werden. 

- Als weitere Spielart der Grundverkehrsgeschäfte sind die "Schenkun
gen" anzusehen. Sie können pauschal den Verwandtengeschäften zu
geordnet werden, was zwar nicht ganz exakt ist, weil es in überaus 
seltenen Einzelfällen auch zu unentgeltlichen Übertragungen unter 
Nichtverwandten kommt; diese Ausnahmen stellen in der Praxis je
doch eine vernachlässigbare Grösse dar. 

- Schliesslich bilden die "entgeltlichen Verwandtengeschäfte" (entgeltl. 
Verw.gesch.) eine eigene Gruppe. In diesen Fällen werden das Grund
stückseigentum oder Stockwerkeigentum bzw. Miteigentumsanteile 
etc. zum Steuerschätzwert oder zu anderen Verrechnungswerten in
nerhalb der Familie weitergegeben. Von den Steuerschätzwerten ab
weichende Beträge leiten sich dabei - wie manchmal aus den Akten 
ersichtlich war - von Baukostenbeteiligungen oder ähnlichen inner
familiären Kalkulationsschlüsseln ab. 

- Nochmals eigenen Gesetzlichkeiten unterliegen dürfte letztlich der 
"Tausch von Grundstücken innerhalb der Verwandtschaft" (Ver
wandtentausch). 

Welche Bedeutung nun den einzelnen angeführten und vergröberten 
Rechtsgeschäftstypen im Rahmen des gesamten Grundverkehrs zu
kommt, stellt Abbildung 12 dar. Die Graphik gründet wiederum auf 
Durchschnittswerten für die gesamte fünfjährige Beobachtungsperiode. 

Betrachtet man zuvörderst den bewusst etwas abgesetzt gezeichneten 
Sektor, der den "echten" Kauf von Fremden repräsentiert, so sieht man, 
dass der Bodenmarkt für den Gesamtgrundverkehr ein höchst unter
schiedliches Gewicht besitzt, je na chdem, woran man die Bodenmobi
lität misst. Knüpft man bei der Zahl der Fälle bzw. beim Flächenumsatz 
an, so tragen tatsächliche Marktgeschäfte zu nichteinmal einem Fünftel 
(nämlich zu 19,0 % bzw. 18,7 %) zum gesamten Grundverkehr bei. Be
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zieht man sich dagegen auf die monetäre Dimension, so kommt den 
Markttransaktionen eine vorherrschende Position zu, weil sie 47,3 % 
der beim Grundverkehr umgesetzten Geldbeträge auf sich vereinigen. 
Aus den geschilderten Proportionen lässt sich somit der beinahe banal 
anmutende Schluss ableiten: Der Kauf von Grundstücken am freien 
Markt ist der teuerste und deswegen auf kleinere Flächen und seltenere 
Fälle beschränkte Weg, zu Grundeigentum zu kommen. 

Abbildung 12: Der Liechtensteinische Grundverkehr in den Jahren 
1989 bis 1993 nach Rechtsgeschäftstypen 
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Beinahe spiegelbildlich dazu liegen die Verhältnisse bei innerfamiliären 
Transaktionen, bestehend aus Schenkungen und entgeltlichen Verwand
tengeschäften. Diese beiden Rechtsgeschäftstypen machen zusammen 
genommen ziemlich genau die Hälfte aller Fälle (50,2 %) bzw. der über
tragenen Fläche (exakt 49,5 %) aus; sie steuern aber lediglich ein biss-
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chen mehr als ein Fünftel (21,1 %) zum gesamten Finanzvolumen des 
Grundverkehrs bei. Auf viel niedrigerem Niveau aber ansonsten sehr 
ähnlich liegen die Dinge, was Tauschgeschäfte angeht. Sie nehmen bei 
der Zahl der Fälle (Fremdtausch 7,7 % und Verwandtentausch 7,5 %) 
und beim Flächenumsatz (Fremdtausch 11 % bzw. Verwandtentausch 
9,1 %) einen erklecklichen Anteil ein, stellen beim wertmässigen Umsatz 
jedoch eine Quantite negligeable (Fremdtausch 4,3 % respektive Ver
wandtentausch 1 %) dar. 

Die eben vor Augen geführte Gliederung des Grundverkehrs nach 
Rechtsgeschäftstypen liefert also ziemlich direkte Hinweise über die 
Proportionen zwischen gesamtem Grundverkehr und echtem Boden
markt, wobei aber lediglich zu erkennen ist, welche Anteile auf jene 
Handänderungen entfallen, die als - im engeren Sinne - marktmässig an
zusprechen sind. Die bisherigen Strukturierungen lassen dagegen wei
testgehend im Dunkeln, wie sich jener Ausschnitt des Grundverkehrs 
zusammensetzt, der über den freien Markt gelaufen ist. Folglich scheint 
es angebracht, diese Sparte der Grundeigentümerwechsel noch näher 
unter die Lupe zu nehmen und weiter zu differenzieren. 

3. Der liechtensteinische Bodenmarkt und seine Segmente 

a) Bildung von Bodenmarktsegmenten 

Um den Vorgängen beim eigentlichen Grundstückshandel umfassender 
nachspüren zu können, ist vorab eine Segmentierung des Bodenmarktes 
zweckmässig. Allgemein gelten dafür vor allem die aktuelle Art der 
Flächennutzung einerseits und die raumplanerische Widmung anderer
seits als taugliche Kriterien. Dementsprechend splittet die vorliegende 
Analyse alle marktmässigen Grundstückstransaktionen nach diesen Ge
sichtspunkten auf. Insbesondere bei landesweiten Auswertungen eignen 
sich dafür jedoch nur stark vereinfachte Raster (einer etwas verfeinerten 
Vorgangsweise konnten sich dagegen die gemeindeweisen Tabellen be-
fleissigen). 

Da sich die Käuferschichten, die fertige Baulichkeiten erwerben 
möchten, wahrscheinlich nicht mit jenen decken, die einen Garten oder 
eine Wiese erstehen wollen und da die Preise für Liegenschaften samt 
Gebäude - allein wegen der Errichtungskosten - wohl andere sein wer

208 



den, als für agrarisch genutzte Parzellen, macht es Sinn, die Geschäfts
fälle nach der Nutzungsart des Grundstückes zu qualifizieren. Weil die 
liechtensteinische Arealstatistik diesbezüglich keine verortbaren, das 
heisst auf konkrete Parzellen beziehbaren Aufzeichnungen kennt, waren 
- wie ja b ereits geschildert - Nutzungsangaben nachzuerheben, wobei 
aufgrund der begrenzten Auskunftsmöglichkeiten lediglich danach ge
trennt werden konnte, ob die zur Disposition stehende Fläche bebaut 
bzw. unbebaut war oder in die Kategorie "sonstige" (Verkehrs- und 
Waldflächen etc.) fiel. 

Eine die Nachfrägerschichten und damit den Markt noch stärker seg
mentierende Wirkung dürften jene rechtlichen Einstufungen entfalten, 
die die künftig maximal zulässigen Nutzungsmöglichkeiten der Parzellen 
fixieren. Diesbezüglich verfügen die liechtensteinischen Gemeinden je
weils über eigene Zoneneinteilungen, welche in ihrer inneren Struktur 
sachlich differieren (etwa hinsichtlich maximal zulässiger Ausnutzungs
ziffern), sodass sie sich streng genommen nicht exakt zusammenführen 
lassen. Dieser Umstand zwingt für eine landesweite Betrachtung zu einer 
vereinfachten Darstellung der Zonenzugehörigkeit der Grundstücke, 
wobei die Vergröberung wieder zur Bildung von drei Klassen führt, näm
lich zu "Grundstücken in der Bauzone", zu "Freilandgrundstücken" und 
zu als "Bauerwartungsflächen" zu qualifizierenden Grundstücken.2 

b) Entwicklung der liechtensteinischen Bodenmarktumsätze 

Die vereinfachte, an den raumordnerischen Vorgaben ausgerichtete Zo
nenklassifikation sei auch der ersten Orientierung über die Entwicklung 

2 Die raumplanerische Zonenzuordnung anhand gültiger Zonenpläne ist nicht in allen 
liechtensteinischen Gemeinden möglich. Denn die Gemeinde Triesenberg hat bislang 
keine verbindliche Zonierung vorgenommen, da einschlägige Vorstösse der Kommune 
bisher von der Mehrheit der Stimmbürger zurückgewiesen wurden. Dennoch darf auch 
in Triesenberg nicht an jedem x-beliebigen Platz jede Grundstücksnutzung nach freien 
Gutdünken aufgenommen werden. So muss bei Bauvorhaben erst um Genehmigung 
angesucht werden. Selbige darf nur erteilt werden, wenn das Grundstück überhaupt für 
eine Bebauung geeignet ist. 
Um trotz dieser widrigen Umstände halbwegs konsistente Auswertungen vornehmen 
zu können, und um die auch in Triesenberg obwaltenden Nutzungsbeschränkungen 
einzubeziehen, haben sich die Erhebungen mit einer provisorischen Einstufung behol-
fen. Diese einstweilige Grundstücksklassifizierung haben .Auskunftspersonen in der 
Gemeindeverwaltung aufgrund des Erschliessungszustandes und aufgrund der geologi
schen Gefährdungssituation subjektiv vorgenommen. 
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der Umsätze am liechtensteinischen Bodenmarkt während der Jahre 
1989 bis 1993 zugrundegelegt. Die Abbildungen 13, 14 und 15 visuali-
sieren wiederum anhand der Parameter Grundstückszahl bzw. Flächen-
und Wertumsatz das Marktvolumen, wobei die oberen Linien die jewei
ligen Gesamtsummen und die beiden Balken die Anteile der Bauzonen
bzw. Freilandgrundstücke abbilden. Wenn man die in den Abbildungen 
dargestellten Balken aufaddiert, dann kommt man immer ein kleines 
Stück unter die Gesamtsummenkurve; die fehlende stets relativ unbe
deutende Differenz entspricht dem Anteil des Bauerwartungslandes. 
Mit Hilfe besagter Abbildungen und mit Hilfe der ihnen zugrundelie
genden Auswertungsresultate lässt sich die globale Lage am liechtenstei
nischen Bodenmarkt wie folgt charakterisieren: 

Abbildung 13: Die Entwicklung der Zahl der am liechtensteinischen 
Bodenmarkt umgesetzten Grundstücke (nach Zonenlage) 
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Während des fünfjährigen Beobachtungszeitraumes sind lediglich insge
samt 582 Grundstücke echt über den Markt gegangen, das heisst, im 
Durchschnitt ein bischen mehr als 100 pro Jahr. Dabei gewinnt man 
schon optisch aus Abbildung 13 den Eindruck, dass die Entwicklung im 
Hinblick auf die Zahl der jährlich getätigten Grundstückskäufe relativ 
gleichmässig verläuft. Die Extremwerte liegen denn auch relativ eng bei
sammen; sie ergaben sich 1993 mit einem Minimum von 101 Grund
stücken und für 1992 mit einem Maximum von 146 Grundstücken. 
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Abbildung 14: Die Entwicklung der am liechtensteinischen Boden 
markt umgesetzten Fläche (nach Zonenlage) 
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Abbildung 15: Die Entwicklung der am liechtensteinischen Boden
markt getätigten monetären Umsätze (nach Zonenlage) 
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Die umgesetzte Fläche schwankt von Jahr zu Jahr viel stärker als die 
Zahl der jährlich gehandelten Grundstücke. Insgesamt waren von den 
während der fünf Jahre getätigten Marktgeschäften knapp 953.000 m2 

(das sind rd. 95 ha) berührt, woraus rein rechnerisch ein Schnitt von 
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ca. 190.600 m2 pro Jahr resultiert. Wie auch Abbildung 14 zum Aus
druck bringt, lag 1993 das Minimum bei rund 130.000 m2. Das Maxi
mum wurde 1990 mit ca. 266.000 m2 erreicht. 

Die Graphik macht auch deutlich, dass für die Flächenschwankungen 
die Freilandgrundstücke hauptverantwortlich zeichnen. In der Graphik 
kommt das darin zum Ausdruck, dass sich die das Bauland repräsentie
renden Balken viel eher auf einer gleichen Höhe bewegen, als jene Bal
ken, die für das Freiland stehen. Diese Tatsache ist plausibel: Die Kate
gorie "Freiland" ist in sich - gerade was die arealhafte Erstreckung der 
dazugehörigen Grundstücke anlangt - ziemlich inhomogen; sie umfasst 
neben relativ ausgedehnten Bergwiesen oder Rietflächen auch Ackerpar
zellen, die in der Regel eher kleiner sind. Es hängt dann mehr oder min
der vom Zufall ab, ob in einem Jahr mehr Wiesen oder mehr Acker ver
kauft wurden, sodass sich beim Flächenumsatz beachtliche Ausreisser er
geben. Demgegenüber sind die Baugrundstücke normalerweise sehr viel 
kleiner und in ihrer flächigen Ausdehnung wesentlich einheitlicher. 

Sofern beispielsweise in einem Jahr nur einige wenige grössere Wie
sengrundstücke für den Naturschutz erworben werden können, und im 
nächsten Jahr gleich viele, aber deutlich kleinere Ackerparzellen in den 
Handel kommen, schlägt das bei so wenigen Geschäftsfällen auf den Ge
samtflächenumsatz sicher stärker durch und bringt gesamthaft eine 
grössere jährliche Streuung, als wenn beim Bauland die Zahl der Ver
tragsabschlüsse von Jahr zu Jahr variiert. 

Ganz ähnliches - nur quasi mit umgekehrten Vorzeichen - ergibt sich, 
wenn man die transferierten Geldbeträge ansieht. Während der fünf Jahre 
war ein monetärer Umsatz am liechtensteinischen Bodenmarkt von ins
gesamt rund 304 Millionen Schweizerfranken zu registrieren, was einem 
jährlichen Durchschnittsumsatz von ca. 60,8 Millionen Franken gleich
kommt. Der jährliche Maximalumsatz wurde 1990 mit rd. 87 Millionen 
Franken und der Minimalumsatz 1993 mit etwa 34 Millionen Franken er
zielt. Das heisst, die Jahreswerte streuen beim finanziellen Bodenmarkt
volumen am stärksten. Für die starken Wertschwankungen zeichnen in 
erster Linie Grundstücke in der Bauzone verantwortlich. 

Die Tatsache, dass besagte Schwankungen vornehmlich von der Bau
zone herrühren, entbehrt ebenfalls nicht einer gewissen inneren Logik. 
So ist zu bedenken, dass in den Werten für die Bauzone sowohl Kauf
preise für bebaute, als auch solche für unbebaute Liegenschaften unter
schiedslos zusammengefasst sind. Wenn in einem Jahr Grundstücke mit 
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besonderen Gebäuden am Realitätenmarkt den Besitzer wechseln, in der 
Folgeperiode aber nicht, so erfliessen daraus - noch dazu bei so kleinen 
absoluten Geschäftsfallzahlen - zwingend markante Umsatzsprünge. 

Der Blick auf jene Kurven in Abbildung 14 und 15, die das flächen-
bzw. wertmässige Umsatztotal wiedergeben, zeigt aber nicht nur die 
Sprunghaftigkeit der Entwicklung, sondern deutet gleichzeitig eine ge
wisse Tendenz an, derzufolge die Umsätze in letzter Zeit eher gefallen 
sind. 

c) Entwicklung der durchschnittlichen Quadratmeterpreise 

Konform zu dem Verlauf des Gesamtumsatzes haben sich die durch
schnittlichen Quadratmeterpreise entwickelt, welche zwar nicht mar
kant zurückgegangen sind, aber doch eher stagniert haben. Abbildung 
16 zeigt, dass diese Preisverflachung ziemlich unabhängig von den 
Grundstücksarten in gleicher Weise auftritt. 

Abbildung 16: Die Entwicklung des Landesmittels der durchschnitt
lichen Quadratmeterpreise am liechtensteinischen Bodenmarkt (nach 
Grundstücksart) 
sFr/m2 Bauzone bebaut 

Bauzone unbebaut 

1989 1990 1991 1992 1993 
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Der Graphik liegt eine Grundstücksklassifikation zugrunde, welche 
die Flächennutzungsart mit der Zonenlage verkreuzt. Abbildung 16 weist 
für die drei marktbedeutsamsten Klassen, nämlich für Baugrundstücke, 
die bebaut sind, für Baugrundstücke, die nicht bebaut sind und für nicht-
überbautes Freiland3 die Durchschnittsquadratmeterpreise separat aus. 

Am teuersten ist naturgemäss der Quadratmeter bebaute Bauzone, 
wo sich die jahresweisen Landesmittelwerte in einer Grössenordnung 
zwischen rund 1.000,- und 1.600,- sFr/m2 bewegen. Ziemlich genau 
halb so kostspielig ist der Quadratmeter unbebaute Bauzone. Für die 
Jahresmittelwerte errechnete sich diesfalls eine Bandbreite von 520,- bis 
800,- sFr/m2. Ein Bruchteil dieser Beträge war für den Quadratmeter 
unbebautes Freiland zu lukrieren, wo die Jahresmittelwerte zwischen 
14,- und 17,- sFr/m2 zu liegen kommen. 

Abbildung 16 mit den darin klar zum Ausdruck kommenden Qua
dratmeterpreisrelationen verweist im übrigen auf das Dilemma der 
Raumordnung: Die Landes- und Ortsplanung induziert durch öffent
lichrechtliche Akte massive Wertverschiebungen; was einenteils die 
Verlockung ausmacht, ein Lenkungs- zu einem Schenkungsinstrument 
umzufunktionieren und was andernteils vor restriktiver Handhabung 
zurückschrecken lässt. Wenn die Raumordnung nämlich Zähne zeigen 
wollte und etwa zu Baulandredimensionierungen griffe, würde sie für 
die einzelnen betroffenen massive Wertverluste (die sich in der Grössen
ordnung von Zehnerpotenzsprüngen bewegen) implizieren. 

d) Regional differenzierte Segmentierung des liechtensteinischen 
Bodenmarktes nach der Zonenlage der Grundstücke 

Dass einerseits die Raumordnung eine sehr einschneidende Marktseg
mentierung für den Bodenhandel effektuiert und dass andererseits hin
ter den Landesdurchschnittswerten für die Quadratmeterpreise eine be
achtliche regionale Streuung steckt, belegt Abbildung 17. Diese Graphik 
visualisiert Fünfjahresmittel der Durchschnittsquadratmeterpreise in 
den liechtensteinischen Gemeinden nach der raumplanerischen Zonen-

3 Es gibt in Einzelfällen auch Freilandparzellen, die überbaut sind und in den Handel 
kommen; sie bleiben wegen ihrer Seltenheit ebenso ausgeklammert, wie die bebauten 
und unbebauten Parzellen im Bauerwartungsgebiet. 
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läge der Grundstücke. Obzwar für die Erstellung des Schaubildes eine 
Bildung von Fünfjahresmitteln erfolgte, um die gerade in kleineren Ge
meinden ansonsten voll durchschlagenden erratischen Schwankungen 
etwas zu glätten, sind vor allem für Orte mit überaus geringer über den 
Markt laufenden Grundstücksmobilität von aussergewöhnlichen Ein
zelgeschäften verursachte Verzerrungseffekte nicht auszuschalten. Dem
entsprechend ist es geboten, speziell bei der Interpretation der für Plan
ken ausgewiesenen Werte besondere Vorsicht walten zu lassen. 

Abbildung 17: 5-Jahresmittel der Durchschnittsquadratmeterpreise in 
den liechtensteinischen Gemeinden nach Zonenlage der Grundstücke 
sFr/m2 

^ ^ ^ ̂  ̂  

generalisierte Zonenlage 

Bauland • Bauerwartungsgebiet Freiland 

Ansonsten zeigt Abbildung 17, dass die absoluten Spitzenquadratmeter-
preise für Bauzonengrundstücke in Vaduz zu bezahlen sind. Ebenfalls 
heraus ragt das Bauzonenpreisniveau in Schaan und in Triesen. In Vaduz 
und Schaan sind auch die höchsten Quadratmeterpreise für Freiland zu 
berappen. Ein sichtbar höheres Freilandpreisniveau hat sich auch in Bal
zers eingestellt. Dieses Phänomen dürfte mit der von dieser Gemeinde 
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praktizierten Tauschpolitik zusammenhängen. Hier stellt nämlich die 
Kommune jenen Einwohnern, die keine Bauparzelle besitzen, die aber 
Landwirtschaftsboden einbringen, im Gegenzug ein Bauzonengrund
stück zur Errichtung eines Hauses im Baurecht zur Verfügung. Besagte 
Tauschpraxis dürfte manchen, der keinen Boden sein eigen nennen 
konnte, dazu animiert haben, Landwirtschaftsboden nachzufragen, um 
ihn später mit der Gemeinde abzutauschen. Diese Zusatznachfrage dürfte 
letztlich ein Anziehen der Preise für Freiland nach sich gezogen haben. 

e) Regional differenzierte Segmentierung des liechtensteinischen 
Bodenmarktes nach der Art der Flächennutzung 

Wendet man den Blick von raumordnerischen Vorgaben ab und besieht 
sich die marktsegmentierende Wirkung der Flächennutzungsart, so zeich
net sich das in Abbildung 18 wiedergegebene Bild ab. Da die der Graphik 

Abbildung 18: 5-Jahresmittel der Durchschnittsquadratmeterpreise in 
den liechtensteinischen Gemeinden nach Nutzungsarten der Grund
stücke 

sFr/m2 
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zugrundeliegenden Berechnungen analog zu jenen für Abbildung 17 
erfolgten, kämpft auch dieses Schaubild mit den gleichen Interpreta
tionsschwierigkeiten, die sich speziell bei Kleingemeinden ergeben. 
Grundsätzlich zeigen aber die inhaltlichen Grundaussagen beider Abbil
dungen in die selbe Richtung. Auch wenn man sich an der unterschied
lichen Flächennutzungsart orientiert, führt Vaduz unangefochten das 
Preisniveau an. Mit etwas Abstand folgen Triesen und Schaan. Diese Rei
henfolge gilt sowohl bei bebauten als auch bei unbebauten Grundstücken. 

4. Die Kennzahlen zum liechtensteinischen Bodenmarkt 
im internationalen Vergleich 

Die alleinige Betrachtung der Resultate für Liechtenstein lässt kaum 
Rückschlüsse über Besonderheiten des Bodenmarktes in diesem Klein
staat zu. Spezifika treten erst hervor, wenn der Vergleich mit Befunden 
über die Lage am Immobilienmarkt anderer Länder gezogen wird. Das 
heisst, um Hinweise zu bekommen, ob die liechtensteinische Situation 
etwas Exzeptionelles birgt, ist ein Blick über die Landesgrenzen erfor
derlich. Im Zuge solch grenzüberschreitender Kontrastierungen ist frei
lich zu beachten, dass Rechtsdifferenzen zwischen den Staaten unter
schiedliche Umfänge des Grundverkehrsbegriffes bedingen. Diese Dis
krepanzen erschweren Gegenüberstellungen und begrenzen deren 
Interpretierbarkeit. 

So lässt sich, beispielsweise die Intensität der Bodenmobilität zwi
schen Liechtenstein und seinen Nachbarstaaten schwer exakt verglei
chen, weil sich die jeweiligen Statistiken - sofern überhaupt vorhanden 
- auf landesspezifische Definitionen des Grundverkehrs stützen und 
weil das Fürstentum einige Rechtsgeschäftstypen, wie die Einräumung 
von Baurechten oder von Dienstbarkeiten, unter diesem Terminus sub
sumiert, die anderswo nicht dazu zählen. 

So knüpft Österreich bei seinem Grundverkehrsmonitoring über
haupt an steuerrechtlich relevante Klassifikationen an. In der Absicht, 
statistisches Material über Grundstücksbewegungen, Grundstückspreise 
und deren Veränderungen zu erhalten, bearbeitet das Österreichische 
Statistische Zentralamt seit 1977 die Abgabenerklärungen zur Bemes
sung der Grunderwerbsteuer, die bei Vertragsabschluss über eine 
Grundstückstransaktion ausgefüllt und binnen zwei Wochen dem zu
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ständigen Finanzamt für Gebühren und Verkehrssteuern vorgelegt wer
den müssen. Die Auswertung erfolgte bis einschliesslich 1989 jährlich, 
wird jedoch aus Einsparungsgründen in Hinkunft nur mehr alle drei 
Jahre durchgeführt. In diesem Material sind zwar nicht alle Grund
stücksbewegungen enthalten, da eine Reihe von Rechtsvorgängen nicht 
der Grunderwerbsteuer unterliegt, doch ist die Gewinnung eines reprä
sentativen Überblicks durchaus möglich. 

Trotz solcher systembedingter Unschärfebereiche sind nun zwischen 
Liechtenstein und Österreich gewisse Parallelitäten zu beobachten. Um 
ein Exempel zu nennen, liegen Liechtenstein und Österreich gar nicht so 
weit auseinander, was den Anteil der jährlich von Handänderungen be
troffenen Parzellenzahl an der Gesamtgrundstückszahl anlangt. Bezüg
lich des Ausmasses des jährlichen Grundbesitzwechsels zeigt sich in 
Österreich eine erstaunliche Konstanz. Mit äusserst geringen Schwan
kungen wechselten in den Jahren 1977 bis 1989 jährlich zwischen rund 
1,3 % und 1,5 % des gesamten Grundstücksbestandes, das sind zwi
schen rund 145.000 und rund 171.000 Grundstücke, den Eigentümer.4 In 
Liechtenstein sind sogar jährlich ca. 1,7 % bis 1,9 % aller Grundstücke 
in den Grundverkehr involviert. Dieser geringfügig höhere Prozentsatz 
dürfte eben damit zu tun haben, dass die liechtensteinische Grundver
kehrsdefinition weiter gefasst ist. 

Etwas anders präsentieren sich die Relationen, wenn man den jeweils 
vom Grundverkehr bedingten jährlichen Flächenumsatz in Beziehung 
zum Staatsgebiet setzt. Die österreichische Grunderwerbstatistik weist 
für 1993 einen Flächenumsatz von 1.671,2 km2 aus, was ziemlich exakt 
2 % des Gesamtterritoriums entspricht. Demgegenüber erreichte der 
liechtensteinische Grundverkehr 1993 ein Ausmass von 99,79 ha, was 
lediglich 0,6 % der Landesfläche gleichkommt. Der Vergleich der Ver
hältniszahlen liefert ein erstes Indiz dafür, dass der Boden in Liechten
stein um einiges immobiler ist als in Österreich bzw. dass die in Liech
tenstein in den Grundverkehr kommenden Parzellen besonders klein 
sein müssen. 

Bestärkt wird dieser Befund, wenn man jeweilen die durch echte 
Handelsgeschäfte umgeschlagene Fläche in Relation zum Landesterrito
rium setzt. In Österreich machte die Fläche der 1993 durch Kauf ver

4 vgl. Lindemann: Preisbildung und Marktverhalten, 1992, S. 52. 
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äusserten Grundstücke 0,5 % des Staatsgebietes aus; in Liechtenstein 
wechselten dagegen bloss 0,11 % des Staatsgebietes über den freien 
Markt den Eigentümer. 

Hinter diesen doch beachtlichen Unterschieden verbirgt sich zum 
Teil wohl auch das hervorstechendste Spezifikum des liechtensteini
schen Grundverkehrs, nämlich die hohe Bedeutung von familieninter
nen Transaktionen. Es sei nur in Erinnerung gerufen, dass in Liechten
stein 55 % aller Geschäftsfälle innerhalb der engeren Verwandtschaft 
stattfinden. Demgegenüber diagnostiziert die letztverfügbare, für das 
Jahr 1993 erstellte, österreichische Statistik: "Der häufigste Rechtsvor
gang unter allen Veräusserungsfällen war mit 89.614 oder 51,4 % der 
Kauf (einschliesslich der Versteigerungen 90.616 Fälle bzw. 52,0 %), ge
folgt von den Schenkungen mit 34.425 Fällen oder 19,7 %. An dritter 
und vierter Stelle standen Übergaben und Vererbungen mit 18.804 und 
15.019 Fällen bzw. 10,8 % und 8,6 %."5 

Der in Österreich gegenüber Liechtenstein offenbar um einiges grös
sere Spielraum für einen "freien Grundstücksmarkt" dürfte für das zwi
schen beiden Staaten zu beobachtende Gefälle bei den Kaufwerten für 
Liegenschaften mitverantwortlich zeichnen (vgl. dazu Tabelle 9). Im 
Schnitt ist der Quadratmeter Boden in Liechtenstein ca. doppelt so 
teuer, wie im angrenzenden Vorarlberg, wobei sich diese Preisdisparität 
ziemlich unabhängig von der Grundstücksart zeigt. Nur bei agrarischen 
Flächen springt das Preisniveau noch deutlicher, denn ein Quadratmeter 
Landwirtschaftsboden kostet in Liechtenstein mehr als drei Mal soviel, 
wie in Vorarlberg. Das könnte damit zu tun haben, dass in Vorarlberg -
wie in allen übrigen österreichischen Bundesländern - Nichtlandwirten 
der Zutritt zum agrarischen Bodenmarkt vom Landesgrundverkehrsge-
setz aus verwehrt ist, während in Liechtenstein auch Nichtbauern -
wenn auch nur in beschränktem Masse, aber doch - Agrarland kaufen 
dürfen. 

Da Vorarlberg innerösterreichisch zu jenen Bundesländern zählt, in 
denen die Bodenpreise Spitzenwerte erreichen, verwundert es nicht, 
dass die Abstände bei den Quadratmeterdurchschnittspreisen zwischen 
dem Liechtensteinischen Mittel und dem gesamtösterreichischen Schnitt 
noch weiter auseinander klaffen. 

5 Österreichisches Statistisches Zentralamt: Grunderwerbstatistik 1993, S. 19. 
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Tabelle 9: Liechtensteinische und österreichische Quadratmeterdurch
schnittspreise nach Grundstücksarten 1993 im Vergleich"' 

Grundstücks
art 

Österreich Fürstentum Liechtenstein 

Grundstücks
art 

Bundesdu 
öS/m2 

rchschnitt 
sFr/m2 

Vorar 
öS/m2 

lberg 
sFr/m2 sFr/m2 

Grundstücks
kategorie 

Land- und forst
wirtschaftlich 

23 2,84 32 3,95 14,54 Freiland 
unbebaut 

Bebaut 
davon 
Mietwohngr. 
EFHäuser 

2.915 

4.797 
1.997 

359,88 

592,22 
246,54 

5.345 

3.007 
4.489 

659,88 

371,21 
554,19 

1.195,46 Bauzone 
bebaut 

Unbebaute 
Grundstücke 

582 71,85 1.131 139,63 518,96 Bauzone 
unbebaut 

Insgesamt 288 35,56 990 122,22 263,06 

Umrechnungskurs 1 sFr = 8,10 öS; Quellen: Österreichisches Statistisches Zentralamt: 
Grunderwerbstatistik 1993; eigene Erhebungen 

Bodenpreisunterschiede zeichnen sich nicht nur gegenüber dem öst
lichen Nachbarland, sondern auch gegenüber der Schweiz ab. Der Ver
gleich zwischen Liechtenstein und der Schweiz ist allerdings noch 
schwieriger zu ziehen, da innerhalb der Eidgenossenschaft keine 
flächendeckenden amtlichen statistischen Erhebungen über den Grund
verkehr und über den Bodenmarkt existieren.6 Es sind nur fallweise in 
diversen Medien auf Expertenschätzungen fussende Preisbarometer pu
bliziert. Einen der aktuellesten Immobilienpreisspiegel gibt Tabelle 10 

6 Das Fehlen entsprechender Daten gibt denn auch in der Schweiz Anlass zu Klagen: 
"Der Zustand der schweizerischen Statistik in d iesem Bereich (ist) so lamentabel, dass 
viele Aussagen notwendigerweise vage bleiben müssen. Zu welchen Preisen Immobilien 
die Hand wechseln, entzieht sich der Kenntnis der nichtprofessionellen Marktteilneh
mer, brauchbare Bodenpreisstatistiken gibt es nur in wenigen Kantonen, und ihre Er
gebnisse liegen jeweils erst mit grosser Verspätung vor." 
Schwarz: Faktoren der Preisbildung auf dem Bodenmarkt, 1989, S. 33. 
Um wenigstens eine Orientierung über die groben Trends am schweizerischen Immobi
liensektor zu vermitteln, versuchen von privater Seite zusammengestellte Marktpreis
spiegel, das von öffentlichen Stellen nicht bereitgestellte Informationsangebot zu substi
tuieren. Ein Beispiel für ein solches regelmässig nachgeführtes, aber nur auf Baupreise 
konzentriertes Preisbarometer liefert: 
Schweizer, Wüest und Hofer: Bau- und Immobilienmarkt Schweiz, 1994. 
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auszugsweise wieder. Daraus ist zu ersehen, dass die liechtensteinischen 
Quadratmeterpreise stets am oberen Ende des für die angrenzenden 
Schweizer Bezirke angegebenen Preisbandes angesiedelt sind. Das 
heisst, Liechtenstein ist auch im Vergleich zum schweizerischen Rhein
tal und zum St. Galler Oberland - was die Bodenpreise betrifft - regio
naler Spitzenreiter.7 

Tabelle 10: Bodenpreise (für Bauland) im Kanton St. Gallen (in sFr/m2) 

Region 1994/95 1992 1988 

Rhein tal-Rorschach 
Oberriet 
Altstätten (Wohnzone) 
Altstätten (Industrie) 
St. Margrethen 

200 - 300 
250 - 400 
100 - 200 
250 - 350 

200 - 350 
250 - 500 
100-200 
250 - 400 

100-300 
200 - 400 
100-200 
250 - 500 

St. Galler Oberland 
Buchs 
Sevelen 
Bad Ragaz 
Sargans 

300 - 550 
200 - 400 
400 - 700 
300 - 550 

300 - 600 
200 - 450 
400 - 700 
300 - 500 

300 - 500 
150-500 
350 - 600 
200 - 400 

Toggenburg/Gossau 
Wildhaus 100-200 100-200 150-250 

Quelle: HandelsZeitung Nr. 22, 1. Juni 1995, S. 13 

5. Angebots- und Nachfragemechanismen 
am liechtensteinischen Bodenmarkt 

Die vor Augen geführten Statistiken zeigen, dass sich am liechtensteini
schen Bodenmarkt eigentlich nicht allzuviel abspielt. Der Befund von ei
ner gewissen Flaute im "echten" Marktgeschenen kommt nicht ganz un
erwartet, wenn man sich vergegenwärtigt, wie denn die Geschäfte mit 
Grund und Boden in Liechtenstein konkret laufen und wie die Ange

7 vgl. Ammann: Immobilienmarkt Schweiz, 1995, S. 13f. 
Diese gegenüber den angrenzenden schweizer Kantonen ausgeübte regionale Führungs
rolle bei den Bodenpreisen hat Liechtenstein im übrigen offenbar schon länger inne; vgl. 
dazu auch 
Ammann: SHZ-Serie Immobilienmärkte, 1989, S. 11. 
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bots- und Nachfragemechanismen am liechtensteinischen Bodenmarkt 
spielen. Als Anknüpfungspunkte diesbezüglicher - übrigens auf einer 
Auswertung von Experteninterviews8 basierenden - Ausführungen bie
ten sich ganz offensichtlich die beiden grossen Gruppen von Geschäfts
partnern, nämlich die Käufer bzw. Verkäufer an. 

a) Charakteristische Anbieter am liechtensteinischen Bodenmarkt 

Darum sei einmal ein Auge darauf geworfen, wer überhaupt, weshalb be
reit ist, Boden zu veräussern. Wie bereits in den theoriegeleiteten Aus
führungen angedeutet, dürfte an sich ja kaum Boden angeboten werden, 
insbesondere wenn längerfristig generelle Bodenwertsteigerungen zu er
warten wären. Dann hätte nämlich jeder Grundeigentümer, der ohne trif
tige persönliche Gründe aus freien Stücken einen Abverkauf seiner Land
reserven anstrebt, seine fünf Sinne, vor allem aber den Erwerbssinn nicht 
beisammen. Dass aber dennoch Parzellen in den Handel gelangen, grün
det zuallermeist in speziellen persönlichen Situationen. Laut Aussagen 
der befragten Grundverkehrsfachleute zeichnen sich dabei schwerpunkt-
mässig einige typische "angebotsinduzierende" Konstellationen ab: 
- Da gibt es einmal die Erbengemeinschaften, die sich - aus welchen 

Ursachen auch immer - nicht einigen können oder die einfach wegen 
der Zahl der Beteiligten zu gross sind (sie können im Extrem bis zu 
80 Personen und mehr umfassen). Solche Erbengemeinschaften sehen 
den Verkauf oder eine Versteigerung als probaten Ausweg an, um das 
Vermögen des Erblassers aufzuteilen. 

- Als eine zweite charakteristische Anbietergruppe treten Grundbesit
zer in Erscheinung, die vielleicht etwas mehr Fläche ihr Eigen nennen 

8 Die Auswahl der Experten erfolgte nach dem Schneeballsystem, das heisst, die Inter
viewreihe wurde solange fortgeführt, bis die Auskunftspersonen keine neuen Namen als 
kompetent erachteter Informanten mehr nannten. 
Für die Gesprächsführung wurde bewusst auf standardisierte Interviews verzichtet. Da 
einerseits die Bodenproblematik eine überaus komplexe Materie darstellt und da sich 
andererseits die meisten Sachverständigen nur für einzelne Aspekte der Thematik in
haltlich zuständig fühlten, hätte ein sehr umfangreicher Fragebogen entworfen werden 
müssen, den dann die jeweiligen Fachleute vermutlich nur zum Teil beantworten hätten 
können. Unter diesen Gegebenheiten schien es am zweckmässigsten, die explorativen 
Unterredungen relativ frei bzw. nach einem variablen, speziell auf das jeweilige Ge
genüber abgestimmten Frageprogramm zu gestalten. 
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und die Geld benötigen, etwa um eine grössere - für sie sonst un-
finanzierbare - Bauinvestition zu realisieren. Durch Abstossen einer 
Teilfläche gelangen sie dann zu den für die Verwirklichung ihres Vor
habens erforderlichen Mitteln. 

- In einigen anderen - häufig nicht so offenkundigen - Fällen mag wohl 
eine individuelle soziale Not- oder Zwangssituation den Ausschlag 
geben, Boden zu offerieren. Dabei sind dann zumeist höchstpersön
liche Probleme im Spiel, wie Alimentationsverpflichtungen, Sucht 
oder einfach die Unfähigkeit, mit Geld umzugehen etc. - alles 
Schwierigkeiten, über die allgemein nicht gerne gesprochen wird. 

- Eine weitere Anbietergruppe bilden schliesslich die hierorts so ge
nannten "Altledigen" ohne Erben, die womöglich über grösseren 
Grundbesitz verfügen und die sich mit dem Erlös, den sie aus dem 
Verkauf eines Teiles ihrer Realitäten erzielt haben, den Lebensabend 
verschönern wollen. 

- Und zu guter Letzt lässt sich bei Landwirtschaftsböden, die womög
lich mit Nutzungs- oder Naturschutzauflagen belegt sind, eine kleine 
Sonderkategorie an Verkaufswilligen ausmachen. Bei ihnen handelt es 
sich in der Regel um Leute, die ihr Agrarland nicht mehr selbst be
wirtschaften und die ihr Interesse am Boden wegen fehlender Er
trags- und Wertsteigerungsaussichten verloren haben. 

Neben den genannten Motiven mögen dort und da noch andere Spezi-
fika den Ausschlag geben, warum Boden auf den Markt kommt. Von 
wem solche Angebote genutzt werden, das heisst, wer als Käufer auf
tritt, ist nun die andere Seite der Medaille. 

b) Charakteristische Nachfrager am liechtensteinischen Bodenmarkt 

Was die Nachfrage nach Grundstücken anlangt, so dürfte diese einiger-
massen diffus sein und sich viel weniger klar nach typischen Segmenten 
strukturieren lassen. 
- Deutlich in Erscheinung treten bestenfalls institutionelle Nachfrager 

und hier in erster Linie die Kommunen. 
- Sofern sich günstige Gelegenheiten ergeben, greifen die Gemein

den, denen Verkaufswillige ihre Flächen antragen, zu. Sie tun das 
etwa mit dem Hintergedanken, sich ein Reservoir zu schaffen, bei
spielsweise um aktiv Bodenpolitik betreiben zu können, um viel
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leicht Freihalteflächen für öffentliche Zwecke langfristig zu sichern 
oder um Tauschflächen zur Gewährleistung eines geordneteren 
Verlaufes der Siedlungsentwicklung bereit zu haben.9 

- Zu den institutionellen Anlegern am Bodenmarkt zählen ferner die 
Pensionskassen bzw. Personalfürsorgestiftungen, welche aber um 
einiges seltener Grundstückskäufe tätigen. 

- In neuerer Zeit hat sich zudem die Liechtensteinische Gesellschaft 
für Umweltschutz (LGU) als institutioneller Käufer etabliert, wo
bei sie ausschliesslich Freiflächen erwirbt. Sie handelt dabei nach 
dem Motto "Natur frei kaufen!" und ist primär an erhaltenswerten 
Biotopen interessiert. 

- Was demgegenüber die privaten Immobilienerwerber anlangt, wollen 
manche Grundverkehrsexperten allenfalls eine Focussierung der 
Nachfrage bei bestimmten sozialen Schichten geortet haben, während 
andere Sachverständige solche Phänomene nicht bestätigen. 
- Als solche Berufsstände, denen man die nötige Kaufkraft und den 

entsprechenden Willen, sich am freien Markt Boden zu beschaffen, 
nachsagt und auf die sich die private Grundstücksnachfrage etwas 
konzentrieren soll, werden einerseits Freiberufler (Ärzte, Anwälte, 
selbständige Gewerbetreibende) sowie andererseits Führungs
kräfte und leitende Angestellte angesehen. 

- Eine spezielle Gruppe bilden vielleicht noch Architekten und Bau
firmen, die Parzellen erwerben, um diese zu überbauen und um 
danach die Fläche samt neu erstellten Objekten oder Eigentums-
wohungen wieder zu veräussern. 

Diese Klassifikation der Nachfrage ist wie gesagt sehr grob und vage. 
Dass sich unter den Nachfragern keine so eindeutig fassbaren und typi
schen Gruppen abzeichnen, hängt vielleicht damit zusammen, dass so 
wenig Grund und Boden tatsächlich auf den freien Markt kommt. 

9 An sich sind die Gemeinden auch per Gesetzesauftrag zum vorsorglichen Bodenerwerb 
gehalten. "Jede Gemeinde hat gemäss dem Gesetz zur Förderung des Wohnungsbaues 
einen Fonds zu verwalten, in dem die Gemeindeanteile an der Grundstücksgewinn
steuer geäufnet werden. Auch die Erträgnisse aus der Baurechtsverzinsung und einer 
allfälligen Baurechtsabgeltung sind diesem Fonds zuzuweisen. Die Fondsmittel sind für 
den Erwerb von Bauland gebunden." 
Anonym: Vorsorglicher Landerwerb durch die Gemeinden, 1983, S. 1. 
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c) Das Zusammenfinden von Angebot und Nachfrage am Bodenmarkt 

Haben die bisherigen Passagen Angebot und Nachfrage weitgehend un
abhängig voneinander betrachtet, so ist es nun angelegen, den Blick auf 
die gegenseitige Verkoppelung beider Marktdeterminanten zu heften. 
Damit sich die hinter den Marktkräften wirkenden, geschilderten 
Mechanismen auch tatsächlich so entfalten können, dass am Ende ein 
Vertragsabschluss statt hat, ist es ja unabdingbar, dass Angebot und 
Nachfrage zueinander finden. Unter diesem Aspekt stellt sich das Zu
standekommen von Grundstückstransaktionen als ein Kommunika
tionsproblem, denn Kaufwillige und Verkaufsbereite müssen zuerst 
voneinander erfahren und sodann einen Weg ausfindig machen, um ihre 
jeweiligen Vorstellungen von den Konditionen, zu denen das Geschäft 
letztlich abgewickelt werden soll, zu akkordieren. Im Lichte dieser 
Sichtweise gewinnt Information - zumindest im Vorfeld von Grund
stückskäufen - eine zentrale Rolle.10 Informationsvorsprünge geben so
gar oft den Ausschlag dafür, dass ein bestimmter - besonders gewiefter 
- Nachfrager effektiv Grundeigentum erwerben kann. 

Für das tiefere Verständnis der Vorgänge am Bodenmarkt dünkt es 
folglich lohnend, gerade das Umfeld von Geschäftsanbahnungen etwas 
auszuleuchten. Dieses Ansinnen scheint sogar über den konkreten An
lassfall Liechtenstein hinausgehend von allgemeinerem Interesse, weil 
die einschlägige wissenschaftliche Literatur den Transaktionsmechanis
men am Immobilienmarkt bislang nur sehr wenig bzw. gar kein Augen
merk geschenkt hat. Ausserdem erschien dem ersten Anschein nach das 
Fürstentum wegen seiner überschaubaren Grösse als Fallbeispiel für 
dieses Unterfangen prädestiniert. 

Wiewohl Liechtenstein eine überaus kleine und deshalb eine als be
sonders übersichtlich geltende Sozietät darstellt, ist die vielgepriesene 
Transparenz mindestens teilweise bloss eine vermeintliche. In der Kon
sequenz erwies sich das Vorhaben der Erfassung des Geschäftsumfeldes 
als viel schwerer realisierbar, als ursprünglich angenommen. Denn in
nerhalb der liechtensteinischen Bevölkerung - die ob ihrer geringen 
Zahl stets um die Wahrung ihrer kollektiven Identität kämpft - herrscht 
eine Gruppendynamik, die gegenüber Fremden durch Abschliessungs-

10 Die Schlüsselstellung von Information für die Effizienz und Flüssigkeit des Wohnungs
und Immobilienmarktes betont etwa auch der Beitrag von Zimmermann: Marche suisse 
du logement, 1992. 

225 



und Abkapselungstendenzen spürbar wird. Die für Aussenstehende ei-
nigermassen limitierte Zugänglichkeit der Leute begrenzt neben Daten
schutzauflagen eine Offenlegung weitgehend informeller Geschäftsan
bahnungsschritte. Trotzdem war es anhand einiger ausführlicher freier 
Interviews mit Kennern der Materie möglich, ein paar Grundmuster der 
Anbahnung eines Liegenschaftshandels in Erfahrung zu bringen. 
- Zur Entrierung von Grundstücksgeschäften haben informelle Netze 

und Beziehungen offensichtlich ein ziemlich grosses - in Liechten
stein im Vergleich zu anderen Ländern wahrscheinlich sogar noch 
ausgeprägteres - Gewicht. Bei der Abstützung auf persönliche Kon
takte stellen die Leute ihre häufig sehr weitläufigen sowie engmaschi
gen - und in Liechtenstein cum grano salis wohl recht intensiv ge
pflegten - Verwandtschaftsverbindungen sowie persönliche Freund
schaften und Bekanntschaften in den Dienst der Sache, indem sie in 
diesen ihnen nahestehenden Kreisen gesprächsweise ihre Absicht 
kundtun, am Bodenmarkt aktiv werden zu wollen. Als Reaktion dar
auf wird ihnen dann zugetragen, wo ein möglicher Geschäftspartner 
anzusprechen wäre. 

- Eine bisweilen auftretende Variante, die im Ubergangsbereich von der 
persönlichen zur geschäftlichen Beziehung angesiedelt ist, läuft über 
Personen mit berufsbedingtem systematischen Informationsvor
sprung. So erfahren beispielsweise mit der Abwicklung von Verlassen-
schaften befasste Juristen in der Regel vorzeitig, wenn Erben ihnen zu
fallende Liegenschaften "versilbern" wollen; andererseits bekommen 
sie manchmal von ihren Klienten mit, dass der Wunsch nach einem Bo
denkauf und die entsprechende finanzielle Potenz vorhanden wären; 
sie fungieren dann als Informationsdrehscheibe. In ähnlicher Weise wie 
die Anwälte treten manche Freiberufler und Gewerbetreibende - vor 
allem aus dem Kreise der Architekten und Baumeister - in Erschei
nung. Durch ihre Kundenkontakte hören sie bisweilen vorzeitig von 
wohlfeilen Parzellen und fädeln dann einen Handel ein. Als Gegenlei
stung für ihren Tip erhoffen sie sich vom nachmaligen Käufer eine be
vorzugte Auftragserteilung bei der Realisierung eines Bauprojektes -
oder sie bedingen sich diese sogar vertraglich aus. 

- Primär auf einem Geflecht von Geschäftsbeziehungen beruht die 
Zwischenschaltung von Maklern, deren Bedeutung für das Zustande
kommen von Grundstückskaufverträgen lokal sehr unterschiedlich 
ist. Generell hat die professionelle Grundstücksvermittlung in Liech
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tenstein eine untergeordnete Rolle. Immobilientreuhänder selbst 
schätzen grob, dass sie bei rund 10 bis 20 % aller echten Marktge
schäfte involviert sind; darüber hinaus sind sie aber sogar bei der Ab
wicklung von familieninternen Transaktionen immer wieder einge
schaltet, weil sich die Leute bisweilen ihrer Hilfe bedienen, etwa um 
bürokratische Hürden zu umschiffen. Was die wirkliche Vermitt
lungstätigkeit anlangt, beschränkt sich - örtlich gesehen - die Nach
frage nach dieser Dienstleistung fast ausschliesslich auf die grösseren 
Gemeinden Vaduz, Schaan, Triesen und allenfalls Eschen. In Balzers, 
Triesenberg (mit Ausnahme des Feriengebietes) und Planken treten 
hingegen die Makler praktisch gar nicht in Erscheinung. 

Entsprechend dem minimen Geschäftsfeld sind in Liechtenstein de 
facto gerade vier bis fünf Büros etabliert, die sich mehr oder minder 
intensiv in der Immobilienvermittlung betätigen, wobei allerdings 
keines von ihnen die Makleraktivitäten als alleiniges wirtschaftliches 
Standbein pflegt, sondern jedes daneben noch andere - meist sachver
wandte - Sparten, wie Liegenschaftsverwaltung, Finanzierungsbera
tung, Bautreuhand etc., betreibt. Diese ergänzenden Betriebszweige 
sind es zum Teil, die für ein funktionierendes "Buschtelephon" sor
gen, damit die Makler ihre auf dem entscheidenden "Quäntchen In
formationsvorsprung" beruhende Geschäftsbasis erhalten. Vor allem 
bei der Liegenschafts- und Baubetreuung ergibt sich nämlich beinahe 
zwangsweise eine Kooperation mit ortsansässigen Firmen. Im Rah
men längerdauernder Zusammenarbeit entstehen neben formalen 
Auftragsverhältnissen - quasi im Gegenzug, nach dem Motto "manus 
manu lavat" - dem Maklergeschäft dienliche Informationsflüsse, die 
handumkehr den Gewerbetreibenden Folgeaufträge absichern helfen. 

Andernteils sind es das Image und der meist im ganzen Land be
kannte Ruf der mit Grundstücksvermittlungen befassten Personen, 
die dafür sorgen, dass potentielle Anbieter bzw. Nachfrager die In
itiative ergreifen und von sich aus an Makler herantreten, ob sie nicht 
behilflich sein könnten. Einige Anbieter, die wegen des hohen Presti
gewertes von Boden im Verkaufsfalle einen besonderen sozialen An
sehensverlust befürchten, sehen in der Einschaltung eines Maklers 
eine Chance, Diskretion zu wahren. Ausserdem kann es für einen we
gen einer prekären wirtschaftlichen Lage unter Verkaufsdruck ste
henden Anbieter auch ökonomisch durchaus rational sein, wenn er 
sein Veräusserungsvorhaben möglichst nicht allzu publik werden las
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sen möchte, und wenn er qua Vermittler zunächst anonym und ohne 
Preisgabe seiner Zwangssituation Geschäftspartner sucht. Unter sol
chen Bedingungen wenden sich die Anbieter jeweils völlig von selbst 
an die Makler. 

Schliesslich runden Vermittler bisweilen ihre Informationsakquisi-
tion durch unorthodoxe Vorgehensweisen ab. So benutzen Makler 
fallweise Zeitungsannoncen für das Marktmonitoring, wenn sie zu 
Testzwecken Inserate plazieren, um sich über die eingehenden Reak
tionen eine Verfeinerung des Bildes von der aktuellen Marktlage zu 
verschaffen. 

- Dass potentielle Veräusserer oder Erwerber via Medien auf eigene 
Faust die Geschäftspartnersuche in Angriff nehmen, kommt nur in 
Ausnahmefällen vor. Obzwar schlussendlich spätestens vor der 
Grundverkehrskommission bzw. beim Grundbuchseintrag Grund
stückstransaktionen (beschränkt) öffentlich werden, herrscht in der 
Geschäftsanbahnungsphase nicht nur in Liechtenstein - aber hier of
fenbar ganz besonders - eine Scheu vor dem Weg an eine breitere Öf
fentlichkeit. Dementsprechend rar sind in Landeszeitungen die Im
mobilieninserate - und wenn Anzeigen geschaltet sind, haben sie 
meist Mietangebote zum Inhalt. Annoncen, die Liegenschaften zum 
Kauf offerieren, sind eine ausserordentliche Seltenheit. Lediglich bei 
Zwangsversteigerungen stellt die Ankündigung in den Zeitungen den 
Regelfall dar, um das Käuferpublikum anzusprechen. Ebenso ver
zichten die Anbieter fast völlig auf am Grundstück aufgestellte Tafeln 
oder auf sonstige am Objekt angebrachte Werbemittel, die die Markt
verfügbarkeit der Liegenschaft signalisieren. 

- Eine ähnliche Verhaltenheit vor allzugrosser Publizität tritt bei jenen 
zu Tage, die Nachfrage aktuieren möchten. In diesem Zusammenhang 
ergibt sich meistens ein eher diskretes, aktives Zugehen von Nachfra
gern auf diejenigen Grundeigentümer, bei denen sie Verkaufsbereit
schaft vermuten. Dabei ist ein zumindest moralisch nicht über alle 
Zweifel erhabenes Vorgehen nicht immer völlig auszuschliessen, dass 
nämlich gezielt Grundeigentümer angesprochen werden, die a konto 
ihrer generellen Unerfahrenheit in ökonomischen Belangen oder aus 
sonstigen Gründen (altersbedingte Demenz etc.) dem modernen 
Wirtschaftsleben nicht mehr gewachsen sind. 

- Eine weitere Strategie im Vorfeld von Grundverkehrsgeschäften setzt 
auf die Einbindung der Gemeinden. Die Kommunen sehen sich bis
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weilen mit Preisanfragen und mit Erkundigungen über die Boden
marktlage konfrontiert. Sofern solche Sondierungsversuche ruchbar 
werden, vermag das unter Umständen eine Kanalisierung von Nach
fragern bzw. Anbietern auf den Auskunftsheischenden auszulösen, 
sodass den Gemeinden in seltenen Einzelfällen eine mehr oder min
der unbeabsichtigte Mittlerfunktion zuwächst. Durch die Erteilung 
von unverbindlichen Auskünften über die aktuellen Bodenmarktkon
ditionen ist überdies damit zu rechnen, dass sich ein gewisser Einfluss 
auf d ie Handelsbedingungen ergibt. 

Wie auch immer die von Geschäftsfall zu Geschäftsfall variierenden An
bahnungsbemühungen letztlich aussehen, schon aus der ohnedies nur 
auf besonders typische Verhaltensmuster beschränkten Punktation geht 
deutlich hervor, dass für das Zustandekommen eines Grundverkehrsge
schäftes der Informationszugang ein zentrales Kernelement darstellt. 

6. Überprüfung der speziellen Arbeitshypothesen über das 
Funktionieren des liechtensteinischen Bodenmarktes 

Die eben präsentierten empirischen Befunde sollten letztlich ein Funda
ment abgeben, aufgrund dessen sich jene Hypothesen erhärten bzw. ver
werfen lassen, die als Fazit der theoretischen Abhandlungen über 
grundsätzliche Funktionsmechanismen des Bodenmarktes für die spezi
fische Situation in Liechtenstein entwickelt wurden. Indessen erweist 
sich in diesem Zusammenhang eine übliche ökonometrische Hypothe
senprüfung aufgrund des Fehlens dafür notwendiger Daten bzw. wegen 
der geringen Zahl an Geschäften als kaum durchführbar. Deswegen 
blieb vielfach nichts anderes übrig, als eine qualitative Beurteilung vor
zunehmen. Besagte Einschätzungen stützen sich auf Expertenaussagen, 
die im Rahmen von rund 40 nicht standardisierten Explorationsge-
sprächen respektive Interviews gewonnen wurden. Ergänzende Abstüt-
zung finden die Aussagen durch Eindrücke, die sich aus der subjektiven 
Kenntnis des Daten- und Aktenmaterials ergeben haben. 

Diesen Erkenntnisquellen zufolge scheint ein grösserer Teil der theo
retischen Annahmen entweder deutlich zuzutreffen oder zumindest 
nicht widerlegt. Manche Vermutung jedoch erwies sich als entweder 
gänzlich irrig oder als teilweise fälschlich. Im einzelnen sind die Hypo
thesen wie folgt zu würdigen: 
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- Die Hypothese, dass die Lage ein sehr entscheidendes Marktkrite
rium abgibt, scheint sich voll zu bestätigen. In zentraleren Orten ist 
der Boden deutlich teurer als in den exponierteren Randgemeinden. 
So liegen beispielsweise die durchschnittlichen Quadratmeterpreise 
für Bauzonengrundstücke in Vaduz mit 1.570,- sFr etwa drei Mal so 
hoch wie in Ruggell mit 473,- sFr. 

- Auch im Hinblick auf die Lage der Grundstücke innerhalb der Ge
meinde dürfte die Faustregel, dass zentralere Grundstücke teurer 
sind, aufgrund subjektiven Eindruckes in hohem Masse zutreffen. Ein 
quantifizierender Beleg dafür Hess sich freilich aufgrund des geringen 
Datenmaterials nicht beibringen, ausserdem wäre ein Lageparameter 
in einem schon ziemlich zersiedelten Gebiet besonders schwer opera-
tionalisierbar. 

- Was eine Einschätzung der Preisausschläge bei Freizeitgrundstücken 
betrifft, die auf Besonderheiten der Lage zurückzuführen wären, so 
scheint wegen der geringen Zahl solcher Bodenverkäufe keine ein
deutige Aussage möglich. Gelangten doch während des fünfjährigen 
Untersuchungszeitraumes lediglich 19 derartige Parzellen in den 
freien Handel. Überdies waren einige von diesen bebaut, andere aber 
unbebaut und einmal stand sogar lediglich ein Waldstück zur Dispo
sition. Hinzu kommt noch, dass sich die wenigen Geschäfte auf meh
rere Gemeinden verteilten. Die starke Heterogenität verwischt das 
Bild sosehr, dass das Ziehen klarer Schlüsse unstatthaft wäre. 

- Die These, dass die Preise dort anziehen, wo die Bautätigkeit besonders 
rege ist, Hess sich weder verifizieren noch falsifizieren, weil einer
seits die Zeitreihe zu kurz und andererseits die Erstellung einer für die
se Fragestellung adäquaten Baustatistik zu aufwendig gewesen wäre. 

- Die Vermutung, dass raumplanerische Vorgaben von hoher Markt-
relavanz sind, wird durch die empirischen Befunde deutlich erhärtet. 
Die Zonenzugehörigkeit der Grundstücke schlägt sich sehr deutlich 
nieder und übt einen massgeblichen Einfluss auf den Realitätenhandel 
aus. Die Ortsplanung sorgt mit ihren Festlegungen in aller Regel für 
klare Preissprünge. Eine Verwischung tritt nur in Zonen auf, wo die 
künftigen Nutzungsbefugnisse nicht ganz eindeutig sind (Bauerwar
tungsland) und wo Grund zur Hoffnung aber keine Gewissheit be
steht, später wirklich einmal bauen zu dürfen. 

- Die Annahme eines deutlichen Preisabfalles für winzige und ungün
stig geformte Grundstücke, welche deswegen für die Überbauung 
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ungeeignet scheinen, trifft nur teilweise zu. In manchen Fällen - wo 
beispielsweise offensichtlich ein Nachbar massives Interesse an der 
Arrondierung seiner Parzelle hat - kann sich sogar ein gegenteiliger 
Effekt einstellen, dass nämlich Bereitschaft besteht, überdurch
schnittlich hohe Gegenleistungen zu erbringen. 
Die aus der Grundrententheorie erfliessenden Vermutungen über die 
Rückwirkungen des allgemeinen Miet- und Pachtzinsniveaus auf die 
Höhe der Bodenpreise finden in gefühlsmässigen Expertenurteilen 
Bestärkung. Definitive - auf statistische Analysen abgestützte - Aus
sagen scheinen zur Zeit aber mangels adäquat strukturierbaren Da
tenmaterials über die Nutzungsentgelte nicht möglich. 
Ähnlich vage muss das Urteil hinsichtlich jener Thesen bleiben, die 
speziell auf die Preisbildung bei Landwirtschaftsböden abzielen. 
Zwar bestätigen die Fachleute im Lande gefühlsmässig die Annahme, 
dass die Preise für Acker-, Wies- und Weideland von den bodenqua-
litätsbedingten Ertragspotentialen entscheidend mitbeeinflusst wer
den; Tests vermittels entsprechender Korrelations- bzw. Regressions
berechnungen erweisen sich jedoch momentan als undurchführbar, 
denn es existieren im Fürstentum Liechtenstein weder landesweite 
Bodenbonitierungen noch sind derzeit zu den wichtigsten Parame
tern der natürlichen Ertragsfähigkeit verortbare Erhebungsergebnisse 
verfügbar. 
Die unterstellte Abhängigkeit der landwirtschaftlichen Grundstücks
preise von der maschinellen Bearbeitbarkeit der Flächen stellte sich 
als für Liechtenstein weitgehend irrelevant heraus. Unzugängliche, 
nicht mechanisierbare Lagen kommen nämlich in der Regel gar nicht 
in den agrarischen Immobilienhandel, da die extremen Flächen im 
Berggebiet, wie Hochalmen etc. überwiegend praktisch unveräusser-
baren Gemeinschaftsbesitz darstellen. 
Schliesslich bringt es die geringe Zahl an jährlichen Bodenmarkttrans
aktionen und die relative Kürze des Beobachtungszeitraumes im Ver
ein mit der im Fürstentum obwaltenden argen Lückenhaftigkeit der 
allgemeinen Wirtschaftsstatistik mit sich, dass die angenommenen 
Einflüsse nationalökonomischer und demographischer Art auf den 
Immobilienhandel kaum zu qualifizieren, geschweige denn zu quan
tifizieren sind. Festhalten lässt sich lediglich soviel: Während der 
Marktanalysen sind keine Indizien aufgetaucht, die darauf hindeuten 
würden, dass die aufgestellten Hypothesen nicht zuträfen. 
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Wie die Versuche einer Testung der Arbeitshypothesen zeigen, erlauben 
die gegenwärtigen Voraussetzungen bloss vorläufige Diagnosen; für de
ren weitere Erhärtung bedürfte es einer Deckung von Defiztiten in der 
Amtsstatistik und ergänzender Untersuchungen. Freilich dünken selbst 
die vorläufigen Befunde insofern von Relevanz, als sie im Stande sind, 
eine Basis für einen Ausblick abzugeben und als sie Hinweise liefern, wo 
effiziente Bodenpolitik erfolgreich ansetzen könnte. 
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V. Ausblick und bodenpolitische Schlussfolgerungen 

Um die bodenpolitischen Perspektiven und Reaktionsmöglichkeiten zu 
umreissen, muss nun an die Stelle der bislang in der Studie dominieren
den retrospektiven Analysen eine mehr prospektive Sichtweise treten. 
Da Politik prinzipiell nicht nur reaktiv, sondern gestalterisch zu sein hat 
und damit ein auf die Zukunft gerichtetes Handeln darstellt, genügt es 
als Schilderung der Ausgangsvoraussetzungen nicht, bloss ex post einen 
"status quo" zu beschreiben, vielmehr bedarf es einer ex ante Skizze der 
zu erwartenden künftigen Entwicklungen. 

1. Entwicklungsperspektiven für den liechtensteinischen 
Bodenmarkt 

Eine solche Vorausschau, wie es mit dem liechtensteinischen Boden
markt und der liechtensteinischen Bodenpolitik weiter gehen könnte, 
stösst freilich auf grundsätzliche Grenzen; oder wie es einst Sir Karl 
Popper formuliert hat: "Was die Zukunft bringen wird, das wissen wir 
nicht. Und denen, die es zu wissen glauben, glaube ich nicht!" 

Um diesem Schlamassel zu entrinnen und um trotzdem mögliche 
Entwicklungen vorwegzunehmen, sei zur Szenariotechnik gegriffen. 
Dieses Verfahren entwirft aufgrund getroffener Annahmen denkbare 
Zukunftszustände; diese Methode versteht sich aber nicht als Vorher
sageversuch dessen, was wirklich passieren wird, sondern sie fungiert 
vor allem als hilfreiches Strukturierungsmittel. Dementsprechend sind 
auch die zwei nachfolgend entworfenen Szenarien als Denkvarianten 
und nicht als Prophezeiungen zu begreifen. 

Um die Spannweite der vorstellbaren zukünftigen Konstellationen 
möglichst breit zu umfassen und möglichst klar herauszustellen, wollen 
die beiden Szenarien zwei theoretische Extreme abbilden, die bewusst 
plakativ überzeichnet sind. 
- Den einen Pol bildet das in Übersicht 3 schlagwortartig charakteri

sierte Szenario weitestgehender "bodenpolitischer Abstinenz". Es be
schreibt einen Pfad vorgeblich "grenzenloser Freiheit", der im Chaos 
zu münden droht. 

- Den Gegenpol stellt das in Übersicht 4 kursorisch skizzierte Szenario 
vehementer "bodenpolitischer Insistenz" dar. Es zeichnet einen "Weg 
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in die Knechtschaft" vor, der "total" (bis "totalitär") geordnete Ver
hältnisse verheisst. 

Beide Szenarien lassen sich durch unterschiedliche Annahmen über das 
Verhalten der bodenpolitisch Verantwortlichen charakterisieren. Und 
beide Szenarien lassen recht verschiedene mittel- bzw. längerfristige 
Konsequenzen für 
- Bodennutzung, Raumstruktur und Umwelt, 
- die wirtschaftliche Lage und 
- die soziale Situation 
erwarten. 

Übersicht 3: Szenario "Bodenpolitischer Abstinenz" für den weiteren 
Umgang mit Grund und Boden im Fürstentum Liechtenstein 

vermutliche mittel- und längerfristige Konsequenzen für 

Kurzcharakteristik Bodennutzung, wirtschaftliche soziale Situation 
der Szenario Raumstruktur und Lage 

annahmen Umwelt 
Lage 

Verzicht auf z u Wildwucher Ansteigen der Polarisierungs
sätzliche bodenpo der Bautätigkeit Bodenpreise tendenzen 
litische Korrektu und Mieten 
ren und Eingriffe 

laxe Vollziehung Freiflächenverluste Infrastrukturaus Wachsende 
geltender Bestim bau mit erhöhten Diskrepanzen zw. 
mungen Folgekosten Bodeneigentümern 

und Nichtbesit
zenden 

Deregulierung Biotop- und Aufblähung des Zunahme sozialer 
des Bodenmarktes Artenschwund Bauhaupt- und Spannungen 

-nebengewerbes 

Aufweichung Beeinträchtigung Schmälerung Demographisches 
der Raumplanung des Erholungswer der autarken Wachstum (Wan

tes und des Bildes Ernährungsbasis derungsdynamik) 
der Landschaft 

derungsdynamik) 

Urbanisierung Völlige Anonymisierung 
Desagrarisierung der Gesellschaft 

Kaum Einschrän Individualisierung 
kungen für quanti und Sozialdarwi
tatives Wirt nismus 
schaftswachstum 

Das Szenario der "bodenpolitischen Abstinenz" geht - wie auch Über
sicht 3 verdeutlicht - von der Annahme aus, die Entscheidungsträger wür
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den auf Korrekturen und Eingriffe in die Bodenallokation und in die Dis
tribution des Grundeigentums verzichten und sie würden die bestehen
den bodenordnerischen Bestimmungen gar nicht oder nur sehr lax und 
schleppend vollziehen. Weiters wird unterstellt, es käme zur Freigabe des 
Bodenmarktes und zusehends zur Aufweichung der Raumplanung. 

Aufgrund dieser Annahmen ist hinsichtlich der Weiterentwicklung 
der Raumstruktur mit einem Wildwucher der Bautätigkeit zu rechnen, 
weil nach dem gänzlichen Wegfall planerischer Restriktionen wohl jeder 
dort zu bauen begänne, wo es ihm gerade gefällt. Wenn man überall 
leicht Häuser errichten kann, wird die Freifläche in erhöhtem Masse 
verloren gehen, was für den Naturschutz Verluste an Lebensräumen und 
Artenschwund bedeutet. Für die Menschen bringen die Freiflächenver
luste eine Beeinträchtigung des Erholungswertes der Landschaft mit 
sich und es stellt sich eine sukzessive Suburbanisierung bzw. Urbanisie
rung ein - ein Trend, für den sich das Schlagwort vom "Stadtstaat 
Liechtenstein" eingebürgert hat. 

Was die wirtschaftlichen Konsequenzen einer bodenpolitischen Ent
haltsamkeit anlangt, so könnte eine Deregulierung des Bodenmarktes 
die Grundstückspreise und die Mieten ansteigen lassen, weil ja dann je
der ohne Beschränkungen Nachfrage ausüben dürfte. Aus der ausufern
den Bautätigkeit ergäbe sich quasi zwangsläufig die Notwendigkeit zum 
Ausbau der Infrastruktur, was mit zusätzlichen Belastungen der öffent
lichen Haushalte einherginge. Dabei würden die budgetären Hand
lungsspielräume gar nicht so sehr durch die einmaligen Errichtungsko
sten als vielmehr durch die laufenden Erhaltungs- und Betriebskosten 
langfristig eingeengt. Wegen der fehlenden Baurestriktionen stünden 
dem einschlägigen Gewerbe hohe Umsätze in Aussicht, was mit Blick in 
die fernere Zukunft den Aufbau von Uberkapazitäten in diesen Sparten 
nach sich zöge. Hand in Hand mit der Ausdehnung der Bauflächen 
würde die autarke Ernährungsbasis weiter geschmälert. Das heisst, die 
ohnedies schon sehr geringe Selbstversorgung in Krisenzeiten würde 
noch zweifelhafter und die Landwirtschaft würde immer mehr an den 
Rand gedrängt. Dafür wären für die Industrie und den Dienstleistungs
sektor zumindest einige Zeit Expansionsmöglichkeiten gegeben und 
kaum Einschränkungen für ein quantitatives Wachstum zu gewärtigen. 

Die sich abzeichnende wirtschaftliche Lage fände ihr Gegenstück in 
der sozialen Situation. Es wären Polarisierungen in der Gesellschaft zu 
erwarten, weil die Diskrepanzen zwischen Bodeneigentümern und 
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Nichtbesitzenden noch grösser würden, was soziale Spannungen zuneh
men Hesse. Der Wildwucher der Bautätigkeit würde ausserdem vermut
lich in der Bevölkerungsentwicklung Spuren hinterlassen, denn es dürfte 
sich eine Zuwanderungsdynamik einstellen. Wenn nämlich einmal Woh
nungsüberkapazitäten geschaffen sind, existiert bei den Eigentümern an
sonsten leer stehender Objekte ein gewisses Interesse, auf die Auslän
derpolitik dahingehend einzuwirken, dass anhin restriktiv gehandhabte 
Zuwanderungsbestimmungen gelockert werden, was wiederum zu ver
mehrten Konflikten führen dürfte. Demographisches Wachstum leistet 
ferner einer Anonymisierung der Gesellschaft Vorschub, was im übrigen 
auch ein typisches Kennzeichen der Verstädterung darstellt. Schliesslich 
würde ein völlig freier, liberaler Bodenmarkt zur Individualisierung und 
zur ausschliesslichen Verfolgung von Eigeninteressen sowie letztlich zu 
sozialdarwinistischen Erscheinungen führen. 

Gleichsam als Gegenbild versteht sich nun das Szenario von der "bo
denpolitischen Insistenz", das in Übersicht 4 schlagwortartig umrissen 
ist. Es fusst auf der Unterstellung rigider politischer Eingriffe; diese rei
chen von einer restriktiven Raumordnung, die womöglich den Grund
satz der "Freiflächenerhaltung" (Was noch unverbaut ist, muss unbe
baut bleiben!) praktiziert, über massive Grundverkehrsbeschränkungen 
und staatliche Marktinterventionen bis zu Massnahmen zur Durchset
zung von Sozialpflichtigkeiten des Grundeigentums und bis zur ausgie
bigen Nutzung fiskalischer Instrumente. 

Unter solchen Bedingungen müsste eine verdichtetere Bebauung und 
eine intensivere Nutzung der Bauflächen zu erreichen sein, zumal es 
zum Einfrieren der Freiflächenstruktur käme, was wiederum die Vor
aussetzungen für die Wahrung einer naturnäheren Umwelt schaffen 
würde. Es wäre also mit einer Landschaftsschonung zu rechnen, die al
lerdings von einer Verprovinzialisierung begleitet wäre, weil man sich 
die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten abschnitte. 

Auf wirtschaftlicher Ebene könnten die staatlichen Regulative eine 
Stagnation der Bodenpreise bewirken und es käme zu einer Budgetent
lastung bei Land und Gemeinden, einerseits weil durch verdichtetere 
Bauweisen die Infrastrukturkosten eher eingebremst werden können 
und andererseits weil bei der Anwendung fiskalischer Instrumente 
höhere Steuereinnahmen flössen. Das stramme bodenpolitische Korsett 
könnte ein Nachlassen der Bautätigkeit und damit ein Schrumpfen des 
Bausektors induzieren. Andererseits liesse sich wegen der Freiflächener
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haltung eher eine Minimalkrisenvorsorge ermöglichen. Insgesamt treten 
aber Hemmnisse für ein quantitatives Wirtschaftswachstum auf. 

Übersicht 4: Szenario "Bodenpolitischer Insistenz" für den weiteren 
Umgang mit Grund und Boden im Fürstentum Liechtenstein 

vermutliche mittel- und längerfristige Konsequenzen für 

Kurzcharakteristik 
der Szenario

annahmen 

Bodennutzung, 
Raumstruktur und 

Umwelt 

wirtschaftliche 
Lage 

soziale Situation 

Restriktivste 
Raumordnung 
(z.B. Gebot der 
"Freiflächen
erhaltung") 

Verdichtetere 
Bebauung und in
tensivere Nutzung 
der Bauflächen 

Stagnation der 
Bodenpreise 

Egalisierungsten-
denzen 

Massive 
Grundverkehrs
beschränkungen 

Einfrieren 
der Freiflächen
struktur 

Entlastung der öf
fentlichen Haus
halte (höhere 
Steuereinnahmen; 
weniger Infra
strukturkosten) 

Vermögensverluste 
für eingriffsbetrof
fene Bodeneigen-
tümer 

Staatliche 
Markteingriffe 

Wahrung einer 
naturnäheren 
Umwelt 

Nachlassen der 
Bautätigkeit und 
Schrumpfen des 
Bausektors 

Ausgleich sozialer 
Spannungen 

Durchsetzung von 
"Sozialpflichtig
keiten des Grund
eigentums" 

Landschafts
schonung 

Ermöglichung 
einer Minimal
krisenvorsorge 

Demographische 
Stagnation (Ab
wanderungsdruck) 

Fiskalische 
Massnahmen (z.B. 
Planwertausgleich) 

Provinzialisierung Hemmnisse für 
quantitatives Wirt
schaftswachstum 

Abschliessen und 
-kapseln der Ge
sellschaft 

Gängelung und 
Freiheitseinschrän
kungen 

In der sozialen Dimension wirkt bodenpolitisches Insistieren egalisie
rend, was Vermögensverluste für die eingriffsbetroffenen Bodeneigen
tümer bedingen würde. Die Beschränkung der Grundstücksverwer-
tungs- und Baumöglichkeiten würde kaum den Zuzug Fremder gestat
ten, ja allenfalls sogar bei den nachkommenden Generationen einen 
gewissen Abwanderungsdruck erzeugen, sodass sich schliesslich die Ge
sellschaft abkapseln würde. Summa summarum hätte die Bevölkerung 
mit Gängelung und massiven Freiheitsbeschränkungen zu leben. 
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Die beiden eben präsentierten Szenarien stellen wie gesagt gedank
liche Extremkonstrukte dar. Das sollte man sich vor Augen halten, denn 
ansonsten könnte bei der Schwarz-Weiss-Malerei leicht der Eindruck 
entstehen, die Bodenpolitik befände sich grundsätzlich in der Zwick
mühle, nur zwischen zwei Übeln wählen zu können. In dieser apodik-
tisch-prinzipiellen Form trifft der Entscheidungszwang zwischen rein 
negativen Alternativen in der Realität aber nicht zu. Zwischen den 
Extremen lässt sich vielmehr ein Agieren ausmalen, das durchaus auch 
positive Seiten zeitigt. Es ist nämlich keineswegs ausgeschlossen, Ziel
vorstellungen so zu stipulieren und Massnahmen so zu wählen, dass 
nicht daraus ein erspriesslicher Mittelweg beschritten werden könnte. 

2. Ausrichtungsmöglichkeiten der liechtensteinischen 
Bodenpolitik 

Wie ein aktuelles, nach Sachthemen geordnetes Zielgebäude für die Bo
denpolitik in Liechtenstein aussehen könnte, zeigt Ubersicht 5. Besagte 
Zusammenstellung enthält ein denkbares Grundsatzleitbild; es kann sich 
aber nur in wenigen Punkten auf offen artikulierte Zielformulierungen 
stützen. Wie ja bereits anlässlich der Erläuterung der in Liechtenstein 
obwaltenden politischen Rahmenbedingungen ausgeführt, trachten die 
meisten politischen Akteure, sich aus taktischem Kalkül in Angelegen
heiten der Bodenordnung möglichst bedeckt zu halten. 

Vielleicht rührt ein Teil dieser Zurückhaltung aber auch daher, dass bei 
der Gestaltung der Bodenpolitik das sogenannte "Gefangenendilemma" 
in leicht modifizierter Form zum Tragen kommen dürfte. Denn ist durch 
Grundkonsens ein Regelsystem (z.B. Raumordnung) etabliert worden, so 
wird die Wohlfahrt für alle Individuen insgesamt maximal sein, wenn je
der die Regeln einhält (wenn also beispielsweise alle nur dort bauen, wo 
es laut allgemein anerkannter planerischer Vorstellung sinnvoll scheint). 
Ein einzelner kann jedoch seine Wohlfahrt durch Regelverletzung durch
aus steigern (z.B. durch Errichtung eines Gebäudes an einem landschaft
lich exponierten Aussichtspunkt, der den raumordnerischen Regeln zu
folge freizuhalten wäre) und zwar zu Lasten der übrigen Beteiligten, wenn 
diese die Regeln einhalten (Um im Exempel zu bleiben: Derjenige, der 
"wild" baut, geniesst das Prachtpanorama, für alle anderen aber zerstört 
das Haus das Landschaftsbild). Verletzen hingegen alle die Regeln - so 
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dass faktisch ein regelloser Zustand entsteht - so werden alle Beteiligten 
die geringste Wohlfahrt realisieren (Wenn sich gar keiner mehr an die 
Raumordnung hält, wird das ganze Land verhüttelt und verschandelt und 
die gesamte Gesellschaft hat unter den vielfältigen negativen - materiel
len wie immateriellen - Folgen der Zersiedelung zu leiden.) Dieser Zu
stand aber kann gerade deswegen eintreten, weil alle Individuen einen An
reiz haben, die Spielregeln zu missachten (Jedem, dem es gelingt, sein 

Übersicht 5: Aktuelle Ziele der Bodenpolitik im Fürstentum 
Liechtenstein 

Sachebene 

Ressourcen-
allokation 

Distribution Umwelt Gesellschafts- und 
Wirtschaftsstruktur 

übliche Generalziele 

optimale Nut
zung des Bodens 

Streuung des 
Bodeneigentums 

Erhaltung und 
Zugänglichkeit 
der Umwelt für 
die Allgemeinheit 

Bürgerbeteiligu ng 
an der Umwelt
gestaltung 

kapazitätsge
rechte Infra
strukturaus
lastung 

Vermeidung 
"unverdienter" 
Einkommen und 
Vermögenszu
wächse 

Wahrung natur
naher Lebens
räume 

Bodeneigentum als 
Instrument der 
Integration und 
politischer Stabi
lisierung 

Verhinderung 
von Ressourcen
verschwendung 

Wohnmöglichkei
ten für alle 

Bodenverfügbar
keit für öffentliche 
Zwecke 

Schaffung optima
ler Voraussetzun
gen in der Land
wirtschaft 

spezielle Ziele im Fürstentum Liechtenstein 

Überarbeitung 
der Raumordnung 

Halten des 
Grundeigentums 
im Inland 

Verhinderung von 
Grundeigentums
konzentration 

Sicherung einer 
Landwirtschafts
zone 

Vermeidung 
von "Boden
spekulanten tum" 
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Grundstück - unter Biegung der Raumordnung - baulich statt agrarisch 
zu nutzen, winkt eine höhere Grundrente). Das Gefangenendilemma und 
damit die Instabilität des Regelsystems Hesse sich vermeiden, wenn der 
Grundkonsens Massnahmen einschlösse, die den Anreiz zum Regelver-
stoss beseitigen, z.B. durch Ächtung, Geldstrafen oder ähnliches. Wo aber 
die allgemeine Anerkennung und Einhaltung der Spielregeln zusehends 
in Frage steht, wird normatives Agieren besonders schwer. 

Die offiziellen liechtensteinischen Leitbilddeklarationen sind viel
leicht unter anderem deswegen auf einige wenige Gesetzesstellen be
schränkt; deren Inhalte sind im unteren Teil von Übersicht 5 als "spe
zielle Ziele im Fürstentum Liechtenstein" schlagwortartig hervorgeho
ben. Gleichsam als Ergänzung und um zu zeigen, welche Vorgaben 
ansonsten noch möglich wären, enthält besagte Zusammenschau zusätz
lich übliche Generalziele, wie sie die Fachliteratur1 für die meisten 
europäischen Staaten anführt. 

Analysiert man die wenigen in einschlägigen Gesetzen formulierten 
Ziele, so fällt auf, dass sie relativ allgemein gehalten sind. Das hat den 
Vorteil, leichter konsensfähig zu sein, weil mehrdeutige Floskeln für di
vergierende Vorstellungen eher ein gemeinsames Dach abgeben. Der 
Nachteil solcher Worthülsen liegt aber darin, dass sie die als Kernauftrag 
der Politik zu begreifenden Lenkungseffekte nicht zu entfalten vermö
gen. Denn ganz allgemein gilt ja, je vager d ie Zielansprache ausfällt, de
sto geringer ist deren echte Steuerungswirkung. Mit anderen Worten: 
Politik lässt sich bei diffusen Zielen nicht kontrollieren; wenn man nicht 
angibt, wo man hin will, weiss man nicht, ob man mit ergriffenen Mass
nahmen das Richtige tut oder ob man völlig falsch liegt. 

Dass die bodenpolitischen Absichtserklärungen in Liechtenstein rela
tiv undifferenziert ausfallen, dürfte freilich nicht nur mit polit-ökono-
mischen Rationalitätserwägungen und spieltheoretisch erklärbaren Be
drängnissen, sondern auf sachlicher Ebene auch damit zu tun haben, 
dass hier die bodenbezogenen Informationen etwa über die Flächennut
zung oder über den Grundverkehr, überaus spärlich vorliegen. Ein adä
quater Informationsstand jedoch ist vielfach erst die Voraussetzung, um 
bei den Verantwortungsträgern und in der Bevölkerung ein entspre
chendes Problembewusstsein zu wecken, aus dem heraus konkrete Ziel
setzungen abzuleiten wären. Eine auf fundierte Informationsbasis ge

1 vgl. Holzheu: Bodenpolitik, 1980, S. 53f. 
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stützte Problemwahrnehmung bildet aber nicht nur eine Grundbedin
gung für das Stipulieren von Zielen, sondern auch für eine rationale 
Wahl politischer Mittel. 

3. Bodenpolitische Instrumente 

Um als erstrebenswert erkannte bodenpolitische Ziele zu verfolgen, 
stünde an sich eine ganze Palette von Instrumenten zur Verfügung. 
Ubersicht 6 vermittelt einen Eindruck von der Reichhaltigkeit der denk
baren Massnahmen, von denen einige wenigstens kursorisch vorgestellt 
seien. Die diversen bodenpolitischen Instrumente differieren abgesehen 
vom inhaltlich-materiellen schon formal hinsichtlich ihres Verbindlich
keitsgrades beziehungsweise hinsichtlich ihrer Eingriffsintensität be
trächtlich voneinander. Dieser Umstand gibt Anlass, mehrere Gruppen 
zu bilden: 
- Die Informationsinstrumente versuchen verhaltenssteuernde Effekte 

ausschliesslich auf instruktivem Wege herbeizuführen. Da sie ledig
lich über blosse Mitteilungen zur Verfolgung der proklamierten Ziele 
anregen wollen, ist ihnen im Vergleich mit allen anderen Instrumen
ten wohl nur die schwächste Eingriffsintensität zuzubilligen. Dies be
deutet aber auch, dass der Einsatz solcher Mittel nur wenig Gewähr 
dafür bietet, dass sie auch wirklich greifen und dass tatsächlich etwas 
zur Erreichung der gesteckten Ziele unternommen wird. Eine ent
sprechende Informationsarbeit schafft allerdings häufig erst die 
Grundlage für eine Koordination bzw. sinnvolle Bündelung diverser 
bodenordnungsbedeutsamer Einzelaktivitäten. 
Zu bodenpolitischen Informationsmitteln zählen im einzelnen etwa: 
- der Aufbau eines modernen, umfassenden - zweckmässigerweise 

EDV-gestützten - Geoinformationssystems, das aktuelle, stets ver-
ortbare Daten über den Immobilienhandel genauso enthält, wie 
Angaben über die Grundeigentumsverhältnisse, die Zonenpla
nung, den Erschliessungszustand der Grundstücke, die Flächen
nutzung etc. und das dadurch zur zentralen Stütze für Politik und 
Verwaltung werden könnte; 

- die Transparentmachung der Handelskonditionen am Immobilien
markt, etwa durch öffentliche Auflage von Bodenpreiskarten, in 
denen alle Markttransaktionen für jedermann ersichtlich sind; 

241 



5' N 
M $ 
3 p 
C 3 
3 00 Vi Q " 
3 

HH 
3 W 
V) 00* et n 
C 

fÖ 
3 r* 

3 £ 
n» 3 
3 i—> VI rt O O" rt O fß t/i o 

3->-t p: 
3 
Ä" rt 
3 Q-
« 

C/i P 

5 § 
3 CTQ 
s ^ 3 S r& o 

o 
er 
r& 

H N 
Si * ?r » 
3 3 ?t 00 f& V3 

00 
3 
C 
3 

00 

3 
8 - g  
n> 

< P 
O C 
3 £T 

r 3 
CTO CL 
Äs C 
o? 3 
a. o OTQ 
•-» c 

I-

W O !* 
£ 2 o 

39 3 3 
s - l i  
S s § 

5r £L 
• £L n 

" *C < 
$ 8- S 
s : s r  
3 g. c 
C>—' h-t-, •n 5s 3 p: "t 

oo 3 2 C/J BT" ^ 
< C CT-m E rt •-t 3 o 
Sf 00 rt> 

3 

j a p ?  
S - s i s -
<u 3 o 
H* S 
v) 3 
' 00  ̂

r- 00 

3 E" ^ 3 rn hj 
ET* 2 . 

o-

H1 W I-3 i-r p 
CT4 c o 
3 P Cr VI CTO fb 
er s 
c 9T 
C S. 

Cd 
C: C_ 
D so 
' 3 
c a. 
i L  S  a- Q_ 

r 3 
B _ S  
Sä -• 5. o 

8 S 
3- c 
<-» 0 0 </> u K.T 

w P 
C^ 
ST 
3 Q-

O Q-
r& •n 
> 
cr 

oo P 
o-
« 

P 
3 
C 
3 

00 

C 
P 

00 

fb 
00 c p 
00 

p 
3 
c 
3 

00 

>Ti 

?r P 

£ « 

p C 
3 
o •-? Q-p 
c 
3 

00 
c p 
Q-
N 
O 
3 rt> 
3 

N-td t 
.o £ 3-3 C »-t 
s s* s 

• S a f? 

3 'S OTQ 2 

W ^ 
R £" 
S- 3 

s 3 fb 

£ 1-1 
— 

oo 

o s 
D Q- : 
C/5 (—f o 
£ 
r& 

p 
er 

c N oo 

n 
3-

00 p ; 
P o 5 
CT. er » 
ft> Vi -Vi' /-N «n -
tn •-$ 

n. 
•c . V) fi> V 

O - n 
er 
K' Vi on 

•c 
3 ' 

00 V) 
P 
CT-

00 P 
' er n> —' 

3 i-t 
S 5" 
s 5 
3 ^ 
3 3 £ £ r& o er 

n 
er 

> 
3 n 
n' 
3 

p »n 
?r rt 
2 
3* 

oo 

5? 

> Vi 
C 

•—i— » er V5 <j o <•& 

E 
C/3 

3 
o* 

t/3 3 
c Vi 
3 

00 
< fb 

C/5 rt 00 p: P m 
oo' 

er n 
?r s—S 

g" 
er p 
c 
o? •-t Q-n 
2 d 
3 

00 
n p-t n 
O 

£^. CO 
C P 
3 C 
pr p 
ff- 3 3 °-
2 .  ^  o 

c 
o 
3-

tJ 
O 

o 
er o 

w S 
P 3 
c OO 
p- ^ 
3 S O- »-t 

s 
2 501 
 ̂ 00 fD a> 

3 
00 

dd 
o Q-
r& 
3 
O" r& . < 

- 0 . "t 
' 2 
2 
o 

cra 

B, 
o t-t 
3 P CN 
o* 
3 

S S k $  p 5?*» ^ 

3 
cT 

p 
c« 2 2 3 3 H-
3- gl 
3 n s 
S W S 
s  a § '  E n> *5 ~ « Oi 
M 1-3 5/5 CÖ T3 
rt> 5 cä 4 5 ^ ^ SS* ^ S r 3  OO P A 
V> 5? rt» ^ 
5" 3 

a. 
d 
3 

00 

CJ 

S--

Cd 
o 
D-n 
3 
O 

o 
3" a 

3 r-t ru 

o 
CT O) 

o 
?r 



- diverse Massnahmen zur Bewusstseinsbildung, wie allgemein zu
gängliche Vortragsveranstaltungen zu Bodenthemen, einschlägige 
Workshops für Mandatare, Herausgabe von Fachpublikationen 
zur Sensibilisierung der Bevölkerung oder Erstellung von Studien 
etwa über die Folgekosten verschiedener bodenordnerischer 
Handlungen oder Unterlassungen. 

Die aufgezählten Informationsmittel belasten die öffentlichen 
Budgets meist weniger, als andere Massnahmen; das heisst ihr Einsatz 
darf generell als relativ billig gelten. Ihre Wirkung entfalten sie dafür 
meist nur eher langsam. Bei richtiger Anwendung kann es aber gelin
gen, die Meinungsbildung nachhaltig zu beeinflussen, sodass sie auch 
noch nach Ablauf eines zeitlich begrenzten Einsatzes wirksam sind. 

Die privatwirtschaftlichen Instrumente zeichnen sich dadurch aus, 
dass jene Gebietskörperschaften, die bodenpolitisch aktiv werden 
wollen, sich der Markt- oder sonstiger ökonomischer Anreizmecha
nismen bedienen, um ihre Intentionen zu verfolgen. Simplifiziert ge
sagt stellt die öffentliche Hand entweder für zielkonformes Verhalten 
eine Belohnung in Aussicht oder sie beteiligt sich gleich selbst - wie 
alle anderen Marktteilnehmer - direkt als Geschäftspartner am Im
mobilienhandel. Da es im Ermessen jedes Einzelnen liegt, ob er sol
chem Stimulus nachgibt oder nicht, bleibt eine individuelle Entschei
dungsfreiheit grundsätzlich gewahrt; allerdings steigt mit der Höhe 
der in Rede stehenden Summen unter Umständen der materielle 
Druck, weswegen Instrumenten dieser Kategorie mittlere Eingriffs
intensität zuzusprechen ist. 

Die privatwirtschaftlichen Instrumente können in ihrer konkreten 
Ausformung äusserst vielgestaltig sein; ihnen sind unter anderem zu
zurechnen: 
- die kommunale Bodenbevorratung, worunter der Grunderwerb 

durch die Gemeinde für Zwecke der Infrastruktur- und Gemein
debedarfseinrichtungen, für Gewerbeansiedlungen und zur Unter
stützung des Wohungsbaues verstanden wird (Die Grundstücke 
werden entweder unmittelbar im Planungsgebiet oder aber typi
scherweise vor Aufstellung konkreter Pläne erworben um sie spä
ter für die gewünschten Zwecke verfügbar zu haben); 

- die Baulandsicherungsverträge, mit denen sich eine junktimierte 
Baulanderweiterung vornehmen lässt (Sie basieren im Prinzip im
mer auf der Koppelung des öffentlich-rechtlichen Umwidmungs
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aktes mit einem Privatrechtsvertrag zwischen Gemeinde und 
Grundbesitzer2 und sie können auf mehrere Varianten verwirklicht 
werden, etwa indem mit der Bauzonierung gleichzeitig eine Siche
rung von Vorkaufsrechten oder ein Verkauf wenigstens eines Teiles 
der betroffenen Liegenschaft vertraglich vereinbart wird. Inzwi
schen haben sich in verschiedenen Staaten noch andere Spielarten 
des Modells entwickelt, die darauf abzielen, eine beschleunigte, 
widmungsgemässe Bebauung neueinzonierter Flächen zu erreichen 
und die mit Vertragspönalen und grundbücherlichen Einverleibun
gen zur Bindung auch von Nachbesitzern operieren); 

- die Subventionsvergabe, wo die öffentliche Hand den Umgang mit 
dem Boden dadurch in erwünschte Bahnen zu lenken trachtet, dass 
sie bei richtlinienkonformem Verhalten finanzielle Unterstützung 
gewährt (Insbesondere bei der Förderung des Wohnungsbaues las
sen sich bodenpolitische Akzente setzen, etwa indem flächenspa
rende Bauweisen überproportionale Bevorzugung erfahren oder 
indem man zur Stützung einer geordneten Siedlungsentwicklung 
einen Förderungsperimeter festlegt, und nur für Projekte, die in
nerhalb desselben realisiert werden sollen, monetäre Zuschüsse in 
Aussicht stellt); 

- die Aufschliessungstätigkeit, wo Massnahmen und Infrastruktur
investitionen der öffentlichen Hand bestimmte Gebiete "baureif" 
machen, was Anreize für die Liegenschaftseigentümer schaffen 
soll, eine Bebauung gemäss den Planungsabsichten der Gemeinde 
in Angriff zu nehmen. 

Für beinahe alle Spielarten privatwirtschaftlicher Instrumente ist 
zu konstatieren, dass sie einen hohen Stellenwert im politischen Ent
scheidungskalkül gemessen. Allerdings ist - speziell bei Subventio
nen - auch daran zu denken, dass sogenannte Mitnahmeeffekte auf
treten und dass dann die Gebietskörperschaften öffentliche Mittel 
für Aktionen aufwenden, wo auch ohne deren Zutun eine den Plan
vorstellungen entsprechende Entwicklung abgelaufen wäre. 

- Die im Dienste der Bodenpolitik einsetzbaren fiskalischen Instru
mente trachten, durch abgabenrechtliche Vorschriften die Bodennut
zung in geeignete Bahnen zu lenken bzw. das Grundeigentum zu mo

2 Weber: Bodenschutz, 1988, S. 83. 
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bilisieren. Die steuerlichen Massnahmen haben allgemeinverbind
lichen Charakter und setzen deshalb ökonomische Signale, denen a 
priori eine gewisse Breitenwirkung innewohnt; wiewohl die Steuern 
alle verpflichten, sind sie aber nicht reine Zwangsinstrumente, denn 
sie überlassen dem Einzelnen doch noch einigermassen freie Wahl, 
wie er auf die Abgabenerhebung individuell reagiert. 

Die speziell bodenpolitischen fiskalischen Instrumente können als 
diverse Steuer- und Abgabenvarianten in Erscheinung treten; zu die
sem Typus bodenpolitischer Massnahmen zählen beispielsweise: 
- der Planwertausgleich, welcher vom Konzept her vorsieht, jene 

Wertsteigerungen bei Grundeigentum, die lediglich auf öffentliche 
Planungsakte zurückzuführen sind, zugunsten der Allgemeinheit 
abzuschöpfen (Neben solche verteilungspolitischen Argumente 
tritt dabei einerseits der Wunsch, marktbelebende Impulse aus
zulösen, so dass das Halten einer "Baubrache" unattraktiv wird, 
sowie andererseits das ökonomische Bestreben, die Entstehung 
von "Leerkosten" durch Nicht-Nutzen bereits existenter Infra
strukturanschlüsse zu vermeiden. Technisch kann der Planwert-
ausgleich als monetäre Wertabschöpfung oder als 'naturale' 
Flächenabschöpfung ausgestaltet sein; beide Male ist er als Instru
ment gedacht, das einen gewissen "Realisierungsdruck auf die 
Grundeigentümer erzeugen und das auf ein plankonformes Dispo
nieren drängen soll."3 In Ermangelung verlässlicher Informationen 
über den "tatsächlichen Bodenwert" und da sich planungsbedingte 
Wertverschiebungen kaum exakt beziffern lassen, ist die konkrete 
Umsetzung harzig;4 dahingehend wurden bislang nur vereinzelte 
praktische Versuche gestartet.5); 

- die Bodenwertzuwachssteuer, welche primär aus verteilungspoliti
schen Erwägungen sowohl die durch planliche Festlegungen und 
Infrastrukturbereitstellung hervorgerufenen Wertsteigerungen als 
auch die inflationsbedingten Wertzunahmen bei Grundstücken ab

Weber: Lebensgrundlage Boden, 1987. 
Der Planwertausgleich ist insofern eine zweischneidige Angelegenheit, als er unter Um
ständen zwar tatsächlich einen gewissen Druck erzeugen mag, sich den 'Planungsvor
stellungen entsprechend zu verhalten; andererseits kann er aber womöglich zur Verstei
nerung von Plänen beitragen, weil im Falle einer Zonierungsrücknahme zusätzliche 
Hürden (Rückzahlung des seinerzeit abverlangten Ausgleichsbetrages) zu überwinden 
sind. 
vgl. Plattner: Das Modell Basel, 1992. 
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zuschöpfen strebt (Die Abschöpfung kann jährlich sein oder ein
malig zum Verkaufszeitpunkt - diesfalls unter Zugrundelegung der 
Preisdifferenz zwischen seinerzeitigen Erwerbungskosten und 
nunmehrigem Verkaufserlös - erfolgen); 

- die Infrastrukturabgabe, welche bei erschlossenen, aber nicht pla
nungskonform genutzten Grundstücken greifen soll (So ist es vor
stellbar, eine derartige Infrastrukturabgabe etwa drei Jahre nach 
rechtsgültiger Widmung eines Grundstückes in Raten fällig wer
den zu lassen, was einen Vorgriff auf die üblichen Aufschliessungs
gebühren sowie auf die Kanal- und Wasseranschlussgebühr dar
stellen sollte.6); 

- die Baulandsteuer, welche ein weitgehend theoretisches Instrument 
darstellt und als eine Art Bussgeld interpretierbar wäre, das von 
einem Grundeigentümer, der sein Grundstück brach liegen lässt, 
solange zu entrichten ist, bis er den planungsgemässen Zustand 
entweder selbst realisiert oder dies einem andern durch Eigentums
übertragung oder Einräumung eines Baurechts ermöglicht.7 

Generell gilt für die verschiedenen Varianten, Bodenpolitik über 
spezielle Steuern und Abgaben betreiben zu wollen, dass sie die ein
schlägige Fachliteratur zwar besonders intensiv diskutiert, dass sie 
sich in der Praxis jedoch nur teilweise durchzusetzen vermochten. 

- Die Zwangsinstrumente lassen den vom Instrumenteneinsatz Betrof
fenen keine eigene Wahlmöglichkeit und nehmen ihnen die individu
elle Entscheidungsfreiheit weitgehend. Die hohe Eingriffsintensität 
dieser Mittel schafft ein gewisses Spannungsverhältnis: Einerseits bie
tet sie Gewähr, dass derartige Instrumente die Verfolgung gesteckter 
Ziele vorantreiben und dass wirklich etwas zur Umsetzung der poli
tischen Leitbildvorstellungen geschieht. Andererseits zeichnet sie für 
eine gewisse Konfliktträchtigkeit verantwortlich. Denn die hoheit
liche Ausübung von Zwängen tendiert dazu, dass sich die von ihr Be
troffenen in ihren verfassungsmässig verankerten Freiheitsrechten be
schnitten fühlen. 

Allgemein verpflichtende Zwangsmittel im Dienste der Bodenpoli
tik operieren vor allem auf zwei Ebenen, nämlich auf der planungs-
und auf der eigentumsrechtlichen. Ihre konkrete Ausgestaltung ist 

6 vgl. Silberbauer: Vorschlag für eine Infrastrukturabgabe, 1992. 
7 Schadt und Knoth: Wirksamkeit von Instrumenten, 1993, S. 32. 
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abermals in zahlreichen Varianten denkbar; zu ihnen gehören bei
spielsweise: 
- die Baulandredimensionierung, welche eine Rückzonung von 

Bauflächen in Freiland bzw. Landwirtschaftszone oder ähnliches 
vornimmt; 

- das Baugebot, welches für den Grundeigentümer die gesetzliche 
Baupflicht statuiert, der innert bestimmter Frist ab Widmung re
spektive Einzonung nachzukommen wäre (So ist beispielsweise im 
schweizer Kanton Appenzell-Innerhoden eine Einteilung in die 
Bauzone mit der Verpflichtung verbunden, innerhalb einer be
stimmten Zeit das Grundstück zu bebauen oder freizugeben. Wird 
die Verpflichtung nicht eingehalten, so gilt das betroffene Areal 
ohne Entschädigung als auf Grünland rückgezont.8); 

- die Grundverkehrsbeschränkungen, welche generell die Teilnah
memöglichkeiten am Bodenmarkt für bestimmte Gruppen limi
tieren; 

- die Teilenteignung von "gefördertem Bauland", welche im Zuge 
der planerischen Ausweisung von Bauplätzen zwingend einen be
stimmten Prozentsatz der Gesamtfläche für den sozialen Wohnbau 
reserviert (Ein derartiges Modell hat Südtirol zur Hintanhaltung 
der Zersiedelung und zur Behinderung des Zuzuges von Provinz
fremden geschaffen.9). 

Die tatsächliche Wirkungsweise der bodenpolitischen Zwangs
mittel ist - wie in anderen Politikbereichen auch - in hohem Masse 
davon abhängig, was passiert, wenn jemand die Vorgaben nicht aus
führt und sich ihnen widersetzt. Je massiver die angedrohten und al
lenfalls auch exekutierten Sanktionen sind, desto eher greifen sie. 

Wenn man nun summarisch das verfügbare Instrumentenset betrachtet 
und schaut, welcher von den möglichen Massnahmen sich die liechten
steinische Bodenpolitik bedient, so ist zu bemerken: Liechtenstein hätte 
zwar nicht alle, aber doch eine ganze Reihe der skizzierten bodenpoliti
schen Handlungsmöglichkeiten und Massnahmen in seiner Rechtsord
nung zumindest ansatzweise verankert. Das heisst - um es bildlich zu 
sagen - prinzipiell stünden Instrumente für ein ganzes Orchester zur 
Verfügung. In der Praxis scheint man sich allerdings auf ein paar wenige 

8 vgl. Strittmater: Planerische Instrumente zum Bodensparen, 1985. 
9 vgl. Schadt und Knoth: Wirksamkeit von Instrumenten, 1993, S. 7lf. 
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Soloinstrumente zu konzentrieren und die fiedeln dann noch parallel 
nebeneinander jedes seine eigene Melodie, ohne auf den gehörigen Zu
sammenklang zu achten und gar manches wohlklingende Instrument 
scheint man überhaupt ungenützt vergammeln zu lassen. Aber auch die
ser Umstand dürfte nicht purem Zufall oder gar böswilliger Unfähigkeit 
und Ignoranz entspringen. Dass zu manch gutem Stück gar nicht gegrif
fen wird, wurzelt vermutlich vielmehr in den speziellen Begrenzungen 
des bodenpolitischen Aktionsfeldes im Kleinstaat. 

4. Begrenzungen des bodenpolitischen Aktionsfeldes 

Was sich in Liechtenstein am Sektor der Bodenpolitik "machen" und 
was sich "durchsetzen" liesse, gibt eine Vielzahl von Beschränkungen 
vor. Die wichtigsten von diesen Limiten fasst Übersicht 7 zusammen. 

Übersicht 7: Begrenzungen des bodenpolitischen Aktionsfeldes 

Akzeptanz
schranken 

soziale 
Schranken 

bodenpolitischer 
Handlungs- und 
Gesetzgebungs

spielraum 

ökonomische 
Schranken 

bodenpolitischer 
Handlungs- und 
Gesetzgebungs

spielraum 

Völkerrechts
schranken 

bodenpolitischer 
Handlungs- und 
Gesetzgebungs

spielraum 

Kapazitäts
schranken 

Verfassungs
schranken 

- Die wirtschaftlichen Schranken für die Bodenpolitik entspringen dem 
besonderen Grad an Knappheit. Dieser bedingt einerseits räumliche 
Beengung sowie andererseits relativ hohe Grundstückspreise. Weil 
kaum Ausweichmöglichkeiten vorhanden sind und weil in der Folge 
Nutzungsüberlagerungen unvermeidlich werden, ergeben sich zum 
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Teil recht massive Interessenskollisionen bzw. -konzentrationen, was 
eben sowohl der Konfliktdichte als auch den Bodenpreisen Auftrieb 
verleiht. Je höher aber das Preisniveau am Immobilienmarkt, desto 
ausgeprägter sind auch die vermögensmässigen Auswirkungen von 
bodenpolitischen bzw. -rechtlichen Eingriffen. Dabei erfährt die Be
wegungsfreiheit der Bodenpolitik mit steigendem Ausmass der Wert
verschiebungen zunehmende Schmälerungen. 

Eine weitere externe Vorgabe ökonomischen Ursprungs mit massi
ver Prägekraft für das tatsächlich bodenpolitisch Machbare stellt der 
grundsätzliche Typus des herrschenden Wirtschaftssystems dar. Denn 
auch für bodenpolitische Massnahmen braucht es - wenn sie nicht 
zum wesensfremden, störenden Fremdkörper verkommen sollen -
wenigstens eine minimale Konformität mit den ansonsten geltenden 
wirtschaftlichen Spielregeln. Das heisst, die Ordnungsmuster für den 
Boden müssen mit den sonst im Wirtschaftsleben gebräuchlichen Re
gulativen verträglich sein. Für Liechtenstein, das wirtschaftlich und 
rechtlich auf Kooperation mit seinen Nachbarländern angewiesen ist, 
bedeutet dies, dass es seine Bodenpolitik an ein marktwirtschaftlich 
geprägtes Umfeld anzupassen hat. 
Die Kapazitätsschranken für die liechtensteinische Bodenpolitik 
entspringen einer von der Kleinheit des Landes bedingten Ressour
cenknappheit. In einer Gemeinschaft, wo lediglich rund 30.000 Ein
wohner leben, fehlt die Basis für einen hochdifferenzierten 
Administrationsapparat, was den Wegfall etwelchen Verwaltungsser
vices bedeutet. Behördliche Defizite mit Belang für die Bodenord
nung betreffen hier etwa das moderne Geoinformationswesen. Auf
grund der diesbezüglichen akuten administrativen Leistungslücke 
ermangelt es an zeitgemässem Rüstzeug, das für eine effiziente Bo
denpolitik äusserst hilfreich wäre. Im übrigen dürfte das spärliche 
personale Reservoir auch sonst das Einhalten einer klaren und durch
gängigen bodenpolitischen Linie nicht unbedingt begünstigen, son
dern eher zur "Politik des Klippenspringens" (also zur Suche nach 
Lösungen immer nur dann, wenn der scheinbar feste Boden unter den 
Füssen entschwindet) provozieren. 
Die sozialen Schranken für bodenpolitische Aktivitäten in Liechten
stein hängen ebenfalls mit den hier herrschenden demographischen 
Gegebenheiten zusammen. Das wegen seiner Kleinheit besonders 
verletzliche Sozialgefüge des Staates entwickelt - nicht zuletzt um 
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den inneren Zusammenhalt zu gewährleisten - spezifische Konkor
danzzwänge. Wegen dichter verwandtschaftlicher Verästelungen 
sowie wegen der grösseren Nähe zwischen Normadressaten und Trä
gern der Legislative bzw. Exekutive ergibt sich ein strukturelles Inkli
nieren zu Gefälligkeitsentscheidungen. Das engmaschige Beziehungs
geflecht mag schliesslich auch bei der Weiterentwicklung des Boden
rechts im Wege der Judikative als Hemmfaktor auftreten. 

Im sozialen Bereich wirkt gewiss auch die distributive Dimension 
der Bodenpolitik auf deren Entfaltungsmöglichkeiten präformierend. 
Sofern nämlich an bodenpolitische Massnahmen unwillkürliche oder 
gar willkürliche materielle Besser- oder Schlechterstellungen einzel
ner Gruppen geknüpft sind, wohnt dem politischen Handeln eine ge
wisse soziale Sprengkraft inne. Unter diesen Auspizien werden Ge
stalter von Bodenpolitik und Bodenrecht, denen an der Erhaltung des 
sozialen Friedens liegt, darauf zu achten haben, dass die sich meist 
nur allmählich aufbauenden Spannungen ein erträgliches Mass nicht 
überschreiten. 

- Die Akzeptanzschranken für die Bodenpolitik erwachsen aus der für 
jedes politische Agieren geltenden Notwendigkeit, in der Bevölke
rung dafür einen gewissen Rückhalt finden zu müssen. Für die liech
tensteinische Situation ist anzunehmen, dass Reformen tendenziell 
umso weniger leicht in der einschlägigen Gesetzgebung und beim 
Stimmbürger durchzubringen sein werden, je gleichmässiger das 
Grundeigentum verteilt ist, und je me hr Leute sich deshalb von bo
denpolitischen Massnahmen tangiert fühlen, aber auch je ein schnei
dendere präsumtive Folgen von in Erwägung gezogenen Neuregelun
gen erwartet werden. 

Eine zusätzliche Facette der Akzeptanzschranken betrifft die prak
tische Umsetzbarkeit von Leitbildern und von gefassten Entschlüs
sen. Allgemein gilt ja, dass Massnahmen und Regelungen, um die ge
wünschten Effekte zu zeitigen, bei den Normadressaten auf Reso
nanz stossen müssen. Das heisst, wer einschlägig politisch tätig ist, 
hat anzuerkennen, dass konkrete Initiativen und bodenrechtliche 
Fixierungen nur soweit gehen können, als sie von der Bevölkerung 
abgestützt und getragen werden. Fehlt dieser Rückhalt, bleiben die 
Anstrengungen entweder - im harmloseren Falle - Makulatur oder 
formell in Kraft gesetzte Vorschriften werden von der Bevölkerung 
nicht wirklich gelebt und gar nicht oder nur rudimentär umgesetzt. 
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Eine solche von halbherziger Vollziehung gekennzeichnete Situation 
entpuppt sich in weiterer Folge insofern als rechtspolitisch bedenk
lich, als sie mehr Platz für willkürliche Entscheidungen lässt. 
Die Verfassungsschranken für die Bodenpolitik resultieren aus dem 
für jeden Rechtsstaat geltenden Grundsatz, dass alle Aktivitäten der 
öffentlichen Hand und der Gebietskörperschaften formal und inhalt
lich den übergeordneten Normen der Verfassung genügen müssen. 
Ganz allgemein entfaltet die Verfassung für die Bodenpolitik rele
vante Normen vor allem dort, wo sie die Kompetenzverteilung vor
nimmt und dort wo sie die Grundrechte definiert. 

Um Verfassungskonformität zu gewährleisten ist die Bodenpolitik 
so zu situieren, dass sie sich mit den allgemeinen Zuweisungen der 
Zuständigkeiten auf die verschiedenen gebietskörperschaftlichen 
Ebenen deckt. Da die aktuell gültige liechtensteinische Verfassung auf 
einen detaillierten Kompetenzkatalog verzichtet und da die Konsti
tution nur eine über die Artikel 1, 4, und 110 vorgenommene 
grundsätzliche Verankerung der Gemeindeautonomie kennt,10 bleibt 
dem bodenpolitischen Gestaltungswillen diesbezüglich ein erkleck
licher Freiraum. Die Enthaltsamkeit von ausgeklügelten Kompetenz
zuweisungsregeln verschafft also der Politik ziemliche Freiheiten so
wie den formellen Nährboden für grössere Flexibilität. 

Etwas restringierender wirkt die Verfassung auf die Bodenpolitik 
mit jenen Bestimmungen, die eine Eigentumsgarantie postulieren, 
wobei gerade im Falle des Bodeneigentums eine Verabsolutierung 
dieser verfassungsmässigen Eigentumsgarantie nicht rechtfertigbar 
ist. Allerdings besteht wegen dieser Institutionengarantie bei boden
politisch intendierten Eingriffen in das Grundeigentum stets ein be
sonderes Legitimierungserfordernis und immer die Notwendigkeit 
einer Güterabwägung. Letztlich muss jede von Bodenpolitikern in 
Betracht gezogene Massnahme einer Dreischritt-Prüfung auf Erfor
derlichkeit, Tauglichkeit und Verhältnismässigkeit hin standhalten. 
Das heisst, die für den Einsatz vorgesehenen Mittel müssen von ei
nem vorrangigen öffentlichen Interesse her geboten, für die Errei
chung des angestrebten Zieles tatsächlich geeignet und sachlich zu 
rechtfertigen sein. 

vgl. dazu Neil: Die politischen Gemeinden, 1987. 
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- Die Völkerrechtsschranken für die Bodenpolitik ergeben sich aus der 
Einbettung jedes Landes in ein Netz von internationalen Beziehun
gen. Damit einschlägige Mittel und Regelungen auch im Aussenver-
hältnis des Landes zu anderen Staaten Bestand haben können, 
braucht es eine Rücksichtnahme auf eingegangene völkerrechtliche 
Vereinbarungen. Bislang haben solche Völkerrechtsschranken die 
liechtensteinische Bodenpolitik nicht spezifisch in die Pflicht genom
men; mit dem EWR-Beitritt des Fürstentums gewinnen völkerrecht
liche Limiten jedoch auch im Bereich der Bodenpolitik an Gewicht. 

Summa summarum zeigt sich, dass eine Reihe von Schranken den bo
denpolitischen Gestaltungsspielraum einengt und dass eine Fülle von -
hier nur kursorisch vorgestellten - Sachzwängen den geordneten Um
gang mit dem Boden zu einer enormen Herausforderung werden lässt. 

5. Bodenpolitisches Fazit 

Wenn auch der Spielraum, drohenden Verfallserscheinungen im Wege 
einer offensiven Bodenpolitik entgegenzutreten, als eher bescheiden zu 
qualifizieren ist, erscheint es dennoch im wahrsten Sinne des Wortes über
lebenswichtig, das Kunststück zu wagen, zwischen den zahlreichen Grenz
marken des bodenpolitischen Aktionsfeldes hindurchzusteuern und aktiv 
Bodenpolitik zu betreiben; wobei in diesem Falle Politik als Kunst der 
Koexistenz durch friedlichen Interessensausgleich verstanden sei. 

Inaktivität dagegen würde dem Hingravidieren zu einem entropi-
schen Zustand der Bodenordnung Vorschub leisten. Vor allem wenn die 
latent schwelenden Probleme weiter tabuisiert und nicht klar angespro
chen werden, ist zu befürchten, dass niemand nachhaltige, auf Abhilfe 
sinnende Initiativen ergreift. 

Die angedeuteten Schwierigkeiten, zu einem gedeihlichen Umgang 
mit dem Boden zu gelangen, sind freilich keineswegs schicksalshaft, zu
mal immer mindestens zwei Möglichkeiten bestehen, einem Problem 
beizukommen: entweder man eleminiert dessen Ursachen, oder man be
seitigt dessen Folgen 
- An der Wurzel sind die Übel vermutlich nur durch langfristige Stra

tegien zu packen. Letztere müssten vorwiegend auf ein grundlegen
des, die ganze Bevölkerung erfassendes Umdenken abzielen, damit 
die gemeinschaftliche Dimension der Bodennutzung einen anderen 
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Stellenwert erhält. Erster Angelpunkt, um einen derartigen Bewusst-
seinsbildungsprozess in Gang zu setzen, wäre der forcierte und kon
sequente Ausbau bodenpolitischer Informationsinstrumente. 

- Zur Zeit ist allerdings im Fürstentum Liechtenstein mehr die Tendenz 
zu diagnostizieren, sich um das Kurieren der Symptome zu bemühen. 
Auch dabei erscheinen noch so manche Chancen, welche indirekt 
wirkende bodenpolitische Instrumente (Steuern, Subventionen etc.) 
eröffnen könnten, bei weitem nicht ausgeschöpft. 

Alles in allem wird eine realistische und reale Bodenpolitik und das 
daran geknüpfte Bodenrecht auf Kompromisse hinzuarbeiten haben. 
Der dafür verfügbare Gestaltungsspielraum präsentiert sich dabei als ein 
"magisches Polygon der Bodenordnung". Seine diametralen Eckpunkte 
sind unter anderem die Funktionsvielfalt des Bodens und des Grund
eigentums, die ethische Verantwortung, die Aufteilung von Verfügungs
gewalt und Macht, die sozialen Notwendigkeiten sowie das ökologische 
Gewissen. Um zwischen den benannten Polen, die jenes Spannungsfeld 
aufbauen, innerhalb dessen sich die bodenpolitischen Akteure zu bewe
gen haben, einen erspriesslichen Standpunkt zu finden, bestünde ein er
ster, ganz wesentlicher Schritt darin, sich den augenscheinlich anstehen
den bodenpolitischen Fragen bewusst und offen zu stellen. 
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Teil D: Zusammenfassung 

Die gegenständliche Studie hat die erstmalige systematische Erfassung 
sowie eine sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Analyse des liech
tensteinischen Grundverkehrs zum Inhalt. Die Forschungen zielten vor 
allem darauf ab, herauszufinden 
- wieviele Grundstücke respektive welche Flächen zu welchen Kondi

tionen im Fürstentum Liechtenstein veräussert oder gekauft werden; 
- welche spezifischen Einflüsse das Immobilienangebot beziehungs

weise die -nachfrage in diesem Kleinstaat prägen; 
- welche demographischen, ökonomischen, steuerlichen und recht

lichen Rahmenbedingungen den Grundverkehr präformieren und 
- wie das sozial-ökonomische Um- beziehungsweise Vorfeld des Lie

genschaftshandels aussieht. 
Zur Beantwortung dieser Fragen wurden zunächst theoretische Grund
lagen zum Funktionieren des Bodenmarktes - insbesondere die klassi
sche Grundrententheorie sowie das neoklassische Modell der Preisbil
dung - aufgearbeitet. Der Erfassung weiterer - speziell rechtlich-politi
scher - Grundlagen dienten ferner Gesetzesanalysen respektive das 
Quellenstudium von Regierungs- und Landtagsakten. Solcherart gelang 
es zum einen, die Entwicklung des liechtensteinischen Grundverkehrs
rechtes und den Stand der bodenpolitischen Diskussion zu dokumentie
ren. Zum anderen resultierte aus der Beschäftigung mit der massgeb
lichen Rechtsmaterie gleichzeitig eine klare Eingrenzung des zentralen 
Erkenntnisgegenstandes der Studie, sodass im Detail festgelegt werden 
konnte, welche Rechtsgeschäfte als zum Bodenmarkt gehörig anzusehen 
sind und welche von den Betrachtungen ausgeklammert bleiben. Dabei 
erfolgte eine Focussierung auf jene privatrechtlichen Kontrakte unter 
Lebenden, durch die das Alleineigentumsrecht an Grundstücken gegen 
eine bestimmte Summe Geldes von nicht miteinander verwandten Ver
tragsparteien erworben bzw. veräussert wurde. 
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Da im Fürstentum Liechtenstein bislang keinerlei Statistiken oder 
sonstige aufbereitete Informationen über den Handel mit Grundstücken 
vorlagen, musste sich der empirische Teil der Untersuchung zuallererst 
auf die Erhebung von gesichertem Datenmaterial konzentrieren. Um 
quantitative Aussagen über das finanzielle Volumen und den flächen-
mässigen Umfang des Bodenmarktes zu gewinnen, erfolgte für den 
Fünfjahreszeitraum von 1989 bis 1993 eine Auswertung sämtlicher Pro
tokolle der Gemeindegrundverkehrskommissionen, denen nach liech
tensteinischem Recht alle Grundstückskaufverträge zur Genehmigung 
vorzulegen sind. Zur differenzierteren Betrachtung der Liegenschafts
transfers wurde sodann das gesammelte Zahlenmaterial nach verschiede
nen Gesichtspunkten ausgewertet (so insbesondere nach Genehmi
gungstatbeständen des Grundverkehrsgesetzes; nach Rechtsgeschäftsty
pen; nach der Art der momentanen Nutzung des kaufgegenständlichen 
Grundstückes, nach raumplanerischer Zonenlage der veräusserten Par
zellen sowie nach deren regionaler Lage). 

Die liechtensteinischen Grundverkehrskommissionen haben dem
nach im Durchschnitt jährlich über ungefähr 600 Geschäftsfälle zu be
finden; wovon sich aber gut die Hälfte auf Rechtsübergänge bezieht, die 
innerhalb der engeren Verwandtschaft abgewickelt und auch unter die
sem Genehmigungstatbestand zur Verbücherung frei gegeben werden. 
Die von den Transaktionen insgesamt betroffene Fläche macht zwischen 
rund 800.000 m2 und 1.400.000 m2 aus; der wertmässige Umsatz erreicht 
120 bis 140 Millionen Schweizer Franken pro Jahr. 

Konzentriert man sich auf die "echten" Markttransaktionen, so ver
bleiben pro Jahr nur wenig mehr als 100 Grundstücke (oder ca. 19 % 
sämtlicher Grundverkehrsfälle), die per Kaufvertrag unter Nichtver
wandten einen neuen Eigentümer finden. Während die bei derartigen 
Marktgeschäften umgesetzten Grundstückszahlen relativ konstant blei
ben, streuen die betroffenen Flächenausmasse (Extremwerte 266.000 m2 

1990 gegenüber 130.000 m2 1993) und die Jahresgesamtsummen der ver
einbarten Entgelte (Höchstwert 1990 mit 87 Mio. sFr; Tiefstwert 1993 
mit 34 Mio sFr) viel breiter. 

Innerhalb der echten Markttransaktionen waren in Abhängigkeit so
wohl von der gegenwärtigen Grundstücksnutzung als auch von der 
raumplanerischen Zonenlage sehr deutliche Preissprünge zu beobach
ten. Im 5-Jahresdurchschnittswert erzielen bereits bebaute, im Bauland 
gelegene Grundstücke mit 1.263,- sFr die höchsten Quadratmeterpreise, 
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wohingegen beispielsweise für unbebaute, nicht als Bauland gewidmete 
Parzellen lediglich rund 31,- sFr/m2 zu erzielen waren. 

Insgesamt erweist sich der liechtensteinische Bodenmarkt auch im in
ternationalen Vergleich als ziemlich immobil (entspricht doch die jähr
lich über den freien Markt gehandelte Fläche gerade 0,11 % des Staats
territoriums, wohingegen dieser Anteil etwa in Österreich mit 0,5 % um 
das Fünffache höher liegt) und als relativ teuer (vergleichbare Grund
stücke kosten in Liechtenstein doppelt so viel wie in Vorarlberg). Für 
die so geringe Bodenmobilität zeichnen unter anderem ein ausgespro
chen restriktives Grundverkehrsgesetz, das zahlreiche Marktzutritts
schranken enthält, ebenso verantwortlich, wie ausgeprägte emotionale 
Bindungen an den Boden und wie Erbsitten bzw. andere soziale Rah
menbedingungen oder wie Regelungen im Steuerrecht, die eine Vermö
gensbindung in Grund und Boden gegenüber anderen Kapitalanlagefor
men begünstigen. 

Die äusserst geringe Zahl der für eine wirtschaftswissenschaftliche 
Untersuchung sinnvollerweise heranziehbaren Geschäftsfälle und ihre 
ausserordentliche Heterogenität Hessen schliesslich eine ökonometrische 
Analyse zur Bestimmung der für das Marktgeschehen massgeblichen Ein
flussfaktoren nicht als zweckmässig erscheinen. Um dennoch Deter
minanten des Grundverkehrs zu erfassen, fand eine Reihe nicht standar
disierter Experteninterviews statt. Deren Auswertung gestattete insbe
sondere die Identifikation typischer Angebots- und Nachfragemuster. 

Als charakteristische Anbieter treten demnach am liechtensteinischen 
Bodenmarkt vor allem in Erscheinung: 
- Erbengemeinschaften, die den Verkauf oder eine Versteigerung als 

probaten Ausweg ansehen, um das Liegenschaftsvermögen des Erb
lassers aufzuteilen; 

- Grundbesitzer, die Teilflächen abstossen, um mit dem Erlös für sie 
sonst unfinanzierbare Bauinvestitionen zu tätigen; 

- Verkäufer, bei denen soziale Not- oder Zwangssituationen den Aus
schlag geben, Boden zu offerieren; 

- "Altledige" ohne Erben, die sich meist über teilweise Veräusserung 
ihres Realitätenbesitzes den Lebensabend verschönern wollen; 

- Eigentümer von Agrarland, die ihre Böden nicht mehr selbst bewirt
schaften und die ihr Interesse an den womöglich mit Nutzungs- und 
Naturschutzauflagen belegten Flächen wegen fehlender Ertrags- und 
Wertsteigerungsaussichten verloren haben. 
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Diese Gruppen treffen am liechtensteinischen Bodenmarkt auf viel 
weniger klar nach typischen Segmenten strukturierbare Nachfrager; 
allenfalls lassen sich unter ihnen Schwerpunktbildungen festmachen bei: 
- Gemeinden, die bei entsprechenden Angeboten zugreifen, um boden

politische Manövriermasse zu erwerben; 
- Pensionskassen und Personalfürsorgestiftungen, die in Rendite

objekte investieren müssen; 
- Umweltschutzorganisationen, die "Natur freizukaufen" suchen; 
- Freiberuflern, Gewerbetreibenden und leitenden Angestellten, die 

über die nötige Kaufkraft verfügen, um sich am freien Markt Boden 
zu beschaffen; 

- Baufirmen und Architekten, die Parzellen zur Überbauung erwerben, 
um sie hernach samt neu erstellten Objekten weiterzuveräussern. 

Neben Erkenntnissen über die Marktteilnehmerstruktur erbrachte die 
Expertenbefragung auch Aufschlüsse über das sozial-ökonomische Um-
bzw. Vorfeld von Grundstücksgeschäften. So stellte sich etwa heraus, 
dass das Maklerwesen gemeideweise eine höchst unterschiedliche Rolle 
spielt, was wohl mit Differenzen im lokalen Sozialgefüge zusammen
hängt. Während nämlich in manchen Ortschaften - mit intakten infor
mellen Beziehungsgeflechten - Vermittler für die Geschäftsanbahnung 
praktisch kein Gewicht besitzen, sondern Verwandte, Freundschaften 
und persönliche Bekanntschaften ausschlaggebend sind, fällt diesem Be
rufsstand speziell in weniger überschaubaren, grösseren Gemeinden ein 
entscheidender Part zu. In diesem Zusammenhang konnten die zentrale 
Bedeutung von Informationen und von entsprechenden Zugängen so
wie die Mechanismen zur Erringung von geschäftsnotwendigen Infor
mationsvorsprüngen beschrieben werden. 

Nicht nur hier, sondern ganz generell musste sich die Deskription vor 
allem des Bodenmarkt-Umfeldes oftmals mit qualitativen Schilderungen 
begnügen. Dies hing mit in der Kleinheit des Landes bedingten Arbeits
hindernissen zusammen. So bedingen die knappen Verwaltungskapa
zitäten infrastrukturelle und administrative Defizite, die beispielsweise 
im gänzlichen Fehlen mancher - in anderen Staaten selbstverständlicher 
- Statistiken zum Ausdruck kommen. Ausserdem erwiesen sich die we
nigen verfügbaren Unterlagen bisweilen als rudimentär oder einigermas-
sen überaltert. Die teilweise überaus mangelhafte Dokumentationslage 
gab freilich auch zu Vorschlägen für die Verbesserung der Verwaltungs
aktivitäten Anlass. Die Ergebnisse der Erhebungen und Befragungen 
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liefern ferner Anhaltspunkte, wo die Bodenpolitik im Fürstentum 
Liechtenstein über Handlungsspielräume verfügt und wo sie gestaltend 
ansetzen könnte. In diesem Sinne ist zu hoffen, dass die vorgelegte Be
schreibung der Lage am Immobilienmarkt, die Preis- und Umsatzinfor
mationen sowie die skizzierten Perspektiven Impulse für weitere Debat
ten liefern, damit es im Interesse Liechtensteins zu einem gedeihlichen 
Umgang mit der lebensessentiellen Ressource Grund und Boden 
komme. 
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Tabellarischer Anhang 
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